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Vorwort.

Die Verfassungszuständebor beidenGroßherzogthümerMeck¬
lenburg nehmen seit drei Jahrzehnten die Aufmerksamkeitund
Theilnahmevon ganzDeutschlandin höhermMaße und dauern-
der iu Anspruchals die innern Verhältnisseirgendeinesandern
deutschenBundesstaates. Nachdemein in der Mitte des vorigen
Jahrhunderts zwischenden Herzogenund Ständen von Mecklen-
bürg über die Theiluug uud gemeinschaftlicheAusübung der
Staatshoheitund Staatsgewalt abgeschlossenerVertrag nichtnur
das Eude jenes Jahrhunderts überlebt,sondernsichwährendder
ganzenerstenHälfte des gegenwärtigenJahrhunderts in Geltung
behauptethatte, schienderselbedurchein aus den Bewegungen
der Jahre 1848 und 1849 hervorgegangenesStaatsgrundgesetz
beseitigt. Nacheiner Wirksamkeitvon wenigenMonaten wurde
jedochdieseneueVerfassungdurchDazwischeukuustder frankfurter
Bundes- Centralcommifsionund des freieuwalderSchiedsgerichts
aufgehobenund traten an deren Stelle wiederdie altlandstän-
dischenEinrichtungen,welcheseither Gegenstandunausgesetzter
Augriffeund BeschwerdeninnerhalbMecklenburgs,in der ganzen
deutschenPresseund seit demJahre 1866 beimBnndesratheund
Reichstagedes NorddeutschenBundes uud DeutschenReichessind.

In keinerschwebendenstaatsrechtlichenFrage ist die öffent¬
licheMeinunguud dieAnsichtderSachverständigenallerpolitischen
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Parteien so einig als darüber, daß diese altständischeVer-
fassungden heutigenAnforderungenan ein geordnetesStaats-
ivesennicht entsprichtund daß derenGrundlagenund einzelne
Bestimmungennnt denjenigen der Verfassungdes Deutschen
Reiches,welchembeideMecklenburgnun angehören,in grellem
Widerspruchestehenund dringendeiner Umgestaltungbedürfen.

Die NothwendigkeiteinerUmbildungder altständischenVer-
fassung Mecklenburgsin eine constitutionelleist auch in den
neuern Verhandlungenvon keinerSeite in Abredegestelltoder
angezweifelt,sie istseit deinJahre 1848vondenmecklenburgischen
Negierungenselbstwiederholt,nichtnnr in Worten, sondernauch
durchentsprechendeVorlagenan den Landtaganerkanntworden.
Eine Meinungsverschiedenheitbestandund bestehtnur über die
Frage, ob dienöthigeUmgestaltungden RegierungenundStändeil
von Mecklenburganheimzugeben,oder ob eine Dazwischenruft
der Reichsgesetzgebungund Neichsgewaltüberhauptund zur Zeit
gerechtfertigtnud gebotensei.

Ungeachtetjener Uebereinstimniungder Ansichtenin der
Hauptsacheist die mecklenburgischeVerfassungsfrage,deren Ver-
Handlungin den Landtagenund im Reichstage,nud deren Be-
sprechungin der Presse, unverkürztmitgetheilt.Bände füllen
würde, seit 122 Jahren um keinenZoll von der Stelle gerückt
und befindetsichdieselbenochgenauauf demStande des landes-
grundgesetzlichenErbvergleichesvom 18. April 1755.

Eine nähereBetrachtungder Verfafsuugszuständeder beiden
Mecklenburg,der bei Aufhebungoder Modifikationder bestehen¬
den Einrichtungenins Spiel kommendenInteressen und der
Mittel, welchedie gegenwärtigeVerfassungzu Geltendmachung
und WahrungdieserInteressenbietet, ein Durchgehender über
VerfassungsvorlagenmitdenmecklenburgischenStänden gepflogenen
Verhandlungenbegründetdie Ueberzeuguug,daß, auchbei dem
bestenWillen beider mecklenburgischenRegierungen,auf dem
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WegeunmittelbarerfreierVereinbarungderselbenmit den Stän¬
den eine entsprechendeUmgestaltungder mecklenburgischenNer-
fassungnichtzu Stande kommenwird.

Es wäre nur erfreulich,wenn dieseMeinungvor odernach
ErscheinendieserSchrift durch die That widerlegtwürde. Bis-
jetzt behieltendiejenigenrecht,welchedas Scheiternjedes solchen
Versuchesmit Bestimmtheitvorhersagten.

Die mecklenburgischeVerfassungsfragewird alsonichtsobald
von der Tagesordnungverschwindenund nachderPause, welche
man den mecklenburgischenRegierungenzu der in Aussichtge-
stelltenOrdnung'der Angelegenheitinnerhalb Landes freiließ,
wird dieselbeauch den Reichstagund Bundesrath wieder be-
schäftigen.

Eine übersichtlicheDarstellung der mecklenburgischenVer-
sassuugsverhältnisse,eine auszugsweiseZusammenstellungder
darüberauf den Landtagenund im Reichstagestattgehabten,in
vielenBänden zerstreutenVerhandlungen,ein Bild des heutigen
Standes der Angelegenheitwird schonan sichund insbesondere
auchdadurchdie endlicheErledigungfördern, daß siedenjenigen,
welchefernerdamit befaßtwerden,Zeit und Arbeiterspart. Das
Material liegt in einem Buchezusammengefaßtvor und es wird
sichnur um Ziehungder Folgerungenhandeln.

Abgesehenvon diesemnächstenpraktischenZweckist es an
sichvon Interesse, an Einrichtungen,welchein den genannten
deutschenLändern bis heute am Leben erhalten wurden, ein
Stück allgemeindeutscherEultur- und Rechtsgeschichte,an den
Stadien, welchedie mecklenburgischeVersassuugsaugelegenheitseit
demJahre 1848 durchlief,ein Stückneuererdeutscherpolitischer
Geschichtesichzu vergegenwärtigen.

BeidenInteressen würde eine systematischeDarstellungder
mecklenburgischenVerfassungsverhältnisse,eine logisch,nichtchrono-
logischgeordneteZusammenstellungder beimReichstagegestellten
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Anträge und der für und gegen die Einmischungdes Reiches
vorgebrachten(gründe sammt einer Prüfung dieserGründe uur
ungenügendgedienthaben.

Eine solcheArbeitwäre wenigerzeitraubendgewesenals die
mühseligeLieferungvon AuszügenallerVerhandlungen,an deren
Schlüssemau mit ProfessorvonTreitschke(in derReichstagssitzuug
vom 2. November1871) ausrufen möchte: „Ich kann gestehen,
daß ichschonanmnthigereArbeitenzu erledigengehabthabe."

Bei BefolgungsolchenPlanes würde jedochderLeserunter-
stellthaben,was hieraus Urkundender letztverflossenendreiJahr-
hunderteals heutegeltendesRechtmitgetheiltwerde, mögewol
auf dem Papiere stehen, werdeaber theilweifedurchdemVer-
fasserunbekannteeinzelneGesetzeund Verordnungen,jedenfalls
durcheine allmählichumgestaltendeUebungverändertund einiger-
maßendemheutigenBedürsnißangepaßtwordensein.

Dagegensind die Darstellungender mecklenburgischenNer-
hältuisse,wie sie aus eigenerAnschauungvou Vertretern des
mecklenburgischenVolkes und mit den dortigenZuständen ver-
trauten Berichterstatter»in öffentlicherVerhandlungdes Reichs-
tages gegebenwerde«,frischaus demLebeilgegriffen,und woetwa
kleineJrrthümer und Unrichtigkeitenunterliefe»,konntensievon
denanwesendenLandsleuten,Umwohnernund denBevollmächtigten
der mecklenburgischeuRegierungenberichtigtwerdenund wurden
sie berichtigt. Einzelnes,was wir in diesenVerhandlungener-
fahren, läßt sichden betreffendenUrkundenund Gesetzenuud den
Erläuterungenderselbennicht oder nicht zuverlässigentnehmen.

Endlichhandeltees sichhauptsächlichdarum, eiu deutliches
Bild des heutigenStandes der mecklenburgischenVerfassungsfrage
im Innern Mecklenburgsund bei den Factorender Reichsgesetz-
gebungzu liefern, und erschiendiesemZweckeine chronologische
Darstellungder eingebrachtenAnträge, der Verhandlungenund
Ergebnissederselbenam dienlichsten.
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Wir beschränktenuns ferner nicht auf Zusammenstellungder
Verhandlungenüber die Verfassungsfrage, sonderngeben,um
das Bild zu vervollständigen,in chronologischerFolge Auszüge
aus alleu durch Bitten uud Beschwerdenaus Mecklenburgund
durch in dortige VerhältnisseeingreifendeVorlagen veranlaßten
Verhandlungendes Reichstags; in chronologischer Folge und
zwischenden Hauptverhaudluugenhindurch, weil manchmal in
einerVerhandlungderHauptfrage auf eine inzwischenstattgehabte
BesprechungeinesNebenpnnktesund umgekehrtBezug genommen
wird, z. B. bei Behandlungder Frage der Erlassungeiner Ver-
fassung für Ratzeburgder augeublicklicheStaud der Verfassungs-
frage für das ganze Mecklenburgmit in Betrachtkommt.

Die Auszügeaus jenenVerhandlungengebenzugleichein Stück
Geschichtedes Norddeutscheuuud DeutschenReichstags,erinnern
an die Art der Entstehungeiniger Bestimmungender Reichsver-
fassungund einigerReichsgesetzeuud gewähreneinenUeberblickdes
Verhaltens der verschiedenenParteien uud ihrer hervorragendsten
Mitgliederzu der noch schwebendenFrage.

Die Abgeordnetenaus Mecklenburgzu den DeutschenReichs¬
tagen von 1871—76 gehörten sämmtlichder liberalen Seite
des Hauses, die großeMehrzahlder national-liberalenPartei an.
Die mecklenburgischenConservativenwaren nur, uud zwar durch
zwei Abgeordnete,im Reichstagedes NorddeutschenBundes ver-
treten, und kamen hauptsächlichdurch einen Redner, dessen
Anträge uud Abstimmungenin den Sitzungen von 1867—76
gelegentlichwiedergegebensind, zum Worte.

Den weseutlichsteuTheil der vorliegendenSchrift bilden
demnachdie Auszüge aus den betreffendenVerhandlungendes
Norddeutschenund DeutschenReichstagsseit dem Jahre 1867;
vorausgeschicktist eine kurzeGeschichteder Verfassungsverhältnisse
Mecklenburgs,insbesondereder Entstehung und Aushebungdes
Staatsgrundgesetzesvom 10. October 1849, sowie eine Angabe
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des Inhaltes diesesGesetzesund etileDarstellungder Verfassungs-
zustände,welchenach demErbvergleichevomJahre 1755 bis zum
Jahre 1848 bestandenund nun wieder seit dem Jahre 1850 be-
stehen.

Den Reichstagsverhandlungenfolgt eine Erzählung der in
neuester Zeit innerhalb Mecklenburgs gemachtenVersucheder
Herbeiführuug eiuer Reform der dortigen Verfassunguud ein
Gutachtenüber die fernereBehandlungder Angelegenheit,zunächst
beim Reiche.

Möge die Schrift zugleichdurch einfacheFeststellungdes
Standes von 1866 und von heute den hämischenund gleis-
nerischenRedensarten von „Cäsarismus, Militärstaat, Verpreu-
ßung, SchädigungderGewissenund Unterdrückungder Glaubens-
freiheit" gegenüberbleibend daran erinnern, in welcherinnern
VerfassungzweideutscheStaaten im Jahre 1866 aus demDeutscheil
in den NorddeutschenBund übergegangenund in welchemGrade
dieselben,wennauch dieVerfassungsfrageselbstnoch ihrer Lösung
harrt, in den letzten10 Jahren durchdie seitherigeBuudeS-und
Reichsgesetzgebnngnicht nur in der Richtung der Einigung
unter genieinsamemdeutschemRechte,sondern auch in derRichtung
der Herstellungder Freiheit des Verkehrsund Erwerbs, der Er-
möglichungfreier Verwerthnng der Anlagen und Kräfte ihrer
Bewohner, der Gewährung der Freiheit des Glanbensbekennt-
nisses,der Religionsübungund des Gedankenaustauschesgefördert
wurden.

Im April 1877.

Ter Verfasser.
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ErsterAbschnitt.

DiemecklenburgischeVerfassung.

Di-mecklenburgischeSZersassimgssrage. 1





I. GeschichtlicherUclierlilick.

1. Ursprung der ständischenVerfassung.

Die beiden GroßherzogthümerMecklenburg-Schweriiimit
241,Q.-M. und 553734 Einwohnern, und Mecklenburg-
Strelitz mit 53^ Q.-M. und 95648 Einwohnern, sind zwei
durch eine gemeinschaftlicheVerfassungund Gesetzgebungunter
sichverbundeneStaaten des DeutschenReiches. Die Freiheit der
Entschließungder Großherzogeist nicht nur wie diejenigeder
Souveräne anderer deutscherStaaten durchdie Reichsverfassung
und durch die Verfassungihres Landes, sondern auch dadurch
beschränkt,daß vermögeder s. g. Union der Landständebeider
Staaten (§§. 138—144 des landesgrnndgesetzlichenErbvergleichs
vom 18.April 1755) alle in die gemeinschaftlicheVerfassungund
GesetzgebungeingreifendenEntschließungendes Großherzogsdes
einen Landes von der Zustimmung des Großherzogs und der
ständischenVertreter des andern Landes abhängig sind. Der
Titel beider Großherzoge, welche mit ihren männlichenNach-
kommenfür den Fall des Aussterbens des einen Mannsstammes
ein nach ErstgeburtgeordnetesErbfolgerechtin das andereLand
haben,ist denn auchvölliggleichlauteud:„Großherzogvou Meckleu-
bürg, Fürst zu Weudeu, Schwerin und Ratzeburg,auch Graf zu
Schwerin, der Stadt Rostockuud Stargard Herr."

Die gemeinschaftlicheVerfassungder beidenGroßherzogthümer
ging weder aus der freien Entschließungder Fürsten, noch etwa
aus einemzunächstvon den Regierungenunter sich, sodann mit
einerVertretung des Landes vereinbartenEntwürfe, sondern aus
eineinBündnisse,der s. g. Union, hervor, welchesdie Prälaten,
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Mannen und Städte der mecklenburgischenLande am 18.August
1523 schlössen,um ihr gemeinsamesRechtmit vereinigterHand
zu schützenund etwaigenLandestheilungengegenübersichals ge-
schlosseneEinheit zu behaupten. Durch Verträge und durchNe-
versaleuder Landesherren,insbesonderedurchdie Reversalenvom
2. Juli 1572und 23. Februar 1621 wurden dieRechtejenerLand-
stände, aus welcheninfolge derKirchenreformationder Prälaten-
stand ausschied, weiter ausgebildet und anerkannt. Von den
Fürsten zu Anfang des 18. Jahrhunderts gemachteVersuche,die
ständischeMacht zu brechen,führtenzu einem hartnäckigenKampfe,
welchermit dem Siege der Stände und einem zwischenbeiden
Theilen abgeschlossenenVergleicheendete. Es ist dies der am
18. April 1755 zunächstzwischendem Herzog Christian Ludwig
vou Mecklenbnrg-Schwerinund den Ständen vereinbartelandes-
grnndgesetzlicheErbvergleich,welcherin 25 Artikelnund 530 Pa-
ragraphen die zwischenLandesherrn und Ständen und den letz-
tern unter sichstreitigen,und die überhaupteinerschriftlichenFest¬
stellung bedürftigenPunkte genau und erschöpfendzu ordnen
suchte. Nachdemdurch einen am 14. Juli 1755 von den fürst-
lichenHäusern unter sichabgeschlossenenErläuterungsvertragderen
gegenseitigeBeziehungenin einzelnenPunkten näher bestimmt
waren, trat auch der HerzogAdolf FriedrichIII. von Mecklen-
burg-Strelitz durchdie Agnitions-Acte vom 30. September1755
diesemVergleichebei, welcheram 14. April 1756 die kaiserliche
Bestätigungerhielt.

Nochmalsim Jahre 1808 schiendie durchdiesenErbvergleich
weiter ausgebildeteständischeVerfassungdurchFolgerungen be-
droht, welchederHerzogvonMecklenburg-Schweriuaus der durch
seinenBeitritt zumRheinbundeerlangtenvollenSonveränetät zog.
Die Stände wandten die Gefahr durch finanzielleConcesfionenab,
und so blieb die auf demErbvergleicheberuhendeVerfassung,auf
deren Inhalt wir unten zurückkommen,bis zum Jahre 1848 in
unbestrittenerGeltung.
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2. Vereinbarung, Einführung nnd Aufhebung des Staatsgrund
gesehesvom 10. October 184!).

Die Nachwirkungender am 24. Februar 1848 in Paris aus-
gebrochenenRevolution machten sich, wie in andern deutschen
Staaten, auch in Mecklenburgfühlbar. Die drohendeBewegung
wurde durchdie Zusageund den Vollzugeiner Umgestaltungder
mecklenburgischenaltständischenin eine constitutionelleVerfassung
beschwichtigt.Der Großherzogvoll Mecklenburg-Schwerinerklärte
in einer im Regierungsblatt veröffentlichtenProclamation vom
23. März 1848 eine solcheReform, auch abgesehenvon denWelt-
ereignissen,für unvermeidlichund für das dringendsteErforderrnß,
und berief zu deren Anbahnung einen außerordentlichenLandtag,
welcheram 26. April 1848 in Schwerin zusammentratund mit
Verzichtauf die bisherigengrundgesetzlichenLandstaudschastsrechte
dem Vorschlage„der Auflösungder bisherige»Landesvertretung
itub der Anbahnung einer neuen Ständeeinrichtungauf Grund¬
lage vonWahlenim ganzenLande" beitrat. Mit eineraus solchen
WahlenhervorgegangenenVersammlungsolltendie übrigenstaats-
rechtlichenEinrichtungenvereinbart werden.

Es kamendann auchmit einer auf Grund des provisorischen
Wahlgesetzesvom 13. Juli 1848 berufenenVersammlung von
Abgeordneten,welcheam31. October1848zu Schwerinzusammen-
trat und bis zum 22. August 1849 tagte, Vereinbarungenüber
die Abtretung der schwerinischenDomänen an den Staat, über
das auszuscheidendegroßherzoglicheHausgut und die Krondota-
tiou, über die Apanagender Mitgliederder großherzoglichschwe-
rinischenLinie und ferner über ein Staatsgrundgesetz sür
Mecklenburg-Schwerinzu Stande, welchesämmtlichmit Einsüh-
ruugsgesetzvom10.October1849verkündetwurdenund zunlTheil
sofort in Kraft traten. Gleichzeitigwurde durch landesherrliche
Verordnungvom 10. October 1849 die landständischeVerfassung
sammt denLandständenund ständischenCorporationenaufgehoben.

Die auf Grund des am selbenTage, dem 10.October1849,
verkündetenWahlgesetzesim Februar 1850 gewähltenAbgeord-
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rieten traten am 27. Februar 1850 zu dem ersten ordentlichen
LandtagezuSchwerinzusammenund tagtenbis zum4. April 1850.

Das Staatsgrundgesetzsammtdem Wahlgesetzevom 10. Oc-
tober 1849 brach mit der landständischenVerfassungund der
ganzen bisherigenEntWickelungMecklenburgs. An dieStelle der
alten Stände trat ein ans allgemeinendirectenWahlen hervor-
gehendesAbgeordnetenhaus. Wahlrechthatte jederMecklenburger,
welcherdas 25., wählbar war jeder Mecklenburger,welcherdas
30. Lebensjahrzurückgelegthatte. An vergleichsweiseconservativen
Elementenenthielt das Wahlgesetzdie Bestimmungen:

1. daß die 20 Wahlbezirke, aus welchenje 2 Abgeordnete
durch directeWahl der Bevölkerunghervorgehensollten, in je
zweiWahlkörpereingetheiltwurden,derenersteraus allen einen
gewissenBetrag an Steuer zahlenden,deren zweiteraus allen
andern Wahlberechtigtendes Bezirks gebildetwurde,und deren
jeder je einenAbgeordnetenzu wählen hatte;

2. daß von den andern 20 Abgeordnetender im ganzen
60 MitgliederzählendenKammer6 von sänlmtlichenGewerbe-
treibenden,6 von den Kaufleutender Städte, 8 von denEigen-
thümern von Grundstückeneiner gewissenGröße zu wählen
waren.

Die Wahlen galten für eineKammerperiodevon vierJahren;
jedochsollte das Abgeordnetenhansalle zwei Jahre zur Hälfte
erneuert werden.

Das Staatsgruudgesetzenthielt in feinemdrittenAbschnittin
49 Paragraphen, meistwortgetreuaus der Reichsverfassungvom
28. März 1849 übertragen, die Grundrechtedes deutschenVolks,
darunter die AbschaffungsämmtlicherStandesvorrechte,die Ans-
hebnng des Adels als Stand (§. 10), die Bestimmnng,daß jede
ReligionsgesellschaftihreAngelegenheitenselbständigzu orduenhabe
(§. 25), dieGewährung'voller Freiheit der Grttndnng von Unter¬
richts- und Erziehungsanstalten(§. 32), dieGewähr unentgeltlichen
Unterrichtsin Volks- nnd Gewerbeschulenund für Unbemittelte
in allen öffentlichenUnterrichtsanstalten(§. 36), des unbeschränkten
Versammlungs-und Vereinsrechts(§§. 38, 39), dieBerechtigung
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für jeden Eigeuthümer, auch des kleinstenGrundstücks,die Jagd
auf demselbenselbstauszuüben,die unentgeltlicheAufhebungaller
bestehendenJagdrechte auf fremdemGrund und Boden (§. 47),
die Aufhebungder Familienfideicommisse(§. 49).

Wieweit das 189 Paragraphen enthaltendeStaatsgruudgesetz
in Einzelheiteneinging, welchesonstdurcheinfacheVerordnungen
und Geschäftsordnungengeregeltwerden,mag daraus entnommen
werden,daß §.95 der Verfassung Beifalls-oder Misbilligungs-
Äußerungenauf der Galerie des Abgeordnetenhausesuntersagt.

Der ueuute Abschnitt (§§. 180—186) gibt Grundbestim¬
mungenfür Gemeinde-und Kreisverbände,gewährt denGemeinden
freie Wahl ihrerBeamten und Vertreter, selbständigeVerwaltung
desGemeindevermögensund derGemeiudeangelegenheiten,gestattet
das EingreifeneinerOberaufsichtdes Staates nur aus Gründen
des allgemeinenWohls.

Nach §. 189 hatte die bewaffneteMacht den Eid auf die
Verfassungzu leisten.

Zu einer gültigen Beschlußuahmedes Abgeordnetenhauses
war die Anwesenheitder Mehrheit der Mitglieder (also von 31

Abgeordneten)erforderlich.AlleBeschlüsse(Verfassungsänderuugeu
nicht ausgenommen)wurden von der Mehrheit der Erschieneneu
(also von mindestens16 Abgeordneten)gültig gefaßt (§. 93).

Zur Erlassung, Aufhebungoder Veränderung eines Gesetzes
bedurftees der Zustimmungdes Großherzogs(§. 108). Mit der
Versagung der Zustimmung war aber die Sache nicht erledigt,
sondernes hatte dieselbenur die Wirkung, daß der betreffende
Entwurf auf demselbenund dem nächstfolgendenLandtagenicht
wieder vorgebrachtwerdendurfte. Wurde derselbeEntwurf auf
dem dritten und viertenLandtagewieder (mit einfacherMehrheit)
angenommen,so hatte der Großherzognur die Wahl, .denselben
zu bestätigeuoderdieKammeraufzulösen. Wurde jedochderEnt-
wurf von der infolge derAuflösungwiedergewähltenKammermit
einer Mehrheit von zwei Drittheilen ihrer Mitglieder abermals
angenommen,sodurftedieBestätigungnicht weiterversagtwerden

(§• 111).
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Ein Beschlußüber AbänderungoderErgänzung des Staats-
grundgesetzesdurfte nur dann zum Gesetzerhobenwerden, wenn
die nächstfolgende,ganz oder zum Theil neugewählteKammer
denselbenauf ihrem erstellordentlichenLandtageunverändert ge-
nehmigte. Geschahdies auf dem zweitenund dritten Landtage
wiederholt, so hatte der Großherzognnr die Wahl zwischenBe-
stätigung des Beschlussesund Auflösungder Kammer; nahm im
Falle der Auflösungdie neugewählteKammerdenselbenEntwurf
mit einer Mehrheit von zwei Drittheilen ihrer Mitglieder wieder
an, so durstedieSanetion nicht weiterversagt werden. Nur eine
Aenderungder verfassungsmäßigenRechtedes Großherzogsselbst
bedurfteunter allen UmständendessenZustimmung(§. 113).

Im übrigen, namentlichauch bezüglichder Ordnung des
Staatshaushalts, enthält das Staatsgruudgesetzkeinevon andern
monarchisch-constitntionellenVerfassungenmit Einkammersystem
auffallendabweichendenBestimmungen.

HättedieconstitnirendeVersammlungin Meckleubnrg-Schwerin
voit der Macht, zu welcherdie demokratische»Ideen durch die
Ereignisseder Jahre 1848 und 1849 gelaugt waren, einen etwas
bescheidener»Gebrauchgemacht, hätte sie mit der geschichtlichen
EntWickelungnicht so gründlichgebrochen,hätte sieden bisherigen
Ständen in der neuen Verfassungund Volksvertretung irgend-
einen kleinenPlatz gegönnt, wie er dem Adel, dem Grundbesitz
und denStädten in andern neuern constitntionellenVerfassungen
eingeräumtist, so wäre wol die neueSchöpfungvonDauer und
wäre es dem veraltetenStändewesenunmöglichgewesen,inmitten
des 19. Jahrhunderts eine den heutigen Bedürfnissenangepaßte
Verfassungzu durchbrechenund sich, das Einzigein seiner Art,
in voller Ursprünglichkeitso an deren Stelle zu setzen, als
lebte man in demselbenJahrzehnt des vorigen Jahrhunderts.

<h Es gehörte, insbesonderevou der Mitte des Jahres 1849 an,
nach den Ausschreitungender Demokratieund deren Niederwer-
sung,nach thatsächlicherBeseitigungder Reichsversassnngund des
Fundaments deutscherGrundrechte,welchesvielleichtden mecklen-
burgischenOberbau mit hätte tragen können, geringer politischer
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Einsicht,um vorherzusehen,daß der neuen Schöpfung aus dein
monarchischenPrincip und aus den bisherigenständischenRechten
in den nochbestehendenmecklenburgischenVerhältnissenmächtige
Gegner, daß ihr Feinde ringsum erstehenwürden und daß trotz,
regelrechterVerkündungund Beschwörungdas neueStaatsgrund-
gesetzdurch jeden bei der EntstehungunterlaufenenFormfehler,
nicht beachtetenrechtlichenAnspruchoder unerfüllten Vorbehalt
— und deren gab es doch— gefährdetsein würde. So kam es
auch. Zunächst reichten drei Agnaten, zwei Mecklenburg-schwe-
rinischePrinzen, HerzogWilhelm,Bruder des Großherzogs,und
HerzogGustav, Urgroßoheimdes Großherzogs,und eiu mecklen-
bnrg-strelitzischerPrinz, HerzogGeorg, der jüngere der beiden
Söhne des Großherzogsvon Mecklenburg-Strelitz,einen gemein¬
schaftlichen,vom 5. und 6. October 1849 datirten Protest gegen
dieRechtsgültigkeitdes Staatsgrundgesetzesein,darauf gestützt,das;

1. der größte Theil des Domauiums ohne Notwendigkeit
und gegen hausgesetzlicheBestimmungenveräußert worden,
und daß

2. wesentlicheRegierungsrechte,insbesonderedas Rechtfreier
Zustimmung zu den zu gebendenGesetzen,dem Landesherrn
entzogen seieu, was zu der im übrigen als nothweudiger-
kannten Reform der Landesgesetzgebungnicht erforderlichge-
Wesenwäre.

Auchin der Ritterschaft, von welcher74 adelicheund 80
bürgerlicheGutsbesitzersichiu eiuer am 14.April 1848zuGüstrow
anberaumtenVersammluugzumAusgebenaller politischenSonder¬
rechtebereit erklärt hatten, regte sichvom Ende des Jahres 1848
au eiu Widerstand gegen die in Berathuug begriffeneneue Ver-
fafsung. AndernKundgebungenfolgte eine Aufforderungan den
noch bestehendenEngern Ausschußder alten Stände zu Eiuberu-
suug eines landschaftlichenoder wenigstenseines ritterschaftlichen
Convents. Die ritterschaftlichenMitglieder des Ausschussesgaben
dem letzternBegehrenstatt; auf einemam 5. und 6. October1849
in RostockabgehaltenenConveut wurde von der Mehrheit von
etwa 250 Erschienenennach Vornahme einerErgänzungswahlfür
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den Engern AusschußeineRechtsverwahrunggegendie neueVer-
fassungbeschlossennnd wurde eine Deputation von drei Mitglie-
dem aus den dreiKreisendesLandes bevollmächtigt,zuWahrung
der Rechteder Ritterschaftnötigenfalls nach dem Gesetzevom
25. Mai 1848 den Rechtswegzu betretenund für den Fall der
Weigerung seitens des Landesherrn auf Grund des Bundesbe-
schlnssesvom 25. Mai 1818 (über die Garantie des großherzoglich
mecklenburgischenStaatsgesetzesüber die Mittel und Wege, niu
bei streitigenFällen in Angelegenheiten,welchedie Landesverfas-
sung betreffen,zur rechtlichenEntscheidungzu gelangen,vgl. von
Meyer, „Staatsacten des DeutschenBundes", II, 94) den
jetzigenTräger der Bundesgewaltanzurufen, eventuellim Verein
mit einigenVertrauensmännern einen neuenritterschaftlichenEon-
vent, nöthigenfallsaußerhalb des Landes, einzuberufen.

Die DeputationwurdevomGroßherzognichtempfangen,ihre
am 9. October1849 schriftlicheingereichteRechtSverwahrungwurde
durch die am folgenden Tage vollzogeneVerkündung des Staats-
grundgesetzesnebstZugehör und Auflösungder alten Stände be-
antwortet.

Auchdie von der Ritterschaftabhängigenoder beeinflußten
BehördenprotestirtengegendieneueVerfassung;es wurdenihnen,
da sienamens derRitterschaftweiter fungirenzu wollenerklärten,
dieGeschäfteabgenommen. Die am20. December1849vollzogene
Auflösungdes Engern Ausschussesmußte, da die ritterschaftlichen
Mitglieder nur der Gewalt weichenwollten, durchHerbeiziehung
eines Soldaten ins Werk gesetztwerden.

Auch die Seestädte Rostock und Wismar, von denen die
erstereneben derLandstandschaftund demRechteauf einenSitz im
Engern Ausschußund im Landtagsdirectorinmverschiedenepoli-
tische, auch finanziellbedeutendeVorrechtehatte, von denen die
letzteremit ihrenr Uebergangan Schwedenim Jahre 1648 aus
demständischenVerbändeausgeschiedenund seitihrer imJahre 1803
erfolgtenRückkehrunter mecklenburgischeHoheit nicht wieder in
denselbenaufgenommenworden war, aber gleichfallsverschiedene
Privilegien besaß,erklärtensichnur unter Bedingungenund Ver-
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Wahrungenzur Annahme des in Berathung begriffenenStaats-
grundgesetzesbereit. Als diesesGesetzohne Erfüllung der Ver-
langen jener Städte verkündet wurde, reichten die Räthe von
Rostockund von Wismar vom 20. Januar 1850 und 27. Decem-
ber 1849 datirte Proteste gegendas Staatsgrundgesetzein, wäh-
rend dieStadtverordnetenversammlungvonRostockund derBürger-
ansschnßvon Wismar dem Staatsministerium ihre Misbilligung
diesesSchrittes der Räthe erklärten.

Der von alters her bestehendenGemeinsamkeitder ständischen
Verfassungfür beideGroßherzogthümerwurde nochbeiBerufung
des außerordentlichenLandtags vom April 1848 und der consti-
tuirenden Versammlungvon 1848—49 Rechnunggetragen.

Die BeschlüssebeiderVersammlungenwurden unter voller
Mitwirkung der ständischenVertreter, sodann der Abgeordneten
aus dem GroßherzogthumMecklenburg-Strelitz gefaßt. Jedoch
waren die RegierungenbeiderGroßherzogthümeruud dieLandes-
Vertretungvon vornhereindarüber einig, daß die Union beider
Staaten in ihrem bisherigenBeständelediglichmit der ständischen
Verfassung zusammeugehäugthabe und uach deren Beseitigung
uicht fortbestehenkönne. Eine nähere Prüfung ergab, daß mit
Einführung einer constitntionellenVerfassungbeide Staaten ent-
weder in einen Staat verschmolzenoder völlig getrennt und in
zwei ganz selbständige,voneinander unabhängigeStaaten umge-
staltet werdenmüßten, vorbehaltlichdes Abschlussesvou Staats-
Verträgenüber gemeinschaftlicheInteressen und Angelegenheiten.
Dies wurde auch von dem landesherrlichenCommissarin der
126.Sitzung derAbgeordnetenversammlungauf dieAnfrage eines
strelitzifchenVertreters erklärt. Die vorgelegtenVersassungsent-
würfe hatten die Trennung beider Länder zur Voraussetzung.

Eine Vereinbarung der strelitzifchenRegierung mit der Ab-
geordnetenversammlungüber das Staatsgrundgesetzkam nicht zu
Stande. Infolge der rücksichtslosenBehandlung, welche einer
großherzoglichstrelitzifchenBotschaftvom 6. August 1849 in der
139. Sitzung zntheil geworden war, hatte der Großherzogin
einer weiternBotschaftvom 11.August sichaußer Stand erklärt.
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die Verhandlungen über Vereinbarung einer Verfassungweiter
fortzuführen; es müssenach der Art und Meise der Behandlung
der letztenVorlage jede Hoffnungauf eine Verständigunganfge-
geben werden. Von den 18 strelitzischenVertretern waren eine
Anzahl theils schonausgeschieden,theils in Urlaub abwesend;
einer entferntesichinfolge letzterwähnterBotschaft,die übrigen 9
bliebenbis zu der unter VerlesungeinerstrelitzischenBotschaftvom
13. Augustund einer schwerinerBotschaftvom 22. August 1849
an diesemTage erfolgtenAuflösungder constitnirendenVerfamm-
lung. Die letztere hatte sichzuvor noch gegen den einseitigen
Abbruchder Verhandlungendurch den Großherzogvon Mecklen-
burg-Strelitzverwahrt, die Aufhebungder bestehendenUnion be-
schlössenund die schwerinischeRegieruug um Anbahnung einer
WiedervereinigungbeiderLänderdurcheinenStaatsvertrag ersucht.

Während diestrelitzischeRegierungdie alten Stände nochmals
berufen wollte,um zu einerRepräsentativverfassungzu gelaugeu,
konnte die schwerinischeRegierung, ohne deren Mitwirkung diese
Berufung unmöglichwar, sichhierauf nicht einlassen, ohne die
schongewonneneVereinbarungüber das schwerinischeStaatsgrund-
gesetzin Frage zu stellen. DieVerhandlungenbeiderRegierungen
blieben ohne Ergebniß uud es wurde durch Mecklenburg-schwe-
rinischesGesetzvom10.October1849 die Aufhebung der stän-
dischen Verfassung ausgesprochen.

Die strelitzischeRegierungerkanntediesesGesetz,als einseitig
und ohne Besnguiß erlassen, nicht an und widersetztesichseiner
Durchführung. Sie unterstütztedierenitenteRitterschaftin ihrem
Widerstandeuud suchtezunächstdurchVermitteluug des Eugeru
Ausschusses,dann der Ritter- und Landschaftdes stargardischen
Kreiseszu einemWahlgesetzfür eine conftituirendeVersammlung
und zu der „verheißenen,von der öffentlichenMeinung dringend
verlangtenVerfassungsreform"zu gelangen. Als beideKörper-
schaftenmangels einerErmächtigunghierauf nicht eingingenund
vonschwerinischerSeite auchdie vorgeschlageneAnrufungderNach-
suchungschiedsrichterlicherVermittelnng des Verwaltnngsrathes
der dem Bündnissevom 26. Mai 1849 (Drei-Königs-Bündniß)
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angehörendendeutschenStaaten ablehnte, weil der schiedsrichter-
licheSpruch die in diesemFalle mangelndeunbeschränkteDispo¬
sitionbeiderParteien über denStreitgegenstandvoraussetze,brachte
die strelitzischeRegierungdie Sache vor das im September 1849
zu Erfurt eingesetzteprovisorische Bundesschiedsgericht,
dessenZuständigkeitvon schwerinischerSeite anerkanntward.

Nachdemdie Klage auf „Mitwirkung zur Umgestaltungder
mecklenburgischenVerfassung"bis zur Duplik gediehenwar, er-
hielt der strelitzischeAnwalt am 10. Juni 1850 die Anzeigedes
Bnndesschiedsgerichts,daß dasselbenach demAusscheidender säch-
fischenund hannoverischenMitglieder nicht mehr vollzähligsei,
und die Sache vorderhandauf sichberuhen müsse. Zudem war
die strelitzischeRegierungschonim Mai 1850 von dem Bündnisse
zurückgetreten,dessenFortbestanddieVoraussetzungder Kompetenz
des Bundesschiedsgerichtswar.

Inzwischenhatte diestrelitzischeRegierungder von der schwe-
rinischenRegierung durchgeführtenAufhebungder bisherigenstän-
difchenOrgane den möglichstenWiderstandentgegengesetzt,in der
nochin einer Antwort des Großherzogsvom 9. November1849
an die Bürgermeisterdreier Städte kundgegebeneuAbsicht,durch
Verhandlungmit den alten Ständen zu einer neuen Verfassung
zu gelangen, und richtete z. B. am 6. December1849 an den
EngernAusschußdieAufforderung,sichder von der schwerinischen
Regierung beabsichtigtenAuflösung nicht zu fügen. Der Rest
diesesAusschusses,welchernach Vollzugder AuflösungnachNeu-
brandenburg übersiedelte,wurde von der strelitzischenRegierung
immer noch als vollberechtigtesständischesOrgan anerkanntund
es ward dessenUebersiedelnngin der amtlichenZeitung bekannt
gemacht.

Während die strelitzischeRegierung dieWiederherstellungder
altständischenVerfassungbei dem Schiedsgerichte des Drei-
Königs-Bündnisses betrieb, führte die von dem ritterschast-
lichenConvent vom 5. Oetober 1849 ernannte Deputation eine
Einmischungder beiden deutschenGroßmächte, sodann der
von denselbenzu Frankfurt a. M. eingesetztenprovisorischen
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Bund es-Eentralcom Mission herbei. Zunächstprotestirteder
König von Preußen in einem von dem Minister des Aus-
wärtigenvon Schleinitzmituuterzeichuetenan denGroßherzogvon
Mecklenburg-SchweringerichtetenSchreibenvom10.October1849
nnter Bezugnahmeauf die Proteste der Agnaten des schwerini-
schenHauses uud des Großherzogsvon Meckleubnrg-Strelitzund
auf Grund des in den Jahren 1752 und 1787 erneuertenEven-
tnal-Successtousvertragsvon 1442 gegendie durchdas neueVer-
fassungswerkbewirkteVeräußerung einesTheiles desDomaniums
und Veränderung der Stellung des Landesherrn. In der die
BeanstandungenzurückweisendenAntwort des Großherzogsvom
15. December1849 wird unter anderm daran erinnert, daß die
angefochteneVerfassungin Erfüllung vonVerheißungenvereinbart
worden sei, welcheder Großherzog, dem Vorgange und der
Ausforderung Sr. Majestät im vorigen Jahre folgend, ge-
gebenhabe.

Gleichzeitigsetzteeine Note des Ministers von Schleinitz,
vom 13. December 1849, das schwerinischeStaatsministerinm
in Kenntniß, daß in Ausführung einer am 30. September 1849
zwischenOesterreichund Preußen geschlosseneuUebereinkunst,welcher
fast alle andern deutschenRegierungenbeigetretenseien,nochim
December 1849 eine provisorische Buudescommission in
Frankfurt zusammentretenwerde. Diese Commissionwerde sich
auch mit einer von Deputaten der mecklenburgischenRitterschaft
an denKönig von Preußen gerichtetenVorstellungzu beschäftigen
haben,welchedieBuudescommissionzur Ausführung der von dem
Bunde gewährleistetenmecklenburgischenVerordnung vom 28.No-
vember 1817 anrufe. Es wird um einstweiligeErhaltung des
Statusquo, insbesondereuiu Unterlassuugder beabsichtigtenAuf-
lösung des ständischenEngern Ausschussesersucht.

In einerAntwort vom 16.December1849 wurden von dem
mecklenburgischenStaatsministerium vorläufig die Gründe äuge-
geben,aus welchenauf diesesletztereAnsuchennicht eingegangen
werdenkönne, uud wurde auf die „heillose Verwirrung" hinge-
wiesen,welcheentstehenmußte,wenn nun nocheinezweiteBehörde
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sichmit der bereits beim erfurter Bundesschiedsgericht an--
hängigen Angelegenheitbeschäftigenwollte. Eine Abschriftder
Note und Antwort wurde, unter Bezugnahmeauf eine vom Vor-
sitzendendes Verwaltnngsrathes der durch das Bündniß vom
26. Mai 1849 vereinigtenRegierungenin Beziehungauf die zu
errichtendeprovisorischeCentralgewaltin einerSitzung vom8. Oc-
tober 1849 abgegebeneErklärung, diesemnochzu Berlin versam-
meltenVerwaltungsratheübersandtund hiervorläufigden bestellten
Referentenüberwiesen.

Eine vom Fürsten Schwarzenbergunterzeichneteim wesent-
lichen mit der preußischen übereinstimmendeösterreichische
Note vom 27. December1849 setztedas mecklenburgischeStaats-
Ministeriumin Kenntniß,daß dieDeputation der mecklenburgischen
Ritterschaft sichmit einer Vorstellungauch an den Kaiser von
Oesterreichgewendethabe; dieselbewurde von dem mecklenbnr-
gischenMinister des Auswärtigen am 31. December1849 in ähn-
licher Weise beantwortet wie am 16. December die preußische
Note.

Die am 20. December1849 in Frankfurt a. M. zusammen-
getreteneprovisorische Bundes-Centralcommission hatte
sichschonvom 21. Decemberab mit dem Antrage der auf dem
ritterschaftlichenConvent gewähltenDepntirten auf Anordnung
eines schiedsrichterlichenVerfahrensnachder mecklenburgerPatent-
Verordnungvom 28. November1817 zu beschäftigenund forderte
mit Note vom 11. Januar 1850 das mecklenburgischeGesammt-
Ministeriumin Schwerin zur Gegenäußerungund zu Unterlassung
jederAeuderuugdes gegenwärtigenStandes derSache ans, welche
Aendernngeventuellals rechtlichwirkungslos zu erachten wäre.

Das schwerinischeGesammtministeriumertheilte, in Fest-
Haltung des Bündnisses vom 26. Mai 1849 und der Compe-
tenz des erfurter Bundesschiedsgerichts,am 19. Januar 1850
eine entschiedenablehnende Antwort und machte Mittheilung
an den Verwaltungsrath in Berlin. In jener Antwort wurde
insbesonderenachgewiesen,daß selbst beim Fortbestand der alt-
landständischenVerfassungnur das Corps der Laudstäude, nicht
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die Ritterschaftallein, und am wenigstendie in unregelmäßiger
Weiseerwählten Deputirten einesTheiles der RitterschaftdieEr-
öffnung der Compromißinstanznach derVerordnungvom 28. No-
vember 1817 hätten verlangen können, und wurde ferner die
Befugnis;der Bundes-Centralcommissionzur Entmischungin die
Angelegenheitund zn Erlassung eines Inhibitoriums bestritten.
Die Vorträge der ritterschaftlichenBeschwerdeführerwurden als
sehr oberflächlich,die crassestenUnwahrheitenund Entstellungen
enthaltend,bezeichnet.

Auchdie strelitzische Regierung beantragteamö.Januar
1850 bei der Bundes-Centralcommissiondie Erlassungeines In-
hibitoriums, welchevon dein Verwaltungsrathe zu Berlin und
dem erfurter Schiedsgericht,als außerhalb ihrer Zuständigkeitlie-
gend, abgelehntworden war. Zu Begründung der Zuständigkeit
der Centralcommissionwurde die Competenzbestimmungfür den
Bundestag vom 12. Juni 1817 (XXXIV. Sitzung, §. 223) und
Art. 19 der Wiener Schluß-Acte vom 15. Mai 1820 angerufen.

Der Verwaltungsrath des Drei-Königs-Bündnisses,
welchemvon strelitzischerund von preußischerSeite auch von
dem letzternSchritte Kenntniß gegebenwurde, erklärte in seiner
75.Sitzung vom 25. Januar 1850 die Bundes-Centralcommission
zu einemEingehenauf den letztenstrelitzischenAntrag vom6.Ja-
nuar 1850 nicht für befugt, ersuchtedie strelitzischeRegierung
nni ZurücknahmediesesAntrags und empfahl der schwerinischen
Regierung dringend die Beobachtungaller mit dem Stande der
AngelegenheitvereinbarenRücksichten,um Beschwerdenüber sac-
tischesVorgehenzu beseitigen. Mecklenburg-Strelitzertheilteam
25. Februar 1850 eine motivirte ablehnendeAntwort.

Die mecklenburgischeVerfassungsfragekamauchin den pren-
ßischen Kammern zur Sprache. In dem Abgeordnetenhaus?
ward eine Interpellation des AbgeordnetenBeseler(Sitzung vom
14. Januar 1850) durch eine in der Sitzung vom 21. Januar
1850 vom Minister von SchleinitzgegebeneErklärung erledigt.
Im Herrenhanse ward auf Antrag des Freiherrn von Arnim
eine Kommissionzur Prüfung des von der preußischenStaats¬
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regierung in der AngelegenheiteingehaltenenVerfahrens eingesetzt
und auf deren Bericht in der Sitzung vom16, Februar 1850 ein
niotivirter Uebergangzur Tagesordnung beschlossen.Beide Ver-
Handlungendrehtensichhauptsächlichum dieFrage derZuständig-
feitderBundes-Centralcommissionzu derangerufenenund erfolgten
Einmischungin die mecklenburgischeVerfassungsangelegenheitund
um das Verhältnißdes VerwaltnngsrathesdesDrei-Königs-Bünd-
nisseszn der Bundescommissionund zu derenEinmischung— im
letzten Grunde nm das unklare Verhältniß des Vertrags mit
Oesterreichvom 30. September 1849 zu dem Büudnissevom
26. Mai 1849.

Die Mecklenburg-schwerinischeRegierung wurde in ihrer
beharrlichenVertheidiguug des Staatsgrnudgesetzesvom 10. Oc-
tober 1849 durch Kundgebungen der Bevölkerung unter-
stützt. Infolge eines von einem Eomite ausgehendenAufrufs
vom 5. Februar 1850 unterzeichneten27000 Einwohner die Er-
klärnng:

„daß sie die zwischenFürst und Volk vereinbarte und am
10.October1849publicirteVersassuugfür Meckleuburg-Schwerin
fort uud fort als das legal zu Stande gekommeneRechtsgesetz
des Landes, als den Ansdruckdes Rechtswillensder unermeß-
lichenMehrheit der Bevölkerunganerkennen, daß sie demnach
jeden hemmendenEingriff in dieselbeals einen Act rechtloser
Gewalt betrachten".

DieBevölkerungbelheiligtesichlebhaft bei den Wahlen zur
Abgeordnetenkammer; noch aus der Rede, mit welcherMi-
Nisterpräsidentvon Lützowdie Kammer am 27. Februar 1850
eröffnete, ergab sich der Wille entschiedenerFesthaltung an der
Verfassung. Die Kammer bildeteihreAusschüsse,Gesetzentwürfe
wurden vorgelegt,berathen, angenommenund unter Bezugnahme
anf die Zustimmungder Kammerverkündet.

WährenddieKammerihre SitzungenumOstern,vom27.März
bis 4. April 1849, aussetzte,traf ein von den vier Commissarien:
von Kübeck,von Radowitz,von Schönhals, Bötticher,unterzeich-
netes Schreiben der Bundes-Centralcommission an das

Dic mccklenl'urgilchc BcrfassungSsrage, 2
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schwerinischegeheimeStaatsministerium vom 27. März 1850 ein,

wonachdie gegendieZuständigkeitderKommissionerhobenenEin¬

reden für nicht begründet und die Legitimationder Reclamanten

(der Deputirteu der Ritterschaft) für so weit vorhanden erachtet
wurde, daß der in Art. III der Patentverordnungvom 28. No-

vember181? vorausgesetzteFall als vorliegendanzuerkennensei

und das Zusammentretender von der großherzoglichenRegierung
und den Reclamanten nach Maßgabe des Art. II Nr. 3 jener
Verordnung zu wählendenSchiedsrichter von der großherzog-

lichenRegierung mit BeständeRechtens nicht verweigert werden
könne.

Die Schiedsrichtersollten nach der Meinung der Commission
über alle Einwendungender großherzoglichenRegierung, insbe-
sondereauch über die Beanstandungder Legitimationder Recla-
manten, endgültig entscheiden,ebensonachArt. X der Patentver-
ordnung von 1817 über die die Herstellungeines frühern Besitz-
standes betreffendenAnträge derReclamantenzu beschließenhaben.

Die Regierung wurde mit Frist von drei Wochenzu Bezeich-
nung eines oder zweierSchiedsrichteraufgefordert.

In der Sitzung der Abgeordnetenkammer vom 4.fetpril
1850 verlas im Auftrage des GroßherzogsMinisterpräsidentvon
Lützow zunächstdieseNote und erklärte sodann die Geneigtheit
des Großherzogs, derselbenFolge zu geben. Das Ministe-
rium, mit dieserEntschließungnicht einverstanden,habe um
Entlassung gebeten und die Zusicherungder Gewährung des
Gesucheserhalten.

Als letztenAct des bisherigenMinisteriums,welchesbis zum
Eintritt seiner Nachfolgernur nochdie laufenden Geschäftefort-
führen werde, verlas der Ministerpräsidenteine von allen bis-
herigen Ministern mit unterzeichnetehöchsteEntschließungvom
4. April 1850, wodurch,nach Einreichung und Gewährung des
Entlassungsgesuchsder Minister, die Kammer unter Bezugnahme
auf 88.98 uud 132des Staatsgruudgefetzesauf dreiMonate v er-
tagt wurde.

Der Präsident der Kammer sprachdie Ansichtaus, daß die
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Minister, welchenach jenem 132 nach ihrer Entlassungnur zu
einstweiligerFortführung der laufenden Geschäfte berechtigt
wären, durchUnterzeichnungderVertagungsverordnungihre der-
fassungsmäßigenBefugnisseüberschrittenhätten, daß die Vertagung
als nicht geschehenzu betrachtenund in der Tagesordnung fort-
zufahrensei. Da aber die vier Minister sofort, bald auch26 Ab-
geordneteden Saal verließen,bliebennnr 28 Abgeordnetezurück
und war die Kammer beschlußunfähig.Da sichgleichfallsnur
28 Abgeordnetezur Theilnahme an einer aus den 5. April an-
beraumtenSitzung bereit erklärten, wurde diese wieder abgesagt
und setzteder Präsident in einer öffentlichenBekanntmachungdie
Sitzungenbis auf weiteres aus. Jene 28 Abgeordnetenprote-
stirten unterm 5. April 1850 gegendie beabsichtigteVefolgnng
der Note der Bnndes-Centralcommissionvom 27. März 1850, in-
dem sie außer andern schon erwähnten Gegengründen geltend
machten,daß der Zutritt Mecklenburgszu dem österreichisch-pren-
ßischenBündnissevom30.September1849, ans welchemdieCom-
Missionhervorging,nach §. 124 desStaatsgrundgesetzeszn seiner
Gültigkeitdie Zustimmungder Stünde erfordert haben würde.

Auchdie große Mehrzahl der übrigen Abgeordnetenmachte
in einer an denGroßherzoggerichtetenEingabevom5. April 1850
Vorstellungen gegenBefolgungder Aufforderungder Bundes-
Centralcommifsion.

In einer von dem neuen Ministerium (Graf vonBülow,
vonSchröter, vonBrock)gegengezeichnetenProklamation vom
15. April 1850 wurde der Stand der Verfassungsfrageund die
Notwendigkeitdes erfolgtenEingehens auf den Rechtswegund
derGewährung derCompromißinstanzdargelegt. Der Großherzog
ersuchteden König von Hannover, die RitterschaftdurchVer-
Mittelung des Großherzogs den König von Preußen um Er-
nennnng je eines Schiedsrichters. Der von dem Könige von
Preußen ernannteVicepräsidentdes Obertribunals Dr. Götzeund
der voniKönigevonHannover bestelltegeheimeCabinetsrath a. D.
Freiherr von Scheie erwähltenden königlichsächsischenPräsiden-
ten des Oberappellationsgerichts,vr. von Langenn, zumObmann.

2*
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Mit der Vertagung der Kammer auf drei Monate war die
verfassungsmäßigeBefugniß des Landesherrnzu eiuer Vertagung
erschöpft. ObgleichbeideParteien übereingekommenwaren, nur
je einen Schriftsatzeinzureichen,war der Rechtsstreitbei Ablauf
derVertagungsfristnochnicht erledigt,und machtederGroßherzog
durch Verordnung vom 1. Juli 1850 von der durch§. 99 des
Staatsgrundgesetzesgewährten Befugniß der Auflösung der
KammerGebrauch. Nachdiesem§. 99 waren gleichzeitigmit der
Verfügung derAuflösungdie neuenWahlen auf einen nicht über
achtWochenzuverschiebendenTag anzuberaumen. Sie wurdenauf
den 28. August festgesetzt.Auch beim Herannahen diesesTages
hatte das SchiedsgerichtseinenSpruch noch nicht gefällt, und es
wurden durch landesherrlichevon den Ministern gegengezeichnete
Verordnung vom 22. August 1850, diesmal ohne Berufung auf
eineBestimmungdesStaatsgrundgesetzes,welchesanch keinesolche
Möglichkeitbot, die Wahlen abbestellt und die weitere Ver-
füguug über Ausführung derselbenbis nach ergangenemSchieds-
sprnchevorbehalten.

Das am 12. September 1850 beiden Parteien verkündete
„Urthel" des zn Freienwalde tagendenSchiedsgerichts er-
kannte zu Recht:

1. „daß die gegen die Legitimationder Klägerin erhobeneu
Einwendungendes Herrn Beklagtenzu verwerfen;

2. „daß das durch Gesetzvom 10. October 1849 eingeführte
Staatsgrundgesetzfür dasGroßherzogthumMecklenburg-Schwerin,
nicht minderdas unter demselbenTage erlassenegroßherzogliche
Gesetz,betreffenddieAufhebungder landständischenVerfassung,
für rechtsbeständignicht anzusehen,vielmehr,denAnträgen der
Ritterschaftgemäß,wie hierdurchvon Schiedsgerichtswegenge-
fchieht,für nichtig zu erklären;

3. „daß hiernächstSe. königl.Hoheit der durchlauchtigsteHerr
Großherzogfür verbundenzu achten,nachAnleitungdes mecklen¬
burgischenlaudesgruudgesetzlichenErbvergleichsvomJahre 1755
für den Herbstdes Jahres 1850 einen Landtag auszuschreiben.

Von Rechts wegen."
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Gleichzeitigmit Verkündung dieses Schiedssprucheswurden
durchvon dem GesammtministeriumgegengezeichneteVerordnung
vom 14. September 1850 das Staatsgruudgesetzvom10.October
1849 und die auf Grund desselbeneinberufeneLandesvertretung
außerWirksamkeitgesetzt,dieBeamten und Unterthanender gegeil
jene VerfassungübernommenenVerpflichtungenenthobenuud die
Verordnungvom 10.October1849, betreffenddie Aufhebungder
landftäudischenVerfassung,außer Wirksamkeitgesetzt.

Die Verkündigungsverordnungvom 14. September 1850
schloßmit den Worten:

„Wir werdenungesäumtdieerforderlichenEinleitungentreffen,
damit das Werk der Reform der ständischen Vertretung
und der Landesverfassung, welchesauf dem außerordeut-
licheuLandtag im Frühjahr 1848 begonnenwurde, unter ver-
fassnngsmäßigerMitwirkungunserer getreuenStände wieder
aufgenommen werde."

Der §. 99 des Staatsgrundgesetzesverfügte, daß, wenn im
Falle derAuflösungderKammerdieAnordnung der neuenWahlen
oder die Einberufung unterlassen werde, die aufgelösteoder die
ueugewählteAbgeordnetenversammlungohne Einberufung wieder
zusammentrete.Der Präsident der aufgelöstenKammer.Advocat
Moritz Wiggers zu Rostock,berief diese durch Circular vom
15. September auf den 24. September mittags 12 Uhr nach
Schwerin. Das Gesammtministeriumuntersagte auf Grund der
Verordnung vom 14. September 1850 die Theilnahme an der
Zusammenkunft,welche,als die großeMehrzahl der Kammersich
dennochgegen den 24. September in Schwerin einfand, durch
Ausweisungenund andere polizeilicheMaßnahmen verhindert
wurde. Der Präsident sagte am 23. SeptemberdieVersammlung
ab und rief mit 25 andern Abgeordnetenin einer am 24. Sep-
tember zn Ostorf bei Schwerin beschlossenenund unterzeichneten
Erklärung das Volk zum Zeugeu au, daß sie nichts unterlassen
hätten, nin ihrer durchdas Gelöbuiß übernommeneuPflicht zu
genügen. Selbstverständlichsei,daß dieUnterzeichnetendas Staats-
gruudgesetzfür rechtlichaufgehobennicht erachteten. Andere25
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Abgeordnete, darunter 2 der entlassenenMinister, ließen dem
Ministerium am 28. September durch einen Notar eine Rechts-
Verwahrunggegendas Verbot des Zusammentritts der Kammer
überreichen,worin sie „so wenig denRechtsbestandderVerfügung
anerkennen, als dem Lande und sich selbst irgendwelcheRechte
vergeben zu wollen" erklärten. Aus vielen, insbesondereden
größern Städten, — aus den Seestädten Rostockund Wisniar
von den Stadtverordneten uud der Bürgervertretuug ohne Zu-
stimmungdes Raths — kamenProteste gegendie Verordnungen
vom 14. September ein. Eine auf den 16. October 1850 nach
RostockausgeschriebeneVersammlung aller Bürgervertreter des
Landes zuBerathunggemeinschaftlicherSchrittein derVerfassuugs-
angelegenheitwurde bei Strafe vou 100 Thalern für jeden Zu-
widerhandelndenverboten.

Ein großherzoglicherCommissarsetzteam28. September1850
zu Rostockden Engern Ausschußwieder eiu, welcher übrigens
nicht vollzähligerschienenwar.

Auf dem am 7. und 8. October 1850 zn Güstrow abgehal-
teuen erstenConventderLandschaftmachtensichgleichfallsZweifel
und Proteste gegendas Wiederauflebender alten Verfassungund
Stände geltend,welchejedochvereinzeltblieben.

3. Anregungeneiner Versassungsreformin den Jahren
1851—1866.

In den Vorlagen an den erst am 15. Februar 1851 wieder
zusammengetretenenaltständischenLandtag wurdeu von beiden
großherzoglichenRegierungenwiederholtdie Mängel der altstän-
dischenVerfassunganerkannt, welcheim Laufe derZeit die Fort-
schrittezumBessernmehroderweniger gehemmthätten,ward ins-
besonderedie Notwendigkeiteiner wesentlichenVeränderung der
Landesvertretunganerkannt, welcheeine Reihe von Aenderungen
der übrigen Bestimmungender bestehendenLandesverfassungzur
Folge haben müsse. Die Stände wählten auf Vorschlagder Re-
gierungenaus ihrer Mitte sechsritterschaftlicheund sechslandschast-
UcheDeputirte, welchenebsteinemVertreter der Stadt Rostockmit
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zweigroßherzoglichenCommissarien(für SchwerinStaatsrath von
Schröter, für Strelitz Regierungsrath von Kardorff) vom
1. bis o. October 1851 ohne Zugrundelegungirgendeinesformn-
lirten Entwurfs oder irgendwelcherGrundzüge über einzelne
einer Reform bedürftige Punkte der Verfassung berietheu.
Nachdemhierüber abweichendeund entgegengesetzteMeinungen
kundgegebenworden waren, wurden durch einen landesherr-
lichen Erlaß vom 25. November 1851 die Verhandlungen in
derErwägung, daß dieselbenden gehegtenErwartungen nicht ent¬
sprochenhätten, daß überHauptgegenständederBerathuugeu, ins-
besonderehinsichtlichderVeränderungder Landesvertretung,keine
Verständigungerreichtworden sei,einstweilenvertagt. Der Groß-
Herzogvon Mecklenburg-Schwerinbehielt sich, da seinelieber-
zeugung von dem BedürfnisseentsprechenderVeränderungen der
Landesverfassungnicht nur dieselbegebliebensei,sondernsichdurch
denInhalt derVerhandlungennur uochmehr bestärkthabe, vor,
den Gegenstandnach seinemErmessendemnächstweiter zu ver-
folgen, und gab den Ständen anHeim,dieVollmachtenderDepu-
tirten, falls solchesständischerseitsfür erforderlicherachtetwerde,
zu verlängern.

VomJahre 1851bis zuGründung des NorddeutschenBundes
und DeutschenReiches wurde von seilen der mecklenburgischen
Regierungendie Reform der Landesverfassuugnicht wieder au-
geregt.

Zu Begründung eines auf demLandtagevon 1852 gestellten
Antrags des StäudemitgliedesMau ecke aus Vogelsang(später
auf Duggenkoppel)wurde in derSitzung vom27. November1852
daran erinnert, daß die Stände schonim Jahre 1808 eineRevi-
sion und Verbesserungdes Erbvergleichsfür einBedürsniß erklärt
hätten, und daß ein Reseriptvom 5. Januar 1813 das Andenken
an dieseErklärung, jedochohneErfolg, erneuert habe. Der Au-
trag, dieStände möchtenvon den beidenLandesherrendieHeraus-
gäbe ihres Verfassungsentwurfsvon 1848 als Vorlage zu stän-
discherBerathung erbitten, wurde in einerAbstimmung,an welcher
sichvon60—70Anwesendennur 30 betheiligten,von 29 Stimmen
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gegendie einzigeStimme des Antragstellersverworfen. Gleiches
Schicksalhatten ähnliche Anträge des Herrn Maneckeauf den
Landtagenvon 1853 und 1856.

Am 1. Juli 1858 waren die Minister Graf von Bülow
und von Brock durchdie Herren von Oertzen uud von Le-
vetzow ersetztworden. In einer durchvou Oertzeugegengezeich-
ueten landesherrlichenVerbescheidnngeiner gelegentlichauch die
VerfassuugsrefornlberührendenBeschwerdedesHerrn AugustPogge
auf Jaebitz, vom 27. November1858, wird gesagt:

„Wie oft auch die Mängel unserer Einrichtungenuns schon
entgegengetretensind,so liegt es uns dochfern, eineallniählich
fortschreitendeVerbesserungderselbenin Zweifelzu ziehen,und
wie wir fest entschlossenbleiben,die bestehendeLandesverfassung,
soviel an uns ist, kräftig aufrechtzu erhalten und zu schützen,
so halten wir das bessereVertrauen fest, daß, wenn eiuewahr-
Haftpatriotischeuud einmüthigeGesinnungvon den Trägern
der bestehendenVerfassungbethätigt wird, dies heilsamereRe-
sultate für das Vaterland herbeiführenwird, als alles Experi-
mentiren mit ueueu willkürlicheuVerfassungsformen."

Eine neuerlicheAnregung derVerfassungsreformdurchHerrn
Maneckeauf dem Landtage von 1859 wurde vom Engern Aus-
fchußzurückgewiesen.EineRemonstrationManecke'svom22. Oc-
tober 1859 wurde vom Engern Ausschuß durch einen an die
JustizkanzleizuSchwerin gerichtetenAntrag auf Verfolgungwegen
qualificirterInjurien und nach Veröffentlichungderselbenin Zei-

. tungen durch Antrag auf Verfolgung wegen Preßvergehens be-
antwortet. In der Landtagsversammlungvom 2. December1859
erklärte der VorsitzendeLandrath: Der Engere Ausschußhabe es
für seinePflicht gehalten,denAntrag zurückzuweisen,weil er auf
eine Verfafsuugsäuderunggerichtetsei, derEngere Ausschußaber
die Pflicht habe, die ständischenRechtezu wahren. Nach stürmt-
scherBerathuug beschloßder Landtag, den Antrag Maneckeauf
sichberuhen zu lassen.

Erst die Ereignissedes Jahres 1866, die Gründung des
NorddeutschenBundes, sodann des DeutscheuReiches, die Ein-
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führung der Verfassungund der Gesetzedes Bundes und Reiches
in Mecklenburgund die nuil hervortretendenContrastezwischen
Reichs-und Landes-Verfassnngund -GesetzgebungbrachtendieBe¬
strebungennach einer Aenderungder mecklenburgischenVerfassung
wiederin Fluß, ohne daß dieselbenbis heute zu einemErgebnisse
geführt hätten.



II. Inhalt der geltendennltjiändischenVerfassung.

2)ie auf demErbvergleichevomJahre 1755 beruhende,nach
ihrer im Jahre 1849 erfolgtenAufhebungim Jahre 1850 wieder
ins Leben getretene altstäudischeVerfassungwar demnachbeim
Eintritt der beidenGroßherzogthümerin den NorddeutschenBund
und bei Gründung des DeutschenReiches, und ist nochheute in
voller Wirksamkeit. Wir geben, bevor wir zu den durch die
mecklenburgischenVersassungszuständeveranlaßtenVerhandlungen
und Beschlüssendes Reichstagesübergehen, eine kurzeDarstellung
jener beidenGroßherzogthümerngemeinschaftlichenVerfassung.

Als Vertretung des Landes (Landstände)steht den beiden
Landesherrendas Corps der Ritter- und Landschaft gegen-
über. DieseCorporation zerfälltin zweiCorps, das Corps der
Ritterschaft und das Corps der Landschaft, und es gliedern
sichbeideStände weiternachzwei Herzogtümern, Schwerin
und Güstrow, oderzufolge einer andern Eintheilnngsweisenach
drei Kreisen, dem mecklenburgischen, wendischen und
stargardischen Kreise, von denen der erstere mit Schwerin,
die zwei letzternmit Güstrow zusammenfallen.Auch innerhalb
jedes dieserHerzogthümerund KreisefindetwiedereineGliederung
nach beidenStänden statt, und gibt es je eine Ritterschaftund
eine Landschaftjedes Herzogthums und jedes Kreises. Der
mecklenburgischeund wendischeKreis fallen in den Landesantheil
des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin,der stargardische
Kreis in denjenigendes Großherzogsvon Mecklenburg-Strelitz.
Während das Fürstenthum (Stift) Schwerin, welchesfrüher
außerhalb dieserständischenVerfassunggebliebenwar, seit der in
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den Jahren 1774 und 1851 erfolgtenEinverleibungder Stifts-
ritterschaftin die Ritterschaftdes mecklenburgischenKreises und
der Stiftsstädte NeustadtSchwerin und Warin in den mecklen-
burgischen,der Stiftsstadt Lützow in den wendischenKreis in
jene ständischenCorporationen aufgenommenist, steht je ein
Landestheil jedes Großherzogthumsnoch heute außerhalb jener
ständischenVerfassung,nämlichdas zu Strelitz gehörigeFürsten-
thnm Ratzeburg, dessenVerhältnisseunten ausführlicher zur
Sprachekommen,und diezu SchweringehörigeSeestadtWismar,
welche durch den WestfälischenFrieden von Mecklenburgab-
getrennt und seit ihrer Rückkehrunter mecklenburgischeHoheit
iu den landständischenVerband nicht wiederaufgenommenwurde.

Der erste der beiden Stände ist die Ritterschaft. Wer
mit einemHanptgntangesessenistund den Homagial-oder Lehns-
eid geleistethat, ist Mitglied der Ritterschaft. Auf adelichenoder
bürgerlichenStand des Besitzerskommtso wenig an als darauf,
ob das Gut Lehn oder Allod ist. Die Güter des rostocker
Districts werdendurchdie Stadt Rostock, diejenigender welt¬
lichen Commnnen durch dieseCommune», diejenigender geist-
liehen Stiftungen durchbeideStände vertreten. Die im Be-
sitzevon Bauernschaftenbefindlichensechs ritterschaftlichenGüter
in Mecklenburg-Schwerinkönnen sich durch Deputirte vertreten
lassen. Die Zahl der Mitglieder der Ritterschaft betrug im
Jahre 1861 688, darunter 347 bürgerliche.

Mit der Zeit bildetesicheine Unterscheidungdes Adels in
den eingeborenen und recipirten und in nicht recipirten
Adel aus, welch letzterer im Gegensatzzu den Familien der
bürgerlichen Rittergutsbesitzerreceptionssähig ist. Zum ein-
geborenen Adel gehören diejenigen Familien, welchein dem
Normaljahre1572mit einemRittergute in Mecklenburgangesessen
waren; für die Aufnahmeanderer adelicherFamilien in die Rechte
der eingeborenenkam die Ausstellung von Receptionsactenauf.
Die nichtzum eingeborenenund recipirten Adel gehörigenMit-
gliederder Ritterschaftbliebenhauptsächlichvon der Wählbarkeit
zu den ständischenAemtern und von den Klosternutzungenaus¬
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geschlossen,worüber das Nähere in dm Reichstagsverhandlungen

vorkommenwird.
Von den gegen 700 stimmberechtigtenMitgliedern machen

nur je 70 —80 von dem Rechteder Theilnahme an beu Land¬

tagen und von der Ausübung ihres StimmrechtsGebrauch.
Das Corps der Landschaft, des zweiten Standes, bilden

die im Gegensatzzu den Seestädten Rostockund Wismar so-

genannten Landstädte, je 19 im mecklenburgischenund wen-

dischenund 7 im stargardischeuKreise. Das Directorium der

Landschaftführen die Städte Parchim, Güstrow und Neu-

Brandenburg, welcheunter dem Titel „Vorderstädte"an der

Spitze der drei Kreisestehen. Nur in weitermSinne gehört zur

Landschaftauch die Seestadt Rostock, deren besondereRechte

durch den Erbvergleichvon 1755 und eine Anzahl älterer und

neuerer Verträge mit der Landesherrschaftgeregelt sind. Die

Ausübung des landstaudschaftlichenRechtesjener Städte geschieht

durchDepntirte derselben,welchedurch die Magistrate in der

Person der Bürgernleisterbestelltwerden.
Zn den Landtagen, welchealljährlich im Spätherbst ab-

wechselndin denStädten Sternberg nnd Malchin stattfinden,

wird die Ritter- und Landschaftder drei Kreisevou den Landes-

Herrenberufen. Die Mitgliederder RitterschaftbeziehendenLand-

tag auf eigene Kosten, die Mitglieder der Landschafterhalten

Reisekosten und Diäten, welchefrüher von der Commune,

die sie vertraten, seit 1850 aus gemeinsamenMitteln der Land-

schaftgezahltwerden.
Die LeitungderLandtagsgeschäfteführt einaus den achtLand-

räthen,dendreiLandmarschällenund einemdeputirtenBürgermeister

der Stadt RostockgebildetesLandtagsdirectorium.
DieLandräthe, vondeueuje vier demHerzogthumSchwerin

und HerzogthumGüstrow augehören, werdenvon der Ritter- und

Landschaftdes betreffendenHerzogthums aus den angesessenen

Personen vom eingeborenenoder recipirten Adel vorgeschlagen,

und zwar je drei für eine erledigteStelle, aus denen der Groß-

herzogeinen erwählt. Das Amt des Landraths ist ein lebens¬
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längliches;dieLandräthesindsowoldemLandesherrn(siebendurch
einendemGroßherzogvon Mecklenburg-Schwerin,der achtedurch
einen dem Großherzogvon Mecklenburg-StrelitzgeleistetenEid)
verpflichtet;sie sollendurchihren Rath das Wohl beider fördern.
Während derDauer desLandtags erhalten sie täglichje 4 Thaler
Diäten ans der landesherrlichenKasse.

Die Landmarschälle sind die Anführer und Redner der
Ritter- und LandschaftgegenüberdenLandesherrenund vermitteln
die Botschaftender landesherrlichenCommifsarean die Stände.
Das Amt ist in drei Familien, von Lützow auf Eckhof, von
Maitz an auf Penzlin und Grafen von Hahn auf Pleez, erb-
lich. Auch die Landmarschälleerhalten während der Dauer der
Landtageje 4 Thaler täglich aus der landesherrlichenKasse.

Außer dem Deputirten zum Landtagsdirectorinmsendet die
Stadt Rostock einen zweitenDeputirten zu den Landtagen.

Das Plenum der Ritter- und Landschafthat das Recht,
gesondertvon demDirectoriumzu berathen, und verhandeltnur
unter Wahrung dieses Rechtesim Directorialzimmer.

Ob das Directorium das Recht hat, einem Beschlüssedes
Landtags die Sanction zu ertheilenoderzu verweigern,iststreitig.
Eine Geschäftsordnungbesteht nicht, jedoch werden wichtigere
GegenständedurchCommitten für die Verathung des Plenums
vorbereitet. Die Reihenfolge der Berathnngsgegenständewird
durch den dirigirenden Landrath bestimmt. Die Discnfsion ist
ungeregelt; es sprechennicht selten zwei oder mehrereMitglieder
gleichzeitig.Jeder LandstandkannAnträgestellen. Der Engere
Ausschuß und das Directorium üben das bestritteneRecht,
Anträge, welcheihnen nicht passend scheinen, nicht zur Ver
Handlungzuzulassen. Falls man sichüber einen Beschlußnicht
einigt, wird abgestimmt;es entscheidetdie absolute Mehrheit
der Anwesenden.Jedoch steht jedemStande frei, für sichzu be-
rathen und zu beschließen(itio in partes) und seineEntscheidung
selbständig abzugeben. Stimmen die Beschlüssebeider Stände
nicht überein, so ist ein Landtagsbeschlußnicht zu Stande ge-
kommen.
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Die Verhandlungenzwischenden Landesherrenund den Stän-
denwerdendurch landesherrliche Commissarien, je zwei für
Schwerinund Strelitz, geführt, welcheden Landtag eröffnen, am
Sitze desselbenanwesendbleiben, aber den Verhandlungennicht,
auch nicht als Zeugen, anwohnen dürfen. Der Verkehrist in
der Regel schriftlich. Bei der Eröffnung werden die Pro-
Positionenbeider Landesherren (capita) verlesenund übergeben.
In den am Schlüssedes Landtags übergebenenund verlesenen
Landtagsabschiedenerklären sichdie Landesherrenüber die Ant-
Worten der Stände zu den Propositionen; durch Annahme der
ständischenErklärungen erhalten dieselbenrechtsverbindlicheKraft.

Außerhalb des Landtags wird die Ritter- und Landschaft
durchden Engern Ausschuß vertreten, welcherdurchdeu Erb-
vergleichvon 1755 als ein die gesammteRitter- und Landschaft
vorstellendesKollegiumlandesherrlichbestätigtist. Derselbebesteht
aus neun Mitgliedern: zweiLaudräthen(einemaus jedemHerzog-
thum), drei ritterschaftlichenMitgliedern(einemaus jedemKreise),
einenlDeputirten der Stadt Rostockund je einemaus jeder der
drei Vorderstädte. Ritter- und Landschaftkann die Anzahl der
Ausschußmitgliederauf ständischeKostenbeliebigverstärken. Die
Wahl geschiehtauf Landtagen oder andern gemeinschaftlichenEon-
venten. Der Sitz des Engern Ausschussesist in Rostock.

Der Ausschußrepräsentirt dieStände, solangesie nichtver-
sammelt sind, innerhalb der ihm ertheilten Vollmachten,wacht
über dieständischenRechte,vermitteltdenVerkehrmit denLandes-
Herren, bereitetdieLandtagsverhandlungenvor und führt die ihm
vom Landtage ertheilten Aufträge aus. In dringlichenFällen
kann er statt des Landtags landesherrlichenVerordnungen die
erforderlicheZustimmung ertheilen. Der Ausschuß beaufsichtigt
und leitet die Verwaltung der gemeinsamenständischenKasse,des
Landkastens zn Rostockund des ritter- und landschaftlichen
Finanzwesens. Beschlüssewerden mit Stimmenmehrheitgefaßt;
dochfindet auch hier itio in partes statt und nehmen ferner an
der Befchlußsassuugin rein ritterschaftlichenAngelegenheitennur
die zweiLandräthe und drei ritterschaftlichenMitglieder theil.
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Hefter das Verhältniß der Stände zur Staatsgewalt, über
das Maß ihrer Mitwirkung bei der Gesetzgebung,Besteuerung
und Finanzverwaltung geben, soweit für vorliegendenZweck
nöthig, die unten folgendenReichstagsverhandlungenAufschluß.
Als Besonderheit ist zu erwähnen, daß die in landesherrlichen
Diensten stehendenStändemitglieder, die aulici, von der Wahl
zn ständischenAemtern und von der Theilnahme an Beschlüssen
in Sachen des unmittelbaren landesherrlichenInteresses aus-
geschlossensind.

Die Stände MecklenburgshabenEinfluß uicht nur auf die
Gesetzgebung,sondern auch auf die Verwaltung. Sie ver-
walten nicht nur ganz selbständigihre eigenenAngelegenheiten,
den Landkasten, sonstige ständischeKassen, die Landesklöster,
sondern besetzenauch Stellen an den Landesgerichten,sind be>
den Gerichtsvisitationen,bei der Relnitions- und Schulden-
tilguugskasse,bei der Visitation der Landesreeepturkasse,in den
Militärdistrietsbehörden,in der Direetion des Landarbeitshanses,
bei den Wegebesichtigungsbehörden,der Commissionfür Ent-
Wässerungvon Grundstücken,bei Expropriationseommissionen,
Kirchenvisitationseommissivnen,MarscheommissariatendurchDepu-
tirte vertreten.

Die Stände habenfernerals Patrimonialgerichts-und Polizei-
Herren einen weitreichendenEinfluß auf die Pflege der Niedern
Gerichtsbarkeitund der Localpolizei.

Die Stände könnendurchUebernahmeder Vertretung einer
Sache im Falle von Jnstizverweigernngen die Eröffnung
des Rechtswegeserzwingenund in Fällen der Verletzungeines
ständischenRechts, in Vertretung des Rechtes eines Einzel-
ueu, den Rechtsweggegen den Landesherrn beschreiten. Das
Gericht und Verfahren für solcheFälle ist durch die Patent-
Verordnungvom 28. November1817 näher bestimmt,welche,so-
weit sie für Verfassungsstreitigkeiteneine compromissarischeEnt-
scheiduuganordnet, in den Reichstagsverhandlungenerörtert ist.

Endlich sei noch erwähnt, daß die Stadt Rostock unter
andern Privilegien anchfolgendeHoheitsrechte besitzt:
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1. Das Münzrecht, von demsienochin den 1860erJahren
durch Ausprägung von KupfermünzenGebrauchmachte;

2. das Recht der Begnadigung und Strafmilderung be-
züglichaller über ihre Angehörigenverhängten Crimmalstrafen,
mit alleinigerAusnahmeder Todes- und lebenslänglichenZucht-
hausstrafe;

3. das Rechtder Volljährigkeitsertheilung.
Leser, welche sich über die mecklenburgischenVersassungs-

Verhältnisseeingehender,als durchvorstehendeUebersichtund die
folgenden Mittheilungen aus den Reichstagsverhandlungenge-
schieht,unterrichtenwollen, finden die betreffendenUrkundenin
der bei der Hinstorss'schenHofbuchhandlungin Wismar, Rostock
und Ludwigslusterschienenen

„Gesetzsammlungfür die mecklenbnrg-schwerinischenLande",
ersteFolgevon Anbeginnbis zumJahre 1800, III. Band, staats-
rechtlicheund Verfassungssachen,und neue Folge von 1800—

1851, IV. Band, staatsrechtlicheSachen;
nnd sernern Aufschlußin folgendenSchriften:

„Das Staatsgrundgesetzfür Mecklenburg-Schwerinnebst dem
Wahleinführnngs- u. s. w. Gesetzvom 10. October 1849"
(Schwerin, Verlag von Kürschner).

„Urtheil des Schiedsgerichts(von Freienwaldevom 11. Sep-
tember 1850) nebst den Entscheidungsgründen"(Schwerin,
Hofbuchdruckerei,1850).

„Das Verfassungsrechtim GroßherzogthumMecklenburg-
Schwerin", von Dr. Julius Wiggersin Rostock(Berlin, Julius
Springer's Verlag, 1860).

„Staatskunde der beiden GroßherzogthümerMecklenburg"
(WismarundLudwigslust,Hinstorff'scheHofbuchhandlung,1861).

Eine dem ReichstagevorgelegteDenkschrift:
„Die mecklenburgischeVerfassungsfrage", von Dr. Julius

Wiggers(Rostock,G.B.Leopold'sUniversitätsbuchhandlung,1869)
enthält als Anhang mecklenburgischePetitionen an den Reichstag
vom 12. October 1867 und von 1869, und an den Großherzog
von Mecklenburg-Schwerinvom Februar 1868.
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Eine neuere kleineAbhandlung:
„Die ständischeBasis", von Julius von Maltzan,Freiherrnzu

Wartenbergund Penzlin auf Klein-Luckow(Rostock,Stiller'sche
Hof- und Universitätsbuchhandlnng,1874),

vertheidigtdie bestehendemecklenburgischeVerfassungund erklärt
sichgegendas Verlassender ständischenGrundlage und gegenden
Uebergangzum eonstitntionellenSystem.

Die ersteSchrift von Wiggers enthält nebst einer geschicht-
lichen Darlegung der Einführung und Aufhebung des Staats-
gruudgefetzesvon 1849 eine rechtlicheBenrtheilung des freien-
walder Schiedsspruchsund seiner Entscheidungsgründe.

Im Anschlußan den vom SchiedsgerichtaufgestelltenSatz,
„daß nur durch einen Gesammtbeschlnßder beidenLandesherren
und der nnirten Landstände die landständischeVerfassung der
beiden Großherzogthümerhätte aufgehobenwerden können", er-
örtert Wiggers auch die sichbeimStudium der mecklenburgischen
VerfassungsverhältnisseaufdrängendeFrage, ob und inwieweit
Entschließungen,welcheder eine Landesherr für fein Großherzog-
thnm trifft, und Vorlagen, welchederselbehierüber den Ständen
machenläßt, infolge der zwischenbeiden Ländern bestehenden
Union von der Zustimmungdes andern Großherzogsabhängig
seien, ob und inwieweit von dem gemeinschaftlichenLandtage
gefaßte Beschlüssezu ihrer Gültigkeit die Zustimmungbeider
Landesherrenbedürfen.

Vgl. Wiggers, „Verfassungsrecht",S. 123 fg.
„Staatskunde von Mecklenburg",S. 41—47.
Die Geschichteund Rechtsverhältnisseder Landesklöster

und die Besngniß der Verleihungvon Klosterstellen sind dar-
gestelltin:

„Staatskunde von Mecklenburg",S. 29—41,
und ausführlicherin dem zweibändigenWerke:

„Die Rechtsverhältnisseder viermecklenburgischenJungfrauen-
klösternachihrer geschichtlichenEntWickelung",vonvi'. E. Viereck
(Berlin, Verlag von Julius Springer, 1875),

wo Thl. I, S. 295, dieübrige einschlägigeLiteratur verzeichnetist.
Die meckl-nl>nrgischc Bersassungsfrage. I
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Die mittels landesherrlicherVerordnung durchgeführteVer-

Wandlung des Rechtsverhältnissesder Domanialbauern in ein
Erbpachtverhältniß,welchein den folgendenVerhandlungengleich-
falls eine Rolle spielt, ist in der Schrift besprochen:

„Ueber die beabsichtigteallgemeineVererbpachtungder groß-
herzoglichmeckleuburg- schwerinischenDomanialbauernhusen"
(Rostock,G. B. Leopold's Universitätsbuchhandlung,1869).



ZweiterAbschnitt.

Verhandlungendes Norddeutschenund Deutschen
Reichstagsüber Mecklenburg.
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I. ConstituirenderReichstagvon 1867.

1. Ratzebnrger Protest.

Tchou in der erstencoustituireudenVersammlungdes Reichs-
tags des NorddeutschenBundes, welchevom 24. Februar bis
17. April 1867 zu Berlin tagte, wurden die Verfassnngsznstände
der beiden GroßherzogthümerMecklenburgzur Sprache gebracht.
In der Sitzung vom 4. März 1867 (S. 53 der Protokolle)
wurde ein Wahlprotestvon Einwohnern des FürstenthumsRatze-
bürg zurückgewiesen,welchesichder Wahl in demKreiseMecklen-
burg-Strelitz-Ratzeburgdeshalb enthalten hatten, weil nach dem
Wortlaute des betreffendenLandesgesetzesnur jeder unbescholtene
Mecklenburger zur Wahl berufen, das HerzogthumRatzeburg
aber nichtin das GroßherzogthumMecklenburg-Strelitzeinverleibt,
sondernnur durch Personalunion mit demselbenverbundensei.

2. Anfechtung einer Wahl.

In der Sitzung vom 8. März 1867 (S. 82 fg. der Proto-
kolle) wurde eine auf Grund der mecklenburgischenVerordnung
vom 28. November 1866 über die Wahlen zum Reichstageer-
hobeneBeanstandungder im dritten berlinerWahlkreiseerfolgten
Wahl eines wegen Hochverraths verurtheilteu und bestraften
mecklenburgischenStaatsbürgers verworfen und die Wahl als
gültig anerkannt.

3. Bedeutung des gemeinsamen Jndigenats in Mecklenburg.

In der Sitzung vom 11. März 1867 (S. 132 der Proto-
kolle) machte der AbgeordneteDr. Braun (Wiesbaden) darauf
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aufmerksam, wie wenige Rechte der Angehörige eines andern
Bundesstaates durch das in Art. 3 der Verfassungsurkundezu-
gesichertegemeinsameJndigenat nach der mecklenburgischenVer-
fassnng uud Gesetzgebungerwerben würde, wenn derselbenach
der BestimmungebendiesesArt. 3 in Mecklenburgnur die ent-
sprechendenRechteder mecklenburgischenStaatsangehörigen an-
zusprechenhabe.

4. Unverträglichkeit der mecklenburgischen mit der Verfassung
des Norddeutschen Bundes.

In der allgemeinenDiseussiou über die Versassungsvorlage
(Nr. 10, S. 11 der Anlagen) in der 12. Sitzuug vom 13. März
(S. 137 der StenographischenBerichte) hob der Abgeordnete
vi-. Proschden hohenWerth hervor,welchendieselbegeradefür die
kleinerndeutschenStaaten uichtnur im Hinblickauf dienationale
Einheit, auf den Anschlußan ein großesStaatswesen, auf einen
bessernmilitärischen,maritimenund diplomatischenSchutz,sondern
auchwegender darin enthaltenenGarantien für eine zeitgemäße
freiheitliche Ausgestaltung der innern Zustände habe.
Die SchätzefreiheitlicherRechte, welchein den kleinernStaaten
unter der Aegide des Bundestages angesammeltworden seien,
wögennicht schwer. Wenn davon die Rede gewesen,daß durch
unveränderte Annahme der Bundesverfassungdem preußischen
Volkeein großes Opfer freiheitlicherRechtezugemuthetwerde,so
seienz. B. das Herzogthum Anhalt, Lippe-Schanmbnrgund die
renßischenFürfteuthümerschwerlichin derselbenLage. Was ins-
besondereMecklenburg betreffe,so dürfe man diesesLand nicht
nachden unwürdigenSchmähungenund böswilligenEntstellungen
beurtheileu,welchedurchdiePresseüber dasselbeverbreitetwürden.
Dank den reichenGaben der Natur, dank dem wohlwollenden,
einsichtsvollen,milden landesherrlichenRegiment, welches seit
vielen Generationen über Mecklenburggewaltet habe, seien die
Zustände dieses Landes nicht so schlimm, als sie oftmals dar-
gestelltwürden. Immerhin besteheaber in Mecklenburgnocheine
rein patrimonialständische Verfassung, wenn anders ein
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Zustand, welcherdas ausschließe,was man in unsererZeit Ver-

fafsung nenne, diesen Namen verdiene. Es habe sichdort ein

auf mittelalterlichenGrundlagen beruhendes, aus feudalenEle-

menten constrnirtesStaatswesen durchalle Stürme der Zeit bis

auf unsere Tage in Kraft und Wirksamkeiterhalten und Mecklen-

bürg stehenochheute in Ansehungseinerpolitischen,wirthschaft-
lichenund gesellschaftlichenVerhältnisseals ein Prototypus eines
mittelalterlichenStändestaates da. Der Staatsgedanke, wie
er als cultnrgeschichtlicherFortschritt, als Grundpfeiler aller
modernen(ZivilisationunsereZeit beherrsche,habe in das mecklen-
burgischeVerfassungslebenbis heute noch keinen Eingang ge-
funden. Wenn der AusspruchSavigny's wahr sei, daß der Staat
nichts anderes sei als die organischeErscheinungdes Volkes,so
wäre Mecklenburgnoch heute kein Staat. Alle öffentlicheMacht
sei getheilt zwischenLandesfürsten,politischenStänden und Cor-
porationen. Es fehledie Persönlichkeitdes Staates, die Einheit
in Staatsgewalt und in Volk. Es gebeeine Menge verschieden-
artiger Subjectionsverhältniffe, aber keine einheitlichehöchste
Staatsgewalt und kein Volk mit staatsbürgerlichenRechtenund
Pflichten, welchesdieserGewalt gegenüberstände.Das öffentliche
Elementsei vomprivatlichennichtgeschieden,obrigkeitlicheGewalt
und Autorität sei noch heute Gegenstanddes Handels. In dem
größern Theile des Landes, dem Domanium, über alle Ver-
Hältnisseund Personen, welchesich nicht im ständischenNexus
befänden, herrschedie Regierungmit absoluterGewalt; ständische
Gebiete seien ihr nur im Wege des Vertrags zugänglich. Was
als Repräsentation gelte, habe den Charakter einer realen
Vertretung;dieeinzelnenObrigkeitenverhandeltenmit derRegierung
als höchsterObrigkeit. Ebensowenig besteheein Budgetrecht,
vielmehrdas alte ständischeFinanzsystem,wonachder Landesfürst
aus den Erträgen der Domänen für die Kosten des Landes-
regiments zu sorgenhabe und die Stände nur zu denjenigenBei-
trägenverpflichtetseien,wozusiesichvertragsmäßigverbundenhätten.

Bei dieserDisparität der Verhältnisseseheman in Mecklen-
bürg die entstehendeneueOrdnung der Dinge mit andernAugen
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an als in andern Staaten. Von dem Bundestage sei jenes
Staatswesen nicht nur tolerirt, sondernunter seine Garantie ge-
nommen worden. Man glaube, daß durch die neue Bundes-
Verfassungdie alte mecklenburgischeVerfassungin ihren Grund-
festen erschüttert werde. FreiheitlicheRechteexistirten auch in
Mecklenburg,aber nachden altgermanischenBegriffen, worin das
PrivilegienwesenseineRechtfertigunggefundenhabe. Die Inhaber
dieserFreiheitsrechteseien eben die privilegirten Stände. Die
mecklenburgischenStände hätten sichbisher mit großerHartnäckig-
keit und Selbstgenügsamkeitgegen jede Aendernng wesentlicher
Grundlagen der Verfassunggewehrt. Nochbei den Verhandlungen
von 1866 über die der Bundesverfassungzu Grunde liegenden
vorläufigen Bundesverträge sei die Stimmung der in Aussicht
stehendenneuenOrdnung der Dinge weniggünstig gewesen.Doch
sei auf die Zustimmung wie des Fürsten, welcherder großen
nationalen Sache gern Opfer bringe, so auch der Stände zu der
Bundesverfassungzu hoffen. Das Volk habe seine Sympathien
für die neue Ordnung schonin den Wahlen kundgegebenund
hoffe, daß es dadurch aus der politischenund wirtschaftlichen
Stagnation und Jsolirung werde befreit werden. Der Abge-
ordnetesprachdann, anknüpfendan eine Aeußeruugdes Grafen
Bismarck in der Sitzung vom 11. März, die Erwartung aus,
die Verfassungwerde aus den Berathungen des Reichstags in
einer solchenGestalthervorgehen,daß, währendden großennatio-
nalen Zweckenvolle Rechnunggetragenwerde, dadurch auchfür
die kleinernStaaten, welchedurch die Ungunst der Verhältnisse
in der EutwickeluugfreiheitlicherInstitutionen zurückbleibensollten,
für eine Emporhebung auf die Höhe unserer Zeit und zu dem
Geiste, der die Gesammtversassungdurchwehensolle, wirksame
Impulse dargebotenwürden.

5. Mecklenburgische Anträge zur Verfassung des Nord¬
deutschen Bnudcs.

Bei Berathuug des Art. 3 der Verfassung(Sitzuug vom
19. März 1867, ProtokollS. 244 fg.) wurdenfolgendedurchPeti¬
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tionen aus Mecklenburgoder durchmecklenburgischeAbgeordnete
veranlaßte Abänderungsvorschlägegemacht:

Hinter Art. 3 des Verfassungsentwurfseinzuschalten:
a. „In jedemBundesstaatewird die Gesetzgebungund dieFest-

stellungdes Budgets unter Mitwirkung einer aus Wahlen
hervorgegangenenVolksvertretunggeübt;

b. in keinemBundesstaate darf der Genuß der bürgerlichen
und staatsbürgerlichenRechtedurchdas religiöseBekenntniß
bedingt oder beschränktwerden."

Der AbgeordneteWiggers (Berlin) führte zur Begründungdieser
Anträge aus:

In Mecklenburgseien die resormirte und die katholische
Kirche nur geduldet. Der öffentlicheund Privatgottesdienst
hänge von der Gestattungder Regierung ab; es gebedaselbstnur
zwei katholischeKirchen, in Schwerin und Ludwigslust; ferner
dürfe einmalim Jahre in der Stadt Bützow,und einmalwährend
des Pfingstmarktesin RostockkatholischerGottesdienststattfinden.
Die resormirteKirchehabe nur eine Gemeindein Bützow. Die
Mitgliederdes Staatsministeriums oder der Regierung, die Mit-
gliederder Gerichte,mit Ausnahme des Oberappellationsgerichts,
müßtensämmtlichdemevangelisch-lutherischenGlaubensbekenntnisse
angehören; ebensodie Mitglieder der Magistrate und diejenigen
Beamten, welchevermögeihrer Stellung einen besondernEinfluß
auf ihre Untergebenenausüben; nach einer landesherrlichenZu-
sicherung werde dasselbeErsorderniß für höhere Offiziere auf-
gestellt. Ferner seiendie ständischenBeamtenstellenfür die Mit-
glieder des evangelisch-lntherischenBekenntnissesvorbehalten.

Die Juden seien bis zumJahre 1813 rechtlos gewesen;es
sei in der Willkürdes Landesherrngestanden,solcheaufzunehmen
und ihnen Schutzbriefezu ertheilen, welchesRecht nur durch
folgende Bestimmungdes landesgrundgesetzlichenErbvergleiches
beschränktgewesensei:

„In Ansehung der Aufnahme der Juden versprechenwir
unsernStädten dergestaltMaß zu halten, daß sie keineUrsache
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über deren gar zu große Zahl sich zu beklagen haben
sollen";

und weiter:
„Wie denn auch den Juden untersagt sein soll, liegende

Gründe eigentümlich an sichzu bringen."
Nachdemder Großherzogden Juden im Jahre 1813 völlige

bürgerlicheFreiheit und politischeGleichstellungbewilligtgehabt,
sei diese Concessionim Jahre 1817 auf Betreiben der Stände
wiederzurückgezogen,in derZwischenzeitaber bis zumJahre 1849
durch administrativeMaßregeln einiges verändert und verbessert
worden. Mit der Wiederaufhebungder Verfassungvon 1849,
welcheden Juden völlige Gleichstellungmit den Angehörigen
anderer Consessionengewährt habe, seien die Juden wieder in
den frühern Zustand zurückgekehrt.Nach nun bestehendemRechte
sei den Juden die Erwerbung ländlichenGrundbesitzesuntersagt;
der Erwerb städtischerGrundstückebedürfe der Zustimmungdes
Ministeriums und der Obrigkeit, welchegegenEntrichtung von
etwa 15 Thalern Dispens ertheilen könnten. Die Inden seien
von öffentlichenAemternausgeschlossen,nur zur ärztlichenPraxis,
zur Anwaltschaft, in Strelitz auch zum Notariat zugelassen.
JüdischeHandelsleutebedürftenauchnachBewilligungder Nieder-
lassungeiner besondernthener zu erkaufendenConcession,um mit
näher bezeichnetenArtikelnHandel treiben zu können. Den Juden
sei der Erwerb des Bürgerrechts in den Städten, in Wismar
und Rostocküberhaupt die Niederlassunguntersagt.

Der Abgeordnetewies ferner nach, daß nach dem preußisch-
srauzösischenund mecklenbnrgisch-sranzösischenHandelsvertragedie
französischenStaatsangehörigen mehrRechtein Preußen und ins-
besonderein Mecklenburghaben würden, als künftig den An-
gehörigenanderer deutscherBundesstaatennach dem Inhalte des
denselbendurch Art. 3 der BundesverfassungzugesichertenIn-
digenats in Mecklenburgzustehenwürden.

Während der Bundeskanzlerin einer frühern Sitzung die
bestehenden22 Bundesregierungengegen den Verdachtverwahrt
hatte, daß sicheine oder die andere von der historischenconstitu-
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üouelleu EntWickelungDeutschlandswerdelossagen wollen, glaubte
derAbgeordnete,daß diezweigroßherzoglichmecklenburgischenRegie-
rnngen eine constitutione EntWickelungnicht wünschenkönnten.

Bezüglichder Unvereinbarkeit der mecklenburgischenmit der
Bundesverfassung hob der Abgeordnete die Unverträglichkeitder
im Bunde bestehenden, auf allgemeinemdirectem Wahlrecht be-
ruhenden Volksvertretung mit der in Mecklenburgherkömmliche»
ständischenVertretung, ferner die Besonderheit der Finanz- und
Steuerverhältnisse Mecklenburgs hervor. Die Ritterschaft werde
die Souveränetät Mecklenburgs dem Bunde gegenüber möglichst
zu erhalten suchen, weil nur die vollständige Erhaltung der
dortigen Zustände ihre Privilegien auch für die Zukunft sichere.

Der mecklenburgischeBundescommissarStaatsrath I)r. Wetzell
(S. 260) gestanddie Richtigkeitder von demAbgeordnetenWiggers
gegebenenDarstellung der Zustände in Mecklenburgim allgemeinen
zu, verwahrte sichaber gegendie daraus abgeleitetenFolgerungen,
insbesondere gegen die sofortige Ersetzungder ständischenJnstitu-
tionen durcheine aus VolkswahlenhervorgegangeneVersammlung,
ohne deren Bewilligung keine Gesetzeerlassen und keine Steuern
erhoben werden könnten. Der Reichstag sei zur Berathung einer
Verfassung für den NorddeutschenBund, nicht zu wesentlichen
Abänderungen der Verfassungender einzelnen deutschenStaaten
berufen. Uebrigens werde keine Verfassung eines Staates des
NorddeutschenBundes unberührt bleiben von den in die Bundes-
VerfassungaufgenommenenBestimmungen. Derselbe bat die Ver-
bessernngsanträge zu Art. 3, deren einer ausschließlich gegen
Mecklenburggerichtetsei, zu verwerfen.

Der Art. 3 der Bundesverfassungwurde sodann unter Ab-
lehnung der von dem Abgeordneten Wiggers gestelltenund be-
sürworteten Verbesserungsanträge mit großer Mehrheit ange-
nommen.

In der 17. Sitzung vom 21. März 1867 begründete der
AbgeordneteDr. Prosch seinen Antrag ans einen Zusatz zu dem
die Gegenständeder Beaufsichtigungund Gesetzgebungdes Bundes
aufzählenden Art. 4 der Verfassungdes Inhalts:
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„Die Bestimmungenüber die staatsbürgerlichenund bürger-
lichen Rechteder israelitischenGlaubensgenossen"

(S. 313 der StenographischenBerichte,Nr. 28, S. 49 der Anlagen),
mit der Notwendigkeit, die Regelung dieser Materie auf dem
Wege der Bundesgesetzgebungvorzubehalten. Derselbewies einer-
seits auf den harten Druck hin, welcher in manchen deutschen
Staaten noch auf den Israeliten laste, andererseits auf die Ver-
schiedenartigkeitder bezüglichenTheile der Gesetzgebungder ein-
zelnen Staaten. Ein Bnndescommissar habe auf die werbende
Kraft der Grundsätzegroßer Toleranz verwiesen,welcheseit langer
Zeit von der preußischenRegierung geübt worden sei. Solche
Kraft würde jedoch nicht ausreichen, um die sich in Mecklen-
bürg einer zeitgemäßen GesetzgebungentgegenstellendenHinder-
nisse zu brechen. Diese Hindernisseberuhten zum großen Theil
in verfassungsmäßigenZuständen. Es habe der dortigen Regierung
niemals an gutem Willen zu einer Reform gefehlt, der besteWille
scheitereaber an demständischenWiderstande. Schon im Jahre 1813
habe die Regierung eine vollständige Emancipation der jüdi-
schen Glaubensgenossenangeordnet gehabt; man habe sich aber
ständischerseitshierbei nicht beruhigt und die neue Gesetzgebung
sei im Jahre 1817, unter Vertröstung der Israeliten auf die Ver-
heißungen der Bundesacte, wieder vollständig suspendirt worden.

Nach einer Einsprache des Abgeordneten Lasker gegen den
mit diesem Antrage beabsichtigtenVorbehalt einer Specialgesetz-
gebung für die Israeliten wurde der Antrag Prosch mit großer
Mehrheit verworfen.

In der 31. Sitzung des Reichstags vom 9. April 1867
(S. 672, 675 der Protokolle) wurde ein auf Vorkommnisseim
GroßherzogthumMecklenburg-SchweringegründeterAntrag des Ab-
geordneten Wiggers, dem Art. 70 des Verfassungsentwurfs zu
Schaffung einer Abhülfe gegen in einzelnenBundesstaaten etwa
vorkommende Justizverweigerungen den nunmehrigen Art. 77
der Verfassung beizufügen, angenommen,nachdemder groß-
herzoglichmecklenburgischeBundescommissarStaatsrath Dr.Wetz eil
erklärt hatte, daß seines Ermessensdie von ihm vertretene Re¬
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gierung keinenAnstand nehmenwerde, die beantragte Bestimmung

gutzuheißen.
Der Art. 77 lautet:
„Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Justizver-

Weigerungeintritt und auf gesetzlichenWegen ausreichendeHülfe

nicht erlangt werden kann, so liegt dem Bnndesrathe ob, er-

wiesenenach der Verfassungund den bestehendenGesetzendes

betreffenden Bundesstaates zu beurtheileude Beschwerdenüber

verweigerteoder gehemmteRechtspflegeanzunehmenund darauf

die gerichtlicheHülfe bei der Bundesregierung, die zu der Be-

fchwerdeAnlaß gegebenhat, zn bewirken."



II. Herbstsessiondes NorddeutschenReichstagsvon 1867.

1. Anfechtung und Vernichtung einer Reichstagswahl in

Mecklenburg -Streich.

Die folgendeSession 1.867der I. Legislaturperiode hatte sich
zunächstin ihrer 2. Sitzung vom 13. September 1867 (Protokolle,
S. 20) mit einer auf Verletzung der Vorschriftendes Verfahrens
gestütztenBeanstandung der im WahlkreiseMecklenburg-Strelitz
erfolgtenWahl des Abgeordnetenvon Oertzen-Kotelow zu be-
schästigeu. Nachdemdie Sache zur nochmaligenBerichterstattung
an die Abtheilung gewiesen war, wurde in der Sitzung vom
16. September 1867 (Protokolle, S. 37) auf Grund behaupteter
ordnungswidriger Einwirkung eines Gutsherrn auf eine Anzahl
von ihm abhängiger Wähler die Wahl so lange beanstandet,
bis die Wahrheit oder Unwahrheit der im Protest behaupteten
Thatsachenbewiesenworden sei.

In der 13. Sitzung vom 3. October 1867 wurde ein
Protest gegen die erfolgte Uebertragung der betreffendenUnter-
suchungan den Patrimonialrichter des Herrn von Oertzen-Kotelow
und eine Bitte um Bestellung eines andern Commissars dem
Bundeskanzler zur Kenntnißnahme und etwaigen weitern Veran-
lassung überwiesen.

Bei schließlichernäherer Prüfung der Wahlacten fand sich,
daß die Rechnung der großherzoglichmecklenburg-strelitzifchenRe-
gierung, wonach bei der dortigen Wahl 7488 gültige Stimmen
abgegebenworden, wovon die absolute Mehrheit 3745 gewesen,
Herr von Oertzen-Kotelowalso mit 3753 Stimmen gültig gewählt
wäre, eine irrige war. Es waren vielmehr 7566 Stimmen ab¬
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gegeben,davon ungültig 56; von den übrigen 7510 Stimmen be-
trug die absolute Mehrheit 3756; Herr von Oertzen hatte nur
3337 Stimmen, also nicht die Mehrheit erhalten und die Wahl

wurde in der 27. Sitzung vom 23. October 1867 (Protokolle,

S. 66) ohne Rücksichtauf die Ergebnisseder angeordneten Unter-
suchung für ungültig erklärt.

2. Unverträglichkeit des mecklenburgischenWahlgesetzes von 1867

mit der Bundesverfassung.

Zur Begründung eines von dem Referenten der IV. Abthei-
lung, Abgeordneten Miqnel, in der 5. Sitzung vom 18. Sep-
temper 1867 (Protokolle, S. 50) gestelltenund ohne Widerspruch
angenommenenAntrags:

„das Bundespräsidium zu ersuchen, den baldigen Erlaß eines
allgemeinen Wahlgesetzesund Wahlreglements für den Nord-
deutschenBund zu veranlassen",

eines Antrags, welcher zunächst durch das Wahlregleineut des
GroßherzogthumsHessenveranlaßt war, wurde von demAbgeord-
neten Wiggers (Berlin) auch auf mit der Bundesverfassungnicht
im Einklang stehendeVorschriften des mecklenburgischenWahl-
gesetzeshingewiesen.

Es könnten nach diesemWahlgesetzenur Mecklenburger
und nachder Auslegungdes mecklenbnrg-schwerinischenMinisteriums
des Innern in diesem Großherzogthum nur Mecklenburg-
Schweriner gewählt werden, welcheVorschrift mit den Bestim-
mnngen der Bundesverfassungüber das Jndigenat nicht vereinbar
sei. Ferner könneder Mecklenburgernur dort wählen, wo er sein
Niederlassungsrecht, nicht wo er seinen Wohnsitz habe.
Jenes Recht sei aber in Mecklenburgsehr beschränkt. Das Land
sei zum Zweckder Wahlen nicht in Wahlkreise, sondern in Do-
maninm, Ritterschaft und Städte eingetheilt, welcheje zwei Ab-
geordnetezu wählen hätten. Die zu einer und der andern Ka-
tegorie gehörigenOrte lägen aber bunt durcheinander. Dadurch,
daß fast jeder Ort einen eigenen Wahlbezirkbilde, und durch die
Art der Vornahme der Wahl, namentlich in den ritterschaftlichen
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Schlössern,sei die vorgeschriebeneGeheimhaltung der Abstimmung
gefährdet oder illusorisch. Die Gutsobrigkeit und der Gutsbesitzer
wissevon jedem,wie er gestimmthabe. Endlichwerdein Mecklen-
bürg ohne Beobachtung einer bestimmtenZeitfrist die Wahl ge-
schlössen,wenn die erschienenenWähler ihre Stimmen abgegeben
hätten und auf die Frage des Wahldirigenten, ob noch jemand
mit seinemWahlzettel rückständigsei, keineMeldung erfolge. So
hätten Wahlhandlungen nur etwa eine halbe Stunde, bis morgens
10 Uhr gedauert, und Arbeiter und Geschäftsleute, welche erst
mittags erscheinenkonnten, seien ausgeschlossenworden.

3. Paßwesen in Mecklenburg.

Bei Berathuug des Gesetzentwurfsüber das Paß Wesen, in
der 11. Sitzung vom 30. September1867 (Protokolle, S. 179, 180)
beschwertensichdie AbgeordnetenWiggers (Rostockund Berlin)
über eine in Mecklenburg(vielleichtauch in andern Bundesstaaten)
bestehendeHebung, wonach der Minister des Innern die Behörden
anweise, einzelnen politisch misliebigen Personen keine Paß-
karten, und Pässe nur nach eingeholter Genehmigung des
Ministers auszufertigen. Dem Betreffendenwerdedann zuweilen
ein Paß mit Bestimmung eines kurzenZeitraums ausgefertigt, für
eine Zeit, die er vielleichtgerade nicht benutzenkönne. Der Ab-
geordnete Wiggers (Berlin), welchemman den Paß zumBesuch
eines VolkswirthschaftlichenKongressesverweigert, und welcherdie-
sem Congreß dennoch angewohnt habe, sei nach seiner Rückkehr
in polizeilicheUntersuchunggenommen worden, weil er das Land
ohne ministerielleGenehmigungverlassenhabe.

4. Interpellation wegen Beseitigung der mecklenburgischen
Transitzölle.

Zur Begründungder Interpellation des AbgeordnetenSchulze
(Berlin):

„Sind von demBundespräsident die erforderlichenSchritte zu
Beseitigung der mecklenburgischenund lauenburgischeuTransit-
zöllegethanund von welchemZeitpunkteab fallendieseZölleweg?"
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(Nr. 60, S. 124 der Anlagen),in der 16.Sitzungdes Reichstags
vom8.October1867(S. 295 derStenographischenBerichte)machte
derAntragstellerauf die schwereBelastungdesVerkehrs,iusbesou-
dere auf der Hamburg-BerlinerEisenbahn,einer Hauptverkehrs-
ader für den preußischenStaat, durcheinenfrüher von Mecklen-
bürg, Laneuburg,Lübeckund Hamburg,als Besitzerndes Amtes
Bergedorf,gemeinsam,nun nachVerzichtvon feitenLübecksund
Hamburgs noch von Mecklenburgund Lauenburg erhobenen
Transitzoll aufmerksam,welcherin denJahren 1847 bis Ende
1865 Lauenburgetwa anderthalb,Mecklenburgetwa drei Millio-
uen Thaler eingetragenhabe. Der Antragstellerwar derAnsicht,
daß dieserZoll wegfallenmüsse,nachdemlaut Art. 33 der Ver-
fassungder NorddeutscheBund ein gemeinschaftlichesZoll- und
Handelsgebietbilde. Die betreffendenZölle hätten ihren Ent-
stehnngsgrundlediglichin denunruhigentrübenZeitendesMittel-
alters, in der damaligenUnsicherheitdes Verkehrsund beruhten
auf einemungesundenPrincip, indemsienichtnur den Verkehr
mit demAuslande,fondernauchden wechselseitigenVerkehrdeut-
scherStaaten träfen.

Der Präsidentdes Bundeskanzleramts,Delbrück, gab zu,
daß mit demAugenblickdes JnslebentretensdesArt.33 derVer-
fassungalle in deutschenStaaten bestehendenDurchgangszölleweg-
fallen müßten. Aber es sei schonin einer im Schlußprotokoll
vom7.Februar1867 enthaltenenErklärungMecklenburgsdarauf
hingewiesen,daß der am 9.Juni 1865 zu Paris zwischenMeck-
leuburg undFrankreich abgeschlosseneHandels- und Schiff-
fahrtsvertrag den AnschlußMecklenburgsan den Zollverein,
bezw.die EinziehungMecklenburgsin die Zolllinie verhindere.
Daher könntenauch die weiternBestimmungender Verfassung,
welchesichauf die gemeinschaftlichenZolleinnahmenbezögen,auf
MecklenburgkeineAnwendungfinden; es sei vielmehrunter den
Bundeseinnahmenein Aversnmfür Mecklenburgausgeworfen,
demBetrageentsprechend,der in den übrigen in derZollliniebe-
griffenenTheilen des Bundesgebietesan den gemeinschaftlichen
ZöllenundVerbrauchsabgabenaufkomme.Durch diesesAversum

Die mecklenburgischeBersasjungssrage. 4
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sei, solangedas gegenwärtigeVerhältnis;bestehe,der finanziellen
VerpflichtungMecklenburgsgegenden Bund bezüglichdieserAb-
gaben genügt,und es fließeinsbesonderedie EinnahmeMecklen-
bnrgs aus dem Transitzollnicht in die Bundeskasse.Es seien
übrigens infolgeeines von dem Buudesratheim Eiuverstäudniß
mit den andern ZollvereinsregierungengestelltenAntrags Ver-
HandlungenbehufsLösungjenesVerhältnissesin Paris eingeleitet.
Im Falle eines günstigenErgebnisseswürdensofortEinleitungen
zuEinziehungMecklenburgsin dieZollliniegetroffenund dieZeit
des Wegfallesdes Transitzollsfestgesetztwerden.

5. Vertrag zwischendem NorddeutschenBunde, Baiern,
Würtcmberg,Baden und Hessen,die Fortdancr des Zoll- und

Handelsvereinsbetreffend,vom 8. Juli 1867.
In derVerhandlungüberdenvorstehendbezeichnetenVertrag

(Nr. 5, S. 2 der Anlagen)in derselbenSitzungvom 8. October
1867 (S. 309 fg. der StenographischenBerichte) erinnerte der
Abgeordnetevr. Michaelis (Berlin) daran, daß Mecklenburg,
das zu AnfangderdreißigerJahre gegebenesehr übleBeispieldes
HerzogthumsNassau nachahmend,einen Handelsvertragmit
Frankreich abgeschlossenhabe, der geeignetgewesensei, seinen
Eintritt in den Zollverein unmöglichzu machen. Nassauhabe
seinenSchritt bald schmerzlichbeklagtund in einervonFrankreich
nicht erfülltenformalenBestimmungdes Vertrags eineRückzugs-
linie gefunden. MecklenburghabedurchseinenVertrag nichtden
Zollvereinsstaaten,sondernvornehmlichsichselbstVerlegenheiten
und Schadenverursacht. Für die regelmäßigeEntWickelungdes
NorddeutschenBundes bedürfe es der EntlassungMecklenburgs
aus demVertragemit Frankreichnicht;das Bedürsnißhierzube-
steheauf seitenMecklenburgs,welchesnicht theilnehmean dem
freienMarkte,und für welchesdieSchwierigkeitenderAufbringung
derBeiträgefür den NorddeutschenBund größerseien,als wenn
es zur Zeit schonin den Zollvereineintretenkönnte. Im übri-
gen begrüßteder Redner die durchden neuenZollvereinsvertrag
geschaffeneleichtereMöglichkeit,MecklenburgnachBeseitigungder
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entgegenstehendenHindernissedurcheinfachenBeschlußdesBundes-
raths in den Zollvereinaufzunehmen.

DerAbgeordneteGraf von Bassewitz (S. 319) bezeichnete
die von demVorrednerdemmecklenburgisch-französischenHandels-
vertrageunterstelltenMotiveals irrthümlich. Die Verhandlungen
seienmehrmalsabgebrochenworden,weil manBedenkengetragen
habe, auf die in Rede stehendeBestimmungeinzugehen.Endlich
sei man über dieBedenkenhinweggegangen,weil damalsMecklen-
bürg keinInteressegehabthabe, in nächsterZeit in denZollverein
einzutreten,und für die Zeit des Ablaufs der damaligenZoll-
Vereinsperiodewiederfrei gewordenwäre. Der nun eingetretene
rascheWechselder politischenVerhältnissesei nichtvorherzusehen
gewesen.

DerAbgeordneteMichaelis gab, von dieserErklärunggern
Kenntnißnehmend,zu, daß derVertrag mitFrankreichvonMeck-
lenbnrgnichtgeradein der Absichtabgeschlossenwordensei, um
MecklenburgdenEintritt in denZollvereinunmöglichzu macheu;
aber ein Verschuldenund zwar ein grobes Verschuldenliege
vor und habedie natürlicheStrafe nachsichgezogen.

6. Bnndesgcsetzüber vertragsmäßigeZinsen.
Gelegentlichder Verhandlungdes Gesetzesüber die ver-

tragsmäßigen Zinsen in der 17. Sitzung vom 10. October
18G7(Protokolle,S. 351)erklärtesichdermecklenburgischeAbgeord-
nete Graf von Bassewitz gegenden §. 1 und damit gegendas
ganzeGesetz,zunächstaus allgemeinenGründen, sodannweil die
Annahmedes §. 1 etil Drängen auf eine allgemeineHypotheken-
ordnung,auf eineRegelungdesHypothekenwesensfür den ganzen
Bund zur Folge habenund durcheine solcheHypothekenordnung
der Credit gerade in MecklenburgSchadenleiden würde. Das
Bodencreditwesensei nämlich in Mecklenburgbesserbestelltals
in andernLändern,derenEinrichtungendann möglicherweiseauf
Mecklenburgübertragenwerdenwürden.

4»
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7. Gesetzüber die Nationalität der Kauffahrteischiffe.

Bei der Berathung des Gesetzentwurfsüber die Nationa-
lität der Kauffahrteischiffe in der 18.Sitzungvom 12.Oc-
tober 1867 (Protokolle,S. 369 fg.) befürwortetederAbgeordnete
Wiggers (Rostock)mitRücksichtauf diebesondernVerhältnisseder
mecklenburgischenRhedereiden Verbesserungsantragdes Abgeord-
neten Hark ort (Nr. 81, S. 141 der Anlagen)zu §. 2, wonach
Kauffahrteischiffezur Führung der Bundesflaggenicht nur dann
berechtigtsein sollten, wenn sie im ausschließlichenEigenthum,
sondern auch, wenn sie zu drei Viertheilenim Eigenthumvon
Personenseien, welchendas Bnndesindigenatzustehe. Der Ab-
geordneteWiggers (Berlin) hielt die Bestimmungdes §. 2 des
Entwurfs für mecklenburgischeRhedereifür so nachtheilig,daß er
sichgegendas ganzeGesetzerklärte. Unter den bisherigenVer-
Hältnissensei die deutscheHandelsflottezu großerBlüte gelangt,
sie sei nächstder englischenund französischendie größte. Der
Werth der mecklenburgischenFlotte allein betrage 8 Millionen
Thaler. Mecklenburghabe450 Schiffemit 60000Ostseelastenzu
1000 Pfund. Die mecklenburgischeRhedereibetrage etwa den
siebentenTheil der ganzennorddeutschenHandelsflotte,und diese
großeBlüte habe sievornehmlichauchder Betheiligungfremden
Kapitals zu verdanken,welchesdurchdie Bestimmungdes §. 2
des Entwurfs verdrängtwerdenwürde.

NachAngabedes Abgeordnetenvon Oertzen, welchergleich-
falls den VerbesserungsantragHarkort befürwortete,beschäftigte
die mecklenburgischeRhederei445 Seeschiffemit 168600Tonnen
oder84300Lasten,besaßalsoeinZehntheildernorddeutschenSee-
schiffemit einerTonnenzahlvon mehrals demachtenTheil der
Tonnenzahl aller deutschenSchiffe; 391 jener Schiffe hätten
fremde, nicht innerhalb des NorddeutschenBundes wohnende
Rheder. Nur 54 ausschließlichauf derOstseeverkehrendeSchiffe
hätten nur inländischeRheder. Immerhin befindesichnur der
dreizehnteTheil aller Schiffsparteim BesitzausländischerEigen-
thümer. Der Antrag Harkort wurde übrigens abgelehnt
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und der §. 2, Abs. 1, in seiner ursprünglichenFassungange-
nommen.

8. Verlangeneiner Verfassungfür das FürstenthumRatzeburg.

In derselbenSession1867 der I. Legislaturperiodehatte sich
eine Anzahl Einwohnerdes FürstenthumsRatzeburg mit der
Bitte an den Reichstaggewendet,dieGewährungeinerVolksver-
tretung im FürstenthumRatzeburgveranlassenzu wollen. In der
27. Sitzungvom 23. October1867 (S. 595 der Protokolle)hob
derCorresereutAbgeordneteWiggers hervor,daßdas säcularisirte,
durchPersonalunionmit demGroßherzogthumMeckleuburg-Strelitz
verbundeneehemaligeBisthum Ratzeburg, einLandvon etwa
17000 Einwohnern,keinerleiVerfassungbesitze,nochje besessen
habe, daß sichaber anlaßlich einiger neuernVorgängedaselbst
der Wunschund das Bedürfnißder GewährungeinerVerfassung
geltend gemachthabe. Nach kurzen Bemerkungenseitens des
AbgeordnetenGrafen von Basse Witzund des ReferentenAb-
geordnetenvon Hagemeister beschloßder ReichstagdemAntrage
der Commissionentsprechend:

„in Erwägung, daß zwar das Gesuchan sich zur Berück-
sichtigunggeeignet erscheinenwürde, daß aber, da nach
Mittheilungdes BundescommissarsdieseAngelegenheitbereits
beimBnndesrathe behufs des nach Art. 76 der Verfassung
zunächsterforderlichenVerfahrens anhängig sei, liege zur
Zeit keineVeranlassungzu einer Beschlußnahmedes Reichs-
tags vor."

9. RechtlicheStellung der Juden in Mecklenburg.

In derselbenSitzung (S. 595 derProtokolle)wurde auf den
Vortrag des AbgeordnetenDi-. Endemann über die Petitionen
der Judengemeindender beiden GroßherzogthümerMecklenburg
um Aufhebungder Beschränkungender Juden im Genuß der
bürgerlichenund staatsbürgerlichenRechteund Gleichstellungder
Juden mit andern Staatsbürgern beschlossen:
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„diesePetitionendemBundeskanzlerzu überweisenmit derAuf¬
forderung, in nächsterSession des ReichstagseinenGesetzent-
Wurfvorzulegen,durchwelchenalle nochbestehenden,durchdie
Verschiedenheitendes religiösenBekenntnisseshergeleitetenBe¬
schränkungender bürgerlichenundstaatsbürgerlicheuRechteauf-
gehobenwerden."

Der Referenthatte darauf hingewiesen,daß das mit dem
künftigen1. Januar 1868 in Kraft tretendeGesetzüber die Frei-
zügigkeiteinerseitsan sichschonden Israeliten in Mecklenburg
zu statten kommenund andererseitsdie mecklenburgischenRegie-
rungen zu einer Reform der gefammtenVerfassungveranlassen
werde. Derselbegab eineUebersichtder bezüglichder rechtlichen
Stellung der Juden in den einzelnenStaaten des Norddeutschen
Bundes geltendenGrundsätzeund motivirtedamitdenim Vergleich
mit den vorliegendenPetitionender mecklenburgischenIsraeliten
weitergehendenund allgemeinergefaßtenAntrag derCommiffion.

10. Anträge auf Reform der mecklenburgischenVerfassung.
In der gleichenSitzungvom 23. October1867 (S. 597 der

Protokolle)berichteteder Abgeordnetevr. Wig gers aus Rostock
über eine Anzahl aus etwa dreißigStädten und Fleckender
GroßherzogthümerMecklenburgeingelaufenenPetitionen, welche
auf eine Reform der mecklenburgischen,auf Einführung einer
constitutionellen Verfassungantrugen.Die PetitionderStädte
Rostock,Wismar, Schwerinn. f. w. hatte die Bitte gestellt:

„der ReichstagwolleseinegewichtigeFürsprachedahiu eintreten
. lassen, daß Mecklenburgeine konstitutionelleLandesverfassung

mit frei gewähltenVertretern, deren Zustimmungbei jedem
Landesgesetzund bei der Feststellungdes Staatshaushalts er-
forderlichist, schleunigstwiedererhalte."

Zur Begründungdes Antrags der Commission:
„die Petitionen dem Bundeskanzlermit der Aufforderungzu
überweisen,die geeignetenSchrittezu einerReformdermecklen-
burgischenLandesverfassungim Sinne der Petentenbaldmöglichst
einleitenzu wollen".
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beriefsichder Berichterstatterauf eigenefrühere,das Bedürfniß
der VerfassungsresormanerkennendeKundgebungender mecklen-
burg-schwerinischenRegierung,nämlichauf eine landesherrliche
Proclamationvom23. März 1848,welchebesagte:

„In nnsermengernVaterlandewäre eineReform der
Landesvertretung auchabgesehenvon den Weltereignissen
der neuestenZeit unvermeidlichgewesen:sieist jetztdas drin-
gendsteErsorderttiß;es liegtdieNothwendigkeitvor, daßMeck-
lGbnrg in dieReiheder constitutiouellenStaaten eintrete";

auf ein damaligesLandtagsausschreiben,worin gesagtwar:
„Wir haltennns von der in den innern und äußernVer-

Hältnissendes LandesliegendenNothwendigkeitüberzeugt,daß
Mecklenburgdie bestehendelandständischeVerfassunggegeneine
denl BedürfnisseentsprechendeRepräsentativverfassungver-
tausche";

fernerauf die Worteder erstenLandtagsproposition:
„Berufen habenwir unsere getreuenStände, um zu dem

großenWerkeder ReformunsererVerfassungden Weg anzu-
bahnen;dasBedürfnißeinersolchenUmgestaltungunsererstäu-
dischenund sogar staatlichenEinrichtungenkonntedem, der
aufmerksamund mit Liebezu seinemVaterlandedemLebenim
Staate folgte,schonbishernichtverborgenbleiben;

und
„das Wohldes VaterlandesfordertdiesesOpfer!"

nämlich,daß die Ritter- und Landschaftihre bisherigenRechte
aufgebe,worausdiesedann auchuntenn 29. April 1848 ihre
„Bereitwilligkeit"erklärte:

„demRufedes allerdurchlauchtigstenLandesherruund denAn-
forderungender Zeit zu folgenund demgemäßihre bisherigen
grundgesetzlichenlandständischenRechtemitderFolgeaufzugeben,
daß künftignnr gewählte RepräsentantendieStändeversamm-
Inng bilden."

NochheutebestehedieselbeVerfassung,dieselbenwirthschast-
lichenund politischenInstitutionenund dasselbeBedürfnißwie
im Jahre 1848.
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Der Referentwiesdann auf die Unverträglichkeitder meck¬
lenburgischenmit der Verfassungdes NorddeutschenBundeshin;
nachder letzternseiendie mecklenburgischenStaatsangehörigen
zurTheilnahmean denReichsangelegenheitendurchdirecteWahlen
zurVertretungimReichstageberufen,währendbei derBerathung
von Landesangelegenheitennur 6—700 Rittergutsbesitzerund
47 Bürgermeisterder See- und Landstädtemitzuwirkenhätten.

Den Einwendungengegendie Zuständigkeitdes Reichstags
zu dembeantragtenBeschlüssehielt der Berichterstatterentgegen,
daß ja der AntragdemBundeskanzlerdie Mittel und Wegezu
Verwirklichungder gestelltenAnträge vollständigfreigebe,und
daß z.B. Art.4 der VerfassungdieMöglichkeitderAbhülfedurch
einzelneGesetzesvorlageneröffne;daß fernereventuelldurcheine
ErgänzungderBundesverfassung,etwadurchdieBestimmungab-
geholfenwerdenkönne,

„daß in jedemdeutschenBundeslandedie Gesetzgebungund
die SteuerbewilligungnichtohneMitwirkungeiner gewählten
Vertretungstattfindenkönne".

Die Abgeordnetenvon Mallinckrodt und Windthorst
anerkanntenzwar die NothwendigkeiteinerReformder mecklen-
burgischenVerfassung,bestrittenaber, weilkeineder durchArt.4
der Verfassungder Gesetzgebungdes BundesüberwiesenenAn-
gelegenheitenvorliege,die Zuständigkeitdes Reichstagszu dem
beantragtenBeschlüsse.

Der AbgeordneteWiggers (Berlin) suchte(S. 600) das
VorhandenseindieserZuständigkeitund außerdemdie Unverträg-
lichkeitder mecklenburgischenmit derBundesverfassungdarzuthun.
Das mecklenburgischeVolkseiz. B. zwar berechtigt,durchseine
Vertreterim Reichstagein Fragen der Besteuerungmitzuwirken,
nichtaber zu der innerhalbMecklenburgszuordnendenFrageder
Vertheilnngder Steuern. Die Stände pflegtendie Steuern so
zu vertheilen,daß dieselbenwenigerauf den im Landtagever-
tretenenStänden als auf demübrigenTheile der Bevölkerung
lasteten. Ein geordnetesBudget bestehenicht in Mecklenburg.
Die LandesherrenbezögenihreEinnahmenin Panschund Bogen
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aus den DomänenundRegalien,aus welchendann dieStaats-
bedürfnissebestrittenwerden. Der Betrag der Einnahmenund
Ausgabensei und bleibeunbekannt.Der Rednerwiesnochauf
die Hindernissehin, welchedie Gebundenheitdes Grundes und
BodensdesLandes,derzu zweiFünftheilenimBesitzederRitter-
schastsei, auch nach EinführungfreisinnigerReichsgesetzeder
wirthschastlichenEntWickelungdesLandesentgegensetzenwürde,und
endlichauf die starkeAuswanderung,welche,nachdemin den
letzten15Jahren60000Mecklenburgerübers Meer gezogen,noch
fortdauere.

Der AbgeordneteGraf von Bassewitz begründeteseinen
Antragauf einfacheTagesordnung,indemer hervorhob,daß die
ZuständeMecklenburgsnicht so schlimmseien, als sie dargestellt
würden. Das dort herrschendeRegimentathmein allemWollen
und Thun den Geistder Mildeund der Pflege,das Auge,Ohr
und Herzdes Fürstenstehefür jedenoffen. Verbrechenseien
in steterAbnahmebegriffen,auchdas Landarbeitshausentleer,
sich,weilman denBegriffvonHeimatlosenin Mecklenburgkaum
mehrkenne.

Die Gesetzgebungwürde,wennein Interesseund Bedürfniß
vorläge,eineweitgehendeTheilungundVerkleinerungdesGrund-
besitzesgestatten.Allerdingsbestreiteder Landesherrmit seinen
Aversionalqnantenwas man das Landesregimentim alten Sinne
nenne;aber im LaufederZeit seienvielenecessariaund extra-
ordinariahinzugetreten,zu denendasLandbeitrageund worüber
Rechenschaftgelegtwerde. Der Rednerbestrittsodanndie Zu-
ständigkeitdesReichstagszu dembeantragtenBeschlüsseuudwies
auf die Folgen einesPrineips hin, wonachwechselndeMajori-
täten desReichstagsüber dieVerfassungender einzelnenBundes-
staatenverfügenkönnten. Eine solcheBefuguißräume die aus
einzelnenVerträgenhervorgegangeneBundesverfassungnichtein.
Der Abgeordnetemachtesernerim Hinblickauf Art.76 derVer-
faffunggeltend,daß in Mecklenburggar keinVerfassungsstreitim
Sinne diesesArtikelsbestehe,daß eventuelldaselbstseit50Jahren
eineBehördezuSchlichtungsolcherStreitigkeitengegebensei,daß
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jedenfallszunächstderBundesrath— nichtderReichstag—hätte
angerufenwerdenmüssen,welchererstnachfruchtlosversuchterVer-
MittelungdenWegderReichsgesetzgebungzubetretenhabenwürde.

Der AbgeordneteDr. Meyer (Thorn) entgegnete,daß die
durchdiePatentverordnungvon 1817 eingesetzteBehördenur zur
Entscheidungvon Verfassungsstreitigkeitenzwischender Landes-
regierungund den alten Ständen berufensei; daß das freien-
walderSchiedsgericht,welchesdie neueVerfassungvon 1849be-
seitigenhalf, nichtmehrauf demBodeueinerunzweifelhaftgül-
tigenVerfassunggestandensei,sondernsichdiesenBoden,die alte
Verfassung,erstselbstwiederhabeschaffenmüssen;daß durchden
SpruchjenesGerichtsder Streit wederhabe geschlichtetwerden
könnennochgeschlichtetwordensei. Die Petentenhättenbisjetzt
keineMöglichkeitgehabt,ihre Beschwerden,welche,indemsieauf
das VorgehengegendieVerfassungvon1849und auf die wider-
rechtlicheWiederherstellungderaltenVerfassungzurückkämen,einen
wirklichenVerfassungsstreitdarstellten,zumAustrag zu bringen.
DerRednersuchtefernerdieVerträglichkeitdesAntragsderCom-
Missionmit den Bestimmungendes Art.76 der Bundesverfassung
darzuthun.

Der AbgeordneteDr. Aegidi (S. 602) stelltein Abrede,
daß die PetentenüberhaupteinenVerfassungsstreiterhebenwoll-
ten; dieselbenstrebtenvielmehreineReformder bestehendenVer-
sassnngan. Die jetzigeVerfassungsei seitdemJahre1850wieder
in anerkannterWirksamkeit.Die Petentenhättenauchnichtden
durchArt. 76 für Erledigungvon Verfassungsstreitigkeitenvor-
geschriebenenWeg betreten. So unrichtigund verwerflichdas
Verfahrenund die Entscheidungdes sreienwalderSchiedsgerichts
seinmöge,— die Petentengriffendasselbenichtan, beschwerten
sichnichtüber gebrochenesRecht,sondernbrächtenmit Berufung
auf politischeZweckmäßigkeitpolitischeDesiderienvor.

Der Rednerbegründetesodannmit politischenErwägungen
den Antragauf einemotivirteTagesordnungdes Inhalts:

„Der Reichstagwollebeschließen:In Erwägung,daß die in
beidenMecklenburgannochbestehendealtlandständischeVerfassung
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ihreminnerstenWesennachmit denderVerfassungdes Nord-
deutschenBundeszuGrundeliegendenPrincipienunddendarauf
gegründetenInstitutionenunvereinbaristunddurchdas längere
FortbestehendieserJncongrueuzdie nationalenInteressenin
vielfacherBeziehunggeschädigtwerdenmüßten,daß aber eben-
darumauchder ErwartungRaumzu gebenist, es werdendie
großherzoglichenRegierungenzur Vermeiduugeines directen
Einschreitensder Bundesgewaltauf eiuejenenPrincipienund
InstitutionenentsprechendeUmgestaltungundOrdnungder in-
nern VersassuugszuständedesLandesin kürzesterFrist Bedacht
zu nehmennichtermangeln,über diePetitionenzur Tagesord-
uung überzugehen."

Der Rednerhob insbesonderehervor,daß nachder mecklen-
burgischenVerfassungnichtnur denStaatsbürgernnichtdieRechte
von AngehörigenconstitutiouellerStaaten eingeräumtseien,son¬
derndaßauchdieGroßherzogenichtsämmtlichedenFürstensolcher
Staaten zukommendenRechtederStaatsgewaltin ihrerHandver-
einigten,dieselbenvielmehrmit denLandständentheilten. Diege-
nanntenFürstenhättenniemalsauchnur diejenigenRechteinne-
gehabt, welcheArt. 57 der WienerSchluß-Acteeinemdeutschen
Souveränzuschreibe.

Der AbgeordneteEndemann (S. 605) warnteunter Hin-
Weisungauf die ÜbelnFolgen, welcheähnlicheAblehnungen
seitensdes frühernDeutschenBundestagssür diesenselbstge-
habt, vor einerErklärungder Jncompetenzin der vorliegenden
Frage. Es sei Pflicht des Reichstags,dafür zu sorgen, daß
die einzelnenStaaten des Bundes in der Verfassungseien,
welcheihrem eigenenund demBestendes Bundes entspreche.
DieZustimmungzu demunverfänglichenAntragederCommission
sei das mindeste,was in der vorliegendenAngelegenheit,nachdem
derReichstageinmaldarumangegangenworden,geschehenkönne.

DerBerichterstatterDr.Wigger3 (Rostock)bestritt(Protokolle,
S. 605),daß dieBundesverfassungdarum,weil sieaus Verträgen
mit den einzelnenStaaten hervorgegangen,den Charaktereines
Vertrags habe. Dieselbesei ein Gesetzund ohneRücksichtauf
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die MeinungeinzelnerBundesstaatenwieeinGesetzzu handhaben
und auszulegen.Nach§. 78 könnedie Verfassungim Wegeder
Bundesgesetzgebungunter bestimmtenVoraussetzungenauch ge-
ändertwerden. Die Initiative zu einersolchenAenderungkönne
auchvomReichstageausgehen.

Der großherzoglichmecklenburgischeBuudescommissarStaats-
rathvon Müller vertheidigte(S.606) dasVerfahren,durchwelches
die alte mecklenburgischeVerfassungnachdemJahre 1849 wieder
ins Lebengerufenwurde. Derselbewandtesichsodanngegenden
Commissionsantrag,dessenAnnahmedemBundesrathenichter-
wünschtseinkönne,weilderselbedadurchmit einerSachebefaßt
würde,zu derenweitererBehandlungihm dieZuständigkeitfehle.
Derselbekönntedochwol nur auf einen Grund hin gegen
Mecklenburgim Sinne der Petenteneinschreiten,nämlichwenn
es unmöglichwäre, bei demFortbestandeder mecklenburgischen
Verfassungdie Bundeszweckezu erreichen,weilMecklenburgin
dieserVerfassungseineBundespflichtennichterfüllenkönnte. Das
mögeman vorerstabwarten.

Der AbgeordneteDr. Wiggers (Rostock)machtedemersten
TheilederAusführungdes Buudescommissarsgegenübergeltend,
daß die constitntionelleVerfassungMecklenburgsvomJahre 1849
vomGroßherzoganerkannt,bestätigt,verkündetworden,daß auf
Grunddes dazugehörigenWahlgesetzeseineAbgeordnetenkammer
zusammengetretensei, mit der RegierungGesetzevereinbarthabe,
welchegleichfallspublicirtwordenseien;daß dagegender letzte
Restdes alten,feudalenStändewesens,derEngereAusschuß,schon
mehrereMonatezuvoraufgelöstunddurchmilitärischesEinschreiten
beseitigtwordensei. Die Einleitungder Compromißinstanzhabe
nur auf BetreibeneinzelnerBerechtigterstattgefundenund der
SchiedsspruchseizwischenzweiganzunberechtigtenParteienver-
einbartworden. DieBerufungdesSchiedsgerichtshabezurZeit
des Drei-Köuigs-Bündnissesund der aus demselbenhervorgegan-
genen,in Erfurt vereinbartenVerfassungstattgesunden.Es hätte
das in Erfurt errichteteSchiedsgerichtangegangenwerdenmüssen,
bei welchemauch um dieselbeZeit die Mecklenburg-strelitzische
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gegen die mecklenburg-schwerinischeRegierung in derselben Ver-

fassnngsfrage klagend aufgetreten sei.
Bei der folgenden Abstimmung wurde zunächst der Antrag

des Abgeordneten Grafen Bassewitz auf einfacheTagesordnung,

sodann der Antrag des Abgeordneten von Mallinckrodt auf

Uebergaug zur Tagesordnung wegen mangelnder Zuständigkeit,

ferner der oben wiedergegebeneAntrag des Abgeordneten Aegidi

auf motivirte Tagesordnung mit entschiedener Mehrheit,

schließlich auch der Antrag der Commissiou mit 106 gegen 102

Stimmen verworfen.



III. Friihjahrssesßon des NorddeutschenReichstags
von 1868.

1. Rechtliche Stellung der Juden in Mecklenburg.

Än der Session des Reichstags vom Jahre 1868 kamen die
mecklenburgischenVerhältnisse zunächst in der 8. Sitzung vom
16. April 1868 (S. 92 fg. der Protokolle) zur Sprache. Die
beiden mecklenburgischenRegierungen hatten gesetzlicheBestim-
muugen erlassen, nach welchen jüdische Glaubensgenossen, welche
Grundeigenthum erwerben, von den mit dessenBesitzeverbundenen
Rechten der Ausübung der Landstandschaft, der Jurisdiction und
eines wesentlichenTheils der Polizei ausgeschlossenwurden, und
eine von mehrern Abgeordneten unterzeichnete Interpellation
(Nr. 35, S. 105 der Anlagen) fragte an, ob und welcheSchritte
seitens des Bundespräsidiums gegenüber diesem in Widerspruch
mit dem Bundesfreizügigkeitsgesetzestehenden Vorgehen geschehen
seien oder beabsichtigt würden.

Bei Begründung dieser Interpellation gab der Abgeordnete
Dr. Wiggers (Berlin) zu, daß seit der mit dem 1. Januar 1868
erfolgten Einführung des Bundesgesetzesüber die Freizügigkeit in
Mecklenburg auch den dortigen Juden der Erwerb von Grnnd-
eigenthnm gestattet sei, suchte aber nachzuweisen, daß durch ein
nach Commuuicatiou zwischenden zweimecklenburgischenRegierun-
gen und nach verfassungsmäßigerBerathuug der Stände erlassenes
mecklenburg-schwerinischesGesetz vom 23. Januar 1868 und eine
mecklenburg-strelitzischeVerordnung vom 28. Januar 1868, durch
welche jüdischen Grnndeigenthümern die Ausübung der mit dem
Gnte zusammenhängendenLandstandschast,Jurisdiction und Polizei¬
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gewalt untersagt und die Tragung der Kosten einer etwa zu
Ausübung dieser Befugnisse anzuordnenden Stellvertretung ans-
erlegt sei, der Erwerb von Grundeigenthum erschwert und uu-
möglich gemacht werde, und daß demnach diese Gesetzemit §. 1
des Freizügigkeitsgesetzesin Widerspruch ständen. Ferner sei die
Wirksamkeit des Freizügigkeitsgesetzes in Mecklenburg dadurch
paralysirt, daß nach den Vorschriften des Gesetzes jeder An-
ziehende eine Wohnung, ein Unterkommen nachweisenmüsse, in
Mecklenburg aber, abgesehen von den Städten, der Grundbesitzer
darüber zu bestimmen habe, ob jemand Wohnung zu geben sei
oder nicht.

Der Bevollmächtigte zum Bundesrath Geh. Regiernngs-
rath Graf zu Eulenburg lehnte (Protokolle, S. 94) namens
des Bundesrates ein Einschreitengegen die großherzoglichmecklen-
burgischenRegierungen ab, weil die Frage, ob jemand zur Aus-
Übung öffentlicher Rechte, insbesondere der Landstandschaft, der
Jurisdiction und der Polizei zugelassen werden könne, außerhalb
desjenigen Gebietes liege, auf welches sich das Freizügigkeit-
gesetzerstrecke.

2. Gesetz über Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen

der Eheschließung.

Bei der folgenden Berathnng des Gesetzentwurfs wegen
Aufhebung der polizeilichen Beschränkungen der Be-
sngniß zur Eheschließung, zu dessen Begründung schon im
Eommissionsberichte (Nr. 37, S. 105 der Anlagen) auf die be-
treffenden Verhältnisse in einigen deutschenStaaten, insbesondere
in Mecklenburg, hingewiesen war, suchte der Abgeordnete Graf
von Bassewitz (S. 94, 96, 106 der Protokolle) den Anträgen
der Commission zu §. 1, Abs. 2 gegenüber die Möglichkeit Polizei-
licher Verhinderung der Eheschließung wegen Mangels der Nach-
Weisung einer Wohnung und wegen einer stattgehabten oder noch
laufenden Unterstützung eines der Brautleute für die einzelnen
deutschenStaaten zu retten. Derselbe schilderte die Folgen einer
von solchen Beschränkungen unabhängigen völligen Freiheit der
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Eheschließung, die Vermehrung des Proletariats, die Misstände
heimatlosen Umherziehens, welche durch die Zulassung von Ehen
ohne Rücksichtauf Vermögensverhältnisse, Zugehörigkeit zu einer
Gemeinde und auf die Möglichkeit der Gründung einer Häuslich-
keit veranlaßt würden. Der vorliegende Entwurf greife in die
Heimatsgesetzgebung ein, sei mit diesem Theile der Gesetzgebung
einzelner Länder unvereinbar und es sollte das Recht der Ehe-
schließnng überhaupt erst gleichzeitig mit der ganzen dem Bunde
vorbehaltenen Gesetzgebungüber die Niederlassnngs- und Heimats-
Verhältnisse geordnet werden.

Der Abgeordnete Wiggers (Berlin) schildertedem gegenüber

(Protokolle, S. 97) die in Mecklenburg gerade durch die bestehen-

den Beschränkungen des Rechtes der Eheschließung eingetretenen

Zustände. Die Gestattung einer Eheschließung sei dort von der
Vorlage eines Wohnnngs- oder Niederlassungsscheines abhängig;
folgeweise könne auf dem Lande eine Ehe nur mit Genehmigung

des Gutsherrn geschlossenwerden. Ein Gutsherr z. B. habe den

Grundsatz, keine Wohnung zu geben und keinen seiner Guts-

angehörigen Heirathen zu lassen, welchletztere auf dieseWeise zur

Auswanderung getrieben würden. Zuweilen werde die Gestattung

der Eheschließung selbst aus dem Grunde verweigert, weil die in
Aussicht genommene Wohnung zu wenig Raum habe.

Die Wirkung dieser Beschränkungen sei eine stete Zunahme

der außerehelichen Geburten, welche nach den Zahlenangaben der

mecklenburg-schwerinischenStaatskalender betrügen

von 1808 bis 1817 eine von 12

„ 1818 // 1827 // // 9,(!

„ 1828 n 1837 n n 7,7

„ 1838 n 1847 n // 5,3

„ 1848 tr 1857 fr n 4
COiOCO

// 1866 n n 3,9

Von 1850 bis 1867 seien 278000 Kinder ehelich, 70000 außer-

ehelich geboren worden.

In den von einem hochgestelltenBeamten im Jahre 1853

herausgegebenen „Betrachtungen über den Beitritt Mecklenburgs
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zum Deutschen Zollverein" sei — ohne Zweifel auf Grund zu-

verlässigerMaterialien — angegeben,daß im Jahre 1851 in 267 Ort-

schaften der dritte Theil und mehr, in 209 Ortschaften die Hälfte

und mehr aller Geburten uneheliche seien, und daß sogar in

79 Ortschaften (54 ritterlichen, 5 Klostergütern und 20 Domanial-

ortschasten)überhaupt nur außerehelicheGeburten vorkamen. Auf

dem letzten Landtage habe die mecklenburgischeRegierung selbst

die Aufhebung der Ehebefchränkungen vorgeschlagen, die Vorlage

sei aber am Widerspruche der Ritterschaft gescheitert.

Auch der Abgeordnete Dr. Profch (S. 99) befürwortete die

Gesetzesvorlagegerade mit Hinweisung auf die Zustände in Mecklen-

bürg, hob hervor, daß noch in einer aus Anlaß der Einführung

des Freizügigkeitsgesetzesvon dem Oberkirchenrathe zu Schwerin
ani 19. Februar 1868 an die Geistlichkeit erlassenen Circular-
Verordnung die Pastoren angewiesen worden seien, keineTrauung

ohne vorherige Beibringung eines Domicilscheins vorzunehmen,

in welchem ausdrücklich gesagt sei, daß das Niederlassungsrecht

an einem bestimmten Orte und das Recht zur Verheirathuug er-

iheilt sei. Erwerbe ein Mecklenburger im Auslande (in einem

andern deutschen Staate) das Recht der Niederlassung und Ver-

heirathung, so dürfe hierauf seine Trauung innerhalb Mecklen-

bürg-Schwerins nur mit Genehmigung des Ministeriums des

Innern vorgenommen werden. Derselben Genehmigung bedürften
zur Eheschließung solche Personen, welche auf Grund des Frei-
zügigkeitsgesetzesin Mecklenburg Aufenthalt genommen hätten,

auch dann noch, wenn die Obrigkeit des Ortes der Niederlassung

die Verheirathung gestattet hätte; denn der Ausländer bleibe un¬
geachtet solchenAufenthalts immer Ausländer. Dasselbe gelte int
Falle der Wiederverheirathung nach Auflösung einer ersten Ehe.
Es sei nicht räthlich, mit Erlassung des vorliegenden Gesetzesbis
zu gesetzlicherRegelung des Heimatswesens zuzuwarten. Seit mehr
als 40 Jahren berathe man in Mecklenburg über ein Landes-
Heimatsgesetzohne den geringsten Erfolg. Die Ordnung dieser
Materie sei deshalb schwierig, weil die mecklenburgischeVer-
sassung kein Landes-, sondern nur ein Ortsheimatsrecht kenne.

Die mecklenburgischeBersassunzsfrage. 5
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Die gegen das vorliegende Gesetz erhobenen Bedenken seien die-
selben, welche gegen das Freizügigkeitsgesetzvorgebracht worden
seien und gegen das Gewerbegesetzsowie gegen jedes den Bedürs-
nissen der Zeit Rechnung tragende Gesetz vorgebracht werden
würden. Vom patrimonialstaatlichen Standpunkt aus seien alle
diese Bedenken gerechtfertigt; allein zur Beseitigung solcher Zu-
stände und zur Brechung des Widerstandes gegen die Consequenzeu
der Bundesverfassung seien eben Gesetzewie das vorliegende nöthig.

Nachdem die betreffenden Anträge des Abgeordneten Grafen
Bassewitz zu §. 1, Abs. 2 des Gesetzes(Nr. 49, S. 168 der An-

lagen) mit großer Mehrheit verworfen waren (S. 110 der

Protokolle), zog derselbe den damit zusammenhängenden, gleich-
falls die Aufrechthaltung einiger particularrechtlicher Beschrän¬
kungen des Rechts zur EheschließungbezweckendenVerbesseruugs-
antrag zu §. 3 des Gesetzeszurück (Nr. 49, S. 168 der Anlagen,
S. III der Protokolle).

3. Anschluß Mecklenburgs au den Zollverein.

In der 19. Sitzung des Reichstags vom 9. Juni 1868
(S. 344 der Protokolle), gelegentlich der Specialdebatte über den
Haushaltsetat des NorddeutschenBundes, sprach der Abgeordnete
Wiggers (Rostock) auf Grund einer in Anlage 6, S. 3 der Vor-
läge gemachten Bemerkung die Befürchtung aus, es möchte der
Anschluß der beiden Mecklenburg an den Zollverein
sich über das Jahr 1868 hinaus verzögern, und wies auf die
aus einer solchen Verzögerung für die Großherzogthümer, ins-
besondere für den dortigen Handelsstand und die Stadt Rostock
drohenden Nachtheile hin; nachdem durch den Handelsvertrag mit
Oesterreich die solchem Anschlüsse entgegenstehenden Hindernisse
beseitigt seien, solle der Vollzug des Anschlussesmöglichst beschleu-
nigt werden.

Der Präsident des Bundeskanzleramtes Wirklicher Geheimrath
Delbrück sagte, nach erfolgter Beseitigung des rechtlichenHinder-
nisses und nach bevorstehenderUeberwinduug einiger tatsächlicher
Hemmnisse, möglichst baldigen Vollzug des Anschlussesder beiden
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Großherzogthümerund Lübecksan den Zollvereinzu, welcher
aucham 11. August1868 erfolgte.

4. Antrag auf cin Gesetzüber Gleichberechtigungder Eon-
fessionenin bürgerlicherund staatsbürgerlicherBeziehnng.

UnterBezugnahmeaufdieinder8.Sitzungvom16.April1868
auf die Interpellationdes AbgeordnetenM. Wiggers (Berlin)
(Nr. 35, S. 105 der Anlage)ertheilteAntwort des Bundes-
commissariushatten die AbgeordnetenWiggers (Berlin) und
Genossenam 20. April 1868(Nr. 58, S. 193 derAnlagen)den
Antraggestellt:

Der Reichstagwollebeschließen:
„DenBundeskanzleraufzufordern,denin der 27.Sitzungdes

Reichstagsam 23. October1867mit großerMehrheitgefaßten
Beschluß:

«Daß in dieserSessiondes Reichstagsein Gesetzentwurf
vorgelegtwerde,durchwelchenalle nochbestehenden,aus
denVerschiedenheitendesreligiösenBekenntnisseshergeleiteten
Beschränkungenderbürgerlichenund staatsbürgerlichenRechte
aufgehobenwerden»,

in Ausführungzu bringen."
Nacheineminder10.Sitzungvom22.April1868(Protokolle,

S. 139)gefaßtenBeschlüssewurdederAntragaufBerichtdesAb-
geordnetenDr. Endemannin der 24. Sitzungvom16.Juni 1868
(Protokolle,S. 494) in Schlnßberathungverhandelt.

Der Berichterstattererkanntean, daßseitdererstenAnregung
jenerFrage ini Reichstagedurchdas Gesetzüber dieFreizügigkeit
unddurcheinmecklenbnrg-schwerinischesundmecklenburg-strelitzisches
GesetztheilweiseAbhülfegeschaffenworden;jedochseiimmernoch
keinepolitischeGleichstellungder Juden mit andern Staats-
Angehörigenerzielt.

Eine von den mecklenburgischenJudenschaftenerhobeneBe-
schwerdesei inzwischenam 18. April 1868 vomBundeskanzler-
amteauf Grund einesBeschlusses des Buudesrathes vom
7. April 1868 als unbegründetverworfenworden,
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„weil durchdas in §. 1 des Gesetzesvom1. November18G7
enthalteneVerbot, Bundesangehörigenum des Glaubensbe-
kenntnisseswillendenErwerbvonGrundeigenthumzuverweigern
oder durchlästigeBedingungenzu erschweren,die Befugniß
der Landesgesetzgebungnicht ausgeschlossenwerde, die Aus¬
übungöffentlicherRechte,welchemit demerworbenenGrund-
eigenthumverbundensind, insbesonderedie Ausübungder
Landstandschaft,der Jurisdictionund der Polizeivon der Er-
füllunggewisserErfordernissein der PersondesBesitzers,also
auchvon demreligiösenBekenntnis?abhängigzu machen".

Nachdemder Berichterstatterauf dieVerschiedenartigkeitder
rechtlichenStellungder Juden in den verschiedenenStaaten des
NorddeutschenBundes aufmerksamgemachthatte, verlangteer,
daß in demvorzulegendenGesetzentwurfe:

1. DieVerboteundBeschränkungenderEheschließungzwischen
ChristenundIsraeliten,sowiedieaufdemisraelitischenGlaubens-
bekeuntnißdes einen Theils beruhendenBeschränkungender
ehelichenRechtebeseitigt,

2. für alle Eidesleistungender Israeliten eine der Gleich-
berechtiguugentsprechendeForm eingeführt,

3. die volleGleichberechtigungderIsraelitenzurTheilnahme
an der Gemeinde-und Landesvertretungsowiezur Bekleidung
öffentlicherGemeinde-und Staatsämter im Gebietedes Nord-
deutschenBundesanerkanntwerde.

Nachdemferner die AbgeordnetenGraf Bassewitz und
von Brauchitsch (Elbing)dieZuständigkeitdes Reichstagsund
Buudesratheszur Fassungder unter 1, 2 und 3 beantragten
BeschlüsseinZweifelgezogen,dieAbgeordnetenLasker, Wiggers
(Berlin)undDr. Endemann theilsdieZuständigkeitdesReichs-
tages, theils die AnträgeNr. 1—3 begründetund vertheidigt
hatten, wurdender gestellteHauptantragund nachVerwerfung
des Unterantrags1 dieNrn. 2 und3 diesesAntragsangenom-
men (S. 499 der Protokolle).
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5. Gesetzentwurfüber den Betrieb der stehendenGewerbe.
Als sichgegenSchlußderSession1868 dieDurchberathung

desvondemPräsidiumdesNorddeutschenBundesam7. April1868
vorgelegtenEntwurfseinerGewerbeordnung (Nr. 43, S. III
der Anlagen)als uichtmehr thunlicherwies, brachtendie Ab-
geordnetenLaster, Miquel und Genosseneinenkurzen,aus
5 ParagraphenbestehendenGesetzentwurfbetreffenddenBetriebder
stehendenGewerbeein,wonachvorläufigwenigstensdas denZüns-
ten zustehendeRecht,AnderevomBetriebeinesGewerbesauszu-
schließen,alleausschließlichenGewerbeberechtigungen,Zwangs-und
Bannrechte;sernerdieandern,als staatlichenBerechtigungen,Eon-
cessionenzugewerblichenZweckenzuertheilen,sowiegewissefür den
Gewerbebetriebzu entrichtendeAbgabenmit dem1. Januar 1870
aufhörensollten;wonachfernerfür denBetriebeinesGewerbes
ein Befähigungsnachweisin der Regel nicht mehr erforderlich
sein, die UnterscheidungzwischenStadt und Land bezüglichdes
Gewerbebetriebeswegfallen,der gleichzeitigeBetriebverschiedener
Gewerbeoder desselbenGewerbesin mehrern Betriebs- oder
Verkaufsstättenerlaubtund wonachjedemGewerbetreibendenge-
stattetsein sollte,Gesellen,Gehülfen,Lehrlingeund Arbeiterin
jederArt und beliebigerZahl zu halten; wonachebensodie Ge-
sellenund Gehülfenin der Wahl ihrer Meisterund Arbeitgeber
unbeschränktseinsollten(Nr. 118, S. 438 der Anlagen).

Nachdemin der 25. Sitzungvom17.Juni 1868(Protokolle,
S. 525 fg.) der BerichterstatterAbgeordneteDr. Stephani den
eingebrachtenEntwurfimallgemeinenbegründet,derPräsidentdes
BundeskanzleramtesWirklicheGeheimrathDelbrück,dieStellung
des Bundesrathes zu demEntwürfedarlegend,die übrigen
Bestimmungenals annehmbar,die in §. 2 mit Überlassungder
nähmt Durchführungan dieLandesgesetzgebungenausgesprochene
sofortigeAufhebungder Zwangs-und Bannrechtefür durchaus
unannehmbarerklärt,der AbgeordneteGraf von Kleist einen
sodann verworfenenGegenantragvertheidigt,der Antragsteller
AbgeordneteLasker den beanstandeten8- 2 zurückgezogenhatte,
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fautenin der folgendenSpecialdiscussionmehrfachmecklenburgische
Verhältnissezur Sprache.

Der AbgeordneteWiggers wolltemit denZünftenanchden
Corpvrationen das Rechtentzogenwissen.AnderevomBetrieb
eines Gewerbesauszuschließen.Die Meinung, daß den kauf-
männischenCorpvrationengegenüberdie Gewerbefreiheitschon
durchdas Handelsgesetzbuchgesichertwäre, seinur für Preußen,
nichtauchfür Mecklenburgrichtig. In RostockbesteheeineKauf-
mannseompagnie,in welcheman nur uach Bestehungeines
Examenseintretenkönne,und eineKrämercompagnie,in welche
man nur nacheinermindestensvierjährigenLehrzeitaufgenommen
werde. AehnlicheVerhältnissebeständenanchin Wismar. Der
AbgeordneteGraf von BassewitzerklärtesichgegendenGesetz-
entwurf,weilderselbe,indemer einfachdenZuuftzwaugbeseitige,
ohneBestimmungenfür denFall desFortbestehensoderderAuf-
lösuugder Zünfte, über die Rechteund Pflichtender austreten-
den Mitglieder,über das Vermögender Zünfte, über das Eon-
eessionswesenzu geben,in denjenigenLändern,welchenicht,wie
Preußen, eine ausgearbeiteteGewerbeordnungbesäßen,sondern
das Zunftwesenbeibehaltenhätten, großeVerwirrunganrichten
würde. Der Abgeordnetevon Hennig entgegnete,daß das
polizeilicheConeessionswesenin keinemStaate so ausgebildetsei
als, nebendemZunftwesen,geradein Mecklenburg;der Ab-
geordneteDr. Braun (Wiesbaden)machtegeltend,daß mansich
tit keinemLande, in welchemeinmal die Gewerbefreiheitein;
geführtworden,nachdemExclusivrechteder Zünftezurücksehne,
daß sichvielmehrdiebetreffendenTerritorienbei demneuenZu¬
standesehrwohl befänden. Mau mögenur die Zuständedes
KönigreichsSachsenmitdenjenigenMecklenburgsvergleichen.Das
KönigreichSachsenernähreaufderQuadratmeileM00—10000Ein-
wohuerweit besserals Mecklenburg2000; dort habedie Aus-
Wanderung entferntnichtdie Ausdehnunggewonnenwie in
Mecklenburg;dort nähmennichtdie Ehenin demMaßeab, die
unehelichenGeburtenin demMaßezn wiein Mecklenburg,und
endlichsei dort die Prügelstrafeaufgehoben.
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Der mecklenbnrg-schwerinischeBundesbevollmächtigteStaats-
rath von Müller stellte(S. 535 derProtokolle)in Abrede,daß
das Verhältnißder unehelichenzu den ehelichenGeburtensichin
Mecklenburgungünstigergestalteals in Sachsen,und nachdem
der AbgeordneteHeubuer dem widersprochenund behauptet
hatte, das fraglicheVerhältnißsei in Sachsenein dreimalgün-
stigeresals in Mecklenburg,versprachder Bundesbevollmächtigte
sür dienächsteSitzungziffermäßigeNachweisungen.

In der 26. Sitzungvom18.Juni 1868(Protokolle,S. 567)
gab Staatsrath von Müller dieseNachweisungendahin, daß
imDurchschnittderJahre 1862—1864imKönigreicheSachsen
bei einerBevölkerungvon 2,284,617Seelen82127 ehelicheund
14760 unehelicheKinder, im GroßherzogthumMecklenburg-
Schwerin beieinerEinwohnerzahlvon552072Seelen14431ehe-
licheund 3687 unehelicheKindergeborenwordenseien,wonach
das Verhältnißder unehelichenzu den ehelichenGeburtenint
KönigreicheSachseuwie 1:5564, in Mecklenbnrg-Schwerinwie
1:3914 stehe. Jin Vergleichmit der Einwohnerzahloder der
Zahl der nichtin der EhelebendenPersonenstellesichdas Ver-
hältnißgünstiger.

Der AbgeordneteWiggers (Berlin) wiederholteseinein
der 8. Sitzungvom16.April1868gemachten(obenausgezogenen)
Angabenüber die steteZunahmeder Zahl der unehelichenGe-
burtenin Mecklenburgmit demAnfügen,daß er die betreffenden
Zahlendemmecklenburg-fchwennifchenStaatskalenderentnommen
unddaß derBundesbevollmächtigtedamalsundseithernichtwider-
sprechenhabe. AndereAngaben,über das Verhältnißvon1851
und über das VorkommenausschließlichunehelicherGeburtenin
79 Ortschaftenu. s. w. stammtenvon dem Abgeordneten,vor-
maligen RegierungsrathDr. Prosch, welchemdie amtlichen
Quellen seinerzeitzu Gebote gestanden. Der Abgeordnete
Heubner fügtebei, daßnacheinerihmvomStatistischenBureau
zugegangenenosficiellenAngabe,nachdemDurchschnittberechnet,
in den Jahren 1850—1866in Mecklenburg20fr Procent, in
Sachsen15-frProcentunehelicheGeburtenvorgekommenseien.
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Wie schonin der 25. Sitzung vom 17., wurde in der
27. Sitzungvom 19.Juni 1868der Gesetzentwurf über den
Betrieb der stehendenGewerbe unter Verwerfungdes §. 2
und mit einigenVerbesserungenvomReichstageangenommen.'

Das entsprechendeGesetzvom8. Juli 1868überdenBetrieb
der stehendenGewerbeist in Nr. 132, S. 406 desBnndes-Gesetz-
blattesverkündet.



IV. Frühjahrssesstondes NorddeutschenReichstags
von 1869.

1. Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung der Coufessionen in

staatsbürgerlicher und bürgerlicher Beziehung.

3it der Session1869 der I. Legislaturperiodestellteder
AbgeordneteWiggers (Berlin)undGenossenunterBezugnahme
auf die schonim constituirendeuReichstage,gegebeneAnregung
und die Beschlüssedes Reichstagsvom 23. October1867 und
l6. Juni 1868die Anfrage:

„Ob nichtdas Bundespräsidiumin AusführungdieserBe-
schlüssenochin gegenwärtigerSessioneinenEntwurfzu einem
Gesetzevorlegenwerde, welchesalle nochbestehendenaus der
Verschiedenheitdes religiösenBekenntnisseshergeleitetenBe-
schränkungender bürgerlichenund staatsbürgerlichenRechte
aufhebe,insbesondere:

1. für alle Eidesleistungender Israeliten eine der Gleich-
berechtigungentsprechendeForni einführeuud

2. dievolleGleichberechtigungderIsraelitenan derGeineiude-
und Landesvertretung,sowiezur BekleidungöffentlicherGe-
meinde-uudStaatsäniterintGebietedesNorddeutschenBuudes
ausdrücklichanerkenne?"

(Vgl.Nr. 28, S. 152 der Anlagen.)
Der AbgeordneteWiggers (Berlin) gab bei Begründung

der Interpellationin der 6. Sitzungvom13.März1869(S. 31,
32 derProtokolle)zwarzu, daß durchdasFreizügigkeitsgesetzden
Israelitennun die Möglichkeitder Erwerbungvon Grundbesitz
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in Mecklenburggegeben,beanstandeteaber, daß denselbendurch
landesherrlicheVerordnungdie Ausübungder mit deinBesitze
einesRittergutesverbundenenöffentlichenRechteentzogenseien;
derselbehob fernerhervor, daß es sichbei seinenAnträgenund
den Beschlüssendes Reichstagesnichtnur um Gleichstellungder
Inden und Christen,sondernauch um Gleichstellungder ver-
schiedenenchristlichenConsessionenhandle,welchein Mecklenburg
insofernnichtbestehe,als die wichtigstenStaatsämter nur mit
Protestanten besetztwerdendürsten.

DerPräsidentdesBundeskanzleramtesWirklicheGeheimrath
Delbrück erklärte(S. 32 derProtokolle),daß in kurzerZeit ein
Berichtdes Justizausschussesdes Bundesrathesüber den vom
Reichstagein der Sessionvon 1868 gefaßtenBeschlußvorgelegt
und dieSacheinfolgedessenin naherZeit zurBeschlußnahmeim
Bundesrathegelangenwerde.

AufnochmaligeAnfragedesAbgeordnetenWiggers (Berlin)
in der34. Sitzungvom4. Mai1869(Protokolle,S. 783)erwiderte
der Präsidentdes Bundeskanzleramtes,es seiinzwischenein aus-
führlicherBerichtder Justizcommissionerstattetund es werdedie
Angelegenheitvoraussichtlichin einer der nächstenSitzungende*
Bundesratheszur Beschlußnahmekommen.

Es brachtensodannam 24. Mai 1869(Nr.221, S. 690der
Anlagen)die AbgeordnetenWiggers und GenosseneinenGe-
setzentwnrffolgendenInhalts ein:

„Allenochbestehenden,aus derVerschiedenheitdes religiösen
Bekenntnisseshergeleitete::Beschränkungenderbürgerlichenund
staatsbürgerlichenRechtewerdenhiermit aufgehoben.Ins-
besonderesolldieBefähigungzurTheilnahmean derGemeinde-
und Landesvertretungnnd zur BekleidungöffentlicherAemter
vonireligiösenBekenntnisseunabhängigsein."

Bei der BerathnngdiesesEntwurfsin der 51. Reichstags-
sitzungvom2.Juui 1869(Protokolle,S. 1246)erklärtesichderAb-
geordneteGraf von Bafsewitz gegen dessenAnnahme,weil
derselbeint letztenSatzein dieGemeinde-undLandesverfassungen
eingreife,also über die Competeuzdes Bundes hinausgehe;so¬
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dann, weilRednereinemjedenBundesstaatedas Rechtvindicire,
in seinenEinrichtungenden BegriffeineschristlichenStaates
festzuhalten,und endlich,weildieAngelegenheitsichbereitsbeim
Bundesrate in Behandlungbefindeund„nichtsdaraufhinweise,
daß derBundesrathsicheinemdolcefar niente hingebeund daß
die Gesetzfabrikationdort ins Stockengerathe".

DerBundes commissar GeheimeRegierungsrathvonP utt-
kamer erläuterte,daß der AusschußseinenBerichterstattethabe,
dessenEonclusionendahin gingen,demBnndesratheBorschlägezu
machen,die im wesentlichenmit den:vorgelegtenGesetzentwurfe
übereinstimmten,der Bundesrathaber bishernochnichtin der
Lagegewesensei,über die AngelegenheitBeschlußzu fassen.

Der AbgeordneteDr. Windthorst erklärtesichzwar ma-
teriellmitdemEntwürfeeinverstanden,behaupteteaber, uachbem
beklagenswerthmAusgangeder BerathungderArt. 3 und 4 der
BundesverfassungundnachdemjetzigenInhalte dieserArtikelaus
formellenGründen— wegenmangelnder Zuständigkeit des
Reichstags— nichtfür den Entwurf stimmenzu können;„er
beugesichdemGesetzeauchdann, wennes gegenseineinnersten
Gefühleankämpfe".

Der AntragstellerAbgeordneteWiggers rechtfertigtesich
zunächstdarüber,daß er — beimHerannaheudes Schlussesder
Sessiou— trotzder stattfindendenBehandlungdes Gegenstandes
tutBundesrathe,denGesetzentwurfimReichstageeingebrachthabe,
bezogsichaufdiein frühernBesprechungendesselbenGegenstandes
für die Zuständigkeitdes ReichstagsgeltendgemachtenGründe,
und hobhervor,daß er im Vergleichemit den frühernAnträgen
und Beschlüssenin seinemAntrage wenigerweit gegangensei
uud die Frage der Eidesleistung,welcheder Civilproceßordnung
vorbehaltenworden,ausgeschiedenhabe.

DerGesetzentwurf wurdesodannin zweiter(S. 1247der

Protokolle)undin der53. Sitzungvom5. Juni 1869(Protokolle,
S. 1298) in dritterLesungmit großer Mehrheitangenommen,
in der Folgesanctionirt uud als Gesetzvom 3. Juli 1869
verkündet.
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2. Antrag, betreffend die Straflosigkeit von Aenßernngen in
Kammersitzungen.

In der 6. Sitzung vom 13. März 1869(Stenographische
Berichte,Bd. I, S. 31) überreichteder AbgeordneteWiggers
(Rostock)91 Exemplareeiner von ihm verfaßtenDruckschrift
überdieVerfassungsfrageiit Mecklenburg(Rostock,Leopold'sUni-
versitätsbuchhaudlung,1869).

Bei Berathungdes Antrags Lasker und Genossen auf
Feststellungder UnVerantwortlichkeitder Mitgliedernorddeutscher
Landtageund Kammernfür AeußerungenundAbstimmungenbei
Ausübungdiesesihres Berufes(Nr. 24, S. 149 der Anlagen)
in der 8. Sitzungvom16.März 1869(StenographischeBerichte,
Bd. I, S. 94) bestrittder mecklenburgischeAbgeordneteGraf
von Bassewitz die Zuständigkeitdes Reichstageszur Erlassung
einersolchenBestimmung,welchewenigereinestrafrechtliche,als
einepolitischeundVerfassungsfragebetreffe,wie er sichauchma-
teriellgegenden Antragaussprach.

3. Wahlgesetz für den Reichstag.

Gelegentlichder zweitenBerathungdes Entwurfs eines
Wahlgesetzes für den Reichstag,in der 11. Sitzung vom
19. März 1869 (S. 166 der Protokolle)wandtesichder Abge-
ordneteWiggers (Berlin) gegendas Amendementvon Luck
und Genossen,worunterauchGraf von Bassewitz, zu §. 3,
Nr. 4 des Entwurfs, wonachPersonen,welchendurch rechts-
kräftigesErkenntnißder Vollgenußder staatsbürgerlichenRechte
entzogen,und welchein dieseRechtenichtwiedereingesetztseien,
von der Berechtigungzum Wählen ausgeschlossensein sollten
(Nr. 32, S. 167derAnlagen). DurcheineähnlicheBestimmung
des mecklenburgischenWahlgesetzesseiseineWahl in Mecklenburg
unmöglichgemachtworden,und nun wollemanihnaufdemselben
Wegeauchvon der Wahl im ganzenNorddeutschenBundeaus-
schließen.Der Rednerwarf derfeudalenPartei in Mecklenburg,
von welcherseinerMeinungnachderAntragausgehe,-aufGrund
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einerimdortigenLandtagegefallenenAenßernngvor, siebetrachte
es als eineAufgabedermecklenburgischenStände, dieGesetzedes
NorddeutschenBundesunschädlichzu machen.

Der von demAbgeordnetenvon Lnck— unter Ablehnung
jeder Nebenabsichtund persönlichenRichtunggegen den Abge-
ordnetenWiggers— vertheidigteAntragwurdeverworfen.

In der folgenden12. Sitzungvom 20. März 1869 (Pro¬
tokolle,S. 202) begründeteder AbgeordneteWiggers (Berlin)
seinenAntraganf Einschaltungeines§. 14 a (Nr. 50, S. 147
der Anlagen)des Inhaltes:

„Die Wahlberechtigtenhabendas Recht,zumBetriebederden
ReichstagbetreffendenWahlangelegenheitenVereinezu bilden
und in geschlossenenRäumenöffentlicheVersammlungenzuver¬
anstalten",

zunächstmit Hinweisungauf die in MecklenburggeltendenBe-
stimmnngen,wonachpolitischeVereinigungenin öffentlichenVer-
sammlnngennur mit Genehmigungdes Ministers des Innern
stattfindendurftenund nur für dieZeit zwischender Ausschrei-
bnng und Vollziehungder Wahlen die Genehmigungfür Ver-
sammlnngender Wahlberechtigtenmit gewissenBeschränkungen
auchvon der Ortsobrigkeitertheiltwerdendurfte.

WährendderBundescommissarGeheimeRegierungsrathvon
Pnttkamer den beantragtenZusatzals nicht in das Wahl-
gesetzgehörendund, wennohnenähereAusführungsbestimmungen
hingestellt,als wirkungslosablehnte,hobderAbgeordnetePogge
unter AnführungeinesBeispiels,wonachbei der letztenin Meck-
lenburg-Strelitzund RatzeburgvorgenommenenReichstagswahl
durchverspäteteAusschreibungder Wahl nur wenigeTage zur
Wahlbesprechungfreigelassenwordenseien, die praktischeBe-
deutnngdes Antrags für Mecklenburghervor. Eine solcheBe-
stimmungseiumsonotwendiger,als diePresse in Mecklenburg
abhängigersei als in irgendeinemandernLande. Von allenin
Mecklenburg-StrelitzerscheinendenZeitungenhabenur eine der
Regierungnahestehendegewagt, einenArtikelüber jeneWahl
aufzunehmen;es sei der einenZeitungder Stadt Friedlandver¬
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botenworden,eineAnkündigungderin dieserStadt anberaumten
Wahlversammlungzubringen,unddieBürgerdieserStadt hätten
nur durcheineausländischeZeitungKundevon dieserVersamm-
lung erhaltenkönnen.

Der AbgeordneteGraf von Bassewitz wies daraufhin,
daß die Persönlichkeitund politischeHaltungder in Mecklenburg
gewähltenReichstagsabgeordnetennichtden Eindruckmache,daß
in diesemLandedieWahlfreiheitbeschränktnnd dieWahlendurch
die Regierungenbeeinflußtseien,und behauptete,daß die Orts-
obrigkeitniemals die Abhaltungeiner Wahlversammlungohne
ganzaußerhalb.liegendeund wesentlicheGründeuutersagthabe.
Auchkönneman sichdurchLesungder mecklenburgischenBlätter
von der vollenUnabhängigkeitder dortigenPresseüberzeugen.

Der AbgeordnetePogge erwiderte,daß die Mehrzahlder
mecklenburgischenAbgeordneten,welcheallerdingsden liberalen
Parteiendes Reichstagsangehörten,trotz der Gegenwirkungder
Regierunggewähltwordenseien.

Der Antragdes AbgeordnetenWiggersundGenossenwurde
sodannangenommen(Protokolle,S. 204) und stehtals Art. 17
im Wahlgesetzevom31. Mai 1869.

Als MaterialzurBerathungdiesesWahlgesetzeslegtein der
15.Sitzungvom19. April 1869 (Protokolle,Bd.I, S. 261)der
AbgeordneteWiggers (Rostock)zweiKarten auf denTischdes
Hausesnieder, durchwelchedieWahlkreiseintheilungvon Meck-
lenbnrg-Schwerinin Farbenveranschaulichtwar.

4. Erste Berathung der Gewerbeordnung.

Bei Berathungdes Entwurfs einerGewerbeordnung, in
der 14. Sitzungvom 8. April 1869 (Protokolle,S. 246) be-
kämpfteder AbgeordneteGraf von Bassewitzmit Rücksichtauf
die in MecklenburgbestehendenVerhältnisseden Abändernngs-
antragRunge-Hennigzu§. 7 desEntwurfs(Nr.78, Z. 2, S. 265
der Anlagen),wonachZwangs-, Bann- und Verbietungsrechte
aller Art, ferner alle Berechtigungen,irgendwelcheConcesfionen
zumGewerbebetrieboder zu gewerblichenAnlagenzu ertheileu,
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vom 1. Januar 1871an (statt nachdemEntwurfvom 1. Januar
1875au), vorbehaltlichderBestimmungeinerEntschädigungdurch
die Landesgesetzgebung,aufgehobenseinsollten.

Der AbgeordneteWiggers (Berlin)entgegnete,Mecklenburg
spielein BezugaufdieausschließlichenGewerbeberechtigungenund
Zwangs- uud Bannrechteeine weit bedeutendereRolle als alle
übrigenLänderdes NorddeutschenBundes, wie sichschonaus der
in den Motiven des Entwurfs (Nr. 13, S. 108 der Anlagen)
gegebenenDarstellungder dortigenVerhältnisseergebe. Da in-
haltlichdieserMotive nur die mecklenbnrg-strelitzische,nichtauch
die mecklenburg-schwerinischeRegierung eine übersichtlicheDar-
stellnngder betreffendenEinrichtungenund Zuständeder Grob-
herzogthümergelieferthatte, suchteder Redner ein gedrängtes
Bild der dortigenVerhältnissezu geben. Derselbeschildertedie
in denSeestädtenbestehendenFuhrprivilegienfür das Fahren von
denSchiffenzu denSpeichern,die ausschließlichenGewerbeberech-
tignngender Bierbrauer, Goldschmiede,Barbiere und die Ver-
wirrung, welchein diesen Verhältnissendadurchherbeigeführt
worden,daß in das sogenannteNoth-Gewerbegesetzvom 8. Juli
1868 neben dem§. 1 nicht auch der (in der Verhandlungdes
Reichstagszurückgezogene)§. 2 desursprünglichenEntwurfs auf-
genommenwordensei, und bat, dieserVerwirrungdurchAnnahnie
des Verbesserungsantrages,durch Aufhebungder betreffenden
Rechteauf den1. Januar 1871,vorbehaltlichderdurchdieLandes-
gesetzgebungenzu bestimmendenEntschädigungen,thunlichstbald
ein Ende zu machen. Dies liege im Interesseder Berechtigten,
welchein Mecklenburgselbstauf baldigeAbhülfedrängen.

Der AntragRunge-Henuigwurdesodannin derselbenSitzung
angenommen (S. 251 der Protokolle).

Die in dritter Lesunggenehmigte,sodannsanetionirteund
verkündeteGewerbeordnung vom 21. Juni 1869 erklärt in
8- 7 jene Gewerbeberechtigungenund Befugnissezu Concessionen
vom 1. Januar 1873 an für aufgehoben.
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5. Gesetz,betreffenddieErrichtungeines oberstenGerichtshofes
für Handelssachen.

Bei Berathung des Gesetzentwurfsüber die Errichtung
eines obersten Gerichtshofes für Handelssachen (Nr. 71,
S. 247 der Anlagen)in der 16. Sitzungvom 10. April 1869
(StenographischeBerichte,Bd. I, S. 291) sprachsichder mecklen-
burgischeAbgeordneteGraf von Bassewitz gegen denEntwurf,
mindestensfür Zurückweisungdesselbenan eineCommissionaus.
DerselbeAbgeordnetevertheidigtesichin der 22. Sitzung vom
19. April 1869 (StenographischeBerichte,Bd. I, S. 468, 469)
bei Berathung des Lasker-Miquel'schenAntrags auf Aenderung

des Art. 4, Z. 13 der Verfassunggegenden Vorwurf des Ab-
geordnetenMiquel, daßer bei jederGelegenheitvor demStreben

nach dem Einheitsstaatewarne, und wies in der 23. Sitzung
vom 20. April 1869 (Prolokolle,S. 475) eine Bemerkungdes
Abgeordnetenvon Hennig:„das sindZustände,wie siesonstnur

iu Mecklenburgvorkommen",mit der Einwendungzurück,daß
gerade in Mecklenburgdie Polizei am wenigstenthätig und im
Vergleichemit MecklenburgPreußen ein Polizeistaatsei.

t>. Antrag ans Ausdehnungder Gesetzgebungdes Reichesauf
das gesummtebürgerlicheRecht.

Den Antrag Miquel-Laskerauf Ausdehnungdes Gesetz-
gebungsrechtesdes Reichs auf das gefammtebürgerlicheRecht
und auf die Gerichtsorganisation(zu §. 4, Z. 13 derVerfassung,
Anlagenvon 1869, Nr. 52, S. 175) bezeichnetein der29. Sitzung
vom 28. April1869(Protokolle,S. 648) der mecklenburgischeAb¬
geordneteGraf von Bassewitz als einen„AntragdesNimmer-
zusriedenseins";derselbeberief sichdem Antrage gegenüberauf
die denEinzelstaatenin demAufrufevom10.Juni 1866gegebene
Garantie der Integrität ihres Gebietesund ihrer Souveränetät
innerhalbder damals proclamirtenGrundsätze,auf denWortlaut
der mit Zustimmungder Eiuzelstaateuzu Stande gekommenen
Bundesverfassung,und stelltedie Ausdehnungdes Gesetzgebungs¬
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rechtesdes Bundes auf die Gerichtsorganisationals einen Ein-
griff in die Verwaltung der einzelnenStaaten dar. Die Aus-
dehnnngjener Zuständigkeitauf das gesammtebürgerlicheRecht
würde diesenStaaten vollendsden letztenRest der Justizgesetz-
gebungbenehmennnd ein weitererSchritt zumEinheitsstaate
sein. Vielleichtbezweckeder Antrag auch, Institutionen, welche
in Preußenan demWiderstandedesHerrenhausesscheiternwürden,

z. B. die obligatorische Civilehe, vermittelsder Ausdehnung
derZuständigkeitder Reichsgesetzgebnngund mitHülfedes Reichs-
tages dort einzuführen.

7. GesetzwegenAufhebungder Clbzölle.

In der folgenden29. Sitzungvom 28. April 1869, bei Be-
rathnng des Antrags der AbgeordnetenRoß und von Unruh auf
nnverweilteAufhebungder Elbzölle,vorbehaltlichspätererEnt-
schädigung(Nr. 90, S. 322 derAnlagen),nnd über dieauf diese
AngelegenheitbezüglichenPetitionen(dritterBerichtderPetitions-
eommissionLit. C; S. 374 derAnlagenvon 1869;Stenographische
Berichte,Bd. I, S. 659 fg.) trat der AbgeordneteWiggers

(Berlin) für der Bestimmungdes §. 54 der Versassnngsnrkunde
entsprechendesofortigeAufhebungder Elbzölleein, währendder
AbgeordneteGraf von Bassewitz dieAblehnungderbetreffenden
Anträgewenigstensinsolangeverlangte,bis genauerbekanntsei,
ob, durch welcheMittel und in welcherWeisefür die durchdie
Aufhebungder Elbzölle den betheiligtenStaaten entstehenden
finanziellenEinbußenEntschädigunggewährtwerdenwolle.

Nachdemsichnochder mecklenburgischeBevollmächtigtezum
Bundesrathe,Staatsministervon Bülow, mit Rücksichtauf eine
seitensdermecklenbnrg-schwerinischenRegierungbeiUnterzeichnung
der Bundesverfassungim Schlußprotokollevom 7. Februar 1867
eingelegteVerwahrung gegen sofortigeAufhebungder Elbzölle
erklärt hatte, wurde nachZurückziehungdes Antrags Roß und
von Unruh der von demAbgeordnetenWiggersvertheidigteAn-
trag der Petitionscommissionangenommen:

„Die auf die Aufhebungder Elbzölle bezüglichenPeti-
Die mecklenburgische Versasiungsfrage. L
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tionen demBundeskanzlermit derAufforderungzu überweisen,
die Aufhebungder Elbzölleauf Grund des Art. 54 der Bun-
desVerfassungunverweiltherbeizuführen."

8. Zweite Berathung der Gewerbeordnung.

Bei der zweitenBerathung der Gewerbeordnungin der
32. Sitzungvom 1. Mai 1869(StenographischeBerichte,Bd. II,
S. 741) begründeteder AbgeordneteWiggers (Berlin) einen
Zusatzantragzu §. 157, wonachdieEntziehungderBefuguißzur
HerausgabevonDruckschriftenund zumVertriebederselbeninner-
halb des NorddeutschenBundesgebietesnur vom Nichter aus-
gesprochenwerdensollte,mit der Hinweisungauf die in Mecklen-
bürg bestehendenVorschriftenund Nebungen. Der §. 38 des
mecklenburgischenPreßgesetzesvom4. März 1856 besage:

„AußerhalbunsererLande erschieneneDruckschriftenkönnen
von unsermMinisteriumdes Innern unter Androhungange-
messenerStrafen verbotenwerden";

und hiernachsei nicht nur seit dem Jahre 1853 die Zeitschrift
„Freischütz", diegleichfallsin Hamburgerscheinende„Reform",
bis zumJahre 1866 auchdie „National-Zeitung", sondern
auch von 1853—1868der gesammtegegenwärtigeund künftige
Verlag der Hoffmann u. Campe'scheu Verlagshaudluugzu
Hamburgverbotengewesen.

Nach§. 39 desselbenGesetzeskönnteninländischeperiodische
Druckschriften,welchedurch ihre Gefammtrichtungin politischer,
sittlicheroder religiöserBeziehungeinendemLandeswohlegefähr-
lichenEinfluß üben, nachwiederholterVerwarnungvom Staats-
Ministeriumverbotenwerden,und hiernachsei die seit159Jahren
erscheinende„Rostocker Zeitung" (zudeminfolge einesUeber-

sehens)verwarntwordenund vomVerbotebedrohtgewesen.
Der Antrag wurdeverworfen(S. 746 derProtokolle),aber

von demAbgeordnetenWiggers bei der dritten Berathungder
Gewerbeordnungin der 46. Sitzung vom 26. Mai 1869 (Pro-
tokolle,S. 1110)in andererFassungwiederaufgenommenund ging

schließlichin der neuen Form in den nunmehrigen§. 143 der
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Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869 über (StenographischeBe¬
richte,Bd. II, S. 1112).

9. Verbot der HamburgerZeitschrift„Der Freischütz"und
Entziehungdes Postdcbits.

Der zweite,in der 35. Sitzungvom 5. Mai 1869 erstattete
Bericht der Petitionscommission(Anlage Nr. 96, S. 324;
StenographischeBerichte,Bd. II, S. 829) beschäftigtesichunter
Lit. C mit einer Beschwerdedes Redacteursdes in Hamburg
erscheinendenBlattes „Der Freischütz", worüberjenerBericht
Folgendesfeststellt:

Das Regierungsblatt des GroßherzogthumsMecklenburg-
Schwerinvon 1853, Nr. 48, enthält eineVerordnungvom9. No-
vember1853, wonachjenes Blatt für das Großherzogthumunter
Androhungeiner Strafe von 10 Thalern Conrantfür jedes ein-
gebrachteExemplarverbotenwurde. Anlaß war die öftereBe-
sprechungmecklenburgischerZustände, insbesondereein Artikel
vom 28. Mai 1853. NachAbweisungeinerfrühernReclamation
des damaligenRedacteursDr. Lenz wandte sicham 15. Mai
1868 der nunmehrigeRedacteurDr. R. Jacobson an dieOber-
postdirectionzu Schwerinmit der Anfrage, ob nach Erlaß des
Buudespostgesetzesvom 2. November1867 „Der Freischütz"uoch
als vom Postdebit ausgeschlossenbetrachtetwerde, worauf nach
eingeholterBescheidungdesBnndes-Generalpostamtsvoml9.August
1868 dieAntworterfolgte,daßnach§. 4 jenesGesetzesallerdings
nichtgestattetsei, eine im Gebietedes NorddeutschenBundes er-
scheinendepolitischeZeitung vom Postdebit auszuschließen;daß
aber andererseitsdas Rechtder Landesregierungen,auf Grund
der bestehendenPreß- oderStrafgesetzgebungZeitungenzu ver-
bieten, durch das Postgesetznichtberührt werde. Auf die Mit-
Heilung einer Landesregierung,daß eineZeitung verbotenoder
mit Beschlagbelegtsei, dürfeeineweitereVerbreitungderZeitung
durchdiePostanstaltenin dembetreffendenStaate nichterfolgen,
dürften die bei der Post eingehendenNummernder Zeitungnicht
ferner an die Abonnentenausgeliefertwerden.

6*
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Das Bundeskanzleramterklärtesichauf erhobeneBeschwerde
mit Erlaß vom 19. November1868 mit dieserEntscheidungein-
verstanden.

Nachdemferner ein Gesuchdes seit 1. October1865 ein-
getretenenneuenRedacteursum Aufhebungdes im Jahre 1853
erlassenenVerbotes am 27. August und 25. September1868
zurZeit abgewiesenwordenwar, wandtesichNedacteurJacobson
mit einerBeschwerdeüber die seitensder Bundesbehördendem
§. 4 des Postgesetzesvom 2. November1867 gegebeneAuslegung
an den Reichstag.

Der Präsident des Bundeskanzleramtesvertheidigtein der
35. Sitzungdes Reichstagsvom 5. Mai 1869 (S. 829 derSteno-
graphischenBerichte),worin diesePetition zur Verhandlungkam,
die Entscheidungder Bundesbehörden,indem er besondersdie
Verpflichtungder Bundes-Postverwaltungbetonte, einerseitsdie
Bundesgesetzezn beachten,andererseitsnichtim Widerspruchemit
den Gesetzendes betreffendenLandes zu handeln. Die Bundes-
postbehördengenössenkeineExterritorialität. Durchden §. 4 des
Postgesetzeswäre wol ein Landesgesetzaufgehoben,welchesetwa
die Entziehungdes Postdebitszuließe,nicht aber das mecklen-
burgischeGesetz,wonachdem StaatsministeriumdieBesugnißder
Erlassungdes Verboteseiner Zeitung unter Strafandrohungun¬
bestrittenzustehe.

Der BerichterstatterderCommifsion,AbgeordneterWiggers,
bestrittwederdieseBesugnißdes mecklenburgischenMinisteriums,
uochdie Verpflichtungder Postbehördenzur Beachtungauchder
Landesgesetze,glaubteaber, daß der Postdebitnichtschoninfolge
einesVerbotes,sondernnur infolgeeinerhinzutretendenBeschlag-
nähmeder Zeitung hätte entzogenwerdendürfen.

Die Mehrheitdes Reichstagesbeschloßnach den Anträgen
der Commifsion

„die BeschwerdederRedactiondes«Freischütz»an denBundes-
kanzlerzur Berücksichtigungzu überweisen".

Der Bundesrath erklärte den Beschlußdes Reichstagesfür
durchdieinzwischenvon dermecklenburg-schwerinischenRegierung
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verfügteWiederaufhebungdesVerbotesdes„Freischütz"erledigt
(S. 267 der Protokolle).

10. Gesetz,betreffenddie Gewährungder Rechtshülfe.

Bei derzweitenBerathnngdes Gesetzentwurfsbetreffenddie
Leistung der Rechtshülfe in der Sitzung vom 8. Mai
1869(S. 875derStenographischenBerichte)nahmderAbgeordnete
Graf von BassewitzdiemecklenburgischeRechtspflegegegenVor-
würfeder AbgeordnetenReichensperger und vonKirchmann
in Schutz,indemer anführte,daß nacheinerVerordnungvom
Jahre 1865in gerichtlichenUntersuchungendiePrügelstrafeunter
keinenUmständenmehrverhängtwerdendürfe,daß fernerdie für
einzelneGüterbestelltenPatrimonialgerichteüberhauptin Criminal-
fachennichtzuständigseien,diesevielmehrvon vereidetenüber
einengrößernBezirkgesetztenGerichtenbehandeltwürden;daß
endlichmit EinzelrichternbesetzteGerichtefür schwereVerbrechen
nichtzuständigseien. DiesewürdenvomCriminalcolleginmab-
gewandelt,bei welchemkein reines Jnquifitionsverfahrenmehr
stattfinde,sondernjedemUrtheilein öffentlichesSchlußverfahren
vorausgehenmüsse,beiwelchemeinStaatsanwalt(Criminalsiscal)
und Defensorauftrete, in welchemfernerZeugenvernehmungen,
Confrontationenu. s. w. wiederholtwerdenmüßten.

Im Laufeder Verhandlunggab Rednerzu, daß die kör-
perliche Züchtigung wegenpolizeilicherVergehenallerdings
nocherkanntund vollzogenwerde,insbesonderegegengewohn-
heitsmäßigeTrunkenboldeundwegenkleinerDiebstähle,in welch
letztermFalle aber dieAbgabean den Richterbeantragtwerden
könne,wodurchdie Prügelstrafedann abgewendetsei.

11. Petitionen aus Mecklenburgum Aufhebungdes freien-
walderSchiedsspruchsvon 1850 und Wiedereinführungdes

Staatsgrundgesetzesvon 1849.
Dem Reichstagedes NorddeutschenBundes, I. Legislatur¬

periode,Session1869, lagen eineAnzahlmit im ganzen6200
bis 6300 Unterschriftenvon mecklenburgischenStaatsangehörigen
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der verschiedenstenBerufskreiseund LebensstellungenbedecktePe-
titionenvor, welchevon der Petitionseommissioniu Gegenwart
desGeheimrathesvon Pnttkamer, als CommissariusdesBundes-
rathes, sowiedes Mitgliedesdes Bundesrates, Staatsministers
a. D. von Bülow, einer eingehendenBerathnng unterzogen
wurden. Inhaltlichdes fünftenBerichtesjenerCommission(An-
läge Nr. 155, S. 515) schildertendie Petitionendie LageMeck-
lenbnrgs als einen„politischenNothstand",welcherdurch die
Schöpfungdes NorddeutschenBundes und durchdie Collision
der Einrichtungendes Bundes mit denendes Landesgesteigert
wordensei. Da von seitender Regierungenund Stände der
GroßherzogthümerkeineAbhülfezu erwartensei,wurdedieHülfe
des Reichstagesinsbesonderezur Beseitigungdes Spruchesdes
freieuwalder Schiedsgerichtes und zur Wiederherstellung
der infolgediesesSpruchesaufgehobenenVerfassungvomJahre
1849 angerufen,und in allenPetitionendie Bitte gestellt:

„Der ReichstagwolledenBundesrathveranlassen,dieCom-
petenzdes freienwalderSchiedsgerichteszur Fällung eines
Urtheilsfpruchesin der mecklenburg-fchwerinischenVerfafsungs-
angelegenheiteinerPrüfung zu unterziehen,und demnächstdie
demErgebnissedieserPrüfung entsprechendenEinleitungenzu
treffen,um die Landesverfassungin Mecklenburgmit den be-
rechtigtenAnsprüchender mecklenburgischenBevölkerungin
Einklangzu bringen."

Die Mehrheitder Commisstonließ es dahingestellt,ob die
ZuständigkeitdesReichstagesundBundesratheszu derverlangten
Einmischungin die mecklenburgischeVersassuugsfragesichauf
folgendeschonin der Sitzungvom 23. October1867 (Bd. I,
S. 597derStenographischenBerichte)geltendgemachten,aberNlit
106 gegen102 StimmenunterlegenenErwägungenstützenlasse:

„ZwischenderVerfassungdesNorddeutschenBundesund der
mecklenburgischenVerfassungbestehenGegensätze,welchedie
größtenpraktischenSchwierigkeitenerzeugen.Jene, dieBundes-
Verfassung,ruht auf denGrundsätzendesmodernenConstitutio-
nalismus, diese,diemecklenburgischeVerfassung,auf denendes
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alten, feudaleilStaatsrechtes. DieselbenMecklenburger,welche
in ihrer HeimatkeinepolitischenRechtehabenund zumTheil
nochuuter derGrundherrschaftderRittergüterstehen,genießen
gleichwolein norddeutschesBundesbürgerrecht,das ihnen
werthvollepolitischeRechtegibt. Die Schöpfungender Frei-
zügigkeitund derGewerbefreiheitcollidirentäglichmit entgegen-
stehendenmecklenburgischenEinrichtungen.WährendderMecklen-
burger,der nichtzur privilegirtenKlassegehört, die ihm von
der BundesverfassunggegebeneRechtsstellungbenutzt,um die
heimatlichenInstitutionenzu untergraben,betrachtetder pri-
vilegirteMecklenburger— wiediePetitionenbehaupten— den
Bund als eiuUnglückund suchtdessenEinflußzu lähmenund
unwirksamzu machen. Die daraus entstehendenReibungen
zehrenam Lebensnervdes Bundes! Es ist dahereinePflicht
derSelbsterhaltungdes Bundes,die mecklenburgischenZustände
seinemBedürfnisseentsprechendzuresormiren.DiesePflichtaber
ist einesodringendeund liegtsosehrin seinemoberstenZwecke,
daßer sichvon derselbendurchdenMangelspeeielleinschlagen-
der Competenzbestimmnngennichtbeirrenlassendarf."

Die Mehrheitder Commissiongab zu, daß dieserechtsphilo-
sophischeDeduetionkeinegreifbarenpositivenVorschriftender
Bundesverfassungnachweise,welcheein Einschreitender Bundes-
behördenrechtfertigenkönnten,und fand sichnichtberufen,auf
die durchdieselbenahegelegteFrage einzugehen:

„Ob vielleichtjene Competenzdeductioneneine Erweiterung
der Bundesverfassungim Wegedes Art. 78 der Versassungs-
Urkundegeböten?"

Der Eorreferent(AbgeordneterGraf von Plesfen) und
mitihmsechsMitgliederderCommissionwollteneineEinmischung
der Bundesorgane,auchauf Grund desArt.76, Abs.2 derVer¬
fassung,nichtzulassen,weil im GroßherzogthumMecklenburg-
SchwerineineVerfassungsstreitigkeitimSinne diesesArtikelsnicht
vorliege,vielmehrdie Frage über den Fortbestandder bis zum
Jahre 1848 gültiggewesenenVerfassungund über die Rechts-
beständigkeitdesStaatsgrundgesetzesvom10.October1849schon
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imSeptember.1850durcheiltvonderdamaligenhöchstendeutschen
Centraibehördein Ausübungihrer Competenzeingeleitetesund
gutgeheißenesrechtlichesVerfahren,nämlichdurchein vonIhren
Majestätenden Königenvon Preußen, Sachsenund Hannover
berufenesSchiedsgericht,nachstattgehabterrechtlicherUntersuchung,
namentlichunter Anerkennungder Legitimationder Kläger,ihre
Erledigunggefundenhabe, indemhiernachdie Rechtsfragezum
Abschlußund Austraggebracht,die alte Verfassungunter An-
erkennungderdamaligenBundesautoritätenwiederhergestelltworden
seiund in anerkannterWirksamkeitbestandenhabe,als derGroß-
herzogvon Mecklenbnrg-Schwerinim Jahre 1866 demNord-
deutschenBundebeitratund imJahre 1867 dieBuudesverfassung
annahm.— Jene Minoritätder Kommissionbestritt ferner den
Unterzeichnernder Petitiondie Befngniß,als streitender„Theil"
im Sinne des Art. 74 den Bundesrathanzurufen,und machte
endlichgeltend,daß es auchan der drittenVoraussetzungdieses
Artikelsfehle, da «ach der mecklenburgischenPatentverordnung
vom 28. November1817 eine Behördezur Entscheidungvon
Verfassungsstreitigkeitenin einemzubildendenSchiedsgerichteauf-
gestelltsei. Die MehrheitderCommissiondagegenhieltdieCom-
petenzder Bundesorganezu demverlangtenEinschreitenimHin-
blickauf die Bestimmungdes Art. 76, Abs.2 der Versassungs-
Urkundefür begründet.

Dieselbesah nämlichin dem einerseitsvon einer großen
Zahl der mecklenburgischenStaatsangehörigenin Petitionenan
denGroßherzog,immecklenburgischenLandtageund Norddeutschen
ReichstagegestelltenBegehrennach Wiedereinführungder Ver-
sassnngvon 1849, unter Beseitigungdes Schiedsspruchesvon
1850 und seinerFolgen,und in dem anderseitigenablehnenden
Verhaltender großherzoglichenRegierungund ihrer Vertreter
einenVerfassungsstreit im Sinne des Art. 76, Abs.2, hielt
dievondenPetentenvorgebrachtenRechtsgründenmsomehreiner
Prüfung Werth,als die großherzoglicheRegierungselbstwieder-
holt die Notwendigkeitder Einführungeiner Repräsentativ-
Verfassunghervorgehobenund zugegebenhabe,und als die Be-
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weguugenund Bestrebungen,aus welchendie Petitionenhervor-
gegangen,keineaus eineraugenblicklichenErregungentstandenen
oder künstlicherzeugten,sondernwahre, ernsteund nachhaltige
seien;die Mehrheithielt fernerden Streit für durchden freien-
WälderSchiedsspruchum deswillennichtfür erledigt,weil die
betreffendeschiedsrichterlicheVerhandlunguur zwischenderRitter-
schastals Klägerineinerseitsund demLandesherrnals Beklagtem
andererseits,ohne Betheiligungder nach der Verfassungvom
Jahre 1849 zu AusübungpolitischerRechteberufenenStaats-
bürgeroder derenVertretunggeführtworden,der Schiedsspruch
für diesedahernichtmaßgebendsei,undwarendlichderMeinung,
daß durchdie Patentverordnungvom 20. November1817 wol
eineBehörde(einSchiedsgericht)zuEntscheidungvonVerfassnngs-
streitigkeitenzwischendemGroßherzogeund den Ständen, nicht
aber für Streitigkeitender vorliegendenArt mit andernBerech-
tigtenbestelltsei.

Die Mehrheitder Kommissionanerkanntedemnachdie Zu-
ständigkeitder BnndesorgaNe,befürwortetedas Eingehenin den
Inhalt der Petitionenund stellteden Antrag:

„Der Reichstagwollebeschließen,diePetitionendemBundes-
rathenachArt.76,alinea 2 derBundesverfassungzurPrüfung
zu überweisen",

welchemAntrage der Reichstag in seiner40. Sitzung vom
12. Mai 1869 (S. 954 der StenographischenProtokolle)mit
großer Mehrheit beitrat.

In dieserSitzungmachteder großherzoglichmecklenburgische
Bevollmächtigtezum Bundesrate, Staatsministervon Bülow
(S. 941), unter Darlegungder Entstehungsgeschichteder Ver-
fafsungvon 1849 auf die bei derenVereinbarungunterlaufenen
Mängel aufmerksam.Es sei einmaldie Zustimmungder söge-
nanntenSeestädte,hauptsächlichaberdieGenehmigungderbeiden
Landesherrenzu demErgebnisseder VereinbarungVoraussetzuug
des Zustandekommensder Verfassunggewesen.Schonzn Ende
des Jahres 1848 oder zu Anfangdes Jahres 1849 habe die
großherzoglichmecklenbnrg-strelitzifcheRegierungihr Nichteinver-
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ständnißmit beutGange der Verhandlungenkundgegebenund
einenProtestin Aussichtgestellt;diealtenStände,welchegleich,
falls entgegengetreten,seienerstam 10. October1849, als ihre
Proteste,insbesonderederjenigederstrelitzischenRitterschaft,bereits
vorlagen,aufgelöstworden. EbensoseisogleichnachVerkündung
der Verfassungvon mehreruSeiten protestirtwordenund habe
schonam 13. October1849Mecklenburg-Strelitzsichan das pro-
visorischeersurterBundesschiedsgerichtmit dem Verlangenge-
wandt, bei Erlaß der neuen Verfassung,welchemit den alten
Ständenvereinbartwerdenmüsse,ihrerseitsauchgehörtzuwerden.
Auch andereFürsten, darunter Se. Majestät der König von
Preußen auf Grund einerbestehendenErbverbrüderung,hätten
protestirt.DieSacheseisodannau dieinzwischeneingesetzteprovi-
sorischeBundes-Centralcommissiongelangt,welcheinnerhalbihrer
ZuständigkeitimMärz1850erkannthabe, es seiGrund zurAn-
Wendungder Patentverordnungvon 1817, zur Anrufungeiner
schiedsrichterlichenEntscheidungüber die bestehendeVerfassungs¬
streitigkeitvorhanden.Das vondenKronenPreußen,Sachsenund
HannoverconvocirteSchiedsgerichthabe nach gründlicherVer-
Handlungund BerathuugdurcheinenSpruch vom September
1850erkannt:

„Es sei die Verfassung,wie sie in dem mecklenburgischen
Staatsgrundgesetzeenthalten,nichtzu Rechtbestehendund Se.
königl.Höh. der Großherzogvon Mecklenburg-Schwerinver-
pflichtet,wiederdie alten Stände zu berufen."

Damitseidie altemecklenburgischeVerfassungwiederin Wirk-
samkeitgetreten,undMecklenburgseimitdieserin anerkannterGül-
tigkeitbestehendenVerfassungim Jahre 1866demNorddeutscheu
Bunde beigetreten. Die beidenGroßherzogthümerhätten den
Bundesvertragvom21. August1866 mit demBemerkenunter-
zeichnet,daß sie die Art. 3 und 5 nur bedingungsweise,unter
Vorbehaltder ständischenZustimmungannehmenkönnten. Der
Beitritt sei erstdurchdieZustimmungdes im September1866
einberufenenaußerordentlichenLandtagsein endgültigergeworden.
DerNorddeutscheBundseizumSchutzederVerfassungverpflichtet,
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welchebeim Eintritt Meckenbnrgsin den Bund in anerkannter
Gültigkeitbestandenhabe, und eine Verfaffungsstreitigkeitbestehe
in den Großherzogthümernnicht.

Art. 76 der Bundesverfassungsetzeeine Verfassungsstreitig¬
keitzwischendemLandesherrnund denStänden voraus, und die
Zuständigkeitder Bundesorganekönne nur durchd.is Anrufen
eines dieserTheile, nicht einzelnerPetenten begründetwerden.
DieserArt. 76 könneum so wenigerAnwendungfinden, als es
an einer weiternausdrücklichenVoraussetzungfehle,indemdurch
die Patentverordnungvon 1817 die ErledigungvonVersassnngs-
streitigkeiteninnerhalb der Großherzogthümerdurchein Schieds-
gerichtvorgesehensei.

Der Bundescommissarbestritt sodann die behaupteteUu-
Verträglichkeitder mecklenburgischenmit der Bundesverfassung,
erklärte, daß die beidenMecklenburggewilltund vollständigim
Stande wären, die ihnen obliegendenBundespflichtenzn erfüllen,
und machtegeltend,daß nebender Verfassungdes Bundes, nach
welchernebendemBundesratheeinedeutscheVolksvertretungtage,
das Bestehenvon constitutionellenVerfassungenin den Eiilzel-
staatenweit wenigerwichtigund nöthig sei als zur Zeit des
frühern DeutschenBundes. Der Vertreter von Mecklenburgzog
schließlichdas Besteheneines Nothstandesin den Großherzog¬
thümernin Abrede,und stellteeineEntwickelungund Fortbildung
der dortigen Zustündeund Verfassungauf dem Boden des be-
stehendenRechtesin Aussicht.

Der Abgeordnetevi'. Prosch gab zu (S. 942), daß die
ZuständeMecklenburgsbesserseien,als siehäufigdargestelltwürden,
legteaber diegrundsätzlicheUnverträglichkeitder mecklenburgischen
mit der Reichsverfassungdes nähern dar. Wol sei Mecklenburg
in den verlangtenLeistungenan Geld und Wehrmännernnicht
hinter andernBundesstaatenzurückgeblieben,aber jeneUnverträg-
lichkeithabe sichdarin gezeigt,daß die mecklenburgischenBevoll-
mächtigtengeuöthigtgewesenseien,sichden von derBundesgesetz-
gebung versuchtenund durch Mehrheitsbeschlüssedurchgesetzten
Reformen,den Gesetzenüber Freizügigkeit,über Aufhebungder
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polizeiliche»Beschränkungender Eheschließung,der Gewerbe-

vrdnungund demsogenanntenNothgewerbegesetzmit allenKräften
entgegenzulegen.DieseGesetzeseiennun zwar auchin Mecklen-

bürg eingeführt,könntenaber so wenigals dieBundesverfassung
selbstin demGeiste,in welchemsieerlassenwurden,und mit den
beabsichtigtenErfolgenin Wirksamkeittreten. Auf demjüngsten
LandtageseivomDirectorialtischeaus dieAnsichtgeäußertworden,
die ganze Bundesgesetzgebungsei für Mecklenburgein Unglück,

und dieganzeAufgabedermecklenburgischenStände bestehedarin,

die Folgen dieserLegislationsovielals möglichzu Paralysiren.
Bezüglichder finanziellennnd Steuerverhältnissebestehein

MecklenburgnachdemaltständischenPrincip nochdas Aversional-

systein, d. h. die Landesherrschaftsei mit ihrem privativenVer¬
mögenverhaftet,die gewöhnlichenKostendes Landesregimentszu
bestreiten,und habedazu nur averfionelldurchVertrag bestimmte
Steuerhülfenvon den Ständen in Anspruchzu nehmen. Die
Finanzen des Bundes dagegenseien auf das Budgetsystembe-
gründet, und auchdieserZustandsei unverträglich,solange der
Bund seineBedürfnissenicht durchwegdurcheigeneEinnahmen
decke,sondernnoch auf Matricularbeiträgeangewiesensei. Die
durchEinführung einer neuen BnndessteuerherbeigeführteVer-
Minderungder Matricularbeiträgewürdez. B. nichtdie mecklen-
burgischeBevölkerungbezüglichihrer Landessteuernerleichtern,
sonderneinfachder landesherrlichenKassezugutekommen.

Die Bundesverfassungstatnire ferner ein Staatsbürgerrecht,
wolle,daß jederBundesangehörigeein bestimmtesMaß politischer
Rechtebesitze.Hiermit stehedie mecklenburgischeVerfassungin-
soweitnicht in Einklang, als nach dieser nur die privilegirten
Stände, nicht die einzelnenLandesangehörigenpolitischeRechte
hätten.

Der Abgeordnetegab dann die Entstehungsgeschichteder
Patentverordnungvom 28. November1817, suchtenachzuweisen,
daß dieselbenur Garantien gegen die Uebergriffeder landes-
herrlichenGewalt in die ständischenGerechtsamezu schaffenbe-
stimmtwar, keineswegsaber nachEinführungder auf constitutio-



93

netten GrundsätzenberuhendenVerfassungvon 1849 und nach
AuflösungderaltenStündein Anwendunggebrachtwerdenkonnte,
daß vielmehr, wenn bei Einführungder neuenVerfassungnicht
alle von ständischerSeite voraufgestelltenBedingungenerfüllt
waren, und wenn man von feitendes Bundes das Staatsgrund-
gefetzals bundeswidrigansah,nichtauf dieCompromißverordmmg
von 1817zurückgegriffenwerdenkonnte,sondernein demin Kur-
HesseneingeschlagenenähnlichesVerfahrenhätte platzgreifen,mit
der Execntionund der Herstellungder alten Zuständehätte be-
gönnen werdenmüssen,um nur überhauptauf den Weg des
compromiffarifchenVerfahrensgelangen zu können. Der Abge¬
ordnete hielt hiernachdie Überweisung der Petitionenan den
Bundesrath zu näherer Prüfung der Vorgänge von 1850 und
des nachseinerAuffassungeinenförmlichenRechtsbruchenthalten-
den freienwalderSchiedsspruchesfür gerechtfertigt.

Der AbgeordneteGraf von Baffewitz bestritt, sichan die
AusführungendesmecklenburgischenBevollmächtigtenzumBundes-
rathe anlehnend,dieZuständigkeitderBundesorganezur BeHand-
lung der durchdie Petitionen angeregtenFragen, legteVerwah-
ruug ein gegendie HereinziehnugpolitischerErwägungenin die
vorliegendereine Rechtsfrage. Derselbemachtedie Protesteder
Ritterschaftund derAgnatengegendieVerfassungvon 1849 uud
diederVerkündungderselbenauf demFuße gefolgte,beimSchieds-
gerichteeingereichteKlage des Großherzogsvon Mecklenburg-
Strelitz, eine vor derZusammenkunftder ErstenKammerdemGe-
fammtministeriumin Mecklenburg-Schwerinvon der Bnndes-
CentraleommifsionzuFrankfurtzugegangeneWarnungvor weiterer
Verrückungder damaligenSachlagegeltend. Er hobhervor, daß
von zweiJnristenfaeultäten, welchevon den Gegnern des
freienwalderSchiedsspruchesum ein Gutachtenüber dierechtliche
Gültigkeitdesselbenangegangenwordenfeien,dieFacultätzuJena
eineErklärungabgelehnt,dieFacultät zu HeidelbergdenSchieds-
spruchin allen Punkten für rechtsbeständigerklärt habe. Der
Abgeordnetebeantragteden Uebergaugzur Tagesordnung.

Der Abgeordnetevon Bernuth griff, die Schlußfolgerung
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der Gegner prüfend, deren Grundlage, die Zuständigkeitdes
freienwalderSchiedsgerichts,hauptsächlichmit Hinweisungauf
den Umstandan, daß dasselbeunmöglich, ohne sichselbstden
Boden unter den Füßen wegzuziehen,eine Entscheidungin dem
seinemSchiedssprücheentgegenstehendenSinne, für die Rechts-
beständigkeitderVerfassungvon 1849 hätteabgebenkönnen. Ein
Gericht,das auf einebestimmteFrage nur eine Antwort, nicht
auchdie entgegengesetztegebenkönne,sei ebenkeinrichtigbestelltes
Gericht,seinSpruchkönnenichtdieBedeutungeinerrechtskräftigen
Entscheidunghaben. Ferner seienbei demfreienwalderSchieds-
gerichtenichtdiemecklenburgischenLandstände,auchnichtder eine
Theil derselben,die Ritterschaft,sondernnur einzelneMitglieder
der letztern, welchehierzu nicht legitimirtgewesen,als Kläger
aufgetreten. Andererseitssei das durchdieVersassuugvon 1849

'geschaffeneAbgeordnetenhausnichtin derLagegewesen,beiirgend¬
einerBehörde,etwabeimBundestage,der sichin ähnlichenFällen
für unzuständigerklärt, gegendas freienwalderSchiedsgericht
und dessenEntscheidungmit einer Beschwerdeaufzutreten. Die
Entscheidungin demzwischendemGroßherzogeund einemTheile
derRitterschaftgeführtenProcesfesei für die mecklenburgischeBe-
völkeruugnichtmaßgebend.In der ständischenAntwort auf den
Landtagsabschiedvon 1848 Hüttenzwar die Stände Bedingungen
für die künftigeVerfassunggestellt, alleindie Erklärung, wo-
nachsie

„ihre bisherigengrundgesetzlichenLandschaftsrechtezn der
Folgeaufgeben,daßkünftignur gewählte Repräsentantendie
Ständeversammlungbildensollten",

sei nicht, wie das freienwalderSchiedsgerichtausführlichde-
ducirt habe, an Bedingungengeknüpftgewesen. Diese Bedin-
gnngenhättensichvielmehrnur auf denZeitpunkt bezogen,„zn
welchemdieAuflösungderRitterschaftund Landschaftals politisch
berechtigterCorporationenzweckmäßigzu geschehenhabe".

Der AbgeordneteWindthorst, welchernachVerwerfung
des Antrags auf Tagesordnung (S. 947) das Wort ergriff,
hob einerseitsdas Verdienstder mecklenburgischenRegiernngen
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und Stände um das ZustandekommenderNorddeutschenBundes-
Verfassung,andererseitsdie UnbedenklichenFolgenhervor,welche
das EingehenaufdenAntragderKommissionfür dieVerfassungen
andererdeutschenStaaten haben konnte. Die Bundesverfassung
enthalte weder einen Satz, aus dessenGrund der Bund wegen
Unverträglichkeitder mecklenburgischenmit der Bundesverfassung
einschreitenkönne,nochNormativbestimmungenfür dieVerfassungen
der einzelnenBundesstaaten. NachallgemeinanerkannterFiction
sei durchdie Stände einesLandesauchder nichtwahlberechtigte
Theil der Bevölkerungvertreten;die Petenten seienzur Ansech-
tnng des sreienwalderSchiedsspruchesnichtbefugt; es sei nn-
richtig,daß das sreienwalderSchiedsgerichtnur zu Gunstender
Wiederherstellungder alten und gegen die Rechtsbeständigkeit
der neuenVerfassunghabeentscheidenkönnen;dasselbehabe, wenn
es die Legitimationder Kläger und die fortdauerndeGültigkeit-
der Patentverordnungvon 1817, also seineganzeGrundlagebe-
zweifelte,die Acten zurücklegenkönnen. Die Patentverordnung
von 1817 habe gerade auch für den Fall widerrechtlicherAn-
fechtungoder Aufhebungder VerfassungVorkehrtreffenwollen,
und ebendeshalbauchnachderenBeseitigungin Geltung bleiben
müssen. Durch die von Bernuth angezogeneErklärung sei die
Ritter- und Landschaftnicht ohne weiteres und bedingungslos
abgetreten,sondernes habez. B. der Ständische(Engere)Aus-
schußbis zum October 1849 in anerkannterWirksamkeitsortbe-
standen. Zudemsei seitdemJahre 1850 die altemecklenburgische
Verfassungin anerkannterWirksamkeitund seiendadurchetwaige
Mängel des sreienwalderSchiedsgerichtsund Schiedsspruches
geheilt. Die Unmöglichkeitder Wiederherstellungder Verfassung
von 1849 unter denheutigenVerhältnissenwerdevongegnerischer
Seite (Wiggers, „Denkschriftüber die VerfassungsfrageMecklen¬
burgs") selbstzugestanden.Eine neuesteAnerkennungder alten
Verfassungseitensder ganzenBevölkerungliegeunter andermauch
darin, daß dieselbeauf Grund des von der Regierungmit den
bestehendenalten Ständen vereinbartenWahlgesetzesMann für
Mann gestimmtund Abgeordnetein den Reichstaggesandthabe.
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EbensofeiendieAugustverträgeüberGründungdesNorddeutschen
Bundes erst durchdie ausdrücklichvorbehalteneund sodanner-
theilteZustimmungder mecklenburgischenStändeperseetgeworden;
alleBundesgenossenund derReichstagselbsthätten mitHinnahme
dieserZustimmungund ihrer ConsequenzendieBerechtigungdieser
Stände anerkannt. Eine Annahmedes Antrags der Commission
würde zudemnicht zum gewünschtenZiele führen, sondernnur
unerfüllbareErwartungenerwecken.Es würden, wie zur Zeit

des Bundestages,auf solchemWegenur Verfassungsfragenohne
Aussichtauf eineentsprechendeErledigunganhängig. Keinensalls
empfehlesichdieAnnahmedesEommisfionsantrags.Der Art. 7ß,

Abs.2 der Verfassungzeichneden Weg genau vor, welcherbei
VerfassungsstreitigkeitenseitensdesbeschwertenTheileseinzuschlagen

sei. Eine solcheVerfassungsstreitigkeitliege nichtvor, sei aber
eventuellzunächstan den Bundesrath zn bringen, welchervor

allemeinengütlichenAusgleichzusuchenhabe. Ein solcherAus-

gleich werde durch die vorgängigeBehandlungim Reichstage

und die beantragteEntschließungerschwert.EinemTheile der in

den PetitionenhervorgehobenenMisstände,z. B. im Gebieteder
Strafrechtspflegeund Gerichtsverfassung,werdeohnehinim Wege

der Bundesgesetzgebnugallmählichabgeholfenwerden.
Der Bundeskanzler warnte,ohnesichvorläufiguudvorBe-

rathung des Antrags im Buudesratheüber die Competeuz-und
Rechtsfrageaussprechenzu wollen,im InteressederStetigkeitder
Entwickelungdes Verfassungslebensvor Untersuchungsactischbe-

stehenderVerfassungenauf ihre Legitimität. Es gebewenigein

dieserBeziehungvorwurfsfreieVerfassungen.DieHerstellungder
Homogeneitätder mecklenburgischenZuständemit denendes Ge-
sammtbundeskönneman füglichder Zeit und der natürlichen
EntWickelungüberlassen. Man könnebezüglichder Fortbildung

der Verfassungalles Vertrauen in den guten WillenSr. königl.

Höh. des Großherzogsvon Mecklenburg-Schwerinsetzen,welcher

die nationale Entwickelungmit patriotischerBereitwilligkeitauf-

genommenhabe; man sollenichtauf jedes Entgegenkommenvon

dieserSeite mit einer raschenMehrforderungantworten. Es sei
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diesemFürsten hoch anzurechnen, daß er von Anfang an ent-

schiedenund mit ganzer Macht für die von Preußen verfolgten

Ziele auf jede Gefahr hin eingetretensei und sichthatsächlicham

Kampfebetheiligt habe, daß er, dem man als einemtreuenVer-

kündetenschwerlichGewalt angethan habenwürde, nachsiegreicher

Beendigungdes Kampfes rückhaltslosund ohne sichaus ihm zur

Seite stehendeRechtezu stützenoder Vorwände zu gebrauchen,

auf dieIntentionen des neuen Bundes eingetretensei. Er werde

dies wol auch ferner thun, nachdemvieleHindernisseüberwunden,

mancheBarrikaden gefallen seien, die eine alterthümlicheVer-

fassungund jahrelang angehäufterSchutt der Aufräumung und

denl Durchbruchueuer Straßen entgegengesetzthabe, nachdemalso

die gestellteAufgabeeine weit leichteregewordensei.

Der AbgeordneteZiegler (S. 951) rühmte der mecklen-

burgischenRitterschaftnach, daß sie — die einzigein den kleinen

deutschenStaaten — es verstandenhabe, dieFürstenwillkürnieder-

zuhalten. Dagegen habe sie zu den Versuchender Reform der

Verfassung nicht die richtige und ihrem Interesse entsprechende

Stellung genommen. In der Hauptsachesei von keiner streng

juristischenUntersuchungund Entscheidungder mecklenburgischen

Verfassungsfragedie Rede, soudernnur von einer Ueberweisung

an dm Bundesrath zur Prüfung, welchePrüfung ganz wohl

ohne förmlicheEntscheidungfür den einen oder andernTheil mit

Aufsuchungund Herstellungeines modus vivendi endigenkönne.

Der Rednerwarnte vor einerAblehnungdesCommissionsautrages

wegenMangels der Competenz,und erinnerte an die Einbuße au

Ansehenund Credit, welcheder frühere Bundestag durch solche

Entschließungenin ähnlichenFällen erlitten habe. Eine solche

Entscheidungwerdevon den Feindendes neuenBuudes im Süden

mit Jubel aufgenommenund ausgenutztwerden. Man verlange

nicht die unveränderteEinführung der Verfassungvon 1849, son-

dern werde sichüber eineden heutigenVerhältnissenentsprechende

Verfassungverständigen.
Der Berichterstatter, AbgeordneteWagner (Altenburg)

(S. 952), machtezu der Frage, ob in Mecklenburgein Ver-
Die mecklenburgische Versassungsfrage. 7
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fassnngsstreit bestehe,nochgeltend,daß daselbstzwar nochkeine
Revolution aasgebrochensei, daß aber die Abgeordnetenkammer
bis zu ihrer Auflösung gegen das Verfahren protestirt habe,
welchesmit dein sreienwalderSchiedssprücheendete; ferner, daß
jeder einzelneStaatsbürger befugt seinmüsse,sichüberVerletzung
seiner politischenRechtezu beschweren. Man könne die Legiti-
mation zur Sache nicht nach den strengenRegeln des Civilpro-
eessesprüfen, und müssedie Petenten als zu Erhebung des Eon-
flicts befugt erachten.

Im übrigen würden bei dem patrimonial-feudaleuCharakter
der mecklenburgischenVerfassung,welcheeben auf demBoden des
Privatrechts ruhe, alle Hoheitsrechteals Privatrechte angesehen,
müßten auch Verfassungsfragenauf das Privatrecht zurückgeführt
werden,und habeder sreienwalderSchiedsspruchkeineRechtskraft
gegenüberden nun aufgetretenenPetenten. Für diesebesteheauch
keineInstanz zu Erledigung von Verfassungsstreitigkeitenim In-
laude, indem die Patentverordnnng von 1817 nur Vorkehrtreffe
für Streitigkeiteuzwischendem Landesherrn und den Ständen.

Durch die behufs der Gründung des NorddeutschenBundes
zwischenden Kronen Preußen und Mecklenburgabgeschlossenen
Staatsverträge seiennichtauchdie damaligenVerfassungenbeider
Theile als zu Rechtbestehendanerkannt. Eine solcheAnerkennung
folge weder ans der Natur der Sache, noch sei sie in den Ver-
trägen besondersausgesprochen.Durchdie Aunahmedes gestellten
Antrags auf Ueberweifuugzur Prüfung werde dem Buudesrathe
in Beurtheiluug der vorliegendenFragen weder in materieller
noch in formaler Hinsichtvorgegriffen. Der Berichterstatterbe-
zog sichzum Schlüsseuoch auf die einleitendenWorte der Ver-
fassnngsurknnde,wonachdie Verfassungzum Schutzedes Rechtes
und zur Beförderungder Wohlfahrt des deutschenVolkesdienen
solle.

Der obeu erwähnte Beschluß des Reichstags auf Über¬
weisung der Petitionen an den Bundesrath zur Prüfung nach
Art. 76, Alinea 2 der Bundesverfassungwurde vom Buudesrathe
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dem sechstenAusschusseüberwiesen,aus dessenBerichtder Bundes-

rath in seiner Sitzung vom 31. Mai 1869 beschloß:

„In Erwägung, daß die infolge des schiedsgerichtlichenUr-

theils vom 11. September1850 wiederhergestelltelandständische

Verfassungzur Zeit der Einrichtungdes NorddeutscheuBundes

in anerkannterWirksamkeitbestand,und deshalb das in dieser

VerfassungsichgründendeRecht als das gültige Verfassung?-

recht im Sinne des Einganges derBundesverfassungangesehen

werdenmuß, die Beschwerdezurückzuweisennnd die Petenten

hiervon in Kenutniß zu setzen."

7*



V.FriihjahrssessiondesNorddeutschenReichstagsvon1870.

1. Verhütung gleichzeitigerTagung von Landtagen mit dem
Reichstage.

Die Reichstagssessionvon 1870 beschäftigtenmecklenburgische

Angelegenheitenzunächstin der 6. Sitzungvom 19.Februar 1870

(StenographischeBerichte,Bd. I, S. 17 fg.), in welcherder Ab-

geordneteMoritz Wiggers das Bundespräsidiuminterpellirte, ob

bekannt sei,daß zum15.Februar der mecklenburgischeLandtag zu-

sammenberuseusei und gegenwärtigtage,und welcheSchritte das

Bundespräsidiumzu thuu gesonnensei,um das gleichzeitigeTagen

diesesLandtags mit demReichstagezu verhindern(AnlagenNr. 16,

S. 202). Wiggers hob hervor, daß MinisterpräsidentGraf von

Bassewitzuicht nur selbst als mecklenburgischerCommissarbeim

Landtageverhindert sei, als Abgeordneterdem Reichstageanzn-

wohnen, sondern daß auch die Einberufung des Landtags auf

den Tag nachEröffnungdes ReichstagsandereAbgeordnetebeider

VertretungenvomErscheinenim Reichstageabhalte. Die Berufung

desLandtags sei durchausnichtdringlichgewesen;wennaber auch,

so ständendie nationalen Interessen über den particularen, wie

auch derBundeskanzlerin derReichstagssitzungvom3. April1868

auf die an ihn ergangeneAufforderung anerkannt habe, „dahin

zu wirken,daß das gleichzeitigeTagen der Territorial- und Pro-
viuziallandtagemit dem Reichstagevermiedenwerde". In dem-

selbenSinne habe sichGraf Bismarck in der 14. Sitzung des
Herrenhausesvom 7. Februar 1870 ausgesprochen.

Der Präsident des Bundeskanzleramtes,Dr. Delbrück, wies

auf eine frühereErklärung desGrafenBismarckhin, wonachder¬
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selbezugesagthatte, im Sinne des Antrags auf die Negierungen

der Bundesstaateneinzuwirken,jedocherklärte, nicht berechtigtzu

sein, die Freiheit der Bundesregierungen in der Berufung der

Landtagezu beschränken.Nachden AusführungenDelbrück'swar

den mecklenburgischenRegierungenbei der Vertagungund Wieder-

einberusungdes Landtags die Zeit nicht bekannt, zu welcherder

Reichstagzusammentretenwürde,und hatten sichdieseRegierungen

aus freien Stückenbei dem Bundeskanzleramteüber dieUrsachen

der schwerzu umgehendengleichzeitigenTagung des Landtags

erklärt und möglichsteAbkürzungderselbenzugesagt.

2. MecklenburgischeVerfassungsfrage,Beschwerdeüber die
Entscheidungdes Bundesrathes.

Bei der Verhandlung der Kapitel „Militärverwaltung" und
„Marineverwaltung" in der 41. Sitzungvom 9. Mai 1870 (Steno-

graphischeBerichte,Bd. II, S. 795) stellteder AbgeordneteHaus-

mann aus Lippe-Detmolddie schwierigeLageder kleinendeutschen

Staaten den erhöhtenAnforderungenjener Etats gegenüberdar.
Namentlichsei es in denjenigenLändern,in welchendie einFünftel

bis einVierteldesgesammtenGrundeigenthumsbildendenDomänen

demLandesherrnzuEigenthumoderNutznießungzugeschiedenwurden,

und dieseGüter und deren Ertrag zudemsteuerfreiseien,unmög-

lich,diefür Bestreitungdes Etats des Landes und Reichesnöthigen

Steuern aufzubringen. Bei diesemAnlassekamenauchdiemecklen-

burgischenVerfafsungszuständewiederzur Sprache und beschwerte

sich der AbgeordneteWachenhusen über die auf die letzten

mecklenburgischenPetitionen vom Buudesrathe ertheilte Autwort,

worin im Widerspruchemit der Auffassungdes Reichstags das

Besteheneines Versassungsconflictsin Mecklenburgin Abredege-

zogen sei. Als der NorddeutscheBund gegründet worden, sei

nach allgemeinerAuffassungdie Rechtsbeständigkeitder mecklen-

burgischenVerfassungin Frage gestandenund der Bundesrath sei

verpflichtet,den Eonslictin verfassungsmäßigerWeisezu erledigen.
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3. Gesetzwegen Aufhebung der Elbzölle.

Bei Berathung des Gesetzentwurfsüber Aufhebungder Elb-

zöllein der 44., 49. und 51. Sitzung vom 13., 19. und 21. Mai
1870 (S. 861 fg., 1023 fg.,1110fg. derStenographischenBerichte,
Nr. 136, S. 511 der Anlagen)stand dem Entwürfe des Bundes-
kanzleramtes,wonachdie Erhebung des Elbzollesam 1. Juli 1870
aufhören,dafür aber diezur Erhebung bisher berechtigtenStaaten,
und zwar Mecklenburg-Schwerinmit 1,250000 Thalern nebst
4 Procent Zinsen vom 1. Juli 1867 bis dahin 1870 entschädigt
werden sollten, ein Antrag Wiggers (Berlin) und Genossen
(Nr. 181 der Anlagen) entgegen, wonachder Bundeskanzlerein-
fach zur sofortigenHerbeiführung der verfassungsmäßigenZoll-
freiheit der Elbschiffahrtaufgefordertwerdensollte.

Der AbgeordneteWiggers berief sichfür seinenAntrag auf
Art. 54, Abs. 4 der Verfassungdes NorddeutschenBundes vom
26. Juli 1867, wouachauf natürlichen WasserstraßenAbgaben
nur für die Benutzungbesondererfür die Erleichterungdes Ver-
kehrs bestimmterAnstalten,und zwar nur in dem denKostender
Unterhaltungund gewöhnlichenHerstellungentsprechendenBetrage,
erhobenwerdendürfen. Die ElbzölleaberseienreinePassagezölle,
welchenach Art. 54 der Verfassungeinfachwegzufallenhätten.

Für solchenWegfall sprächenferner Billigkeitsgründe,wie
auch von Preußen, Sachsenund Hamburg auf jedeEntschädigung
für die Aufhebungder Elbzölleverzichtetsei.

Endlichwarf der AbgeordneteWiggers unter Darlegung der
Finanzzuständein MecklenburgZweifeldarüber auf, welcheVer¬
wendungdiedemGroßherzogthumezugedachteEntschädigungssumme
finden würde.

Andererseits, insbesonderevon feiten des Präsidenten des
Bundeskanzleramtes,Staatsministers Delbrück, und desBundes-
bevollmächtigtenfür Mecklenburg,Staatsministers von Bülow,
berief man sichauf den von dem Vertreter des Großherzogthnms
Mecklenburg-Schwerinbei den über Feststellungder Bundesver-
fassunggepflogenenVerhandlungenin der Sitzung vom7. Februar
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1867 gemachteilVorbehalt einer Entschädigungfür den Verzicht
auf die Rechte, welcheder grvßherzoglichmRegierungaus der
Elbschifsahrtsactevon 1821 und aus der Übereinkunftder Elb-
uferstaaten, eine neue Regulirung der Elbzöllebetreffend,vorn
5. April 1863, rücksichtlichder Erhebungeiner Abgabevom Elb-
verkehrzuständen,und ferner aus die hierüberzwischenPreußen
und Mecklenburg-Schwerinim Februar 1867 gepflogeneCorre-
spondenz. Die betreffendenAetenstückesindin den Motiven des
Gesetzentwurfes(AnlageNr. 136, S. 612und 613) abgedruckt.

Staatsminister von Bülow legte außerdemdar, daß die
100000Thaler, welcheder Elbzoll jährlich einbrachte,für das
Landesregiment,für Staatszweckeverwendetwurden.

Der Gesetzentwurf,soweit er Mecklenburgbetrifft, wurde
schließlichmit der Modisicationangenommen,daß die Entschädi-
guug für das Großherzogthumauf 1,000000Thaler mit 4 Pro-
eentZinsenvom I.Juli 1870 an festgesetztward. (Vgl. die Zu-
sammenstellnngin Nr. 187, S. 736 der Anlagen.)

4. Gesetzüber die Ausgabevon Papiergeld.

In der 31. Sitzung nom30. März 1870(S.581 der Steno-
graphischenBerichte)sprachund stimmtederAbgeordneteGraf von
Bassewitz gegendas Gesetzüber die Ausgabe von Papiergeld,
welchesdieBesugnißder Einzelstaatenzu AusgabesolchenGeldes
beschränkte.In derVerhandlungvom14.Mai 1870(45.Sitzung,
S. 913,914 derStenographischenBerichte)stelltederselbeeinenauf
besondernmecklenburgischeilVerhältnissenberuhendenAenderungs-
antrag zu demGesetze.



VI. AußerordentlicheWintersessiondes Norddeutschen
Reichstagsvon 1870.

Antrag Wiggers auf einen Zusatz zur Bundesverfassung.

Die AbgeordnetenWiggers und GenossenergriffendieGe-
legenheitder Berathnng des zwischendemNorddeutschenBunde,
Baden und Hessenam 15. November1870 zu Versaillesabge-
schlossenenBnndesvertragsin der außerordentlichenSession des
Reichstagsvom Novemberund December1870 (AnlagenNr. 6,
S. 3) zu einemAntrage (Anlagen Nr. 24, S. 110), wonachin

die Bundesverfassunghinter Art. 3 folgendeBestimmungeinge¬
schaltetwerdensollte:

„In jedemBundesstaatemußeineaus WahlenderBevölkerung
hervorgehendeVertretungbestehen,derenZustimmungbei jedem
Landesgesetzund bei der Feststellungdes Staatshaushaltes er-
forderlichist."

DasselbeGesuchstellteeine von demProfessorderTheologie
Baumgarten und 39 andern Personenaus Rostockeingereichte
Petition, zu welchereinein Rostockam 29. November1870 ab-
gehaltenezahlreichbesuchteöffentlicheVersammlungihre Zustim-
mnng erklärt hatte. In der 8. Sitzung vom 7. December1870
(S.III fg. der StenographischenBerichte)erstatteteder Abgeord-
nete Albrecht Vortrag über diesePetition und begründeteder
AbgeordneteWiggers (Berlin)seinenAntrag. Er bezogsichauf
Inhalt und ErgebnißfrühererReichstagsverhandlungenüber die
mecklenburgischeVerfassungsfrage,schildertewiederholtdie UnHalt-
barkeitder dortigenZuständeund machteals neue Gründe für



105

seinenAntrag geltend,daß die neu zu demBundehinzutretenden

süddeutschenStaaten, insbesonderederenVolksvertretungen,an

den mecklenburgischenZuständenAnstoßnehmenwürden,daß die

nachrühmlichemFeldzugeaus demKriegeheimkehrendenmecklen-

burgischenSoldaten einenAnspruchdarauf hätten,bei ihrerHeim-

kehrnichtnur die gleichenPflichten, sondernauchdie gleichen

Rechte mit andern Bundesangehörigenzu finden. Wiggers

stellte, Sr. königlichenHoheit, dem Großherzogevon Mecklen-

bürg-Schwerinalle Anerkennungzollend,die Ritterschaftals die

eigentlicheGegnerinder Einführung einer constitutiouellenVer-

fassungin Mecklenburgdar. Derselbemachteferner geltend,daß

eineAnzahlMitgliederder national-liberalenPartei, vonBennig-

fen, Miquel,vonRochau,Fries, Dr. Planck,schonam 7.October

1862 in einer Versammlungzu Kobnrgdie Gerechtigkeitder von

ihm vertretenenSache anerkanntund einem ähnlichenAntrage

zugestimmthätten.
Der Antrag berühreübrigensnichtnur Mecklenburg,sondern

auchRatzeburg,Lauenburgund Lippe,wo ähnlicheZuständebe-

ständen.
Für den Antrag Wiggers sprachnoch, unter Bezugnahme

auf dieVerfassungszuständedes FürstenthumsLippe-Detmold,der

AbgeordneteHausmann.
DerPräsidentdes Bundeskanzleramtes,StaatsministerDel-

brück, wiederholtedie schonin seinemeinleitendenVortragevom

5. December1870 (S. G8 der StenographischenBerichte)abge-

gebeneErklärung,daß der gegenwärtigeZeitpunktnichtdazuge-

eignetsei, zu demdurchdenBeitritt der süddeutschenStaaten zn

demBunde veranlaßtenFragen nochandereFragen derAenderung

der Verfassunghereinzuziehen.Würde es sichum eine förmliche

Revisionder Verfassunghandeln, so würden wol anch die Re-

gierungenmancheWünschezurGeltung bringen,worauf sieaber

verzichteten,um vorerst auf der Grundlageder Verfassungdes

NorddeutschenBundes die Ausdehnungdes Bundes über ganz

Deutschlandzu Stande zu bringen.
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NachdemnochdieAbgeordnetenvon Hennig, Miquel und
Fries im Sinne solcherBeschränkungder Verhandlungenge-
sprachenhatten,ward aufAntrag desAbgeordnetenvon Hennig
beschlossen:

„in Erwägung,daß es sichempfiehlt,die Aufgabedes Reichs-
tags in seinergegenwärtigenSessionauf die Feststellungder-
jenigen Punkte der Bundesverfassungzu beschränken,welche
durch deu Hinzutritt der süddeutschenStaaten eines Zusatzes
oder einerAbänderungbedürfen",

über den Antrag 24 (vo.nWiggersund Genossen)zurTagesord-
nung überzugehen.



VII. FrühjahrssessiondesDeutschenReichstagsvon 187L

1. Zur Auslegungdcs Eingangs der Reichsverfassung.

Bei der zweitenBerathungdesGesetzentwurfs,betreffenddie
Verfassung des Deutschen Reiches (Nr.4, S. 1 derAnlagen)
in der 9. Sitzung des Reichstagsvom 1. April 1871 machteder
AbgeordneteWiggers (S. 94 derStenographischenBerichte)dar-
auf aufmerksam,daß die Eingangsworteder Verfassung:

„Seine Majestätder Königvon Preußen :c. schließeneinen
ewigenBund zumSchutzedesBundesgebietesund des innerhalb
desselbengültigenRechtes,sowiezur Pflegeder Wohlfahrtdes
deutschenVolkes",

eine verschiedeneAuslegung gefundenhätten. Im Jahre 1869
seienPetitionenaus Mecklenburg-Schwerin,welcheeine Prüfung
des mecklenburgischenVerfassungsrechtes,zunächstderZuständigkeit
des freienwalderSchiedsgerichtszuFällung seinesSchiedsspruchs,
und sodann eine entsprechendeweitereProcedur bezweckthätten,
von demReichstagemit großer MehrheitdemBnndesrathezur
Prüfung überwiesenund es sei damitanerkanntworden,daß trotz
der im Eingängeder VerfassungausgesprochenenGewährleistung
des gültigenVerfassungsrechtesdie Anfechtungeiner bestehenden
VerfassungaufGrunddes Art.76 derReichsverfassungmöglichsei.
Der Bundesrath dagegenhabe die Petenten aus der Erwägung
abgewiesen,

„daß die infolgedes schiedsrichterlichenUrtheils vom 11. Sep-

tember1850 wiederhergestelltelandständischeVerfassungzurZeit

derEinrichtungdes NorddeutschenBundes in anerkannterWirk-

samkeitbestand,und daß deshalbdas in dieserVerfassungsich
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gründendeRechtals das gültigeVerfassungsrechtint Sinne des
Eingangs der Bundesverfassungangesehenwerdenmuß".

DieseAuslegungsei unrichtig. Das „gültige Recht" bilde
den Gegensatzzum „factischbestehendenRechte". Die rechtlich
bestehendenVerfassungensolltengeschütztwerden. Im Falle des
Abschlussesvon VerträgenzwischenzweiStaaten könnedie Gül-
tigkeitder Verträge nicht durch die Behauptungin Zweifel ge-
zogenwerden,daß die betreffendenStaatsgewaltennichtzuRecht
bestandenhätten; es werdeaberauchumgekehrtdurcheinensolchen
Vertrag die factischbestehendeStaatsgewalt nicht als rechtlich
bestehendanerkannt. Andernfallskönntez. B. die Gültigkeitder
mit FrankreichabgeschlossenenFriedenspräliminarienangezweifelt
werden. Mit denfactischbestehendenStaatsgewaltenabgeschlossene
Verträgeseiennacheinemallgemeinanerkanntenstaatsrechtlichen
Satze rechtsgültig.

Rednerwollesichauf dieseVerwahrunggegendieAuslegung
des nuu in die ReichsverfassungübergehendenSatzes des Ein-
gangs derBundesverfassungbeschränken,halte sichaber hierzuum
so mehr verpflichtet,als die mecklenburgischeBevölkerungdurch
die jüngstenWahlen ihren Willen hinlänglich docunientirtund
nur solcheAbgeordnetegewählthabe, welchesich ausdrücklich
verpflichtet hätten, im ReichstagenachKräften für Wieder-
einführnng einer konstitutionellen Verfassung für
Mecklenburg zu streben.

HiermitwolleRednerübrigensnichtsagen,daß die mecklen-
burgischeFrage gerade auf Grund des Art. 76 der Verfassung
wieder in Anregung kommenwerde. Er hoffe vielmehr, daß
Reichstagnnd Bundesrath sichüber einen znmZiele führenden
Weg verständigenwürden,um Mecklenburgaus einer den henti-
gen CulturzuständenDeutschlandsnicht entsprechendenLage zu
befreien.
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2. Gesetzentwurf betreffend die Cantiouspslichtigkeitperiodischer
Druckschristenund die Entziehung der Befugnis; znm Betrieb

eines Preßgewerbes und Gesetzentwurfüber die Presse.

Die Verhältnisseder Pressein Mecklenburgund die dortige
Preßgesetzgebungwarenschonin derHerbstsessiondesNorddeutschen
Reichstagsvon 1869 zur Sprachegekommen.

NachdreimaligerBerathungin den Sitzungenvom 3., 10.
und 15. Mai 1871 (S. 530 fg., 629 fg., 705 fg. der Stenogra-
phischenBerichte)wurde einvon demAbgeordnetenWiggers und
GenosseneingebrachterGesetzentwurf(Nr. 77, S. 186derAnlagen)
in dervondemAbgeordnetenvi-. Völk und Genossenbeantragten
Fassung(Nr. 104, S. 297 der Anlagen)dahin angenommen:

„Die Vorschriftender Landesgesetze,welche
1. die Herausgebervon Zeitungen oder Zeitschriftenzur

Stellung einer Cautionverpflichten;
2. die Entziehungder Befugnißzum selbständigenBetriebe

einesGewerbesim Falle einer durchdie PressebegangenenZu-
widerHandlungvorschreibenoder zulassen,
werdenaufgehoben."

Das Bedürfnißder Erlassungeines solchenGesetzeswurde
mehr aus den Zuständen, welchesichin Preußen und Würtem-
bergunter derHerrschaftdes preußischenPreßgesetzesvom12. Mai
1851 und des würtembergischeuEdicts von 1817 herangebildet
hatten, als aus den Verhältnissender Pressein andern deutschen
Staaten nachzuweisengesucht. Es wurdesogaranerkannt,daß in
Mecklenburg die Cautiouspflichtigkeitder periodischenPresse
nicht bestehe. Durch den beantragtenGesetzentwurfsollten aber
auch die Verordnungenbeider großherzoglichmecklenburgischen
Negierungenvom 20. December1870 beseitigtoder unwirksam
gemachtwerden,durchwelcheBestimmungenüber die Entziehung
des Preßgewerbesgetroffenwaren, welchegleichzeitigmit dem
Neichs-Strafgesetzbucheund demEinführungsgesetzezu demselbenin
Kraft treten solltenund getretenwaren, und welchenachAnsicht
des Antragstellers,AbgeordnetenWiggers (S. 350 der Steno¬
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graphischenBerichte),im Hinblickauf §. 5 des Einführungsgesetzes
zum Reichs-Strafgesetzbucheunstatthaftgewesenwären.

Nachdemjener Gesetzentwurfin zweiterBerathungvon einer
Mehrheitvon 221 gegen37 (Stimmenangenommenwar, wurden
aufAntrag des Berichterstatters,AbgeordnetenEckhard (Baden),
eine AnzahlPetitionen,welcheandereBeschwerdenüberbestehende
Preßgesetzeund Zuständezur Sprachegebrachthatten, durchden
mit sehr großer MehrheitgefaßtenBeschluß(S. 638 der Steno-
graphischenBerichte)erledigt:

„Die Petitionen,soweitsiedieAufnahmevon Bestimmungen
über die Pressein die Verfassungbeantragen,durchAnnahme
der Verfassungfür erledigtzu erklären, im übrigen aber den
HerrnReichskanzlerzn ersuchen,demReichstagein der nächsten
Sessionden Entwurf eines für das ganzeBundesgebietgelten-
den Preßgesetzesvorzulegen."

Nachdeminzwischenwederein solcherEntwurf vorgelegt,noch
jener Gesetzentwurfgenehmigtund als Gesetzverkündetworden
war, auchnach einer in den Motiven zu den zweiPostgesetzen
anerkanntenTheorienachder Eröffnungeines neuen Reichstags
ein in einer frühernSessionvomReichstageangenommenesGesetz
nichtmehrsanctionirtund verkündetwerdenkonnte, stelltendie
AbgeordnetenDr. Volk und Wiggers in der 9. Sitzung des
Reichstagsvom 25. Oetober1871 eine Interpellation über den
Stand dieserAngelegenheit(Nr. 19, S. 45 der Anlagen, S. 55
der StenographischenBerichte).

Der Präsident des Reichskanzleramtes,StaatsministerDel-
brück, erwiderte,der Bundesrathhabe Bedenkengetragen, dem
die Cantionenund ConeessionsentziehungbetreffendenGesetzent-
würfe zuzustimmen,aber gleichzeitigbeschlossen,denEntwurf eines
GesetzeszurRegelungder gesammtenVerhältnissederPressebald-
thunlichstausarbeitenzu lassen,denselbenzunächstdenRegierungen
der einzelnenBundesstaatenmitzutheilenund nachEingang der
von letzternabgegebenenErklärungensodann eine entsprechende
Vorlagezu machen. DieserEntwurf sei mit denMotivenfertig,
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werdedm Regierungenmitgetheiltund wol in der nächstenFrüh-
jahrssessiondes Reichstags(von 1872) vorgelegtwerden.

Auf eine abermalige, in der Sitzung des Reichstagsvom
22. April 1872 vou demAbgeordnetenWiggers und Genossen
gestellteInterpellation (Nr. 19, S. 129 der Anlagen, S. 107
derStenographischenBerichte)erklärteStaatsministerDelbrück,
daß die betreffendenAenßernngenderBundesregierungen,bis auf
eine, zum Theil erst in den letztenWocheneingekommenseien,
daß aber die in BerücksichtigungdieserAeußeruugenzu bearbei-
tendeVorlageschwerlichmehr in der Frühjahrssessionvon 1872
erfolgenkönne.

Der Entwurf eines Preßgesetzes,welchendie Abgeordneten
Windthorst (Berlin) und Genossenin der Frühjahrssessiondes
Reichstagsvon 1873 eingebrachthatten (Nr. 11, S. 35 der An¬
lagen)und welcherin der5. Sitzungvom 19. März 1873an eine
Commissionvon21 Mitgliedernverwiesenwordenwar (S. 31—39
derStenographischenBerichte)wurdebei derzweitenBerathungin
der 42. Sitzung vom 29. Mai 1873 (S. 907—912 der Steno¬
graphischenBerichte) auf den Wuuschdes Reichskanzlersmit
Rücksichtaus die Thatsachevon der Tagesordnungabgesetzt,daß
ein im preußischenMinisteriumgefertigterEntwurf eines Preß-
gesetzesbeim Bundesratheeingebrachtund in Berathungzu ueh-
men war.

Am 11. Februar 1874 wurde denn auch(Nr. 23, S. 135
derAnlagen)der aus diesenBerathungenhervorgegangeneGesetz-
entwnrfdemwiederversammeltenReichstagevorgelegtund ist in
der Gestalt, in welcherer ans den Berathungendes Reichstags
hervorging,als Gesetz über die Presse vom 7.Mai 1874 ver-
kündet(R.-G.-Bl.Nr. 16, S. 65).

3. Beschwerdeüber Ausführung des Bnndesgesehes vom
1. November 1867 über die Freizügigkeit.

Dem BuchbinderF. M. Buddi, welchersichbehufsdesBe-
triebes seinesGewerbesam 4. Mai 1870 in Plau in Meckleu-



112

burg-Schwerinniedergelassenund zum NachweiseseinerBundes-
angehörigkeiteinenBürgerbriefd. d. Güstrow,den1. Februar1860
vorgelegthatte, war auf seineAnmeldungvon demMagistratezu

Plan unter Strafandrohungder Nachweisseiner jetzigen An-
geHörigkeitaufgegebenworden. Als er dieserVerfügung nicht
nachkam,wurdeer in immerhöhereGeldstrafenvernrtheilt. Nach-

demsichBuddi vergeblichan das großherzoglicheMinisteriumdes

Innern gewandthatte, beschwerteer sichbeimBundesrat!)?,und

als dieserauf sein Gesuchnichtvollständigeinging,beim Reichs-

tage. DieBeschwerdewar inzwischeninsoferngegenstandslosge-
worden,als demBeschwerdeführeraufVorlageeinesHeimatscheins

der gewünschteMeldescheinzugefertigtund seinZuzug nichtweiter
beanstandetwordenwar. Ferner hatte der Bundesrathdie Auf-

Hebungder gegen denselbenausgesprochenenGeldstrafenver-

mittelt.
Es handeltesichdemnachnur noch um Erledigungder Ge-

suchedes Beschwerdeführers,insoweitsiedarauf gerichtetwaren,

daß der §. 1 der mecklenburgischenAusführungsverordnungvom

8. Januar 1868, auf welchemdie vom Magistratezu Plau ge-

machteAuflageberuhte, für mit §. 2 des Freizügigkeitsgesetzes

im Widerspruchstehenderklärt,und daß ferner der Magistratzu
Plau durchVermitteluugdes Bundeskanzlersangewiesenwerde,

ihm diedurchsein ungerechtfertigtesVerfahrenverursachtenKosten

zu ersetzen.
Der Bundesrathaber sowolals dieMehrheitder Petitions-

commissiondes Reichstagsin ihrer Sitzung vom 9. Mai 1871

(sechsterBerichtder Petitionscommissionvom15.Mai 1871, An-

läge Nr. 128) war der Ansicht,daß dieBestimmungdes §. 1 der
mecklenburgischenVerordnung,wonachjeder neu Anziehendesich
innerhalbachtTagenbeiderOrtsobrigkeitunterNachweisungseiner
Angehörigkeitan einenOrt in Mecklenburg(Heimatsberechtignng)
oder an einender andern Staaten des NorddeutschenBundes zu

meldenhabe, mit §. 2 des Gesetzesüber die Freizügigkeitnicht

im Widerspruchstehe,wonachderNachweisder Bnndesangehörig-

keit nur auf Verlangen zu erbringenist.
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Die Mehrheit des Reichstags trat in der Berathung vom
31. Mai 1871 (45. Sitzung, S. 953—956 der Stenographischen
Berichte), entgegenden Ausführungendes AbgeordnetenWig-
gers, den von demBundesbevollmächtigten,Staatsministervon
Bülow, und demBerichterstatterAbgeordnetenBüsing (Rostock)
befürwortetenAntrage der Commissionauf motivirteTagesord-
nung bei.

Die mecklenburgischeNersassimgSsrage. 8



VIII. HerbstseWndes DeutschenReichstagsvon 1871.

1. Antrag Bnsing auf einen Zusatz zur Neichsverfassnng.

3n der zweitenReichstagssessionvon 1871 kehrteder im
Jahre 1870 von Wiggers zuArt. 3 der VerfassunggestellteAn-
trag als Antrag der AbgeordnetenBüsing (Güstrow)und Ge-

nossenwieder(Nr. 22 derDrucksachen).Bei dessenVerhandlung

in der 13. Sitzung vom 2. November1871 (S. 91 der Steno-
graphischenBerichte)verwahrtesichder AbgeordneteBnsing zu-

nächstgegen die misverständlicheAuffassung,als bezweckeder

Antrag eine durchgängigeEinführung des allgemeinen,directen
Wahlrechtsauch in die Verfassungender Einzelstaatenund eine

Aufhebungder ErstenKanunernund Herrenhäuser. Der Antrag
verlange nur das geringsteMaß politischerRechtefür die Be-
völkernngvon Mecklenburg.

In den Motiven zu dem in der erstenSession 1871 vor-
gelegtenGesetze,betreffenddie Vereinigungvon Elsaß und Loth-

ringen mit dem DeutschenReiche(Nr. 61 der Drucksachen)sei
ausdrücklichgesagt:

„Nicht ausgesprochen,aber vorausgesetztin der Verfassung
des Reichesist daS Bestehenvon Verfassungenin den Einzel-
staaten,kraft welcherdieGesetzgebungin den der Reichsgefetz-
gebung uicht unterliegendenAngelegenheitencm die Zu¬
stimmung— dieLandesverwaltungan dieControlederLandes-
Vertretunggebundenist."

Selbstverständlichkönnten auch keinedisharmonischenVer-
Hältnissezwischender Centralbehördedes Bundesstaatesund den
Einzelstaatenbestehen. SolcheDisharmoniezwischenden Nord-
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und Südstaaten habe in den VereinigtenStaaten von Amerika
zu blutigenKämpfengeführt. DieHomogeneitätsei eineExistenz-
frage,und beisolchenFragenkönnekeineJncompetenzderCentral-
behördenvorgeschütztwerden.

In allen deutschenStaaten beständenentsprechendeVer-
fassungen,nur in Mecklenburg,das wie eine Ruine ans dem
Mittelalter in die neue Zeit hereinrage, sei es nochnicht ge-
lungert, die Patrimonium Zuständeumzubilden. Eine Einheit
des Staates, derStaatsidee existiredortnochnicht. Vollkommen
getrennt ständen die drei Territorien: Domanium, Ritterschaft
und Städte nebeneinander. Letzterezwei Stände hätten ihre
Privilegien kraft privatrechtlicherVerträge bewahrt, aber eine
Landesvertretnngexistirein Mecklenburgnicht. Die dortigen
Stände hätten im Namendes LandeswederihreZustimmungzu
Gesetzenzu ertheilen, nocheine Controle über den Haushalt zu
üben. NachdemlandesgrundgesetzlichenErbvergleichesei die Zu-
stimmuug der Stände nur in solchenVerhältnissenerforderlich,
in denenes sichum Rechteder einzelnenStände handle; in all-
gemeinenLandesangelegenheiten,welcheder Erbvergleich„gleich-
gültige"nenne, werdenur das rathsame Erachten der Stände
erfordert. DieseStände seienzusammengesetztaus etwa700stimm-
berechtigtenEigentümern der etwa 1000 Rittergüter und den
Bürgermeisternder 47 Städte Mecklenburgs,welchekrafteigenen
Rechteserschienen,nicht gewählt,sondern, die weitaus meisten
von demLandesherrn,auf Lebenszeiternannt seien. Etwa der
dritteTheildes Landes,das Domanium,in Mecklenbnrg-Schwerin
etwa204 Quadratmeilenund 200000 Einwohner,sei ohne Ver-
tretung. Man kenne keinenStaatshaushalt, keineRechnuugs-
ablegungüber Einnahmenund Ausgaben. Der Landesherrbe-
streite nach altem landständischemPrincip den Landeshaushalt
aus eigenenMitteln, welcheihm das Domaniumgewähre,und
zu welchemdemselbendieStändeAversalsummenbewilligten,nicht
nach dem Bedürsniß, sondern nach vergleichsweisefestgesetzten
Summen. Als nachGründungdes NorddeutschenBundesund
sodann des DeutschenReiches eine Anzahl Steuern directdem

s*
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Bundeund Reichezugeflossen,sei dieserAusfall genauberechnet,
die Rechnungden Ständen vorgelegtund das Ansinnengestellt
worden,den Ausfalldurchneue Steuern zu decken,wogegender
LandesherrdieZahlungder Matricularbeiträgeübernommenhabe,
und zwar in der Höhe von 300000—GOOOOOThalern. Das
Land sei an der Höhe der Matricularbeiträgeinnerhalb dieser
Grenzein keinerWeiseinteressirt.

Die vonFrankreichgezahltenKriegsentschädigungsgelder,so-
weit sie an die Einzelstaatenausbezahlt würden, könnten in
Mecklenburgin keineStaatskasse,müßtenin die landesherrliche
Kassefließen.

Das Reichsei, solangees Matricularbeiträgebedürfe,dabei
interessirt,daß die EinzelstaateneinewirklichcontrolirteFinanz-
Verwaltunghätten. Wenn dieMatricularbeiträgenichteingingen,
würde sichdas ReichnachArt. 70 der Verfassungan denStaat
halten, würdendie Steuerzahlerden Ausfall deckenmüssen.

Es sei nun auchElsaß-Lothriugendie Zustimmungzu den
Landesgesetzenund die Controle über den Staatshaushalt durch
eine freigewählteLandesvertretungzugesagt. Die Mecklenburger
ständenan Bundestreueund Hingebungan das deutscheVater-
land keinemandernStamme nach, hätten unter dererfolgreichen
Führung ihres Landesherrnauf FrankreichsGefildenihr Blut
verspritztund sieverdientennicht, heimkehrendmit gebundenen
Händender Ritterschaftüberliefertzu werden.

Die Bevölkerunghabe ihre Meinung dadurchkundgegeben,
daß siebei den letztenWahlenausschließlichGegner dermecklen-
burgischenVersassungszuständein den Reichstagsandte, welche
sämmtlichmit großerMehrheitgewähltwordenseien.

DiemecklenburgischenStändeseienvölligungeeignet,aus ihrer
Initiative diePatrimonialzustäudeMecklenburgsiu ein geordnetes
constitutionellesStaatswesenumzuwandeln.Privilegirte Stände
gäbenihr Rechtniemals freiwilligauf. Der Widerstandkönne
nur durchdie Autorität eines Reichsgefetzesgebrochenwerden.

Der AbgeordneteWestphal berichteteüber eine mit dem
Büsing'schenAntrage zusammenhängendePetition von etwa
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2300Insassendes mecklenburg-schwerinischenDomanii. Die Bitt-
stellerbeschwertensich, daß der Landesherrin demDomaninm
das ausschließlicheGesetzgebnngs-und Besteneruugsrechthabe,
ohneirgendwelcheMitwirkungder Bewohner,welchenauchkeine
Betheiligungan der Verwaltungdes Domanii gestattetsei; daß
ihnen nur einbeschränktes,unter AufsichtgeübtesNutznießungs-,
keinEigenthumsrechtan den in ihrem BesitzebefindlichenHufen
zugestandenwerde. Sie hobenferner hervor, daß die Leistungen
der Pächterim Domaniovermögeeinesder Domänenverwaltung
zustehendenexecutoriumgenerale nichtauf gerichtlichem,sondern
im Verwaltungswegedurch unmittelbareExemtion beigetrieben
würden, daß die Polizei und die Justizverwaltungnichtvon be-
sondern,sondernvon Verwaltungsbeamtenausgeübtwerde. Diese
üble Lage habe sich durch von der Domänengesetzgebungund
Domänenverwaltungin der letztenZeit ergriffeneMaßregelnnoch
verschlimmert,und zwar:

1. durchdie Vererbpachtungder Bauern des Domanii,
2. durch den Erlaß einer Gerneindeordnnug,einer Ver-

ordnungzu Regelungdes Armenwesensim Domaniound einer
Schulordnung.

Der Berichterstattertheilte nun (S. 94) den Inhalt der
landesherrlichenVerordnungvom 16. November1867 mit, durch
welchedas Rechtder Zeitpachtbauernan ihren Husen in eine
Vererbpachtungverwandeltwerdensollte,und welchedie Grund-
züge feststellt,nach welchendieseVererbpachtungvor sichgehen
sollte, und ferner den Inhalt der Ausführungsverordnungder
großherzoglichenKammer vom 14. Mai 1868 und eines For-
mulars eines derjenigenContracte, welchevon den einzelnen
Hüfnernbei der Vererbpachtunganzunehmenwaren.

Schonam20. Februar 1869hätten 1796Hauswirthein einer
an den LandesherrngerichtetenPetition ihre Beschwerdengegen
diesesVorgehendahin vorgetragen:

Im Vertrauenans die der Mehrzahlvon ihnen gegebene
Zusicherung,„siesolltenbei ihrerStelle conservirtwerden,solange
sie Recht von derselbenthäten", hätten sie auf ihren Hufen
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Meliorationenvon bedeutendemWertheverwendet,auchBauten
auf eigeneKostenausgeführt. Auf dieseVerhältnissesei bei den
ErbpachtbedingungenkeineRücksichtgenommen. Das ihnen zu-
gedachteEigenthumsei kein ungeteiltes, sondernnur ein ge-
theiltes. Es werdemit UnrechtdieZahlung einesErbstandsgeldes
und eines Kaufpreisesfür die Gebäudeder Hufe von ihnen ver-
langt. Bei der VeranschlagungbehufsErmittelung des Kanons
würdendieKamnierprindpienvon 1865zuGrundegelegt,während
geradeim Jahre 1865 diePreise des Grundbesitzesihren Eulmi-
nationspunkterreichthätten. Seitdem seiendie Preise erheblich
zurückgegangen.Die Nachbonitirungenseien nicht als Regel,
sondernnur als Ausnahmefestgestellt;die frühern Bonitiruugen
seienregelmäßigzu hoch, und würden die Petenten anchdurch
dieseUmständebenachtheiligt.Sie könntennacheinemvorliegen¬
den Gutachtenvon siebenSachverständigenbei diesenVererb-
pachtuugsbedingungennichtbestehen.

Auf diesePetition hätten sieniemals eineAntwort erhalten,
wohl aber seienin den denBauern gestelltenBedingungeneinige
Erleichterungeneingetreten.

Durch die Gemeindeordnung vom Jahre 1869 hielten
sichdie Petenten dadurchfür beschwert,daß die Erlassungdes
Gemeindestatutsnur vom großherzoglichenAmte, ohneihre Mit-
Wirkung,geschehensolle; daß dem Ministeriumdie Befugnißer-
theilt sei, mehrereOrtschaftenohne Befragungder betreffenden
Einwohnerzu EinerOrtschaftzu vereinigen.Hierdurchwerdez.B.
bei Znsainmenlegnngvon kleiner» wohlhabendenmit größern
ärmern Ortschaftendie Armenlastauf erstereübertragen werden.
Der Gemeindevorstandwerdeaus den durchausabhängigenDorf-
schützengebildetund von nichtgewählten,sondernerstmalsvom
Amte ernannten Schöffen. Im Falle des Ausscheidenseines
Schössenpräsentire der Gemeindevorstandeinen Nachfolgerdem
großherzoglichenAmte zur Bestätigung, welchesim Falle der
Versagungeinensolchenselbsternenne. Die nichtansässigenEin-
wohner seien von der Dorfversammlungausgeschlossen,welche
aus höchstens24 Personen besteheund nur auf Beschlußdes
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Geineindevorstandeszusammentretendürfe. Die Geineindeversamm-

lang habe nur eine höchstbeschränkteMitwirkungzur Ordnung

der Gemeindeangelegenheiten.Die Aufbringungder Kostender
Gemeindeverwaltungund der obrigkeitlichenStellung der Orts-

Vorsteherseien, soweitandereEinnahmequellennicht vorhanden,
lediglichden Gemeindemitgliedernauferlegt; eine Reiheauf beut
DomaninmlebenderlandesherrlicherDiener, die Grundherrschast
bezüglichder im GenieindeverbandeliegendenGrundstücke,seien
von jedemBeitragefrei. Das von der Gruudherrschaftals Dota-

tiou zugesicherteGemeindevermögenwerde ohueZuthuu der Ge-

meiudelediglichvon der Grundherrschastbemessen,und alle Ge-
meiudebeschlüssebedürften,um wirksamzu werden,derBestätigung
des großherzoglicheuAmtes.

Gegendie Schulordnung brachtendie Petenten vor, daß
das SchulwesenohneallesZuthuu der Einwohnerlediglichdurch
deuGemeindevorstandund die vondem großherzoglichenAmteer-

nanntenSchulvorstehergehandhabtwerde,und daßdieBestimmung

der Orte, au welchenSchulensein sollten,der Lehrerund ihrer
Eompetenzenlediglichdem Ministeriumzustehe.

Die Petenten erklärtenschließlich,daß die mecklenburgische
Verfassungden von jeder Vertretung ausgeschlossenenInsassen

des Domanii keinenSchutzgewähre, daß, da ihre Beschwerden

und Gesuchean den Landesherrnnicht beantwortetwürden, die
Gerichtefür derartigeAngelegenheitennicht zuständigseien, die
mecklenburgischenLandständesichdarum nichtkümmerten,sienur
vomReichstageAbhülfehoffenkönnten,namentlichin derRichtung,

daß ihnen eine Vertretung in einer eonstitutionellenVerfassung

erwirktwerde.
Der Bevollmächtigtefür Mecklenburg,Staatsminister von

Bülow (S- 96), wies zunächstdarauf hin, daß der Antrag
Büsing weit über die demselbenin der Begründunggezogenen
Grenzen hinausgehe, die Verfassungenauch anderer deutscher
Länder, nichtMecklenburgsallein, berühre, und eine die Com-

petenzdes Reichstagsund der Reichsgewaltaußerordentlicher-

weiterndeVerfassungsänderungbezwecke.Ein analoger Antrag
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sei bei Berathungder Verfassungdes NorddeutschenBundes ver-
worsen, später nochmalsabgelehntworden. NachAbsichtund
Geist der Bundesverfassnnghabe eine solcheBestimmunguicht
darein aufgenommenwerdensollen. Je größer die in einem
Körper, im Centrumdes DeutschenReichesvereinigtenGewalten
seien,destomehr müßtendie einzelnenStände jedesLandesund
dessenVerfassunggestärkt, zur Selbstverwaltungund eigenen
Thätigkeitgekräftigt, es dürfe nicht alles nach einem Schema
eoncentrirtund eingezwängtwerden. Eines schickesichnichtfür
alle; Mecklenburghabeseinehistorischen,gegebenenVerhältnisse.
Die Verfassungbedingeund beschränkedie Stellung der Reichs-
regierungund des Reichstagsgegenüberden einzelnenLändern.
Die vorgeschlageneAendernngbetreffe uud ergreifegleichmäßig
alle Staaten des DeutschenReiches. Nachdem Wortlaute des
Büsing'schenAntrages würdedie Zuständigkeitder Reichsgewalt
und des Reichstagesbegründetsein, in jedemeinzelnenFalle zu
untersuchen,was denn die Bevölkerung,wer wahlberechtigtsei,
ob das Wahlgesetzden augenblicklichenAnforderungenEntspreche,
ob dieVirilstimmenderStandesherren,ob dieBetheiligungeiner
ErstenKammeran derStenerbewilligungund Gesetzgebungüber-
Haupt gerechtfertigtsei. Gegen solcheBefugnißder Stände an
sich sei nichts einzuwenden,um so weniger, als dieselbeden
meckleuburgischenStänden von alters her und in Zeiten zu-
gestandenhabe, als in anderndeutschenLändernvon Verfassungen
und solchenBefugnissenwenigdie Rede gewesen.

Der Antrag nehmeindirectdas Rechtin Anspruch,in Län-
dern, welchekeineconstitutionellen,sondern landständischeVer-
saffungenhaben, diesezu beseitigen. Hierzukönnedie mecklen-
burgischeRegierungihre Zustimmungnichtgeben.

ZunächstwolleRednerauf zweivomAntragstellerangeregte
Fragen eingehen.

Die Regelungder Verhältnisseder Erb Pächter habe aller-
dings ihre ernstenBedenkengehabt, sei aber eineim bestenund
eminentestenSinne des Wortes liberale Maßregel. Es habe sich
darumgehandelt,einUnrechtalter Zeitengut zu machen,Mecklen-
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bürg einenkräftigen,tüchtigenBauernstandzurückzugeben.Das
habenichtdurcheinDeeret, nichtdurchOctroyirung,sondernnur
durch ernste, tüchtigeArbeit geschehenkönnen. Die Leuteseien
der Arbeit, wenigstensder geistigenArbeit, ebensoder Selbst-
ständigkeitund Selbstbewirthschaftnngihrer Stellen entwöhntund
es sei nöthig gewesen,sievon ihremunbestimmtenZeitpachtrechte
durch die Erbverpachtungzu wirklichemEigenthumehinüberzu-
führen. WirklichesEigenthum,wie man behauptenwolle,hätten
dieselbennicht besessen;sie hätten keinerealen dinglichenRechte
gehabt, kein Geld aufnehmen,keineHypothekenbestellen,das
Gut nichtvererben,vielmehrnach dem Gutbesindendes Amtes,
derKammervon ihremGut entsetztwerdenkönnen. Der mecklen-
burgischeBauernstandsei in den vergangenenJahrhundertennicht
in der Lagegewesen,Eigenthumzu erwerbenoder festzuhalten;
es sei darauf angekommen,die Bauern nachund nach in freie
Eigenthümerzu verwandeln. Sie feien durchschnittlichfür etwa
ein Drittheil des wirklichenWerthes ihrer Stellen zu der Erb-
Pacht gekommen,könnten den Kanon leicht abtragen und in
10—14Jahren ihre Stellen als freiesEigenthumbesitzen.Viele
hätten schonihre Stelleil freigemachtoder um das Doppeltedes
nachdemKauonberechnetenWerthes verkauft. Aus dieserUm-
Wandlungflössennicht, wie behauptetwerde, 7—8 Millionen,
sondern etwa ein Drittheil dieserSumme in die Kassen. Wie
alle Summen, welchenicht zum direetenHausgute des Fürsten
gehören,würdenauchdieseEinkünftevon den verantwortlichen
Finanzbehördenverwaltetund siegenügtenkaum, um bezügliche
Ansprüchean das großherzoglicheHaus zu decken.

Die ReichsverfassungenthaltekeinebestimmtedeutlicheAeu-
ßeruug über die Verfassungender Bundesstaaten,sondernnur
Vorschriftenüber Erledigungvon Verfassungsstreitigkeiten,sage
im übrigenjedemRechteSchutzzu. Auchunter den Angelegen-
heiten,welcheunter derEontroleund BeaufsichtigungdesReiches
ständen, befändensichdie Verfassungender Bundesstaatennicht.
Der Ausspruch, daß die mecklenburgischeVerfassungmit der
Reichsverfassungunvereinbar sei, beruhe auf einer künstlichen
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Interpretation. Was die MotivederGesetzesvorlagewegenNer-
einigungElsaß-Lothringensmit den:DeutschenReichebetreffe,so
seiendie VoraussetzungendieserMotive in der mecklenburgischen
Verfassungvorhanden;es bestehedort eine Controleder Landes-
Verwaltungund das Recht der Steuerbewilliguugdurch die
Staude. Motiveseienzudemuichtentscheidend,namentlichnicht
gegenüberfeststehendenRechten. Die beidenMecklenburgseien
im Jahre 1866 mit ihren Verfassungenund auf Grund derselben
in den NorddeutscheuBuud eingetreten. Die mecklenburgischen
Stände hätten dievon denGroßherzogenvorbehalteneZustimmung
zu diesemEintritt iiub zur Bundesverfassunggegeben. Die bei-
den Fürstenkönntengegenihren Willen nicht genöthigtwerden,
einer nachträglichenVerfassungsänderungihreZustimmungzu er-
theileu und dieselbeauf die mecklenburgischeVerfassungan-
zuwenden. Vor 2'/- Jahren habe derBundesrathden im Reichs-
tage eingereichtenPetitionen aus Mecklenburggegenübererklärt,
daß die landständischeVerfassungfür Mecklenburg,da sie zur
Zeit der Errichtung des NorddeutscheuBundes in anerkannter
Wirksamkeitbestand,als das gültigeVersassnngsrechtim Sinne
des Eingangs der Bundesverfassungangesehenwerdenmüsse.

Mecklenburgkönneund werde seineVerpflichtungengegen
das DeutscheReich erfüllen. Wenn von feiten Mecklenburgs
Oppositiongemachtworden sei, so liege dies daran, daß für
Mecklenburgdie Verhältnisseschwierigergewesenseien als für
anderedeutscheStaaten.

Uebrigeus liege es im Sinne und in der Absicht der
mecklenburgischen Regierungen, die alte Verfassung zn
entwickelnund fortzubilden, auf Grund und mit Achtung
des alten Rechtes. Die Vorbereitungen hierzu seien auf-
richtig und glücklich gefördert. Seit 4—5. Jahren seien
vorbereitendeEinleitungengetroffen. Den Magistraten, welche
sich mit loyalen Bitten um Reform an den Großherzogvon
Schwerin gewendet,sei die Bereitwilligkeithierzu kundgegeben
worden. Beim nächstenZusammentrittdes Landtags würden
wol entsprechendeMittheilungen gemachtwerden. Bei dem
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ernstenund aufrichtigeilBestrebender mecklenburgischenRegie-
rungen und Stände (beide seienüber Aufgabe und Ziel ein-

verstanden)und bei beut Patriotismus dieser Stände sei die
Hoffnungbegründet,daß jenes Bestrebenzu einemgedeihlichen
Ziele führenwerde. Dann werde wol auchder allzu lange ge-
störte Friede im Laude wiederhergestelltwerden. Man möge
den so nöthigenRaum zur freien EntWickelungder Verhältnisse
und zur Fortbildungdes alten guten Rechtesnicht verschränken.

Der AbgeordneteDr. von Treitschke danktedemmecklen¬
burgischenBevollmächtigtenfür dieseErklärung, welcheerstmals
eine bestimmteHoffnungauf AbstellungderMisständein Meckten-
bürg eröffne. Die edelnAbsichten,welcheder Großherzogvon
Mecklenburg-Schwerinfür seinLand und dieReformdes Stände-
Wesenshege, seiennie bezweifeltworden. NachdenErklärungen
des Staatsministers von Bülow beginneauch der strelitzerHof
seinebisherigestrengaltständischeHaltung zu mildern. Die Ent¬
scheidungliegeaberkeineswegsbeidenHöfenallein. Das Hinder-
niß sei die Ritterschaft und vor allem die ungeheuereMacht
der Trägheit, welchesich in alten Ständewesenfestsetze.Den
guten Willen der Regierungenvorausgesetzt,müssedenselbendie
beantragteResolutiondesReichstagswillkommensein, auf welche
siesichdenStänden gegenüberstützenkönnten. Der Norddeutsche
Reichstaghabevergeblichversucht,den quälendenGeistzurRuhe
zubringen. Der Grund desMislingensliegehauptsächlichdarin,
daß das Verlangennacheiner Reformder mecklenburgische»Ver¬
fassungmit der Frage der Rechtsbeständigkeitdes alten Stände-
Wesensvermengt'worden sei. Bei Ergründnng der Rechtsfrage
habe sichRednerüberzeugt, daß das freienwalderSchiedsgericht
zu Herstellungder alten Stände nichteompetentgewesensei und
daß das ganzezumZweckdieserHerstellungeingeleiteteVerfahren
sichgar nichterklärenlasseohnejenen GeisterbitterterReaetion,
welcheden Thorheitender Revolution gefolgtsei. Dieselbeun-
seligeStaatskunst, welchejenen preußischenMinisternachOlmütz
geführt, habe auch die alten Stände MecklenburgsWiederher-

gestellt. Die Rechtsfragesei aber sehr verwickeltund Redner
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habe nicht den Much, den,einen Sophistenzu nennen, welcher
zu einemandern Ergebnissekomme. Es sei nicht Aufgabedes
neuen Reiches,den Schutt und Schlammaufzuwühlen,welchen
damals die Wogender Revolutionherbeigeführt;der Reichstag
müssenichtvon Rechtsbedenkenausgehen,welchesichanzweifeln
ließen und welchenur ein Moment unter vielenseien; man
müssevorwärts blicken,de lege ferenda handeln und vou dein
Grundgedankenausgehen: Es ist die Voraussetzungdieses con-
stitutionellenReiches,daß, wieim MittelpunkteDeutschlands,so
in jedem einzelnenStaate eine Volksvertretungbestehe. Der
Buudesrath habe diesestillschweigendeVoraussetzunganerkannt
und ein tapferesdeutschesLand, das so oft gefochtenfür unsere
Freiheit,dürfenichtschlechtergestelltwerdenals Elsaß-Lothringeu,
welchesman ersthoffenmüssefür das vaterlandischeLebenwieder-
zugewinnen. Was für den Oberrheingelte, müsseauch gelten
für dieHeimatvon Blücherund Moltke. Für eine sofeste,innige
Gemeinschaft,wie sie das DeutscheReichseinenGliedern biete,
reichees schlechterdingsnichtaus, daßdie einzelnenBundesstaaten
Gelderuub Soldaten stellenund denGesetzendes Reichesäußer-
liehenGehorsamerweisen. Man müsseweiter verlangen, daß
die Reichsgesetzeüberallin volleWirksamkeittreten und nicht in
einzelnenStaaten durch entgegenstehendeInstitutionen paralysirt
würden. Dies aber sei nur möglichbei annähernderGleich-
Mäßigkeitder Institutionen der einzelnenLänder. Aus diesem
Grunde schriebendie schweizerischeund nordamerikanischeBundes-
verfassuugdemokratisch-republikanischeVerfassungenfür die ein-
zelnenBundesstaatenvor. Das mächtigeDeutscheReichsei zwar
starkgenug, ohnejedeSchwierigkeitin seinemmonarchischenVer-
bände auchRepublikenzu ertragen; es könneaber docheine ge-
wisseGleichmäßigkeit,das BesteheneinerVerfassungund repräsen-
tativer Formen in jedem Staate nicht entbehren. Es sei eine
Unterlassungssündedes eonstitnirendenNorddeutschenReichstags,
daß er nichtauf der Aufnahmeeiner dem Büfing'schenAntrage
entsprechendenBestimmungin dieBundesverfassungbestand. Man
habe eben einerseitsdas Werk der EinigungDeutschlandsnicht
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radicalen Umschwüngevon 1866 eine so von Grund aus der
modernen Welt entfremdeteStaatsordnung wie die mecklen-
bnrgischefortbestehenkönne. Diese Erwartung habe getrogeu
und es sei nachfünf Jahren an der Zeit, das Versäumtenach-
zuholen.

Rednerging nun zu einer Nachweisungder Unvereinbarkeit
der mecklenburgischenVerhältnissemit dem heutigen deutschen
Staatsrechteüber.

Was man in MecklenburgVerfassungnenne, sei einfacheine
altständischeOligarchie,wie sie vor einemVierteljahrtausendin
allenLänderndes Ostseebeckensbestandenhabe, überall sonstaber
verschwuudensei. Gedecktdurchden weit vorgelagertenpreu-
ßischenStaat, fast unberührt in seinenGrenzen, habe sichdas
Ländchendie Zuständegewahrt, welcheim HerzogthumPreußen
bereits der GroßeKurfürstmit eisernerHand zerstörthabe. Es
gebe dort wedereinen Staat, noch eine Volksvertretung,noch
eine Monarchieim modernenSinn. Der Fürst habeuicht, wie
er solle,diegesammteStaatsgewalt in Händen; er seinur mächtig
in seinemDomanium, aber ohnmächtigim Gebieteder Ritter¬
schaft; er müssein einemgroßenTheile seinesLandes auf die
wesentlichstenHoheitsrechteverzichten.Wiederholthätten sichdie
mecklenburgischenHerzogegegen die ihnen von ihren Ständen
auferlegteUnfreiheit aufgelehnt; einer derselbensei selbst als
Schriftstellergegen die ständischeOligarchieaufgetreten. Es
gelte, diesemLande den Segen der Monarchieund die Staats-
einhextzu bringen. Die dortigeVerfassungsei lediglichein ans
Wahrung derRechteder Stände in allenInstitutionenberechneter
privatrechtlicherVertrag; diewesentlichstenAufgabendesmodernen
Staates, Justiz, Polizei, Kircheund Schulwesengälten ja als
gleichgültig, würdenvon denStänden als nichtvorhandenan-
gesehen. ES gelte, in das Chaos von Privatrechtenden Staats-
gedankeneinzuführenund demFürsten zugeben, was desFürsten
sei. Es handle sichum einen Act conservativerPolitik, darum,
den LandesherrenvonMecklenburgeine würdigeStellung gegen¬
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über ihrenStänden zu verschaffen.Dieselbenwürdendannzwar
in keinemTheile ihrer Staaten mehr unumschränkteGebieter,
wohl aber im ganzenStaate mächtigersein als bisher und ge-
sichertereRechtegenießen.

Ebensowenig gebees in MecklenburgeineVolksvertretung
im bescheidenstenSinne des Wortes. In zweiFünftheilendes
Großherzogthums,in den Domänen, würden 250000 Menschen
wenn auch mit Milde, dochdurchaus absolut regiert; dieselben
hätten auch nicht einen Schein von Vertretung. Vor einigen
Jahren habe der Bundesrath den Großherzogvon Strelitz auf-
gefordert,er solledem verfassungslosenZustande im ratzeburger
Ländchenein Ende machen;mit demselbenRechte könne der
Bnndesrath dieselbeAufforderungbezüglichdes Domaniums
wiederholen.Schon Stahl habe die fundamentaleVerschiedenheit
zwischendemaltständischenund dem modernenRepräsentativstes
scharfbegründetund nachgewiesen,daß es ein vergeblichesUnter-
nehmenund thörichterVersuchsei, jene alten Institutionen für
moderneZweckeverwendenzu wollen.

Wohl würde dieUeberführungderDomanialbauernvon der
Zeitpachtzur Erbpachteine liberale Maßregelsein; aber in der
vorliegendenPetition behauptetendieselben,sie seiennun über-
bürdet, sie seiennicht Zeitpächter,sondernseit unvordenklichen
Zeiten auf ihrem Boden angesessen.Es müßte dochuntersucht
werden, ob an dieserBehauptungetwas Wahressei. Für diese
ExistenzfragedermecklenburgischenBauernschaftgebeeskeineJnstanz,
keinGericht,das darüber entscheide,keinenLandtag, der dieselbe
erörtere;die kleinenLeutehätten nur die Wahl, von Hans und
Hof wegzuziehen,oder sichden von denVerwaltungsbeamtender
großherzoglichenKammervorgeschriebenenBedingungenzu unter-
werfen. SolcheZuständestimmtennichtmit den von demneuen
DeutschlandseinenBürgern gewährtenstaatsbürgerlichenRechten
überein. Infolge derNorddeutschenBundesverfassunghätten sich
dieVerhältnissedesLandesnichtgebessert,sondernverschlimmert.
Jedes vom Bunde erlasseneGesetzsei einSchlag gegendie alten
ständischenEinrichtungengewesen,habe aber auch den grellen,
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unversöhnlichenWiderspruchzwischenden heiniischennnd den ge-
sammtdentschenZuständennur umsodeutlicherselbstdemgemeinen
Manne gezeigt. DieselbenMenschen,welcheAbgeordnetein den
Reichstagsenden, seien in ihren eigenstenAngelegenheitenvon
jeder, auch der bescheidenstenVertretung ausgeschlossen.Was
nützedie Gewerbesreiheit,dieFreizügigkeit,wenn thatsächlichfin¬
den kleinenMann die Erwerbungvon Grund und Boden zur
Unmöglichkeitgemachtsei? Wenn das Reichdas Rechthabe, alle
seineGeldbedürfnissedurchSteuern zu decken,welchederReichs-
tag bewillige,und wenn das Reichnur vorübergehendauf dieses
Recht verzichtethabeund sichmit Matricularbeiträgenbegnüge,
so sei es docheine logischeNotwendigkeit,daß über dieseMatri-
cularbeiträge auf demselbenconstitntionellenWege verhandelt
werdenmüssewie über die Steuern, welchedas Reicheinführen
könnte. In Mecklenburgbestehezwarnichtdie behaupteteGefahr
eines Bürgerkriegs,wohl aber ein schwererinnerer Widerspruch.
Jeder Einzelne stehevor dem Zwiefall, entwederder Landes-
Verfassungentgegenzuarbeiten,oder die Reichsverfassungzu
lähmen. Die Anhängerder alten ständischenOrdnung suchten
jedes Reichsgesetzzu Paralysiren,die Liberalenbegrüßtenfreudig
jedes Reichsgesetz,das einenStein ausschlagean demaltenstän¬
dischenBau. Bei solchemZwiespaltmüsseder Rechtssinnall-
mählichden Bodenverlieren.

Wohlwürdenin derPressediemecklenburgischenZuständein
lächerlicherWeiseübertriebendargestellt. Die Milde der Dyna-
stien,dieunverwüstlicheTüchtigkeitdes Volksstammes,der aristo^
kratischeSinn eines Theiles des Adels ließen in der Nähe
mancheserträglichererscheinen,als es von der Ferne aussehe.
Aber dochseiendiemecklenburgischenZuständeGegenstanddes Ge-
spöttes im In- und Auslande. Es sei gefährlich,wenn ein so
geduldigesund gehorsamesVolkanfangezu spotten. Das tausend-
stimmigeGespötteüber denBundestagund den Welsenkönighabe
zu sehr ernstenFolgen geführt. Das Gestirn der deutschenEin-
heit sei im Aufsteigen;wehedemStaate, der sicheigensinnigab-
sperrevon diesemgewaltigen,unhemmbarenZuge unsererTage.
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Diese mecklenburgischenDinge seien ein Pfahl im Fleischefür
jede conservativedeutschePolitik. Wenn die RechtedemAntrage
zustimme,werdedemRadicalismuseineseinerwirksamstenWaffen
entwunden.

Der Redner würdigtesodann die Verdienste,welchesichdie
mecklenburgischenFürstenim Jahre 1813 durchAbschüttclungdes
französischenJochesund durchAnschlußan diepreußischenWaffen,
welchesichder Großherzogvon Mecklenburg-Schwerindurchseine
Haltung in der Krisis von 1866 und durchdie Führung der
22. Divisionim Deutsch-FranzösischenKriegeerworben.Es seibe-
greiflich,daß die RegierungSr. Majestätdes KaisersBedenken
trage, einemso treuen BundesgenossenVerlegenheitzu bereiten.
Alleinmanmüsseauchnachuntensehen,nachdemmecklenburgischen
Volke, in welchemNothstandund Erbitterungjährlichzunehme.
Aus diesemdünn bevölkerten,von der Natur reich gesegneten
Lande seienin 15 Jahren von etwa einer halbenMillion Ein-
wohner 60000 ausgewandert,uud dieserStrom der Auswan-
deruug halte nochan. Das Volksei in derHoffnunggetäuscht
worden, daß die NorddeutscheVerfassungden verworrenenZu-
ständendes LandeseinEnde machenwerde. Die letzteReichstags-
wähl gebenun Auskunft über die Stimmung in Mecklenburg;
sie sei ein tausendstimmigerProtest gegendie alte ständischeVer-
fassnng. Nicht wüste Demagogen, sondern gemäßigte, unab-
hängigeMänner seiengewählt,sämmtlichmit der Verpflichtung,
das Reich anzurufengegendas alte ständischeUnwesen. Die
Mecklenburgerseien auf die Dauer nicht abzuweisen.Wie der
Reichstagunbekümmertum die Stimmungender Masseder Na-
tion dieLastenauferlege,welchesieum ihrerSicherheitwillenzu
tragen habe, müsseer dieselbeUnabhängigkeitnach oben zeigen.
Der Bundestag habe sichsittlichvernichtet,weil er immerbei
der Hand gewesen,wo es galt, den Liberalismuszu maßregeln,
und immerineompetentgewesen,wo er den gerechtenBeschwer-
den des VolkesAbhülfebringensollte.

In den Worten und demSinne desAntrags sei nichtseut-
halten, was gegendie Herrenhäuser,ErstenKammern,oderauch



129

nur gegendie ständischenVertretungenim allgemeinengedeutet
werdenkönnte. In einemLande, das, wie Mecklenburg,zur
Hälfte demStaate und derTodtenHand, zu zweiFünftheilender
Ritterschaftgehöre,könneman keines. g. liberalecoustitutionelle,
sondernnur eine hocharistokratischeVerfassunghaben. Der Klein-
staat sei einmal seinemWesen nach der Einseitigkeitverfallen;
nur großeStaaten könnteneine wahrhaft gerechte,gleichaus-
theileudeGesetzgebungbesitzen.Der Antrag bezweckenur dieHer-
stellnngeiner Vertretungfür das ganzeLand.

Die ReichsverfassungenthalteschonBestimmungenüber das
Verhältnißdes Reicheszu den einzelnenStaaten; der Bundes-
rath habein Verfassungsstreitigkeitenzu entscheiden;er könnein
solchenFällen mit demReichstageim GesetzgebungswegeBeschlüsse
fassen;es sei nur eine kleineErweiterungder Kompetenz,wenn
jetztnochbestimmtwerde, daß ein bescheidenesMinimumstaats-
bürgerlicherRechtein jedemBundesstaatevorhandenseinmüsse.
Man wollenur durchführen,was Deutschland50 Jahre lang in
Art. 13 der DeutschenBuudesacteals einen Satz seines ösfent-
lichenRechtesbereits besessenhabe. DieserSatzhabefreilichmehr
geschadetals genützt,aber nnr, weil er eine zu vage Fassung
gehabtund weil der Bundestag der einzigeAusleger gewesen.
KünftigwürdenBundesrathund Reichstagdafür sorgen,daß bei
der Auslegung keinerübergreife. Die Bestimmungenüber das
Verhältnißdes Reichszu deuVerfassungenderEinzelstaatenseien
der schwächsteTheil der Reichsverfassung,und an diesekönne
man wol jetzt die besserndeHand anlegen. Wenn die Mecklen-
burger eine Verfassungbesäßen,würden sie dem Reichegegen-
überunabhängigerdastehenals bisher, und würdendiezahlreichen
Petitionenaus Mecklenburgüber dem ReichefremdeAngelegen¬
heitenfernerhinan den mecklenburgischenLandtag statt an den
Reichstaggehen. Die betreffendeBestimmungderReichsverfassnng
werdetrotzder vom BevollmächtigtenangedeutetenBerufungauf
jura singulorum in MecklenburgschonAnnahmefinden, wie
seinerzeitdie NorddeutscheBundesverfassung,obgleichdieseden
von den Ständen gestelltenBedingungennicht entsprochenhabe.

Dic mecklenburgische BerfassnngSsrage. g
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Der Büsing'scheAntrag sei der gleichfallsvorgeschlagenge-
wesenenResolutionvorzuziehen,wonachdiemecklenburgischeVer-
fassungals mit der Reichsverfassungunvereinbarerklärt werden
sollte;der Antrag lassezugleichden mecklenburgischenRegierungen
die Freiheit, die Zeit und Weiseder notwendigen Reformenzu
wählen.

Wohl sei die Entscheidungdes Bnndesrathesin der Frage
zweifelhaft;allein der Reichstaghabe die gesammteöffentliche
Meinung der Nation hinter sich;der Tropfen werdeallmählich
denStein höhlen. NachdemVorgangeRichardCobden'sbeiEin-
bringen seinerHandelsreformenmüsseder Antrag im Reichstage
stets erneuertwerden.

Der AbgeordneteDr. Windthorst (Meppen)glaubte(S. 102),
daß, wenn man von demVertrauenbeseeltsei, das neueKaiser-
reich gewährenach allen Richtungeneinen größernRechtsschutz,
man der kaiserlichenRegierungZeit zur Initiative lassensollte,
statt vorzeitigmit Anträgen an dieselbeheranzutreten. Zudem
sei nach der Erklärung des mecklenburgischenBevollmächtigten,
wonach die Verhandlungenüber Ordnung der dortigen Ver-
sassnugsangelegenheitensofort beginnenwürden, keinGrund zu
zweifelnund jetzt schonzu drängen. Man habe in der Ver-
Handlungdie verschiedenstenDinge zusammengemengt;einen An-
trag, in welchemnichts vonMecklenburgstehe,eineBegründung,
welchenur von Mecklenburghandle, eine Petition, bezüglich
derenkein Antrag gestelltund aus welcherzu ersehensei, daß
es sichin Mecklenburgwenigerum eineVerfassungs-als um eine
Agrarfrage handle. Wolleder AbgeordnetevonTreitschkemit
seinerFrage, was das Niederlassungsrechtin Mecklenburgbedeute,
wennnichtfür dieMöglichkeitderErwerbungvonGrundeigenthum
gesorgtsei, etwa sagen:da sichin Mecklenburgin der Hand des
Lgudesherrn,der Ritter, der Todten Hand, der Städte mehr
Grundeigenthumaufgesammelthabe als anderswo,somüsseman
dieserechtlichbestehendeGrundtheilungaufhebenund den Deut-
fchen,welcheLust hätten, nachMecklenburgzuziehen,einenTheil
der Güter überantworten?
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Würde der allgemeinlautendeBüsing'scheAntrag angenom-
men, so würde er nichtnur in Mecklenburgund Lippe-Detmold,
sondernauchin andern Staaten, insbesonderein Preußen, An-
Wendungfinden, namentlichnach demSinn und Zweck,welche
der Abgeordnetevon TreitschkedemAntrag unterlegthabe. Die
beschränkenden Auslegungender AbgeordnetenBüsing und
von Treitschke,die Versicherung,daß der Antrag nichtgegendie
Herrenhäuserund ErstenKammerngerichtetsei, seienMeinungen
und Aeußerungeneinzelnerund erhieltenkeineGesetzeskraft.Wolle
man in dieReichsverfassungBestimmungenüber dieVerfassungen
derEinzelstaatenaufnehmen,so müßtenes stattallgemeiner,ver-
schiedenerAuslegung unterliegenderSätze förmlicheNormativ-
bestimmungensein.

Eine der schweizerischenund nordamerikanischenBundes-
Verfassunganaloge Bestimmungenthaltedie DeutscheReichsver-
fassungnicht, sondernnur die Bestimmungdes §. 76, Abs.2,
welcheeben die Vereinbarkeitder zur Zeit des Abschlussesder
Verträge in Kraft gewesenenVerfassungender Einzelstaatenmit
der Reichsverfassungvoraussetze. Andernfallswürde irgendeine
Bestimmungüber den materiellenInhalt dieserVerfassungenge-
troffenwordensein.

Der §. 76 könneauf Mecklenburgum sowenigerAnwendung
finden, als nach der dortigenVerfassungeine Einrichtungzu
Entscheidungvou Verfassungsstreitigkeitenbestehe,und als nian
bei der betreffendenEinschränkungdes §. 76 wolgeradeMecklen¬
burg im Augegehabthabe.

Nichtauf Grund der Reichsverfassung,wol aber infolgeder
ReichsgesetzgebungmüßtenallerdingsAendernngenan der mecklen-
burgischenVerfassungvorgenommenwerden,welcheherbeizuführen
die dortigenRegierungenebenim Begriffseien.

Uebrigensseiendie Zuständein Mecklenburg,welcheRedner
ans eigenerAnschauungkenne, nicht so schlimm,als sie von
mancherSeite dargestelltwürden. Es gebedort, wie in andern
Staaten, einzelnedunklePunkte. Es seinicht angezeigt,sobald

9*
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nach Abschlußder Verträge und Annahmeder Reichsverfassung
eiueso wichtigeAbänderungderselbenvorzunehmen.

Zu irgendeiner, übrigens nicht beantragten, Entschließung
des Reichstagsüber diePetition der mecklenburgischenDomanial-
baueru fehlees demReichstagean jederZuständigkeit.Zudem
liege das zu Entscheidungder darin angeregtenFragen nöthige
Material nichtvor.

Die Verhältnissein Mecklenburghätten sich,soWiesteseien,
geschichtlichherausgebildet;manmüssemit vorsichtigerHandheran-
treten, um sieallmählichweiterzu bilden. Ein Antrag wie der
vorliegendeunterbrecheaber dieseWeiterbildung,würdeim Falle
seinerAnnahmein Mecklenburgeine vollständigeRevolutionver-
Ursachen,und RevolutionmacheRednernichtmit.

Der AbgeordneteDr. Völk verwahrtezunächstsichund seine
Partei wiederholtgegendie Unterstellung,als sei der Büsing'sche
Antrag gegendieErstenKammernder deutschenStaaten gerichtet
oderverwendbar,und gingsodannzumNachweisederZuständigkeit
des ReichstagszudemGesetzesvorschlageüber, welchenachArt. 78
der Verfassungaußer Zweifel sei. Dieser Art. 78 erkläreVer-
Änderungender Verfassung,also auch Zusätzezu derselbenim
Wege der Gesetzgebungfür zulässig. Dem stehe auch Art. 23
nichtentgegen,welcherdenReichstagfür berechtigterkläre,iuuer-
halb der Eompetenz des Reiches Gesetzevorzuschlagen;
Art. 76, Abs.2 erkenneja die Befugnißder Reichsgesetzgebung,
unter Umständenund Voraussetzungenin die Verhältnisseder
Verfassungender einzelnenStaaten einzugreifen,ausdrücklichan.

Die vondemAbgeordnetenWindthorsthervorgehobeneGefahr
einerVerschiedenartigkeitder Auslegungeines allgemeingefaßten
Satzes sei mit jedemin einen solchenSatz gekleidetenGrund-
rechteverbundenund habe diesenRedner nicht gehindert, als
Grundrechtzu verlangen, daß die Kirche ihre Angelegenheiten
selbständigzu ordnenbefugtsei, ein Satz, welcherweit vielden-
tiger sei, als der Antrag Büsing.

Einen Satz, wie ihn dieserAntrag wolle, habe schonder
Art. 13 derDeutschenBundesacte,ebensoderEntwurf einer deut-
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schenReichsverfassungvon 1849 in Art. 12, §§. 186, 187 ent¬
halten. In letztermParagraphenseidas BestehenersterKammern
ausdrücklichvorausgesetzt.Nochwenigerals die Verfassungvon
1849 wolle der Büsing'scheAntrag die Ersten Kammern aus-
schließen.Möglichsei, daß im Laufeder Zeit da und dort eine
ErsteKammer,vielleichtaucheineZweite,abdorre.

Der Antrag sei zwar durch die Zustände in Mecklenburg
hervorgerufen,aber die beantragteBestimmungder Verfassung
werdeauchfür Lippe-Detmoldund andereStaaten wirksamsein,
welchekeineentsprechendenVerfassungenbesäßen,oder in welchen
künftigsolcheVerfassungenbeseitigtwerdenwollten.

Durch den Antrag Büsing erhalte der Art. 76, Abs.2 der
Verfassungerst die materielleGrundlage für die im Falle des
Streites zu gebendeEntscheidung.Wo z. B. eineVolksvertretung
nur mit Scheinrechten,nur mit Berathungsrechtoder eine rein
feudaleVerfassungbestehe,sei dem constitutionellenRechtenicht
Genügegeleistet.

DagegenbestehekeinZweifel, daß auch Volksvertretungen,
welchedurch indirecteWahlen bestelltwürden, aus Wahlen der
Bevölkerunghervorgingen,wie der Antrag Büsingwolle.

GeradedurchNormativbestimmungen,wie sie der Abgeord-
nete Wiudthorsteventuellverlange, würde mehr als durchden
Antrag Büsingin die Verfassungund Gesetzgebungder einzelnen
Staaten hineinregiertwerden.

Wenn derAbgeordneteWindthorstgeltendmache,daß seitens
der mecklenburgischenRegierungendie Sachemorgen in Angriff
genommenwerde,und daßdeshalbderAntragunzeitigsei,sosei zu
fragen,warumdas angesichtsdes seit lange schwebendenAntrages
nichtgestern geschehensei. WennderReichstagseinAnsehennun
in dieWagschalelege,würdenRegierungundRitterschaftvielleicht
willigerans Werkgehen.

Der Abgeordnetevon Helldorff beanstandetenamens der
conservativenPartei auf Grund des Art.23 der Reichsverfassung
dieZuständigkeitdesReichstageszuderbeantragtenGesetzesbestim-
mung. Zu BegründungsolcherAusdehnungderCompetenzmüßte
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zunächsteine entsprechendeBestimmungin denArt.4 aufgenommen
werden. Der beantragteArtikelsei sehr dehnbar.

Wie, wenn die Vertretungeines Staates nur theilweiseaus
WahlenderBevölkerunghervorgehe?Wie,wenn in einemStaate
Beschränkungendes aetiven und passivenWahlrechtesbeständen,
wenn dasselbez. B. von einemCensus abhängigsei? Welches
sei die zur Wahl zu berufendeBevölkerung?Die über 25, über
20 Jahre alte, die männlicheallein? Eine Bestinnnuugin so
vieldeutiger,laxer Form passenicht in den knappenStil der
Reichsverfassung,die sonst nur demBedürsnißEntsprechendes,
unmittelbarAusführbares, iu sichVerständlichesenthalte. Von
allenGebieten,auf welchedieReichsverfassungausgedehntwerden
könne, solltedasjenigeder innern Verfassungder Einzelstaateu
das letztesein,auf welchemvielmehrdieAutonomiedieserStaaten
möglichstgewahrt werden sollte. Man möge nicht, um einem
augenblicklichen,vorübergehendenBedürfniß in einem fpeeiellen
Fallezuentsprechen,eine so tiefgreifendeAenderungderVerfassung
vornehmen. Rednerund seinepolitischenFreundewünschten,daß
diemecklenburgischenVerhältnissein einemdenRechtsanschauungeu
derZeit entsprechendenGeisteumgestaltetwürden,und identificir-
ieu nichtdie von ihnen vertretenenconservativenInteressen mit
demKampfedermecklenburgischenRitterschaftum ihrePrivilegien;
aber die Uebelständein jenem verhältnißmäßigkleinenTheile
Deutschlandsseiennichtso groß und dringend, um einetiesgrei-
sendeAenderungderReichsverfassungzurechtfertigen.Man könne
die Eutwickelungder mecklenburgischenVerhältnissegetrost dem
tüchtigenVolksstammeselbstüberlassen,um somehr, als dort die
Reformbewegungint Gangeund von einer Seite in Angriff ge-
uommensei,an derenwohlwollenderdeutschpatriotischerGestunung
kein Zweifelbestehe.Zudem würde die beantragteBestimmung
im Falle des Widerstrebenseines der in Mecklenburgzu Recht
bestehendenOrgane in der AusführunggroßeSchwierigkeitenbe-
reiten. Demgesunden,naturwüchsigenZusammenfügenderGlieder
des Reicheszu einer festernund gesichertemEinheit sei nichts
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gefährlicherals ein vorzeitigesDrängen nachdem vollenEin-
heitsstaate.

Der AbgeordneteWiggers (S. 108) verwahrtesichauch
seinerseitsdagegen,daß der gestellteAntrag gegenirgendeinebe-
stehendeconstitntionelleVerfassung,gegen die ErstenKammern,
gegen indirecteWahlen gerichtetsei oder je verwendetwerden
könnte.

Abgesehenvon den wirklichenRechtsverhältnissenund An-
sprüchender Domanialbauernsei es dochetwas Ungeheuerliches,
daß die fraglicheMaßregel,bei der es sichum Millionenhandle,
vom grünen Tischaus, ohneAnhörenund Mitwirkungder Be-
theiligtenund derStände habeverfugtwerden,daßmanFamilien,
welchezum Theil Hundertevon Jahren im Besitzeihrer Grund-
stückegewesen,dieWahl habe stellenkönnen,entwederden neuen
Vertrag anzunehmenoder abzutreten.

An der durchwiederholteKundgebungenbewährtenconstitu-
tionellenGesinnungdes Großherzogsvon Mecklenburg-Schwerin
sei nichtzuzweifeln.DiemecklenburgischeRitterschaftaber,welche
dieUnterwerfungunter den freienwalderSchiedssprucherzwungen,
widersetzesichbeharrlichdemconstitutionellenSystem, und dem
gegenüberbedürfe es der Stütze des beantragten VerfassungS-
artikels.

Die Kompetenzdes Reichessei schondadurchbegründet,daß
sichMecklenburgin einemNothstandebefindeund das Reichzur
Wohlfahrt der deutschenNation errichtetworden sei; daß die
mecklenburgischenZuständemit dem ganzenGeiste der Bundes-
Verfassungunvereinbarseien.

DerAbgeordneteWindthorst suchefreisinnigeBeschlüssestets
durchConipetenzeinwendungenzn beseitigen,— wie vieleMit¬
gliederder Centrumsparteistets ihreLiebezur Freiheit betonten,
selbstGrundrechteeingebrachthätten, aber sobaldpraktischeEon-
sequenzenhieraus gezogenwerdenwollten,dagegenstimmten. So
habe derAbgeordneteWindthorst,nachdemer früher ein Preßfrei-
Heits-Grundrechteingebracht,gegendie Aufhebungder Cautionen
und der Entziehungdes Preßgewerbebetriebesgesprochen.
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Der AbgeordneteWiggers wiederholtesodann die Berufung
auf dieMotiveder Vorlagefür Elsaß-Lothringen,derenVoraus-
fetzungendie auf dem Erbvergleichevon 1755 beruhendenVer-
faffungszuständein Mecklenburgnichtentsprächen.Derselbever-
las die §§. 192—194 des ErbvergleichszumNachweise,daß das
Domauiumabsolutregiert, daß die zurWohlfahrtund zumVor-
theiledes ganzenLandeszu erlassenden(dieRitterschaftundLand-
schaftnicht unmittelbarberührenden)Gesetzeund Verordnungen
als gleichgültige behandeltwerden,bei denendie Stände nur
ein rathsamesBedenkenzu gebenhätten.

Derselbeberief sichsodann auf Aeußerungendes Bnudes-
kanzlersin derSitzungdes Reichstagsvom12.Mai 1869, worin
die Unverträglichkeitder mecklenburgischenEinrichtungenmit der
Bundesverfassungtheilweiseanerkanntworden,und in derSitzung
vom 19.April 1871, worin dieStellung der einzelnenMitglieder
des Bundesrathespräcistrtworden. Der mecklenburgischeBevoll-
mächtigteentsprechedieserAuffassungnicht, er vertrete nur die
Ansichtender Krone,nichtdieGesammtansichtderKrone,des ver-
antwortlichenMinisteriumsund der Volksvertretung.

Der constituirendeReichstagvon 1867 und der Reichstag
von 1870 hätten entsprechendeAnträgeabgelehnt,um das Eiui-
gungswerk,mit dem der Reichstagdamals befaßtgewesen,nicht
zu gefährden. Nun, nachdemdie Einheit erreicht,sei es an der
Zeit, die Wohlfahrtund Freiheit des Volkeszu fördernund zu
befestigen.

Der Redner hoffteim Hinblickauf den Gegensatzder An-
sprücheder mecklenburgischenRitterschaftzu den Interessen der
conservativenPartei des Reichstagsauchauf conservativeStim-
men für den Antrag und erinnertedas klerikaleCentrumdaran,
daß die feudalePartei in Mecklenburgdie religiöseFreiheit be-
schränkt,die katholischenInteressenin religiöser,bürgerlicherund
staatsbürgerlicherBeziehungzurückgesetzthabe. BezüglichderBe-
HandlungAndersgläubigerim evangelisch-lutherischenLandeerin-
nerteRedneran denvon Kettenburg'schenFall; nochjetztbedürften
öffentlicheund Privatgottesdiensteder fpeciellenGenehmigung.
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Die Feststellungder Gleichberechtigungder Consessionenin der
Verfassungvon 1849 sei von den LiberalenMecklenburgsaus-
gegangen.

Graf Anton Auersperghabe in der Sitzung des österreichi-
schenHerrenhausesvom 4. April 1871 gesagt:

„Freiheit ist nicht Genuß, sondernArbeit,unausgesetzteAr-
beit an denCulturausgabmdes modernenStaates. Das Volk,
insbesonderedas deutscheVolkwill arbeiten,aber es will auch
die FrüchteseinesFleißes unter demSchutzedes Gesetzesge-
uießen."

So wolleauchdas mecklenburgischeVolk die constitutionelle
Freiheit nicht,um sichdem Genüssehinzugeben,sondernum mit
den andern deutschenVolksstämmenin derArbeit für dieCultur-
aufgabenunsererZeit concurrirenzu können.

Bei der unmittelbarfolgendenzweitenBerathung beaustau-
detezunächstder AbgeordneteFreiherr von Ketteler (Bischof
von Mainz) auf Grund des Art. 23 der Reichsverfassungdie
Zuständigkeitdes Reichstags zu demGesetzesvorschlage.Ferner
ständenalleLandesverfassungenunter besondernGarantien,könn-
teu nichtwieandereGesetzeabgeändertwerden. NachderReichs-
VerfassungaberkönntenAenderuugenderselbenmit einfacherMehr-
heit vorgenommenwerden,ganzwieAenderungeuandererGesetze.
Stelle man die Verfassungender Bundesstaatenunter die Com-
petenzdes Reichstags, so fielen jene Garantien weg; jene Ver-
faffungenwürdenfämmtlichin Fragegestellt. Die liberalePartei
habeschonbisher Wandlungendurchgemacht;früher sei dieselbe
mit allen Regierungenin Oppositiongestanden,jetztunterstütze
siein allen Stücken die Reichsregierungund sei eigentlichdie
ministeriellePartei. Ein hervorragenderVertreter dieserPartei
habe einmalirgendwogeäußert: Die christlicheKirchewürdeam
bestendurcheinenGeneralstabregiert. VielleichtkommediePartei
dahin, denselbenVorschlagfür die Regierung der Staaten zu
machen. Was werdedann aus denFreiheitendesVolkeswerden,
wenndieserReichstagmit absoluterMehrheitüberallesentscheiden
könneund wenn alle bisherigenGarantien wegsielen.
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Andererseitsgeheder Antrag nicht weit genug. Ein hoher
Slaatsmanu habe früher einmal auf die innereUnwahrheitder
indirecten, durch Census beschränktenWahlsystemehingewiesen,
welchein derThat nur eine scheinbareVolksvertretungherstellten.
Obwol die wahreVolksvertretungzwar nicht in den Ständen,
wie sie sichallmählichentwickelten,aber in der Idee der ständi-
schenVertretung zu findensei, so stelltendochallgemeinedirecte
Wahlen einewahrereVertretungherals durchCensusbeschränkte
iudirecte. Der Antrag Büsing müßtedemnachdahin verändert
werden:

„In jedemBundesstaateiunß eine aus directenallgemeinen
und geheimenWahlen der BevölkerunghervorgehendeVolks-
Vertretunghergestelltwerden."

Ferner sei der Antrag, wie schonanderenachgewiesenhätten,
zweideutig.

Der AbgeordneteReichensperger (Olpe) sprachim Hin-
blickdarauf, daß der Antrag sichnur auf die mecklenburgischen
Versassungsznständebezieheund eine bestehendeAnomaliezu be-
seitigeu suche, für den Antrag. Im Jahre 1867 schon sei die
Frage im Reichstagebehandeltworden; allein die damaligeAb-
lehnunghabe darin ihren Grund gehabt,daß ein sofortigesEin-
schreitender Vnndesgewaltzu Herbeiführungeiner Verfaffuugs-
reformin Mecklenburgverlangtwordensei, was außerhalbder
Zuständigkeitdes Bundesrathes und Reichstagsgelegen. Die
Reformbedürftigkeitder mecklenburgischenVersassnngszuständesei
schondamals allseitiganerkanntworden. Der gegenwärtigeAn-
trag nun wolledemBundesratheundReichstagedie damals ver-
mißteCompetenzverleihen,wofür durchgreifendeund entscheidende,
diegerechtfertigtenBedenkenüberwiegendeGründesprächen.Redner
wolle das föderativeElement im Bunde nicht schwächen;aber
durchden vorliegendenAntrag werde dasselbeeher gestärktals
geschwächt.In den mecklenburgischenZuständen liege für die
dortige Bevölkerungdie dringendsteAufforderungzu demStreben
nach einer über alle im ReichstagevertretenenInteressen und
WünschehinausgehendenCentralisationund Unification. Das
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sichersteMittel, diesenBestrebungenentgegenzuwirken,sei: die
Existenz,das Leben, das Volksbewußtseinin allen einzelnen
Bundesstaatenzu einemmöglichstmenschenwürdigenzu erheben.

Fraglichsei allerdings,ob die voraussichtlicheAblehnungdes
Antrags seitensdesBundesrathesdie mecklenburgischeRitterschaft
in ihrem Widerstandegegen die Reformbestrebungen(auch der
Regierung)nichtnochmehr bestärkenwürde. DieseFrage hätten
sich die Antragstelleraufwerfenmüssen. Allein noch schlimmer
würde eineVerwerfungdes Antrags auf Begründungeiner künf-
tigenCompetenzderReichsgewaltauf demfraglichenGebieteschon
durch den Reichstag wirken. Die Unbestimmtheitdes Antrags
wäre bedenklich,wennsichderselbean die Unterthanen, an ein-
zelnePersonenwendete, deren Rechteund Interessen durch die
Formulirungund derenAuffassungbedingtwäre. Der beantragte
Artikel enthalteaber nur eine Richtschnurfür den Gesetzgeber,
für den Gesetzgeberin Mecklenburgund für die künftigeBeur-
theilungder Ausführungdes Artikelsinnerhalb des Reichstags.
DerArtikelentsprecheim wesentlichenderBestimmungdesArt. 13
der Bundesacte, der nicht allseitigim richtigenSinne aufgefaßt
worden, aber dochgute und großeFrüchtegetragenhabe. Der
Antrag sei vollkommenannehmbar. Es liegenichtaußerhalbder
Befugnißeines bundesstaatlichenOrganismus,denOrganen eines
BundesstaatesSchrankenund Vorschriftendarüber zu setzen, in
welcherWeisedie wesentlichsten,tiefgreifendstenpolitischenRechte
der Unterthanenihres Landes aufgefaßt und zur Anerkennung
gebrachtwerdenmüssen. NachältestemRechtin Deutschlandund
Mecklenburg(das früherhinnichtzu Deutschlandgehörteund erst
neuerdingszuDeutschlandgezogenwordensei[?]),habederLandes¬
herr niemalsunbeschränkteGewalt über seineUnterthanengehabt.
Das ältestedeutscheund europäischeGrundrechtsei,daßMitrathen
und MitthateuHand in Hand gingen. In Mecklenburgwie in
allen andern deutschenStaaten trage nichtmehreine Klasse,son-
dern die ganzeBevölkerungdie Staatslasten und sei auch diese
zum Mitrathen berufen. Die schwebendeFrage seinichtnur ein
territorialesmecklenburgisches,sondernein Bundesinteresse.Wo
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ein einzelnesOrgan leide, werde die Gesammtheitin Mitleiden-
schastgezogen.

Bei der folgendenAbstimmungergaben sich185 Stimmen
für, 88 gegen den Büsing'schenAntrag.

Bei der dritten Berathungdes Reichstags,am 8. November
1871 (S. 179 derStenographischenBerichte),anerkanntezunächst
der AbgeordneteGreil (Professor in Passau), daß einiges in
Mecklenburgzu bessernseindürfte, glaubteaber, daß neuerdings
wesentlicheFortschrittegemachtwordenseien. In nichtfernerZeit
werdedort auchgeschehen,was der Antrag Büsingwolle. Aber
derAntrag laute allgemein,bedroheauchdieVerfassungenanderer
Länder mit Revisionseitens des Reichstags. Redner stelltedie
Garantien der bairischen Verfassung dar, und befürchtete,
daß dieselbenach Annahmejenes Antrags mit Umgehungjener
Garantien durch einfacheMehrheitsbeschlüssedes Reichstags in
denwichtigstenBestimmungenabgeändertwerdenkönnte. In dem
Antragemachesichferner die nnificirendeTendenzentschiedenbe-
merkbar. Die Herstellungeines Einheitsstaateswidersprecheaber
entschiedendemBewußtseinder deutschenLänder. Die seit dem
17. Jahrhundert in FrankreichgemachtenUnificirungsversuche
möchtenals Warnung dienen. In den sogenanntenpays d' elec-
tion seien dieseVersuchegelungen, in den pays d' etat nicht.
DieFolge sei gewesen,daßin jenenLandestheilendieUnzufrieden-
heit mit den bestehendenVerhältnissenund die Revolution am
meistenum sichgegriffenhabe. Die Revolutionhabe dann die
Unisicirungvollendetund seit dieserZeit könnesichin Frankreich
keineRegierungmehrhaltenund seiFrankreicheinjedenAugenblick
einenAusbruchdrohenderVulkan. DurchAnnahmevon Anträgen
wie der Büsing'schewürde man mehr und mehrsolcheZustände
anchin Deutschlandheraufbeschwören,um so mehr,als nochein
ähnlicherAntrag(Lasker'sund GenossenaufAendernngderNr. 13
des Art. 4 der Verfassung)auf der Tagesordnungstehe. Redner
rieth imInteressedes deutschenVolkesund Reichesdringendvon
Annahmedes Büsing'schenAntrags ab.

Der AbgeordneteRussell (Justizrath in Oldenburg) ver-
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theidigtediesenAntrag geradevom föderalistischenStandpunktaus.
Wenn in Mecklenburgkeine constitutionelle,nicht einmal eine
correcteständischeVerfassung,keineMitwirkungdesVolkesbei der
Gesetzgebungund Feststellungdes Haushalts bestehe,müssedie
VorenthaltungsolchermitRechtverlangterBefugnisseUnzufrieden-
heit und steteKämpfeund einenZustandhervorbringen,welcher
den Unitariern mehr nütze als alle zu Gunsteneines Einheits-
staates gehaltenenReden. Die kleinernStaaten würdenam besten
dadurchfür ihreErhaltung sorgen,daß siean das Reichabgäben,
was uothwendigsei, um die Nation groß und stark zu machen
und zu Erfüllungihrer civilisatorischeuMissionzu befähigenund
in ihrer innern Gesetzgebungliberalen Ideen folgen, nur das
wahre Wohl des Landesfördernund aus demStaatsleben alles
entfernen,was demnationalenBewußtseinwiderspreche.

Der Abgeordnetevi-. Römer (Würtemberg)(S. 180) aner-
kanntedieBerechtigungder für MecklenburgaufgestelltenAnsprüche
und des vomAbgeordnetenvon Treitfchke vertheidigtenStand-
Punktes,verwarfjedochdas vonderMehrheitdesHausesgewählte
Mittel, den Mecklenburgernzu ihrem Rechtezu verhelfen. Der-
selbemachtezunächststaatsrechtlicheBedenkengegendiebeantragte
ErweiterungderCompetenzdesReichsgeltend. Nachbestehendem
Rechtesei das Reichzu Eingriffenin dieVerfassungsgesetzgebung
der Einzelstaatennichtbefugt. Art. 76 statuirenur eine richter-
licheThätigkeitdesReichesin Verfassungsstreitigkeiten.NachArt.78
könneder Reichstagzwar auch eine Erweiterungder Befugnisse
des Reichesbeantragen; aber nachArt. 23 dürfe der Reichstag
nichtGesetzevorschlagen,welcheeine Erweiterungder Competenz
des Reicheszur Voraussetzunghätten und stillschweigendin sich
schlössen,sonderner müssezuvor die Erweiterungder Competenz
direct in Antrag bringenund in vorliegendemFallezunächsteinen
Zusatzzu Art. 4 der Verfassungetwa des Inhalts vorschlagen:

17. „Die Bestimmungenüber die Zusammensetzungund die
Befugnisseder Volksvertretungder einzelnenStaaten."

BeiEinhaltungdiesesWegeswerdeman genöthigt,dieTrag-
weiteeines Antrags von vornhereindurchseineFassungklar zu
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legen. DieseAnsichtsei nicht etwa durchdie im Norddeutschen
Bunde beobachtetePraxis beseitigt. Der Antrag auf Erlassung
eines Gesetzesüber die Volljährigkeit und über die privat-
rechtliche Stellung der Vereine hätte nicht zweifelloseine
UeberschreituugderZuständigkeitderBundesgesetzgebuugenthalten;
wenn Art. 23 dadurchaucherschüttertwordenwäre, sei er durch
Aufnahmein dieReichsverfassungvollständigwiederhergestellt.Die-
selbeAnsichtvertreteeiner der Antragsteller,von Rönne, in den
Hirth'schenAnnalendes DeutschenReichs,Jahrgang 1871,S. 82.

Ferner würde der beantragte Artikel in mehrerndeutschen
Staaten Versassungswirreuerzeugen. In der würtembergischen
ZweitenKammerz. B. säßenaußer den vomVolkegewähltenAb-
geordneten13 von derRitterschaftgewählteVertreter,derKanzler
der Universität, 6 evangelischePrälaten und 3 katholische
Geistliche.WerdederBüsing'scheAntrag Gesetz,so könntendiese
Mitgliedernicht in der Kammerbleiben. Dies würde sogleich
aufgegriffenwerdenund unliebsameConflicteveranlassen.

Durch denAntrag werdenichteinmalMecklenburggründlich
geholfen. SehemanvonderFragederRechtsgültigkeitdes freien-
walder Schiedsspruchsund der wiederhergestelltenaltständischen
Verfassungab, so gebees nur zweiWege,auf welchenaufGrund
des Antrags BüsingMecklenburgeineVerfassungerhaltenkönnte,
nämlichdie Octroyirnng durchden Großherzogoder die Verein-
barung mit den dermaligenStänden. Den erstenWeg werde
niemandbefürworten,der zweiteWeg werdedurchAnnahmedes
Antrags Büsing nicht leichtergemacht. Ritterschaftund Städte
würdenkeinelediglichaus VolkswahlenhervorgehendeVertretung
annehmen. Das Geeignetstewäre eine aus Ritterschaft,Städten
und VolksvertretunggemischteKammer; aber zu dieserLösung
versperreder Antrag den Weg. Es werdenur erübrigen, daß
BundesrathundReichstageinevollständigeVerfassungfür Mecklen-
bürg erlasseund verkündige,was eine Ungeheuerlichkeitersten
Ranges wäre.

Der Antragdurchbrecheein fundamentalesPrincipderReichs-
Verfassung,an welcherman nicht so unmittelbarnach ihrer Er¬
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lassungschonrütteln sollte. DiesesUebel wäre größer als das-
jenigedes Fortbestandesder mecklenburgischenVerfassung.

Redner habe seinenum die Erhaltung ihrer vermeintlichen
großenFreiheitenbesorgtenLandsleutenstets versichert,daß das
Reich zu einer Einmischungin die Verfassungsgesetzgebungder
Einzelstaatengar nichtbefugtsei.

Endlich werde der Antrag schwerlichdie Zustimmungdes
Buudesrathes erlangen. Die WiederholungerfolgloserAnträge
schwächedas Ansehendes Reichstags. SolcheDifferenzenzwischen
Bundesrathund Reichstagerzeugteneinefür die großengemein¬
schaftlichenAufgabennachtheiligeMißstimmung;und endlichwürde
durchAblehnungseitens des Bundesrathes die reformfeindliche
Partei in Mecklenburggestärkt.

Der Reichstagkönneimmerhindas GewichtseinerMeinungs-
Äußerungfür Mecklenburgin die Wagschalewerfenund das ge-
schehezweckmäßigdurcheine deutlicheund energischeResolution.

Der AbgeordneteBebel (Leipzig)(S. 183) erklärte,mit der
Rechtenund demCentrumstimmenzu wollen. Früher seienauch
die SocialdemokratenGegnerder Erweiterungder Kompetenzder
Bundes- und Reichsgewaltgewesen,weil sichdas konstitutionelle
Lebenin denEinzelstaatenmehrausgebildetund eineOppofitions-
Partei freiereBewegunggehabthabe. Heute spieltendie Klein-
staaten nur noch die Polizeibüttel für Preußen. Es liege der
Partei angesichtsder im KönigreicheSachsen gemachtenErsah-
ruugen nichtsmehr an der ExistenzdieserStaaten; würde sieder
Reichskanzlermorgenin die Taschesteckenwollen,so würdendie
Demokratenzwar nichts dafür, aber auchnichts dagegenthnn;
nicht weil sie sichunter preußischerFuchtel behaglicherfänden,
sondernweil der täglichanwachsendeHaß,Zorn, dieWiderstands-
kraft, welchesichjetzt gegen ein paar DutzendRegierungenzer-
splitterten,sichgegenEinen concentrirenund damit dieMöglich-
keit schaffenwerde, mit diesemEinen gleichfallstabula rasa zn
machen. Also nichtEompetenzbedenken,sondern andere Gründe
bestimmtendenRedner,sichgegen denAntrag zu erklären. Der
Antrag sei zu vag, bestimmenichts über Grundrechte,über das
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Wahlgesetz,nachwelchemdie Volksvertretungbestelltwerde,über
Zulässigkeitund Berechtigungeiner ErstenKammer. NachWahl-
gesetzenz.B., wie ein solchesfür Preußen gelte,würdenichtdas
Volk,nur dieBourgeoisievertreten;ebensoim KönigreichSachsen
nachdemdort bestehendenCensus. Das ganze parlamentarische
Lebenseinur Humbug,Schwindel. DieRedevon Treitschke's,
welchervor Beschlüssenwarne, denen der Bundesrath nicht zu-
stimmenwerde, beweisedie Machtlosigkeitder Volksvertretung.
Bis 1866 habe der Liberalismusnochvon der MachtGebrauch
gemacht,welcheihm die Revolutionvon 1848 verliehen,seither
aber sei derselbeaus der Offensivein die Defensivegedrängt.
Die Macht der Regierungen, insbesondereder preußischen,sei
seithernochmehrangewachsen;dieVolksvertretunghabeihr gegen-
über nur das Recht,„Ja" zu sagenund zu gehorchen;andern-
falls erhaltesiemoralischeFußtritte. DieReichsverfassungsei die
denkbarreactionärste,der nackteCäsarismus.

Bei weitererAusführung dieserGedankenund nachMis-
achtungeinigerWarnungendes PräsidiumswurdedemAbgeord-
neten Bebel mit ZustimmungdesReichstagsdas Wort entzogen.

Der AbgeordneteLasker (S. 185)wies demVorrednernach,
daß er nicht im Namender Freiheit, sonderndes individuellen
Gutdünkensgesprochen,daß er das allgemeineWahlrecht,auf das
er sichberufe,in gleicherWeisebeschimpfewieandereWahlsysteme,
daß er von der Preßfreiheit, deren Bestehener leugne, in dem
MaßeGebrauchgemachthabe,daß er sichin seinemBlatte wäh-
renddesDeutsch-FranzösischenKriegesneutral zwischenDeutschland
und Frankreichgestellt,daß er später in demselbenBlatte die
Communegepriesenhabe mit dem deutlichenHinweis, daß nur
auf solchemWegederGewaltund des UmsturzesdieVerhältnisse
zu ordnenseien. DieseKlassevonLeutenkönneebendas Gesetz
nichtertragen,gleichgültig,ob dieVolksvertretung,welchedasselbe
genehmigthabe, aus demDreiklassensystemoder aus dem allge-
meinengleichenWahlrechtehervorgegangen,und möchtedeneigenen
WillenWenigermit roherGewalt an dessenStelle setzen. Es sei
Prahlerei, daß man einerArmeevon 400000Mann bedürfe,um
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dieseBestrebungenniederzuhalten;in einerdeutschenStadt wür-
den die tüchtigenBürgermit einigenPhantastenundBöswilligen,
welcheder CommuneähnlicheZuständeschaffenwollten, schon
selbstfertigwerden.

Allerdingslebtenwir nochnichtim wahrenConstitntionalis-
mus; einesolcheEntWickelunglassesichnichtin wenigenJahren
zuEndeführen;abereineAnnäherungzwischendenAnschauungen
der Regierungund der liberalenSeite des Hausesseiimmerhin
bemerkbar.

Gegenden AbgeordnetenRömer gewendet,meinteLasker,
der Formenunterschied,ob zunächsteineErweiterungder Eompe-
tenzund späterdasSpecialgesetzbeantragtwerdensolle,seinicht
von großer Bedeutung. Jedenfalls erschüttereder vorliegende
Antragdie Reichsverfassungnicht. Man erstrebenur eineUeber-
einstimmnngderVerfassungMecklenburgsmit denjenigenanderer
deutscherStaaten.

Der AbgeordneteDr. Völk machte(S 186) gegenRömer
weitergeltend,daßnachdessenAusführungjedenfallsderBundes-
rath zu Vorlagedes in RedestehendenGesetzentwurfszuständig,
und im Falle solcherVorlageauchderReichstagzurMitwirkung
bei Erlassungdes Gesetzescompetentwäre. Aber dieseUnter-
scheidnngbezüglichdes Rechtesder Initiative wäre eine ganz
willkürliche,in die Reichsversasfunghineingetragene.Wo eine
Verfassungfür einenTheil der Gesetzgebungdie Initiative der
Volksvertretungausschließenwolle(wie in Baiern bezüglichder
Verfassungsgesetze)müssedies ausdrücklichund besondersfestgesetzt
sein. Uebrigenserstreckesichdie Competenzdes Reichstagsnicht
ausschließlichauf die Gegenständedes Art.4, sondernz.B. auch
auf die Finanzgesetzgebung,welchedort nichtaufgeführtsei.

Unrichtigsei dieUnterstellungeinigerRedner,daß nachdieser
AuslegungdieVerfassungenderEinzelstaatendurcheinfacheMehr-
heitsbeschlüssedes Reichstagsabgeändertwerdenkönnten. Nach
dem Schlußsatzedes Art. 77, Abs.1, geltenVeränderungender
Verfassungals abgelehnt,wennsieim Bundesrathe14 Stimmen

Die mecklenburgischeVerfassmigsfrage. 10
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gegensichhaben. Das sei mehr,als die ForderungeinerZwei-
drittelmehrheit.

Es sei unbegreiflich,wie der Abgeordnetevon Ketteierbe-
hauptenkönne,derAntraggeheihmnichtweitgenug,weilernicht
das allgemeinedirecteWahlrechtvorschreibe,währendman sich
von jenerSeite sonststets gegendie Gleichmachereiin den ein-
zelnenStaaten erkläre.

Das beantragteGesetzwerdenichtwirkungslossein,sondern
den Mecklenburgernauf demdurchArt. 76 der Reichsverfassung
vorgezeichnetenWegezu einerVerfassungverhelfen.

Dem AbgeordnetenBebel gegenüberbemerkteVolk, es sei
eineAnmaßung,wenneineeinzelne,wennauchzahlreicheVolks-
klaffesichstets für „das Volk" ausgebe; seinemfortgesetzten
Hohn und Spott über den Reichstaggegenübererinnereer an
das arabischeSprichwort:„Man sollnichtin denBrunnenspuken,
aus demman getrunkenhat!"

Aus den folgendenpersönlichenBemerkungenist nochdie
Aeußerungdes AbgeordnetenBebel hervorzuheben,daß dieMa-
jorität desVolkesnicht hinterdenDemokratenstehe,andernfalls
würdenLaskerund seineFreundenicht im Reichstagesitzen.

WennseinePartei am Ruderund seineGrundsätzeverwirk-
lichtseien,werdedie ritterschaftlicheund feudalesammtder libe-
ralen Partei nichtmehrexistiren.

Der AbgeordneteWiggers erwidertenochdemAbgeordneten
Greil, daß die von ihm verlesenenBestimmungendes Erbver-
gleichsnochzu Rechtbestünden.

NachöffentlichenBlätternsei einein SchwerinversuchteVer-
einbarungüber eineReformder Verfassungnichtzu Stande ge-
kommenund seiendie berufenenLandrätheuuverrichteterDinge
wiedernachHausegereist.

InhaltlicheinesHamburgerBlattesseienimLaufeder letzten
Wochenichtwenigerals 2400 MecklenburgerüberHamburgge-
reist,um sichjenseitdes OeeanseinefreiereExistenzzu gründen.

Staatsministervon Bülow berichtigtenoch, daß er in der
vorigenSitzungnur gesagthabe,beideRegierungen(in Schwerin
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undStrelitz)seieneinigüberAufgabeundZiel einerReform,und
der Patriotismus der Stände werdeihnen hoffentlichentgegen-
kommen,nicht aber, auchdie Stände seienmit den Regierungen
hierübereinig. Die vorherstehendenMittheilungendes Abgeord-
netenWiggers ließ der Bevollmächtigtedahingestellt.

Der AntragBüsing wurdeauchin der drittenLesungmit
großerMehrheitangenommen.(S. 189.)

2. Beschwerdedes ProfessorsDr. Baumgartcnzu Rostocküber
Entlassungaus demAmteund Justizverweigerung.

DemDeutschenReichstagelag in seinerzweitenSessionder
erstenLegislaturperiodevon 1871 eine Petition des Professors
vr. Baumgartenzu RostockvomSeptember1871 vor, welcher
wegeneiner ihm angeblichwiderfahrenenJustizverweigerungdie
HülfedesReichstagsaufGrunddes Art.77 der Reichsverfassung
in Anspruchnahm, und mit welchersichdie Petitionscommission
in ihrerSitzungvom9. November1871beschäftigte(Aktenstück72,
S. 172 der Anlagen).

Dr. Baumgarten war durcheineVerfügungdes mecklen-
bürg-schwerinischenMinisteriumsdes Innern, Abtheilungfür
Universitätsangelegenheiten,vom6.Januar 1858,seinesAmtesals
ordentlicherProfessorder Theologiean der UniversitätRostock
entlassenworden.

Zur Begründungder Maßregelbesagtdas Rescript:
„Wir habenzu unsermBedauernin Erfahrung gebracht,

daß Ihr in Euerenin und seit demJahre 1854 veröffent-
lichten SchriftenLehrenund Grundsätzevorgetragenhabt,
welchein den wichtigstenPunktenvon denLehrenund Grund-
sätzender symbolischenBücherunsererevangelisch-lutherischen
Landeskircheund unsererKirchenordnungin dem Maße ab-
weichen,daß Ihr dadurchden Versuchgemachthabt, den
Boden derselbenund unsererLandeskircheauf das tiefstezu
erschüttern.Umuns darübernähereGewißheitzu verschaffen,
habenwir unserConsistoriumwegendesGegenstandeszuRathe
gezogenund von demselbendas angeschlossene,als Manuscript

iv*



148

gedruckteErachtenempfangen,durchwelchesjeneWahrnehmung
vollkommenbestätigtwird";

und weiter:
„Wir könnenEuchdenBerufeinesakademischenLehrersder

Theologieum so wenigerlänger anvertrauen,als Ihr mit
Enern theologischenLehrabweichungenpolitischeLehrender be-
denklichstenArt verbindet,beziehungsweiseaus den erstemab-
leitet."

Dr. Baumgarten fand hierin die dreifacheBeschuldigung
der grundstürzendenKetzerei,desBruchsseinesAmtseidesund der
StaatsgefährlichkeitfeinerLehre,und wies daraufhin,daß dieses
Rescriptsowolals das ActenstückdesConfistorii,auf welchessich
ersteresbezieheundwelchesnichtnur jenedreifacheBeschuldigung
in den allerstärksteuFormenenthalte,sondernnochweitüber die
Vorwürfedes Refcriptshinausgehe,durchdenDruckderOeffent-
lichkeitübergebensei.

Auchder Oberkirchenrath,die höchsteBehördeder Landes-
kirche,habe, in der Sachevernommen,gleichdemConfistorinm
das Urtheilgefällt,daßPetent ein grundstürzenderKetzersei,daß
er seinentheologischenAmtseidgebrochen,daß er durchseine
Häresienden Staat gefährdeund daß er überhauptein Mensch
von sittengefährlichenGrundsätzensei. Diesesvon den Kirchen-
behördengefällteUrtheilhabe das Ministeriumdes Innern da-
durchin Vollzuggesetzt,daß es den Petentenseinestheologischen
Lehramtsentlassenund diesesUrtheilmit demdasselbebegrün-
dendenConsistorialerachtendurchdie Presseveröffentlichthabe.

UeberdieEntlassungdesProfessorsBaum garten war eine
ganzein demsechstenPetitionsberichte(ActenstückNr.72, S. 172)
aufgeführteLiteraturentstanden.Mit Berufungauf zweidieser
AbhandlungenbehauptetePetent, es kommehier die Frage, ob
der Landesherrdas Rechthabe, einenBeamtenauf admiuistra-
tivemWegezu entlassen,nichtin Betracht, da seineEntlassung
offenbareRechtsverletzungenin sichschließe.Fernerseiein Pro-
sessorderTheologienichtalleinStaatsbeamter,sondernauchMit-
glieddes kirchlichenLehrstandes,und es seiderkirchlicheCharakter
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der theologischenFacultät zu Rostockdurch§. 484 des laudes-
grundgesetzlichenErbvergleichsanerkannt. Demnachseidie An-
stellungundAbsetzungderProfessorennichtausschließlichein Act
deroberstenStaatsbehörde,sondernzugleicheineinnerkirchlicheAn-
gelegenheit,in Bezugauf welcheder Landesherrals Oberbischof
nicht absolutregiere, sondernan die kirchlichenOrdnungenge-
Kundensei. Das Ministeriumhabedeshalb seineEntscheidung
auf Grundder Gutachtender zweioberstenkirchlichenBehörden
gegebenund sichauf gesetzlicheBestimmungenüber denkirchlichen
Charakterder theologischenLehrean derLandesuniversitätbezogen.
Die Entlassungseinichtein Administrativst, sondernein nach
Gesetzund RechtvollzogenerVorgang.

Der Petent suchtedann aus der Kirchenordnungvon 1552,
aus der allgemeinenapostolischenRegelund kanonischemRechte
nachzuweisen,daß er nichtohneErinnerungundVernehmungals
Ketzerbehandeltwerdendurfte,daß durchdasConsistorialerachten
vom15. September1857, welchesder Entlassungzn Grund ge-
legt wurde,auchdas zweitekirchlicheGrundgesetzdesLandes,die
Confistorialordnnngvon 1570 gebrochenwordensei, indemdas
Confistorinmauf eineunprotestantischeFragestellungeingegangen
und in seinemGutachtennirgendsauf die graecoset hebraeos
fontes zurückgegangensei, sondern„Menschenschriften"zur ent-
scheidendenNormerhobenhabe.

Petent seiam3.Februar1858vomMinisteriumdesInnern
mit seinerBitte um Einleitungeines kirchlichenVerfahrensab-
gewiesenworden. Eine am 15.December1858mit 72 gegen48
StimmenbeschlosseneVertretungseinerSachedurchdiemecklen-
burgischenStände sei gleichfallsohneErfolggeblieben,ebensosei
ein am 4. Juli 1871 an das mecklenburgischeMinisteriumge-
richtetesGesuchumWiedereinsetzungin den vorigenStand, even-
well umEinleitungeinerkirchenverfassungsmäßigenUntersuchung
seinerLehre,am 11. Juli 1871zurückgewiesenworden.

Es sei hiernachdie durchdie LandesgesetzevorgeseheneHülfe
gegenein nachgewiesenesUnrechtin Mecklenburgnichtzu finden
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und liegeder durchArt. 77 der Reichsverfassuugvorausgesetzte
Fall einerRechtsverweigerungvor.

Die versagtegerichtlicheHülfe sei in der mecklenburgischen
Kirchenordnungvorgesehen;dennnachaltkirchlichemSprachgebrauche
und mecklenburgischerUebungheißedie ordnungsmäßigeUnter-
suchungtheologischerLehren„Kirchengericht".ZweckderPetition
sei die Herbeiführungder Einberufungeinerfür Fälle solcherArt
kirchenordnungsmäßigenSynodeals der letztenRichterinstanzder
Kirche. Dr. Baumgarten bat schließlich,der Reichstagwolle
erklärenund beschließen:

1. „daß durchdas Schreibendes Mecklenburg-schwerinischen
Ministeriumsvom11. Juli 1871das demPetentennachden
Landesgesetzenzustehende,13 Jahre lang vorenthalteneRecht
auf Gehörund Verhandlungverweigertwordensei;

2. „daß für den vorliegendenFall der Rechtsverweigerung
ein Antragin Gemäßheitdes Art. 77 der Reichsverfassungan
den Bundesrathzu richtensei."

Die Commissionanerkanntevor allem,daß sichder Petent,
das VorhandenseineinerJustizverweigerungvorausgesetzt,mit sei-
ner auf den Art. 77 der ReichsverfassunggestütztenBeschwerde
zunächstan denBundesrathhätte wendenmüssen,hielt aber den
Reichstagauf Grund desArt.23 derReichsverfassungfür berech-
tigt, in einesachlicheErörterungdesGegenstandeseinzutretenund
diePetitioneventuelldemBundesratheoderReichskanzlerzu über-
weisen. Währendder Referentaus der Wichtigkeitdes Gegen-
standesder Petitionund demallgemeinenInteresse,welchesder
Angelegenheitzugewendetwerde,einenGrund dafürableitete,daß
der Reichstagvon seinerBefngnißGebrauchmache,und die ihm
zustehendeInitiative ergreife,warenandereMitgliederder Com-
Missionder Meinung,daß geradeim Hinblickauf dieWichtigkeit
und Bedeutsamkeitder Sacheauf Einhaltungdes regelmäßigen
Jnstanzenzngsbestandenwerdenmüsse.

Bei derUntersuchungdesVorhandenseinsderVoraussetzungen
desArt.77 derReichsverfassung,insbesondereder Frage, ob eine
Justizverweigerung,einFall gehemmteroderverweigerterRechts-
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pflege vorliege, für welchendurchVermittelung des Bnndesraths
gerichtliche Hülfe erwirkt werden könne, suchte der Referent
nachzuweisen,daß der Ausdruck„Gericht" nicht im engstenSinne
mit der Bedeutung einer nur für RechtsprechungbestimmtenBe-
Hördezu nehmen, sondern daß darunter alle Behörden verstanden
seien, zu deren amtlicher Wirksamkeitdie Ausübung richterlicher
Functionen gehöre; daß ferner aus dem Ausdruck „gerichtliche
Hülfe" nicht gefolgert werden könne, daß Art. 77 nur Fälle der
im Wege des Civilprocesseszu erlangenden Rechtshülfe im Auge
habe, daß endlichein Fall der Justizverweigerung vorliege, nicht
nur, wenn ein constituirter Richter sich weigere, Rechtshülfe zu
leisten, oder an solcherLeistung gewaltsam gehindert werde, son-
dem auch, wenn es an einem competenten constitnirten Richter
fehle, sei es, daß in einem Lande ein ordentlichesGericht nicht
bestellt sei oder daß ein für bestimmteKlassenvon Fällen gesetzlich
eingesetzteraußerordentlicherRichter in einemeinzelneneinschlagen-
den Falle nicht bestellt werde. Vom Petenten werde das Vor-
handensein des letztern Falles behauptet.

Eine zweiteVoraussetzungder Anwendbarkeitdes Art. 77 der
Reichsverfassungsei, daß auf gesetzlichemWege ausreichendeHülse
nicht erlangt werden könne. Hierunter seien die von der Landes-
Verfassung und -Gesetzgebungvorgesehenen Mittel der Abhülfe
gegen Justizverweigerungenzu verstehen, und mit „ausreichender
Hülfe" könne nur die gerichtlicheHülfe gemeint sein.

Die fortdauernde Gültigkeit der mecklenburgischenKirchen-
ordnung von 1552 in der revidirten Fassung, in welcher sie in
den Jahren 1602 und 1650 wiederholt pnblicirt wurde, sei von
keinerSeite bestritten. Dieselbewerde durcheinen oberbischöflichen
Erlaß des Großherzogs von Mecklenburg vom Jahre 1855 be-
stätigt. Referentsuchtenun aus der mecklenburgischenGesetzgebung
und Praxis weiter nachzuweisen:

1. „daß die Kirchenordnung in dem fraglichen Artikel das
Verfahren ordne, welcheszur Sicherung und Feststellung der

reinen christlichenLehre für den Fall eingehalten werden solle,



152

daß ein Doeent der Universität Rostockmit Lehrabweichungen
hervortreten sollte;

2. „daß dieses Verfahren sichaber nicht auf die Person des
Docenten, sondern nur auf die theologisch-wissenschaftlicheBe-
urtheilung seiner Lehre beziehe;

3. „daß dieses Verfahren, welcheseine nicht als Justizsache
aufzufassendeAngelegenheit zum Gegenstand habe, nicht als
ein gerichtliches zu betrachten sei, selbst in dem Falle nicht,
da es sichin den Formen des gerichtlichenProcesses bewegt
habe;

4. „daß, wenn die Lehrabweichungendes Docenten den ge-
setzlichfestgestelltenTatbestand der Häresie bildeten, das Eon-
sistorium das zur Untersuchungund Bestrafung zuständigeGe-
richt sei."

Da hiernach,so argumentirt der Referent weiter, das kirchen-
ordnungsmäßigeVerfahren kein gerichtliches sei,könneaus der
Versagung diesesVerfahrens ein Fall der Justizverweigerung nicht
hergeleitet werden; da ferner die Confistorialcompetenzüber die
rostockerDocenten beseitigt sei und die jetzigeGesetzgebungdie
Häresie nicht als eine mit Strafe bedrohte Handlung hinstelle,
könne aus einer etwaigenVerweigerung eines strafrechtlichenVer-
fahrens wegenHäresie das VorhandenseineinerJustizverweigerung
nicht begründet werden.

Hieraus ergebe sich,daß dieEntscheidungder Frage der fort-
dauernden Gültigkeit des betreffendenArtikels der Kirchenordnung
ohne Einfluß auf den Gegenstand des Petitionsberichts sei.

Dr. Baumgarten gründe aber die Behauptung der ihm
widerfahrenenJustizverweigerungnicht nur auf das ihm vermeint-
lich nach der Kirchenordnung zustehendeRecht auf ein kirchen-
gerichtlichesVerfahren, sondern macheferner geltend, daß, abge-
sehenvon den Bestimmungender Kirchenordnung,nachapostolischer
Regel und kanonischemGrundsatz niemand als Ketzer behandelt
werdendürfe, der nicht gehört und vergeblichermahnt worden sei,
und leite aus der Versagung des Gehörs und der Verhandlung
eine weitere Beschwerdewegen Justizverweigerung ab. Auch bei
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Unterstellungder Richtigkeitdieser Behauptung sei die Entlassung
des Petenten von der mecklenburgischenRegierung stets als ein
Act der Administration bezeichnetworden und könneauchnur
als solcheraufgefaßt werden,da gesetzlichbei der Regierung überall
keine Justizverwaltung stattfinde. Die Professoren der Universität
Rostockseien landesherrliche Beamte, der Landesherr könne nach
freiem Ermessen, vorbehaltlich der wohlerworbenen Rechte der
Beamten, die Entlassung verfügen. Erfolge die Entlassung in
nicht ehrenvoller Weise und mit Entziehung der Amtseinkünfte,
so sei allerdings das Recht auf Amtsehre und auf Einkommen
verletzt; der Beamte habe in solchemFalle zwar kein Recht auf
Einleitung eines Disciplinar- oder Strafverfahrens, wohl aber auf
Geltendmachungseiner Ansprücheim Wege des Civilprocesses.
Der Anspruch des Petenten sei gegen das Ministerium des Innern
zu richten, welchesdieEntlassung verfügt habe. Für Fälle dieser
Art schreibedas mecklenburgischeRecht in §. 12 der Pnblications-
verordnung zur Oberappellations-Gerichtsordnungvom1.Juli 1818
vor, daß, wer einen Civilproceß gegen den Landesherrn oder die
Ministerien einzuleiten beabsichtige, zunächst die Bestellungeines
Procurators zu beantragen und die gescheheneBestellung mit der
Klage nachzuweisenhabe. Das Gesuchdürfe wegenUnHaltbarkeit
des vermeintlichenAnspruchs nicht abgewiesen werden; infolge
wiederholtenAbschlagsdürfe ständischeVertretung erbeten werden.
Ein solchesGesuchsei vom Petenten noch nicht gestellt; derselbe
habe demnach die gesetzlichenWege zu Erlangung gerichtlicher
Hülse noch nicht beschritten, geschweigedenn erschöpft; es liege
also auch in dieser Beziehung eine Verweigerung oder Hemmung
der Rechtspflegenicht vor und seien dieVoraussetzungender An-
wendbarkeitdes Art. 77 der Reichsverfassungnicht vorhanden.

NachAntrag des Referenten sollte demReichstag der Beschluß
empfohlen werden:

„In Erwägung, daß das Vorhandenseineiner Jnstizverwei-
gernng im Sinne des Art. 77 der Reichsverfassung zur Zeit
nicht dargelegt ist, über die Petition des Professors vi'. Baum-
garten zur Tagesordnung überzugehen."
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Der Correferent war der Meinung, daß nach bisheriger
Praxis und bei der hohenBedeutung des Falles, ferner weil eine
sachlicheBeurtheilung desselbenein tiefes Eingehen in die mecklen-
burgischeParticulargesetzgebuugerfordere,derregelmäßigeInstanzen-
zug eingehalten und der Petent zunächstan den Bundesrath
verwiesenwerden solle,und beantragte aus diesem GrundeUeber-
gang zur Tagesordnung.

Der Vertreter des Bundesrates Staatsminister von Bülow
bezeichneteden der Petition zu Grunde liegenden Fall als einen
bedauerlichen. Derselbe würde eine andere Gestalt angenommen
haben, wenn der mecklenburgischeLandtag einen von der groß-
herzoglichenRegierung im Jahre 1856 den Ständen vorgelegten
Gesetzentwurf,betreffenddieZuständigkeitdes Confistoriumswegen
der Lehre der bei der Landesuniversität angestelltenLehrer der
Theologie, seineZustimmung nicht versagt hätte. Eine Justizver-
Weigerungliege nicht vor, weil nach mecklenburgischemRecht alle
nichtrichterlichenBeamten durch das Staatsministerium ohne ge-
richtlichesund contradictorischesVerfahren entlassen werden dürf-
ten und die Professoren der Landesuniversität unzweifelhaft zu
diesenBeamten gehörten.

Die Mehrheit der Kommissiontrat der Ansichtdes Correfe-
renten bei, war jedoch der Meinung, daß der Petent im Falle
einer abschlägigenEntscheidungdes Bundesrathes sichwieder an
den Reichstag wenden könne. Es wurde mit 15 gegen 2 Stim¬
men folgender Antrag an den Reichstag beschlossen:

„In Erwägung, daß Petent den Fall einer Justizverweigerung
behauptet und sichauf Art. 77 der Reichsverfassungberuft, —
daß nachdiesemArtikeles demBundesrathe obliegt, Beschwerden
über verweigerteund gehemmteJustiz anzunehmen,Petent aber
eine Beschwerdean den Bundesrath bisher nicht eingebrachthat,
über die Petition zur Tagesordnung überzugehen."

In der folgenden Verhandlung des Reichstags, in dessen
32. Sitzung vom 27. November 1871 (S. 566 der Stenographi¬
schenBerichte), machteder Berichterstatter,AbgeordneteWestphal
(Bürgermeister von Schwerin), zunächstauf das Zusammentreffen
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aufmerksam,daß gerade zu der Zeit der Berathung eines Gesetzes,
welchesden Uebergriffender Geistlichkeitin das Gebiet des Staa-
tes steuernsollte(§. 130a des Reichs-Strafgesetzbuchs),ein deutscher
Geistlichersichum Schutz gegenden Staat an den Reichstagwende.
Die öffentlicheMeinung beschäftigesich seit Jahren mit der An-
gelegenheit des Professors Baumgarten, man leite aus diesem
Falle Grund zu der Besorgniß her, daß die Unverletzlichkeitder
Lehrfreiheit, die Unabhängigkeit der wissenschaftlichenForschung,
die Selbständigkeit der deutschenUniversitätslehrer beeinträchtigt
werden könne. Der Berichterstatter erörterte sodann die in vor-
stehenderCommissionsverhandlnngausführlich besprocheneFrage,
ob dieVoraussetzungendes Art. 77 der Reichsverfassungvorlägen,
und befürwortete den Commissionsantrag.

Der AbgeordneteDr. Moufang (Domkapitular in Mainz)
begründete, ohne einen andern Antrag zu stellen, seine von der-
jenigen der Mehrheit der CommisfionabweichendeAnsichtdahin:
Das Haus möge sichvon consessionellenund theologischenStreitig-
keiten fern halten. Die vorliegendeFrage sei eine innerkirchliche,
es handle sichum ein Urtheil darüber, ob theologischeSchriften
nach der Lehre der mecklenburgischenLandeskircheorthodox oder
heterodox seien, worüber der Reichstag zu entscheidennicht im
Stande sei. Es handle sichum einen theologischen Lehrer, der
sichgekränktfühle; der Bundescommiffarselbsthabe den Fall für
eine bedauerlicheAffaire erklärt und Redner seimit demVerfahren
des Kirchenregimentsin keinerWeise einverstanden; aber dieSache
gehöre nicht vor den Reichstag, der in seiner Zusammensetzung
aus allen KonfessionenkeinUrtheil fällen könne über die mecklen-
burgischeKirchen-und Gerichtsverfassung. Auch die Wissenschaft,
die im CommissionsberichtangeführtenKanonisten und Publicisten,
anerkennten, daß es sichum eine innere kirchlicheAngelegenheit
handle, und sür diesesei der Reichstag nicht zuständig.

Ferner liege eine Justizverweigerung im Sinne des Art. 77
der Reichsverfaffungnicht vor; der ganze vom mecklenburgischen
KirchenrechtevorgeseheneJnstanzenzug sei eingehaltenworden. Zur
Zeit, als Mecklenburgnoch katholischgewesen, habe der Bischof
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von Schwerin die erste, der Erzbischofdie zweite, der Papst die
dritte Instanz gebildet; nachdemmit der Reformation der Landes-
Herr Bischofgeworden, habe er die Instanzen unter sich gebildet
und nun sei das Consistorinm die erste, der Oberkirchenrathdie
zweite,der Großherzog die dritte Instanz. Consistorinmund Ober-
kirchenrathhätten in der Sache ihr Urtheil gefällt; ebenso der
Landesherr durch seinen Minister. Der Minister sei der General-
vicar des Bischofs von Schwerin. Es liege also keine Admini-
strativMaßregel,sondern ein Urtheil letzterInstanz vor, von deni
so wenig an den Reichstag appellirt werden könne, als etwa von
einem militärgerichtlichenUrtheile dritter Instanz. Man möge sich
doch nicht in innere kirchlicheAngelegenheiteneinmischen,vielmehr
verhüten, daß consesfionellerHader entbrenne. Es empfehle sich
deshalb einfacherUebergang zur Tagesordnung. Aus den Aenße-
ruugeu des Bundescommissarsgehe hervor, daß die mecklenbur-
gischeRegierung selbst ein Einsehen habe, daß dem schwer ge-
kränkten,auchin seinenVermögensverhältnissengeschädigtenManne
gegenüber etwas gut zu machensei.

Nachdem noch andere Begründungen des Uebergangs zur
Tagesordnung vorgeschlagenwaren, wurde die Verhandlung ver-
tagt und kam die Sache vor dem am 1. December1871 erfolgten
Schlüsse des Reichstags uicht mehr zur Erledigung.



IX. Frilhjllhrssesßondes DeutschenReichstagsvon 1873.

1. Antrag auf ErlassungeinesReichsgesetzesznr Regelungdes
Versammluugs-und Vereinsrechtes.

Eine mecklenburg-schwerinischeVerordnung vom 27. Januar
1851, betreffend Versammlungen und Vereine zu politischen
Zwecken,bestimmt im wesentlichen:

1. „Die Abhaltung von öffentlichenVersammlungenzu politi-
scheuZweckenoder die Bildung von Vereinen zu politischenZwecken
darf nur mit Genehmigung unsers Ministeriums des Innern
geschehen."

2. „Dasselbeist ermächtigt,diejenigenjetztvorhandenenpoliti-
scheuVereine, von deren Wirksamkeitein nachtheiligerEinfluß auf
die Ruhe und den innern Frieden des Landes zu besorgen ist,
sofort zu verbieten und alle zu deren Auflösung erforderlichen
Maßregeln zu treffen."

3. „Wer an Versammlungen oder Vereinen, welchedie unter
1 gedachte Genehmigung nicht erhalten haben, oder welche auf
Grund der Bestimmung unter 2 ausdrücklich verboten worden
sind, theilnimmt, oder solche Versammlungen oder Vereine zu
bilden versucht, verfällt, neben jeder sonst etwa begründetenAhn-
dung, in eine nachdrückliche,der Beschaffenheitdes Falles ent-
sprechendeGeld- oder Gefängnißstrafe."

Eine gleichzeitigeAusführungsverordnung des Ministeriums
des Innern vom 31. Januar 1851 macht den Behörden die
rigorosesteDurchführung dieserVorschriften,welcheim Jahre 1872
noch in Kraft waren, zur Pflicht.
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Infolge dieser Gesetzgebungbestanden in Mecklenburgkeine
politischenVereine, und fanden, außer den durch Reichsgesetzge-
statteten Versammlungen zu Vorbereitung von Reichstagswahlen,
dort auch keine politischenVersammlungen statt.

Auf jene Verordnung stütztesichbeispielsweisedas Vorgehen
gegendie mecklenburgischenMitglieder des Nationalvereins, welches
seiner Zeit in weitern Kreisen Aufsehenmachte.

Schon in der Herbstsessiondes Jahres 1871 hatte eine An-
zahl schwerinischerEinwohner, welchesich als Arbeiter und Be-
kenner der Grundsätze der socialdemokratischenArbeiterpartei be-
zeichneten, sich in einer Petition vom 24. October 1871 beim
Reichstageüber die Auflösung eines von ihnen gebildetenArbeiter-
Vereins und das Verbot der Abhaltung von Versammlungenbe-
schwert,und gebeten:

„Der Reichstag wolle den Bundesrath ersuchen, bei der
mecklenburgischenLandesregierungzu interveniren, damit dieselbe
veranlaßt werde, sördersamstdie in Rede stehendeGesetzgebung
aufzuheben und den Arbeitern das freieVereins- und Verfamm-
lnngsrecht zu gestatten, damit auch sie die socialdemokratischen
Fragen zu ihrer Belehrung und Berathuug bringen könnten."

Die Petition kam zwar in einer Commissionssitzungvom
1. December1871 noch zur Berathung, aber im Hinblickauf den
nahen Schluß des Reichstags nicht mehr zur Beschlußfassung.

Der mecklenburgischeLandtag, an welchen sichdie Petenten
gleichfalls gewandt hatten, verwies dieselben am 28. November
1871 an die großherzoglicheRegierung, von welcher sie am
18. Januar 1872 durch das großherzogliche Ministerium des
Innern dahin beschiedenwurden:

„daß die erbetene Veränderung der die politischen Vereine
und VersammlungenbetreffendenGesetzgebungschonum deswillen
nicht angezeigt sei, weil sichvoraussichtlichin nicht allzu ferner
Zeit die Reichsgesetzgebungmit diesemzu ihrer Competenzge-
hörigen Gegenstandebeschäftigenwerde."

Nachdemdie Petenten vom Ministeriumdes Innern nochmals
mit dem Gesucheum Gestattung öffentlicherVersammlungenzur
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Besprechungder socialenFragen abgewiesenwordenwaren, wandten
sie sichabermals mit dem frühern Begehren an den Reichstag,
dessenPetitionscommissionam 26. April 1872 (ActenstückeNr. 40,
S. 192 der Anlagen) nach Anhörung des Vertreters des Bundes-
rathes, des mecklenburgischenGesandten, Staatsministers von
Bülow, dem Reichstagevorzuschlagenbeschloß:

„Die Petition Nr. 35 dem Bundesrathe zur Berücksichtigung
mit dem Ersuchen zu überweisen, thunlichst beschleunigt dem
Reichstage in Ausführung des Art. 4, Z. 16 der Reichsver-
sassung, einen das Vereinswesen regelnden Gesetzentwurfzur
Beschlußfassungvorzulegen."

In der 18. Sitzung des Reichstags vom 8. Mai 1872
(S. 286 fg. der StenographischenBerichte)begründete der Bericht-
erstatter, Abgeordnete Westphal, diesen Antrag mit der Hin-
Weisung,daß in Mecklenburgnicht wie in andern deutschenStaaten
das Recht, politischeVereine zu bilden und Versammlungen zu
PolitischenZweckenabzuhalten, als Regel anerkannt, sondern durch
das Ersorderniß der vorgängigen Einholung einer Ministerial-
erlaubniß beschränktsei. Dieser Stand der Dinge widerspreche
dem politischenBewußtsein der Gegenwart. Das freie Vereins-
und Versammlungsrechtsei eine nothwendigeErgänzung des par-
lamentarischen Princips. Dieses Bedürfnis; sei in §. 17 des
Reichswahlgesetzesanerkannt. Die Kommissionwünsche gerade
mit Rücksichtauf die Verhältnissein MecklenburgthunlichsteBe-
schlennigung der Vorlage eines Reichsgesetzesüber das Vereins-
und Versammlungsrecht.

Der Abgeordnete Wiggers widersprach der in der Com-
missionssitzungaufgestelltenBehauptung des Bevollmächtigtendes
Bundesrathes, daß die Verordnung vom 27. Januar 1851 den
damaligen Zeitverhältnisien entsprochenhabe, sie falle der dama-
ligen Reaction zur Last. Es habe unter dem constitutionellen
Staatsgrundgesetze von 1849 Zufriedenheit und Ruhe geherrscht.
Da sei die Ritterschaft dagegen aufgetreten und habe das freien-
walder Schiedsgericht in Scene gesetzt. Dasselbe Ministerium,
welcheshierbei die Verfassungzu vertheidigeu gehabt, habe nach
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deren Beseitigung alle constitutionellen Freiheiten unterdrückt.
Die Verordnung über die politischenVersammlungenund Vereine
sei, wie die Maßregeln gegen die Presse, nur ein Glied in der
Kette der auf Unterdrückung des ganzen geistigenLebens berech-
neten Anordnungen gewesen. Wäre aber damals auch Verau-
lassung zu einer solchenVerordnung vorgelegen,so sei deren Fort-
bestehennun, nach 21 Jahren, nichtmehr zu rechtfertigen. Wenn
nach den in der CommissionabgegebenenErklärungen des Bundes-
bevollmächtigtensichiu Mecklenburgkein Bedürfniß zu politischen
Versammlungenund Vereinen gezeigthabe und Gesucheum Zu-
lassung solcherselten eingekommenseien, so liege dies daran, daß
die herrschendeAdelspartei solcherVersammlungennicht bedürfe,
daß die liberale Partei Anstand nehme, um die Erlaubniß zu Aus-
Übung eines natürlichen Rechtes zu bitten, und daß, wenn ein-
mal ein solchesGesucheinkomme,die Genehmigung so lange ver-
zögert werde, bis die Versammlung keinen Zweck mehr habe.
Den Adelsvereinigungen werde nicht entgegengetreten, obgleich
schon der Herzog Friedrich Franz zu Ende des vorigen Jahr-
Hunderts dieselbenals gemeingefährlichverboten habe. Das seien
sie aus dem Grunde, weil in dem Statut deren Mitglieder sich
bei adelichen Ehren und Würden verpflichteten, für Aufrecht-
erhaltung ihrer Privilegien und SonderinteressenSorge zu tragen.

Nach der angezogenenVerordnung sei, weil der §. 17 des
Neichswahlgesetzesnur die Versammlungenund Vereine für Wahl-
angelegenheiten freigebe, den Reichstagsmitgliedernnicht ge-
stattet ohne vorherige ministerielle Genehmigung in öffentlicher
Versammlung über ihre politischeThätigkeit im Reichstage ihren
Wählern Bericht zu erstatten. Freilich sei Redner selbst, welcher
im vergangenenJahre einesolcheVersammlung ohneGenehmigung
abgehalten, nicht gestraft worden, doch hänge in solchemFalle
das Damoklesschwerteiner Bestrafung über dem Abgeordneten.

Bei dem bestehendenNothstande genüge die Verweisung auf
ein künftiges Reichsgesetznicht; die Landesgesetzgebungmüssedem-
selben sofort abhelfen, obgleichvon dieser ein ersprießlichesVer-
eins- und Versammlungsgesetznicht zu erwarten sei.



161

Der mecklenburgischeBevollmächtigte, Staatsminister von
Bülow, erklärte sichim wesentlichenmit dem Commissionsberichte
und dessenAntrage einverstanden. Gegen die Art der Auwendung
der Verordnung vom 27. Januar 1851 in den letztenJahren sei
kaum eine Klage erhobenworden. Den mecklenburgischenliberalen
Abgeordnetensei auf Ansuchendie Erlanbniß zu Abhaltung von
Versammlungen zu Erstattung von Rechenschaftsberichtenbereit-
willig ertheilt worden. Eine neue gesetzlicheRegelung des Vereins-
und Versammlungsrechtessei eineso tiefgreifendeumfassendeAuf-
gäbe, daß sie schicklichervon der Reichs- als von der Landes-
gesetzgebnngin Angriff genommen werde. Redner habe gegen die
Ueberweisnngder Petition an den Bundesrath in der beantragten
Weise nichts zu erinnern.

Der Abgeordnete Sonnemann (Frankfurt a. M.) wandte
sichgegen die von dem Bevollmächtigtenin der Commissionab-
gegebeneErklärung:

„Die geführte Beschwerdesei unbegründet; es bedürfe kaum
des Nachweises, daß gegenüber der offenkundige»Tendenz des
socialdemokratischenArbeitervereins und nachdemfrüher Exceffe
vorgekommen,die Regierung nicht habe anders handeln dürfen.
Die Gefahr, von der es sich auch in diesemFalle gehandelt,
sei ganz Deutschland gemeinsam,und so weit- und tiefgreifend,
daß schondeshalb eine einzelneRegierung nichts Anderes thnn
könne, als die bestehendenGesetzeanzuwenden."

Wenn diese Erklärung der Schatten sei, den das künftige
Vereinsgesetz vor sich her werfe, so sei das Unterbleiben eines
solchen Gesetzesvorzuziehen. Ein Vorgehen gegen Vereine und
Versammlungen, wie nach der mecklenburgischenVerordnung,
werde gleicheFolgen haben, wie das ähnliche unter Napoleon III.
erlasseneGesetz,wonachsogar für Abhaltung wissenschaftlicherVor-
lefnngen die Einholung der Genehmigung der Regierung erforder-
lich gewesen. Die Folge dieserUnterdrückungsei die Commune
gewesen. Man habe vor wenigen Wochen in Frankreich ein
ähnliches Gesetzgegen social-politischeVereine, gegen die Jnter-
nationale gemacht,und damit den Keim zu einer neuen Commune

Tic mecklenburgischeVersassungssrage. 11
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gelegt. Mit Gewalt, Gesetzen,Tendenzprocessen,wie deren kürz-
lich einer in Leipzig angestrengt worden, ließen sichIdeen nicht
unterdrücken. Man müsseden socialenParteien Freiheit gewähren.
Man dulde ja auch alle Auswüchseder Börse und alle Specula-
tionen, welchezu Zuständen führten, wie die in den großen Städten
jetzt herrschendegroße Wohnnngsnoth. Das beste Vereinsgesetz
wäre gar keins. Das Strafgesetz, etwa mit einigenZusätzen, und
das Militär reiche gegen Ueberschreitungenaus.

Gleichviel, ob Vereinsgesetz oder Zusätze zum Strafgesetz,
Redner erwarte die Gewährung möglichsterFreiheit für nationale
und internationale Vereine. Wie Männern der Wissenschaft,
Fabrikanten und Industriellen, so müsseman auch der Arbeiter-
klasse,welchebisher so viel zu leiden gehabt und jetzterst anfange,
sich frei zu bewegen, erlauben, sich mit ihren Genossenanderer
Nationen zu berathen und zu verständigen.

In England bewegten sichalle socialen und politischen Ver-
eine, selbst solche,welchedie Einführung der Republik zum Zweck
hätten, ganz frei, und es sei dadurchdie EntWickelungdes Staats-
Wesensin keiner Weise gefährdet.

Nachdemder AbgeordneteWiggers noch dem Bundesbevoll-
mächtigten unter anderm erwidert hatte, die in neuerer Zeit in
MecklenburgeingeräumteVergünstigunghabe nur darin bestanden,
daß statt des Ministeriums die Ortsobrigkeit die Erlaubniß zu
Abhaltung von Wahlversammlungen zu ertheileu befugt sei,
trat der Reichstag mit großer Mehrheit dem Antrage seiner
Commissionbei (S. 289 der Stenographischen Protokolle).

Nachdemder Bundesrath laut Mittheilung des Reichskanzlers
an den Reichstag vom 14. März 1873 (Anlage 14 zur IV. Session
1873) beschlossenhatte, die vorstehenden Verhandlungen sollten
als Material für eine das Vereinswesen regelnde Gesetzgebung
benutztwerden, sprachder AbgeordneteWiggers in der 8. Sitzung
vom 26. März 1873 (S. 8G der Protokolle) unter Hinweisung
auf eine neuerlich dem Bundesrathe eingereichte Petition der
liberalen Partei in Mecklenburgden Wunsch aus, daß noch dem
damals versammelten Reichstage eine entsprechendeVorlage ge-
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machtwerde. Als keinesofortigeZusageertheiltwerdenkonnte,
ergriffdie Fortschrittsparteidie Initiative und legtemit Antrag
vom4. April 1873 (AnlageNr. 36 zur IV. Session1873 der
1. Legislaturperiode)dem Reichstageeinen Gesetzentwurfüber
Vereineund Versammlungenzur Zustimmungvor.

Bei der ersten Berathnng diesesGesetzentwurfs,in der
23. Sitzungvom 30. April 1873 (S. 391 der Protokolle),be-
gründeteder AbgeordneteWiggers die Notwendigkeitder ge¬
setzlichenRegelungdes Vereinswesensabermalsmit Hinweisung
auf die Verhältnissein Mecklenburgund auf die betreffendeVer-
Handlungvom8. Mai 1872, und theilteder AbgeordneteWest-
phal (S. 392) kurzdenInhalt deran denBundesrathgerichteten,
nun auchmit der Bitte um UnterstützungbeimBnndesrathedem
ReichstageeingesandtenPetition aus Mecklenburgmit, in welcher
insbesonderehervorgehobenwar, daß die mecklenburgischeRegie-
rnng wiederholtabgelehnthabe, der Reichsregierungdurchneue
OrdnungdesVereinswesensinnerhalbMecklenburgsvorzugreifen.

Der Entwurf wurde einer Kommissionvon 14 Mitgliedern
überwiesen(©. 395).

Das Ergebnis;der BerathungendieserKommissionist in
einemBerichtevom 25. Juni 1873 (Nr. 239 der Drucksachen)
niedergelegt.Nachdemdie einzelnenParagraphendes Entwurfs
angenommenwaren,wurdedas so gestalteteGesetzbeiderSchluß-
abstimmungmit 7 gegen2 Stimmenverworfen.

Da derReichstagam 25. Juni 1873 geschlossenwurde,war
hiermitdie Angelegenheitfür dieseSessionerledigt.

2. ForderungeinerVerfassungfür das FiirstenthnmRatzeburg.
Ueber die Geschichteund staatsrechtlichenVerhältnissedes

FürstenthumsRatzeburggebendie beimReichstageund Bundes-
rathe gepflogenenVerhandlungen(vgl.besondersdieBerichtedes
Justizansschnssesvom 14. October1867, Nr. 55 derDrucksacheu,
und vom19.November1872, Nr. 138 der Drucksachen)und die
dem Reichstageund seinerPetitionscommissionüber letzterege-
machtenMittheilungenfolgendeAuskunft:
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Natzeburgwar ein von HeinrichdeinLöwengestiftetesBis-
thum. InfolgederReformationwurdedasselbeprotestantischund
an Stelle desBischofstrat ein weltlicherFürst als Administrator
(Eichhorn,„Staats- undRechtsgeschichte",§§. 502,503). Natzeburg
erhieltals erstenAdministratorevangelischerReligiondenHerzog
Christophvon Mecklenburg,dessenBruderKarl 1575 Coadjutor
wurde und ihm 1592 folgte. Im WestfälischenFrieden kam
Ratzeburgam Mecklenburg-Schwerin,und zwar als weltliches
Fürstenthum(Art. XII der Instr. pacis Osnabr.). Nach dem
Erlöschender GüstrowschenLinieerhieltder Herzogvon Strelitz
NatzeburgzurAusgleichungdes ausgebrochenenSuccesfionsstreites
durchden HamburgerVergleichvom8. März 1701. Durchden
Reichsdeputationshauptschlußvom25. Februar1803,§. 31, erhielt
derHerzogvonMecklenburg-StrelitzaußerderStimmevonRatze-
bürg im ReichsfürstenrathenocheineStimme für die Herrschaft
Stargard. In derWienerCongreß-ActeundDeutschenBuudesacte
ist nur von einemGroßherzogthumMecklenburg-StrelitzdieRede
und kommtRatzeburgnichtweitervor. Dieses6 Quadratmeilen
und 17000 EinwohnerenthaltendeGebiet wurde bisher neben
dem übrigenTheile des Großherzogthumsvon den großherzog-
lichenOberbehördenverwaltet. Dasselbehatte wedereinebeson-
dereVerfassungnochAntheilan der auf dem Erbvergleichevom
18. April 1755 beruhendenständischenVerfassungder beiden
GroßherzogthümerMecklenburg-Schwerinund -Strelitz. Das
Herzogthumbestehtaus der amtfäfstgenStadt Schönberg,drei
Allodialgütern,vondenenzweiaußerhalbderGrenzedesFürsten-
thumsliegen,im übrigenaus Domanium.

Auf die erstenim Jahre 1867 eingekommenenauf Erwir-
kungeinerVerfassungfür NatzeburgabzielendenPetitionenhatte
der Justizausschuß(Nr. 55 der Drucksachenfür 1867) den An-
trag gestellt:

„Der Bundesrathwollebeschließen:
«Die Regierungdes GroßherzogthumsMecklenburg-Strelitz

sei zu ersuchen,in das FürstenthumRatzeburgaus demeinen
oder andernWegeeine solcheVerfassungeinzuführen,welche
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denAnforderungendes Art. 13 derVerfassungdes ehemaligen
DeutschenBundeszu genügengeeignetsei.»"

Bei der Berathuugim Plenum warenBedenkenwegender
Competenzlaut geworden,und da indessender mecklenburgische
Bevollmächtigteerklärte,daßseineRegierungentschlossensei,bald-
thunlichstzur EinführungeinerLandesvertretungimFürstenthum
RatzeburgEinleituugzu treffen,wurdebeschlossen,die Petition
als durchdieseErklärungerledigtanzusehenund die großherzog-
licheRegierungzu ersuche«,von ihrenMaßnahmendemBundes-
rathe Mittheilungzu machen(§. 182 der Protokollevon 1867).
Mit Bezugnahmeauf jeneErklärungderRegierungwurdenauch
weiterePetitionenvomJahre 1868nichtberücksichtigt(§§.75, 95
der Protokollevon 1868).

Die weiternVorgängewarenGegenstandder folgendenaus-
führlichenErörterungenbeimReichstage.

In ihrerSitzungvom7. November1871(Nr.72, B, S. 182
der Anlagen)verhandeltedie Petitionscommissioneinedie ratze-
burgerVerfafsuugsangelegenheitbetreffendePetitiondesAdvocaten
Kindlerin Schönberg. Derselbebehauptete,daß infolgedes in
derSitzungvom23. October1867gefaßtenBeschlussesdesReichs-
tages (s. oben S. 53) der mecklenburg-strelitzischeuRegierung
von seilendes Bundesrates die „Mittheilung"zugegangensei
„der Verfassuugslosigkeitim FürstenthumRatzeburgein Endezu
inachen". Auf eine neuerlicheEingabe des Petenten fei der
Reichstagim Jahre 1868 auf die Erklärimgdes Mecklenburg-
strelitzischenMitgliedesdes Bundesrates, daß dessenRegierung
bereitsei, deinFürstenthumeRatzeburgeine Verfassungzu ver¬
leihen,zur Tagesordnungübergegangen.

Am 6. November1869seidanneinesolcheVerfassungpubli-
cirt worden, durchwelcheaber die Ansprüchedes Petentenund
seinerAuftraggebernichtbefriedigtseien. Aufeineam 27. Januar
1870 erhobeneBeschwerdehabederBundesratham 1. Mai 1870
beschlossen:

„In Erwäguug,
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«daß eineVerfassungsstreitigkeitim Sinne des Art. 76 der
Bundesverfassungnichtvorliegt;

«daßdie Verfassung,welchefür das FürsteuthumNatzeliurg
unterm6. November1869 erlassenist, der demBeschlüssedes
Bundesrathesvom 28. October1867 vorausgegangenenEr-
kläruug des Bevollmächtigtenfür Mecklenburg-Strelitzum so
mehrentspricht,als die großherzoglicheRegierungdurchihren
Bevollmächtigtenbei der Berathungüber die vorliegendenPe-
titionenzum§. 7 der Verfassungvom6. November1869 hat
erklärenlassen:«daßnichtbeabsichtigtwerde,von demauf die
Gesetzgebungfür das gefammteGroßherzogthumsichbeziehen-
den Vorbehalteandern Gebrauchzu machen,als diesesdem
andern mit VerfassungversehenenTheile des Landesgegen-
über geschehe,daß also, soweitthunlich,vor Emanirungvon
Gesetzen,welchedas ganzeGroßherzogthnmbefassensollen,zu-
vor das rathsameErachtender Vertreter des Fürstenthums
erfordertwerdenwürde»,

„die Petition als ungerechtfertigtzurückzuweisen."
Eine demReichstageimNovember1870 eingereichtePetition

stelltesodann(so führendiePetentenweiteraus) aufGrund der
Behauptung,daß die demFürstenthumeRatzeburgertheilteVer-
fassungnur demNamennach,nichtaber in ihremInhalte und
Weseneinesolchesei,den Antrag:

„Der Reichstagwolledie widerdieVerfassungdes Fürsten-
thnmsRatzeburgvom6. November1869erhobenenBeschwerden
für begründetund die großherzoglichmecklenbnrgisch-strelitzische
Regierungzur AbhülfesolcherBeschwerdenfür verpflichteter-
kennen."

NachdemdiesePetition damals nichtmehrzur Berathung
im Reichstagegekommen,reichteAdvocatKindlerzu Schönberg
dieselbeimOctober1871 wiederein, indemer sichtheilsauf eine
ihm im Jahre 1847 (1867?) ertheilteVollmachtvon 51 Dorf-
schastendes FürstenthumsRatzeburgund von ansässigenBürgern
der Stadt Schönberg,theils auf eineneuereVollmachtvon neun
weiternDorfschaftenund von zehnverfassungsmäßiggewählten
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Vertreternder ratzebnrgischenBauernschaftenund der schönberger
Bürgerschaftberief. Letzterehattendie Vollmachtübrigensnicht
krafteinesBeschlussesder Landesvertretung,sondernals Privat-
Personenunterzeichnet.

Die Verfassungvom 6. November1869 ordneteeine aus
folgendenPersonengebildeteVertretungan:

1. den Besitzernder drei Allodialgüterdes Landes;
2. drei von der Synode des Fürstenthumsaus ihrer Mitte

durchStimmenmehrheitzu wählendenPastoren;
3. drei Abgeordnetender Stadt Schönberg,von deneneiner

vomMagistratund den Quartiersmännernaus demMagistrat,
die beidenandern von den angesessenenBürgernder Stadt aus
der hausgesessenenBürgerschaftgewähltwird;

4. achtvon denBauernschaftenderviergroßenVogteienaus
ihrer Mitte gewähltenAbgeordneten;

5. einemvon der Bauernschaftder VogteiMannhagenaus
ihrer Mitte gewähltenAbgeordneten;

6. drei von den Domanialpächternans ihrer Milte gewähl-

ten Abgeordneten.
Die Vertretung wird alljährlichdurch die Landvogteizu

Schönbergzusammenberufen,derenVorstandzugleichVorsitzender
der Versammlungist.

Ausgeschlossen vom Wirkungskreiseder Versammlung
sinddie kirchlichenAngelegenheitendes Fürstenthumssowiedie
Gesetzgebungfür das gesammteGroßherzogthumund den Nord-
deutschenBund.

Die Zustimmung der Vertretungist erforderlichzur Ab-
Änderungder bestehendensowiezur Aufleguugneuer, über das
BestehendehinausgehenderLandesausgaben,soweitnichtdie Ab-
änderungoderAuflagedurcheineder erwähntenGesetzgebungen
erfolgt.

Das Erachten der Vertretungsoll vor Erlassungder das
FürstenthumRatzeburgbetreffendenGesetzeerfordertwerden.

Eine Mitwirkung der Vertretungsoll stattfinden:
1. beimArmenwesen;
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2. bei dem Bau und der Erhaltung der Chausseen,Land-
straßenund sonstigenöffentlichenWege;

3. beimMilitärwesen;
4. bei demSchulwesennachseineräußernSeite;
5. bei demVersicherungswesen.
Zu bestimmtenZweckenward ein von derVertretungzu ver-

waltenderLandessondserrichtetund ausgestattet. Die Bewilli-
gungenderVertretungaus diesemFondsbedürfenderGenehmigung
der Regierung.

SoweitdieEinkünftedesLandesfondsnichtausreichen,sollen
die erforderlichenMittel,

1. wennes sichumArmenlastenhandelt,durchBeiträgeder
Armendistricte,zudenendieLaudesherrschaftwegenderDomänen
ein Viertheilherzugebenhat;

2. für andereAusgabendurchBeiträgeder Einwohnerdes
Fürstenthumsaufgebrachtwerden.

Kommtüber den Aufbriugungsfußein landesherrlichzu ge-
uehmigeuderBeschlußuichtzu Stande, so bestimmtdie Landes-
regierungdenselben.

Zur Verwaltungdes Landesfonds,bezw. zur Ausübung
der bei den Verwaltungszweigender VertretunggewährtenMit-
Wirkung wählt die Vertretung einen ständigen, aus drei ihrer
MitgliederbestehendenAusschuß.

Der Vertretungsollbei ihrer JahresversammlungKenntniß
gegebenwerden:

1. von der Verwendungder Mittel des Landesfonds;
2. von den allgemeinenResultateuderjenigenVerwaltuugs-

zweige, in Ansehungderer der Vertretuug eiue Mitwirkung
zusteht;

3. vou alle»allgemeinen AnordnungenundVerfügungen,
welchezur Ausführungder Gesetzevon der Landesregierunger-
lassensind.

Streitigkeitenzwischender Landesregierungund der Vertre-
tung über dieseVerfassungsollendurchschiedsrichterlichenSpruch
des höchstenGerichtesin Mecklenburgendgültiggeschlichtetwerden.



169

Auf Grund dieserVerfassungfanden die vorgeschriebenen
Wahlenstatt, welchenachder Behauptungdes Bittstellersvou
der betheiligtenBevölkerungnur um deswillenvollzogenwurden,
um mittels der gewähltenVertreter theils die erhobenenBe-
schwerdenunterstützen,theils durchdas Zurückbleibender Ver-
treter von der angesetztenVersammlungdiesebeschlußunfähigund
dadurchdie Verfassungselbsthinfälligmachenzu können. Diese
TendenzderWahlenwurdevon den gewähltenneuenVertretern
derBauernschaftundzweiVertreternderhausangesessenenBürger-
schastsowoldeinBnndesrathemittelsVortragsvom 11.Februar
1870, als auch dem Vorsitzendender Landesvertretungdurch
Schreibenvom7. und 9. Juni 1870 angezeigt.

Eine wiederholteEürberusungder Vertretunghalte seither
nichtstattgefunden.

In der Eingabevom27. Januar 1870erachtetederPetent
sichund seineAuftraggeberin folgendenPunkten für beschwert:

1. daß Abänderungender Verfassungzum Zweckenähern
Anschlussesdes Fürstenthumsau die mecklenburgischenLande,
ohnefreieZustimmungdes Fürstenthums,vorbehaltenseien;

2. daß dieZusammensetzungderVertretungeinewahreVolks-
Vertretunguichtherstelle;

3. daß die Versammlungder Vertreter ihren Vorsitzenden
nichtselbstwählendürfe;

4. daß die Vertretungvon jeder Mitwirkungan der das
gesammteGroßherzogthumbetreffendenGesetzgebungausgeschlosseu
sei und daß rücksichtlichder Gesetzgebungdes Fürstenthumsnur
das Erachten der Vertretungerfordertwerde;

5. daß durchdie Herstellungdes Landesfondsund die fest-
gesetzteVerpflichtungdesFürstenthnms,etwaigeAusfällezudecken,
eine Doppelbesteuerungeingeführtworden; daß die Vertretung
keinenAnspruchauf RechnungslegungüberEinnahmenundAus¬
gabenhabe,unddaßihreMitwirkungzurVerwendungvonetwaigen
Ueberschüffennichterforderlichsei.

In den folgendenPetitionen vom November1870 und
October1871 wurde nochausgeführt, daß dieVerfassungvom
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6. November1869 nur den:Namennach,nichtin ihremWesen
eineVerfassung,und daß somitdem Bundesrathsmandatvom
October1867nichtgenügtsei. Es wurde,gestütztauf die„Ein-
leitung iu das DeutscheStaatsrecht" von ProfessorSchulzein
Breslau(Leipzig1869,S. 403)derFortbestandderdurchArt.XIII
deraltenBundesactebegründetenlandesherrlichenVerpflichtungen
und auf Grund der Verhandlungendes WienerKongressesund
derWienerSchluß-Acteweiterbehauptet,daß nachdemgeschicht-
lichenBegriffeiner Landesverfassungder Landesvertretungmin-
bestensdas Rechtzustehenmüsse,das Landzu repräsentiren,im
Namen desselbenBeschwerdennnd Petitionen zu erhebenund
derenAbhülfeodersonstigeErledigungzu erwarten,fernerRech-
nnngslegungüber öffentlicheEinnahmenund Ausgabenzu sor-
dern, endlich,daß ohneihre ZustimmungSteuern nichtauferlegt
oderverändert,Gesetzenichterlassenwerdendürften.

Für dieseAuffassungwurdeangerufen:
Klüber, „OeffentlichesRechtdesDeutschenBundes",§. 224;
„Actendes WienerEongrefses",Heft 7, S. 369-378,
K.F. Eichhorn,„HeftüberStaatsrechtsvorlesnngeu",§§.100,

111, 117.
Es wird fernerBezuggenommenauf die obenS. 55 an-

gezogeneProclamationdesGroßherzogsvonMecklenburg-Schwerin
vom23.März1848,welchesichderGroßherzogvonMecklenburg-
Strelitz in einemAufrufevom 28. März 1848 vollständigan-
geeignethabe.

Der Referent der Petitionscommifsion,davonausgehend,
daß es sichum Anwendungdes Art. 76 der Reichsverfafsung
handle,führteaus, daßin demFürstenthumRatzeburg,welches,
mit demKreiseStargard durchPersonalunionverbunden,das
GroßherzogthumMecklenburg-Strelitzbilde, eine Versassungs-
streitigkeitbestehe;daß in der von der gesetzgebendenAutorität
des Fürstenthumsausgegangenen,gehörigpublicirtenVerfassung
vom 6. November1869 in §. 16 zwar ein schiedsrichterliches
Forum für Streitigkeitenbestelltsei,welchezwischender Landes-
regieruuguud der Vertretungdes Fürstenthumsüber die Ver¬
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fassungentständen;allein die vorliegendePetition sei nichtvon
dieserVertretungeingereichtund zu EntscheidungeinerStreitig-
keit der aufgetretenenPetenten mit der Regierungwürdedas
obersteGerichtMecklenburgsnichtzuständigsein. Der Begriff
vonVerfassungsstreitigkeitenseinichtbeschränktauf denKreisder
Differenzen,welchesichauf Grund einerin anerkannterWirk-
samkeitbestehendenVerfassungergäbenund deren Erledigung
allerdingsregelmäßigzudenAufgabenderaus denBestimmungen
dieserVerfassunghervorgegangenenVertretunggehörten. Die
auf Art. XIII der Bundesaeteund auf die landesherrlichePro-
clamationvomMärz1848 gestütztenAnsprüchederPetentenseien
berechtigte,und es hätten dieselbenals Bewohnerdes Fürsten-
thums ein begründetesInteressean derenVerwirklichung.

Der Bundesrathund Reichstagseienbei ihren im Jahre
18G7gefaßtenBeschlüssenvon dieserAnsichtausgegangenund
hätten den Art. 76 der Verfassungfür anwendbarerklärt; der
Bundesrathinsbesonderehabe an die strelitzischeRegierungdie
Aufforderungergehenlassen,der VerfassungslosigkeitdesFürsten-
thums ein Endezu machen.

Nachdemnun auf erhobeneBeschwerdeder Bundesrather-
klärt habe, es liege eineVerfassungsstreitigkeitnicht vor uud,
überzeugtvonderUnanwendbarkeitdesArt.76, das in demselben
vorgeschriebeneVerfahrennicht eingeleitethabe, könneder Zweck
derPetition nur dersein,mitHülfedes ReichstagsdenBundes-
rath zu bewegen,dasVorhandenseineinesVerfassungsstreitesan-
zunehmenund das Verfahrennach Art. 76 in Anwendungzu
bringen.

Indem der Referentim wesentlichenden Ausführungender
Petition beitrat, wonachdie Verfassungvom6. November1869
den berechtigtenAnsprüchendes Petenten und seinerAuftrag-
geberund den bescheidenstenAnforderungendes Volkesan eine
Verfassungnichtgenüge,stelltederselbedenAntrag, beimReichs-
tage den Beschlußin Vorschlagzu bringen:

„Die Petition des AdvocatenKindler in Schönbergvom
15. October1871 dem Bnndesrathezur Berücksichtigungin



172

Gemäßheitdes Art. 76 der Verfassungdes DeutschenReiches
zu überweisen."

Der Correserent wies darauf hin, daß in dem kleinen
Staatswesendes 17000 EinwohnerenthaltendenFürstenthums
RatzeburgeineLandesverfassungnichtnur einenstaatsrechtlichen,
sondernaucheinencommnnalenCharakterhaben müsseund daß
die Gewährungvon Verwaltungsbefugnissenan die Vertretung
keinfremdartigesElementsei. Nachder unter der Bnndesaete
herrschendenPraxis seien,wiedie damaligenVersassungszustände
in Preußenbewiesen,geringeAnforderungenau dieVerfassungen
der Einzelländergestelltworden, und würdedie Verfassungfür
RatzeburgnachdamaligerAuslegungderVorschriftdesArt.XIII
der Bundesaetegenügthaben.

Die landesherrlicheProelamationvon 1848 sei ein Be-
schwichtigungsmittelgewesen,zeichnekeinefestenGleisefür die
künftigeVerfassungvor, und es könnenicht behauptetwerden,
daß dieVerfassungvom6. November1869der gegebenenZusage
nichtentspreche.

Es liegefernerkeinVerfassungsstreitim Sinne des Art.76
der Reichsverfassungvor; ein solcherseinur möglichzwischender
Regierungund den berechtigtenOrganen der Landesvertretung,
und könnenichtvon jedemeinzelnenEinwohnererhobenwerden.

UeberdiesseidieAnwendungdesArt. 76 derReichsverfassung
dadurchausgeschlossen,daß in der Verfassungdes Fürstenthums
einSchiedsgerichtfür Verfassungsstreitigkeitenvorgesehensei. Der
Correserentstelltedeninachden Antrag, demReichstagefolgende
Beschlußfassungvorzuschlagen:

„In Erwägung, daß ein Verfassungsstreitim Sinne des
Art. 76 der Verfassungdes DeutschenReichesnichtvorliege,

.über die Petition zur Tagesordnungüberzugehen."
Der Vertreter des Bundesrathes,großherzoglichmecklen-

burgischeGesandteStaatsministervon Bülow, welcherder
Comniissionssitzunganwohnte,widersprachzunächstderBehauptung,
daßdas FürstenthumRatzeburgzumGroßherzogthumMecklenburg-
Strelitzim Verhältnißder Personalunionstehe. Es gebekeinen
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BundesstaatRatzelmrgund schondeshalbkönnedas Fürstenthnm
keinenAnsprnchauf eineselbständigeVerfassungmachen. Ratze-
bürg bilde vielmehreinen integrirendmBestandtheildes Groß¬
herzogthumsund wennder Ausdruck„Personalunion"gebraucht
worden,so sei diesnur geschehen,um gewisseliebgewordeneBe-
sonderheitendes Läudcheuszu schonen,nichtaber, um einenicht
berechtigtestaatlicheSelbständigkeitdes Ländchensanzuerkennen.

DemArt. XIII der vormaligenBundesactesei durchErlaß
der Verfassungvom6. November1869vollkommengenügt.

Die strelitzischeRegierungsei der ratzeburgischenBevölkerung
in jederWeiseentgegengekommenund habe sichnochkürzlicher-
boten,etwaigeAnträgeüber dieTheiluahmean derGesetzgebung,
überdenLandesfondsunddasPetitionsrechtznerledigen.Würden
die gewähltenVertretersichzurLandesversammlungeinfinden,so
kämewol sofortein Ausgleichzu Stande.

DielandesherrlicheProclamationvon1848 könnenichtmehr
angerufenwerden, nachdemdie auf Verfassungsänderungengc-
richtetenBestrebungenjenerZeit durchSchiedsspruchihren Ab-
schlußgefundenhätten.

Die Kommissionbeschloßauf den Antrag eines Mitgliedes
schließlichmit 15 gegen3 Stimmen,in Erwägung,daß sichdurch
den am 2. Novemberauf den Antrag Büsing vom Reichstage
angenommenenGesetzentwurfauch die Verfassungsangelegenheit
desFürstenthumsRatzeburgerledigenwerde,demReichstagevor-
zuschlagen:

„Ueberdie Petition des AdvocatenKindler in Schöllberg
mit Rücksichtans den vomReichstagein gegenwärtigerSession
zum BeschlußerhobenenGesetzentwurf,betreffenddie Volks-
Vertretungin den Bundesstaaten,zur Tagesordnungüber-
zugehen."

Da die AngelegenheitwegenbaldigenSchlussesdes Reichs-
tags nichtmehrzurErledigungkam,wurdedieselbePetitionvon
demselbenPetentenim April 1872 wiedereingereicht.

In der Sitzungder Petitionscommissionvom25. Mai 1872
(Nr. 120, S. 537 der Anlagen)beriefsichder Referent unter
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Bezugnahmeauf seinenam 7. November1871erstattetenBericht
auf einenfrühernAusspruchder mecklenburg-strelitzischeuRegie-
ruug, durchwelchenanerkanntsei, daß das FürstenthumRatze-
bürg mit dem GroßherzogthumMecklenburg-Strelitz nur durch
das Band einer Personalunionverknüpftsei. Hierfür spreche
auchdie Thatsache,daß das Fürstenthumvölligaußerhalbder
Verfassungdes Großherzogthumssteheund von dieserin keiner
Weiseergriffenwerde. AndererseitsabersprechederUmstand,daß
dieVerfassungdes DeutschenReicheseinenBundesstaatRatzeburg
nichtkenne,sprecheferner die Untrennbarkeitdes Fürstenthums
vom Großherzogthum,die Gemeinsamkeitder Regierung-,der
Gesetzgebung,derVerwaltungundvieleröffentlicherEinrichtungen
gegen die AnnahmeeinerreinenPersonalunion.

Ebensowenigsei die entgegengesetzteAuffassungzutreffend,
wonachdas Fürstenthumeinenrein domanialenTheil desGroß-
Herzogthumsbildensolle. Hiergegensprechedas Vorhandensein
von Rittergüternund einerstädtischenCommunesowieder Um-
stand, daß der im Fürstentum vorhandeneDomanialbesitzdes
GroßherzogsvönMecklenburg-StrelitznichtdiejenigenBeziehungen
theile, welcheder domanialeTheil des Großherzogthumszur
mecklenburgischenVerfassunghabe.

Wäre das Fürstenthumein von den mecklenburgischenDo-
mäuennichtunterscheidbarerDomanialbesitzdes Großherzogs,so
würdederBundesrathdenselbenschwerlich,wie imOetober1867
geschehen,aufgeforderthaben,derVerfassungslosigkeitimFürsten-
thnm ein Endezu machen. Das VerhältnißbeiderLandestheile
seivielmehrein unberichtigtes,dessenKlarstellungdurchgeeignete
Verfassungsbestimmungenwünschenswert!)erscheine.

DerReferent suchtenun nnterBezugnahmeauf seineoben
wiedergegebenenAusführungenvom 7. November1871 nachzu-
weisen:

1. daß einVersassnngsstreitimSinnedesArt.76 derReichs-
Verfassungvorliege;

2. daß die Petenten zu ErhebungdiesesVerfassungsstreites
berechtigtseien;
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3. daß die Bestimmungder Verfassungfür Ratzeburg,wo-
nachein Schiedsgerichtfür Verfassuugsstreitigkeitenbestehe,der
Anwendungdes Art. 76 der Reichsverfassungnichtentgegen-
stehe;

4. daß derVerfassungsstreitdurchOctroyirungderVerfassung
vom6. November1869keineswegserledigtsei;

5. daß dieseVerfassungden Bewohnerndes Fürstenthums
und derenVertretungkeineswegsdie gebührendeMitwirkung
bei derGesetzgebungund beimfinanziellenHaushalteinräume;

und stellteden Antrag, dem ReichstagefolgendeBeschluß-
sassungvorzuschlagen:

„Die PetitiondemBnndesrathezurBerücksichtigungzuüber-
weisenmit demErsuchen,denratzeburgerVerfassungsstreitauf
Grund des Art. 76 der Verfassungdes DeutschenReichesim
Wegeder Reichsgesetzgebungzur Erledigungzu bringen."

Der Correserent wiederholteseinensrühernAntrag auf
Uebergangzur Tagesordnung,indem er seinenAusführungen
vom 7. November1871 nochbeifügte,daß der Bundesrathin-
haltlichseinesBeschlussesvom 19. Mai 1870 der Ansichtsei,
daß die Verfassungvom 6. November1869 demBeschlüssedes
Bundesrathesvom28. October1867entsprecheuud daß einVer-
fassnngsstreitim FürstenthumRatzeburgnichtmehrvorliege.

Auchder Vertreter des Bundesrathes bezogsichauf
seineftühernAusführungen,welchener nochbeifügte:

Der Bundesrathhabeam 28. October1867 auf einenBe-
richt des Ausschussesfür Justizwesen,worin auf Grund des
Art. 13 der vormaligenBundesacte,zusammengehaltenmit dem
Geist und Sinn des Art. 76 der Bundesverfassung,ein Ver¬
fassungsstreitimFürstenthumangenommenwordensei,beschlossen,
„die großherzoglicheRegierungzu ersuchen,in das Fürstenthum
ans dem einen oder andernWegeeine solcheVerfassungeinzn-
führen, welcheden Anforderungenjenes Art. 13 zu genügenge-
eignetsei".

Es habehiernachdergroßherzoglichenRegierungfreigestanden,
das Fürstenthnmentwederin den ständischenVerbandder Groß-
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herzogthümereintretenzu lassen,oderdemselbeneineeigeneVer-
fassnngzu geben, und sie habe hauptsächlichmit Rücksichtauf
die Wünscheder Bevölkerungden letzternWeggewählt.

Dem Art. 13 der Buudesactesei durch eine provinzial-
ständischeVerfassung,wie siedemkleinenFürstenthumnur habe
gewährtwerdenkönnen,vollkommengenügt.

Im übrigenwiederholtederBevollmächtigteseineErklärungen
vom7. November1871.

Auf den AntrageinesCommissionsmitgliedes, welches
den Ausführungendes Referentenim wesentlichenbeitrat, aber
hervorhob,daß durchdenBescheiddes Bundesrathesdas Ver-
fahren nach Art. 76 der Verfassungnicht bis zu demjenigen
Stadium erschöpftsei, daß nur nocheineErledigungdes Ver-
fassungsstreitesimWegederReichsgesetzgebungerübrige,vielmehr
ein wiederholterAusgleichsversuchnichthoffnungslossei, beschloß
die Commissionnach Verwerfungder Anträgedes Referenten
nnd Correferenten,demReichstagevorzuschlagen:

„Die Petition demHerrn Reichskanzlerbehufswiederholten
VersuchsgütlichenAusgleichsdesnochschwebendenVerfassungs-
streitesbezüglichdes FürstenthumsRatzeburgdemBundesrath
zu überweisen."

In der 41. Sitzung des Reichstagsvom 12. Jnni 1872
(S. 943 derStenographischenBerichte),in welcherdieAngelegen-
heit zur Verhandlungkam, hobzunächstderAbgeordneteKiefer
(Baden)hervor, daß einerseitsdie Verfassungvom 6. Novem-
ber 1869 den Einwohnernvon RatzeburgkeineeigentlicheMit-
Wirkung,sondernnur ein rathsamesErachtenbei Werkender
Gesetzgebungfür das Fürstenthumeinräume,daß andererseitsjene
Bewohnerder Gesetzgebungfür Mecklenburg,bei welchersiein
keinerWeisemitwirken,unterworfenseien, daß es von dem
WillendesFürstenabhänge,ein für ganzMecklenburgerlassenes
Gesetzauchin Ratzeburgeinzuführenodernicht. Da derReichs-
tag nichtauf Einreihungvon Grundrechtenund von Minimal-
forderuugenan die Verfassungender einzelnendeutschenStaaten
in die Reichsverfassungbestaubensei, erscheinederselbeum so
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mehrverpflichtet,durchdas GewichtseinerAutoritätdeneinzelnen
Staaten, welchenochkeinewahrenVerfassungenhaben,zusolchen
zu verhelfen.Es liegehier einVerfaffungsconflictin verschärfter
Form vor. Nachdemdie uneigentlichsogenannteVerfassungge-
geben, seienzwar die Wahlen zur Volksvertretungsofort an-
geordnetworden, aber die Gewähltenhätten ihre Plätzenicht
eingenommen.Sie hättenin derVerfassungjedeSpur dereinem
deutschenBürgerzukommendenRechtevermißt,und wendetensich
beschwerendan den Reichstag. Bisjetztsei es der Regierung
unmöglichgewesen,die Verfassungin Vollzugzu setzen. Der
Bundesrathsei 1867 in freundlicherWeiseins Mittel getreten,
um dem verfassungslosenZustandein Ratzeburgein Ende zu
machen;derselbehätte beimErscheinender Verfassungvon 1869
soforteinschreitenund den Art. 76 der Reichsverfassungin An¬
wendungbringensollen,um demFürstenthumeinewirklichecon-
stitutionelleVerfassungzu verschaffen.

Von der Erklärungdes mecklenburgischenBevollmächtigten
werdees abhängen,ob demAntrageder Eommissionoder dem
ursprünglichenAntrage des Referentenbeigetretenwerde, wo-
nach mit UmgehungweiterergütlicherAusgleichsversuchesofort
im Wege der Reichsgesetzgebungvorzugehenwäre. Die Ein-
Wendung,daß das FürstenthumRatzeburgzu kleinsei, als daß
man demselbeneinewirklichconstitutiouelleVerfassunggewähren
könne, zerfalleim Hinblickauf die Verfassuugszuständein den
kleinenEantonender Schweiz.Nachalter Erfahrungwerdeder
Sinn für ein vernünftiges,gesetzlichesStreben geradein den
engenKreisenderGemeindethätigkeiterzogen. Aus dieserSchule
bürgerlicherEinsichtund Pflichttreuehabe sicheine Saat des
Segensüber alle Gebietedes Staates ausgebreitet.

Der BevollmächtigtezumBundesrathe,Staatsministervon
Bülow, anerkanntezunächst,daß die Verfassungvom 6. No-
vember1869keinecoustitutionelle sei. Eine solchehabeweder
verliehenwerdenwollen nochkönnen. Schon in den Com-
misfionsberichtenseiendieentgegenstehendenSchwierigkeitenhervor-
gehoben. Jrrthümlichsei vor allem die Unterstellung,als sei

Die mecklenburgischeVersassnngSfrage. 12
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das FürstenthumRatzeburgmit dem GroßherzogthumMecklen-
burg-Strelitznur durchPersonalunion,etwa so verbunden,wie
früherdas KönigreichHannovermitEngland. Ratzeburgseikein
Staat, undwennderAusdruck„Personalunion"einmalgebraucht
worden,soseidas zu einerZeit geschehen,woderstaatsrechtliche
Begriffnichtso klarund präcis und mitso gewaltigerConsequenz
verbundengewesen,wiedas jetztderFall sei. Ratzeburgsei ein
StückdesGroßherzogthumsMeckleuburg-Strelitz,esseials solches
von demHerzogevonMecklenburg-Strelitzregiert, demes durch
den WestfälischenFrieden und den HamburgerVergleichüber-
kommensei. Man habedemselbenin patriarchalischerWeiseund
mit Rücksichtauf das kleineFürstenthumeine getrennteVer¬
waltunggelassen,welchees aus derZeit besessen,da es einBis-
thum war. Es sei immereinwohlorganisirtesnndwohlbestelltes
Land gewesen. Gesetzeund Verwaltungseien namentlichim
vorigenJahrhundertin Ratzeburgund Mecklenburgverschieden
gewesen.Hierzuhabedie verhältnißmäßiggroßeräumlicheEnt-
fernnng mitgewirkt.Man habe dort einengroßen, inzwischen
vermindertenApparat von Beamten gehabt. Aus alledem
folge aber nichtdie Personalunionund die Unabhängigkeitim
DeutschenReiche. Im Jahre 1815 sei jedenfallsderZweifel,der
darausentstehenkonnte,daß Ratzeburgim Fürstencollegiumver-
treten gewesen,durchdie Bundesaete,welchedasselbezu einem
Theilevon Mecklenburg-Strelitzgemacht,beseitigtworden. Von
1815—1866 habe sichkeinBedürfnißeiner Verfassunggeltend
gemacht.Ratzeburgsei mit dem übrigenGroßherzogthumStre-
litzverbunden,nachdem eigenthümlicheuVerhältnißder mecklen-
burgischenVerfassungregiertworden. Jedochseiendie mecklen-
burgischenStände als solchemit demFürstenthumeRatzeburg
nichtbefaßtworden, hätten auch nicht, wie behauptetworden,
Gesetzefür Ratzeburggemacht.Rednerwiederholtenun die in
der CommissionssitzunggegebenenErläuterungenüber die durch
Beschwerdenaus Ratzeburgveraulaßte Berathuug und Ent-
schließungdes Bundesrates vom October 1867. Weder der
Bundesrath noch die strelitzerRegierunghabe eine Wandlung
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aller Verhältnisse,vielmehreine provinzialständischeVerfassung
für das kleineFürstenthumin seinereigentümlichenZusamnien-
setznngund in seineneigenthümlichenVerhältnissengewollt.Die
Regierungsei mit Verkündungder Verfassungvom 6. Novem¬
ber 1869 ihrer Verpflichtungnachgekommen.DieseVerfassung
steheauf demalten Rechteund diesesRechtkönneund sollever-
einigt werdenmit demjenigenFortschritt, den die Regierung
wünsche.Die Verfassungsei, nachdemsie reiflicherwogenge-
Wesen,mit Vertrauensmännernberatheuworden, worunterder
Wortführerder Petenten, AdvocatKindler, welcheranerkannt
habe, daß eine Art commnnalerVerfassungden Verhältnissen
entspreche.Die Vertrauensmänneraus Ratzebnrgseienmit dem
Entwürfeim wesentlicheneinverstandengewesen.

Was nun die einzelnenBeschwerdepunktebetreffe,so seider
Vorbehaltder Aendernngder ratzeburgerVerfassungfür den
Fall, daß es sichum den Anschluß,eventuellum eine Ver-
Änderungder mecklenburgischenVerfassunghandle, weiseund
zweckmäßigund die Beschwerdezeigenur, daß die Ratzeburger
im höchstenGrade Particularisteuseien. Sie hätten dieselben
Gerichte,dieselbeKameralverwaltuugwie Mecklenburg,und ein
engererAnschlußläge in ihremeigenenInteresse.

Was dieZusammensetzungderVertretungbetreffe,sowünsche
AdvocatKindlernun eineVertretungder 17000Ratzeburgernach
Kopfzahl,je einen Vertreterfür 1000 Einwohner. Die Hans-
wirthe, die zunächstvertretungsberechtigtenBauern, meistBesitzer
großer Gehöfte,hätten dagegenauf Befragennicht gewünscht,
daß 'die kleinenLeutemitwählen. In der That passeauchfür
einLändchen,fürwelcheseineCommunalverfafsungdiegeeignetesei,
in welchemnicht große politischeFragen, sondernVermögen,
Einkünfte,Wege, Schulsachenzur Erörterungkämen,das all-
gemeineStimmrechtnicht. Man mögean Amerikaersehen,wo-
hin es führe, wenndie Communalverwaltuugin dieHändedes
allgemeinenStimmrechtsund der Nichtbesitzendenfalle.

Die Zuziehungder drei Ritter seidadurchgebotengewesen,
daß dieselbenin Ratzeburgüberhauptkeinepolitische,ständische

12 *
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Vertretunggehabthätten. AdvoeatKindlerhabe die Zuziehung
nur eines Vertretersfür die Stadt Schönberggewünscht;die
Vertretungdurchdrei entsprecheaber besserdemVerhältnisseder
Stadt zumLande. DieHinzuziehungder dreiPastorenseidurch
das Ansehen,das sie genössen,durchderen Bekanntschaftmit
allenVerhältnissen,durchderenInteressean der Communalver-
waltunggerechtfertigt.DieBestimmungdesVorstandesderLand-
vogteizumVorsitzendenderVertretungempfehlesichdurchdessen
besondereBefähigungzur Leitungder Geschäfteund zur Theil-
nähmean denselben.

Die Verfügungdes §. 7, wonachdieVertretungvonRatze-
bürgvon derBerathungnichtnur vonReichs-,sondernauchvon
allgemeinenmecklenburgischenLandesangelegenheitenausgeschlossen
sei, erscheineals nicht sehr bedenklich.Es mögenkaumdrei
Fälle vorgekommensein, in welcheneineEinheitderGesetzgebung
nöthig gewesen:bei Feststellungder Stempelabgabenfür das
Oberappellationsgerichtund einerSporteltaxefür dieMagistrate.
AllgemeineSteuern kämendabeinicht in Betracht. Man könne
den mecklenburgischenStänden schwerlichvorwerfen,daß sie zu
leichtsinnig,zurasch,zu vieleSteuernbewilligen.Für Ratzeburg
könntensie das überhauptnicht thun. Die Ratzeburgerhätten
das Bewilligungsrechtfür jede neue und für jedeVeränderung
einer bestehendenAbgabe. Ratzeburgsei in dieser Hinsicht
verwöhnt;es habe bis jetzteineSteuerzulagenichtbekommen,
mit Ausnahmeeiner solchenvon einemThaler für den Kopf,
infolgedes Beitritts zumZollverein. Ratzeburgseidas wenigst
besteuerteLand Norddeutschlands.Der Landesfondsgebeder
VertretungGelegenheit,sichmit den Landesangelegenheitenzu
beschäftigenund Verbesserungenherbeizuführen,wo es noth-
wendigsei.

Es werdefernerdarübergeklagt,daß der Landesvertretung
nichtein jährlichesBudgetvorgelegtwerde,daß keinejährliche
Rechnungsablageu. f. w. stattfinde. Das Rechnungswesensei
in Mecklenburgvollkommenin Ordnung; es sei die Vorlageder
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Rechnungendurch die Landvogteizugesagt, und die Zusagen
pflegtengewissenhafterfüllt zu werden.

Die Aufstellungdes Oberappellationsgerichtsals Schieds-
gerichtin Verfassungsstreitigkeitenentsprecheeiner Voraussetzung
des Art. 76 der Reichsverfassuug.

Die Regierungsei übrigens, wie schonin der Sitzung der
Petitionscommissionerklärt worden, zu jedem Entgegenkommen
bezüglichdes §. 7 derVerfassung(Gesetzgebungfür ganzMecklen-

bürg), desLandesfondsund desPetitionsrechtsbereit, ivenndie
Landesvertretungeinmalzusammenkomme.Weitergehenden,die

stetigeEntwickelungder einmalgegebenenVerhältnisseaußerAcht
lassendenBeschlüssenkönneaber nichtnachgegebenwerden.

Die ReichsverfassungenthaltekeineZusage einer Verfassung
in dem Sinne, in dem sienun für Ratzeburgverlangt werde,
für jedesLand, das keineVerfassunghabe. Die Verfassungjedes
Landes sei der freien EntWickelunganheimgegeben.Daß die

ratzeburgerVerfassungden gerechtenAnsprüchengenüge,habeder

Bundesrathanerkannt.
Was die im Jahre 1848 gemachteZusagebetreffe,so habe

sichdie mecklenburg-strelitzischeRegierung damals der constitu-

tionellenEntwickelung,wie sie ins Leben gerufenwerdensollte,

angeschlossen,sei aber, da deren Voraussetzungennicht in Er-

sülluuggegangen,zurückgetreten,bevor sie ein bestimmtesEnga-

gementhatte, sodaßihr von keinerSeite derBruch einerZusage

habe vorgeworfenwerdenkönnen.
Der Bevollmächtigtebat, nachdemer nochmalsdie Unmög-

lichkeithervorgehoben,einemLandevon 17000 Einwohnerneine
selbständigeconstitutiouelleVerfassungzu geben, über die vor-

liegendePetition zur Tagesordnungüberzugehen.

Der AbgeordnetePogge (Strelitz) (S. 949) machtegeltend,
daß man in derHerbstsessiondes ReichstagsvomJahre 1871 der

Ansichtgewesensei, daß durchden auf den Büsing'fchenAntrag

gefaßtenBeschlußauch die ratzeburgerVerfassungsfrageerledigt

sei, weshalbdiePetitionscommissionUebergangzurTagesordnung

über die Petition desAdvocatenKindlervorzuschlagenbeschlossen



182

habe. Es sei nun zwar infolgedes Beschlussesauf denBüsing'-
schenAntrag auf dem mecklenburgischenLändtageeineCommission
ernannt worden, welchemit den großherzoglichenRegierungen
über die Verfassungsreformverhandelnsollte. DieseCommission
seiaus VertreternderStädte und der Ritterschaftgebildetworden,
von denendie letzterebis dahin jeder Aeudernngder bestehenden
Verfassnngsverhältuissesichstets abgeneigtgezeigthabe. Wenn
nun ferner an der Spitze der RegierungenMänner ständen,
welcheseit mehr als 25 Jahren stets im Gegensatzegegen jede
freiheitlicheEntWickelung,gegen jede Umgestaltungder Ver-
fassungsverhältuissegestanden,so sei auf dem betretenenWege
wenigAussichtauf eine Aendernngder Verfassung. Man gehe
nur gezwungenan solcheAendernngen,und nicht weiter, als
der Zwang reiche. Erst zweiJahre nach der im October1867
ergangenenAufforderungdes Bnndesrathes, im November1869,
seiendieVerfassungsverordnungenergangen;auf Grund derselben
seien im Frühjahr 1870 die Wahlen vorgenommenworden; da
aber die Gewähltenihr Mandat nur zu demZweckaugeuommen
hätten, um die Verfassungnicht ins Lebentreten zu lassen, sei
deu in den Jahren 1870, 1871 und 1872 angeordnetenEin¬
berufungenkeineFolge gegebenworden. Auf eiue entsprechende
Verständigungim Falle des wirklichenZusammentrittshätten,
wie Reduerin einer Allegorieandeutet,die GewähltenkeinVer¬
trauen. In den letzten25 Jahren habe das Verfahrender Regie-
rung im Fürstenthumnur Mistrauen erzeugt. Die Verfassung
von 1869 entsprecheden geringstenAnforderungennicht. Was
die Personender Vertreterbetreffe,so liege nur ein Gut eines
der drei ritterschastlicheuVertreterin Ratzeburg,der Besitzeraber
wohne seit Jahren in Dresden. Die Güter der zwei andern
lägen dreibis fünf Meilenvon Ratzeburgentferntundhättenkeine
Beziehungenzu diesemLaude. Aber mau habe gegendieseVer-
treter nichtseinzuwenden,da sie wenigstensunabhängigeMänner
seien. Nichtdasselbesei, wie Redner näher darlegt, mit den
von den achtPastoren und den vierzehnDomanialpächterndes
Landesgewähltenje dreiVertreternderFall. Ein fernererMiZ-
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stand sei, daß die neun von den Bauern zu wählendenVertreter
auch selbstder Bauernschaftangehörenmüßten. DieseAbgeord-
neten kämendurchihrenMangel au Geschäftskenntnißund Rede-
fertigtestnothweudigiu Abhängigkeit.

Durch die Verfassungwürdenden RatzeburgernneueLasten
auferlegt, welchedie Regierungfrüher wenigstensmit getragen
habe. Der Landesfondswerdeaus Steuern gebildet,derenGegen-
stand durchdie neuern Verhältnissefortgefallensei, der Kriegs-
steuerund Chausseesteuer,welchletztereauchzuZahlung für den
Chausseebaugemachter,unn getilgterSchuldenverwendetwordeil.
Vor mehrern Jahren sei die große Zahl von Zöllen, welche
innerhalbMecklenburgserhobenwurden, an die Grenzeverlegt
worden, jedochmit derBestimmung,daß dieGesammthöhedieses
Zolls nicht größer sein dürfe als die Summe der bisherigen
Zölle. Mau habe nun Ratzeburg,das, an demwestlichenEnde
Mecklenburgsgelegen,seinenganzenVerkehr,Ausfuhr und Ein-
fuhr, nachLübeckhabe, und das bis dahin ohneZollstellenund
ohneVerkehrmit den mecklenburgischenZollstellengewesen,ohne
irgendeineGegenleistungin den Kreis des Grenzzollshinein-
ziehen wollen. Dies sei infolge beharrlicherProteste damals
unterblieben, inzwischenaber infolge des Eintritts des Groß-
Herzogthumsin denNorddeutschenBund und Zollvereinvollzogen
worden. Der frühereGrenzzollhabe 20 Sgr. für den Kopfbe-
tragen, der Zollverein belasteden Kopf mit 1 Thlr. 20 Sgr.
Die Mehrbelastungdes übrigenMecklenburgmit 1 Thlr. für den
Kopfsei durchVereinbarungmit denStänden herabgesetztworden.
Dies sei gegenübervon Ratzeburgbezüglichder ganzenMehr-
belastnngmit 1 Thlr. 20 Sgr. für den Kopf nicht geschehen;
das Fürstenthumhabe kein Organ gehabt, um seine Anliegen
geltendzu machen. Aehnlichwerde es mit den neuen Steuern
des Reichesergehen;da die strelitzischeRegierungdieMatricnlar-
beitrüge für Ratzeburg geleistethabe, werde jede diese Bei-
träge verminderndeSteuer die Bevölkerungdes Fürstenthums
mehr belasten, ohne daß ein Nachlaß an andern Steuern zu
hoffensei.
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Während Redner um Annahme des Commissionsantrags
bat, nahmen die AbgeordnetenWiggers und Kiefer den in
der Minderheit gebliebenenAntrag des Referentenwieder auf
(S. 951).

Staatsministervon Bülow gab in einer Erwiderungnoch
Auskunftüber einedie hergebrachteErbfolgeordnungin Ratzeburg
änderndeVerordnungder strelitzifchenRegierung,welchenachAn-
führung des AbgeordnetenPogge nachneunjährigem,durchalle
Instanzen geführtemRechtsstreitezurückgezogenwordenwar, so-
wie über die frühern ZollverhältnisseRatzeburgs.

Der AbgeordneteWiggers hielt es für selbstverständlich,
daß die ratzebnrgerBauern, in derenLand sichnur drei Ritter-
gntsbesitzerbefänden, sichungern in Mecklenburg-Strelitzein-
verleibenließen, wo der Ritter alles, der Bauer nichtsbedeute.

Was die Zusage von 1848 betreffe, so sei es geradedie
strelitzischeRegierunggewesen,welche,als das derProelamation
entsprechendeVereinbarungswerkzwischenden Großherzogthümern
und den mecklenburgischenAbgeordnetenzu Stande kommensollte,
nochvor Schluß der Sitzung ihre Vertreter abberufenund das
Werkvereitelt habe. Nach der Erklärung des Bevollmächtigte«,
daß Ratzeburgeine constitutionelleVerfassungnicht haben solle,
sei von gütlichenAusgleichsversuchennichts zu hoffenund cm-
pfehlesichder ursprünglicheAntrag des Referentenzur Annahme.
NachdemBundesrath und Reichstagschonim Jahre 1867 an-
erkannthätten, daß hier einVerfassungsstreitvorliege,handlees
sichnur nochdarum, denselbenzu Endezu führen. Deinwider-
sprecheauchnichtderBeschlußdesBnndesrathesvom1. Mai 1870,
welcher,das BesteheneinesVerfassungsstreiteszugebend,nur die
Ansichtausspreche,daß derselbedurchdieVerfassungvom 6. No-
vember1869 beendigtsei. Der Streit trete nun in das zweite
Stadium des Art. 76. Dieser Auffassungentsprecheder vom
Rednerund demAbgeordnetenKiefergestellteAntrag. Uebrigens
hoffeder Redner, daß derBundesrath entwederdem vomReichs-
tage auf den Antrag Büsing angenommenenGesetzentwurfezu-
stimmen,oderdemnächstenReichstageeineVorlageinachenwerde,
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infolgederendie häufigenund langenVerhandlungendes Reichs-
tags über die unglücklichenmecklenburgischenVerfassuugsverhält-
nissevon der Tagesordnungverschwänden.

Von demAbgeordnetenDr. Wiudthorst (Meppen)wurde
zunächsthervorgehoben,daß es sichhier, wie der Abgeordnete
Wiggerszugestanden,nicht ausschließlichum die ratzeburgerAn-
gelegenheit,sondernum die Frage der Ausdehnungder Compe-
tenz des Reichstagsauf die Verfassungenaller deutschenStaaten
handle. Der einzige Rechtsbodenfür Behandlung der vor-
liegendenPetition fei der Art. 76 der Reichsverfassung.Dieser
setzeaber einenVerfassungsstreitvoraus, welcherhier nichtvor-
liege, da Ratzeburguach der Behauptung der Petenten keine
Verfassunghabe. Ein solcherStreit könneauchnicht von jedem
beliebigenEinwohnererhobenwerden. WederAdvocatKindler,
nochseineAuftraggeber,bloßePrivatpersonen,seienzu Erhebung
einesVerfassungsstreitesberechtigt. Ferner sei in der ratzeburger
Verfassungein Schiedsgerichtzu ErledigungsolcherStreitigkeiten
eingesetzt,und auchaus diesemGrunde der Art. 76 der Reichs-
Verfassungnicht anwendbar. Demnachsei die Entscheidungdes
Bundesrathesauf die Petition ganz zutreffend.

Es war in derselbenSitzungvom 12. Juni 1872 (S. 934)
fast einstimmigbeschlossenworden:

„an den Herrn Reichskanzlerdas Ersuchenzu richten, dem
Reichstagedie von dem Bundesrate gefaßtenEntschließungen
auf die von dem ReichstagebeschlossenenGesetzentwürfeund
Anträge spätestensbeimBeginn der nächstenSessionin schrist-
licherForm mitzutheilen."

Mit Bezughierauf bat der Redner, vorsichtigzu seinund
nur solcheAnträge zu stellen,die eine Antwort verdienen. Der
Versuch,von hier aus mit dem BnndesratheeineVerfassungfür
Ratzeburgzu machen,würde sehr schwierigsein. Es könnesich
dort nur um eine commuualeVerfassungfür 17000 Menschen
handeln. Die gewähltenVertretermögen sichversammeln,ihre
Wünscheklarstellenund über streitigePunkte mit der Regierung
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verhandeln. So werdedieAngelegenheitbesserund zweckmäßiger
als vom Reichstageaus erledigtwerden.

Der Berichterstatter,AbgeordneteWestphal (S. 954), ent-
gegnete:

Der BeschlußdesBnndesrathesvomOctober1867habedas
VorhandenseineinesVerfassungsstreitesund die Legitimationder
Bittstellerbereits anerkannt. Daß dieVerfassungvon 1869 keine
constitutionellenRechtegewähreund gewährenwolle, habe der
Bundesbevollmächtigteselbst erklärt. Daß die Reichsverfassung
das BestehenconstitntionellerVerfassungenin den Einzelstaaten
voraussetze,ergebesichaus den Motiven des Gesetzesentwurfs
über EinverleibungvonElsaß-Lothringen.Zum Belege,daß sich
ein Mitteldingzwischeneiner für einengroßenStaat berechneten
constitutionellenVerfassungund der Verfassungvom 6. Novem-
ber 1869findenlasse,beriefsichderReferentauf die Verhältnisse
des zum GroßherzogthumOldenburg gehörigen Fürstenthums
Lübeck(Eutin). Die ratzebnrgerVerfassungsangelegenheithabe
auch eine finanzielleBedeutung;die Domänendes Fürsteuthunls
lieferteneinenUeberschußvon angeblich150000Thlrn. und man
halte die mecklenburgischeRegierungfür verpflichtet,die Kosteil
des Landesregimentsund der Landesverwaltungzunächstaus
diesenUeberschüssenzu bestreiten.

Die Ratzeburgerseien allerdings, wie der Bundesbevoll-
mächtigtehervorgehoben,wie alle Mecklenburger,ein tüchtiger,
loyaler, conservativerVolksstamm;dieselbenhätten daher auch
ein lebendigesGefühl für Recht, und wenn sie sichin ihrem
Rechtegekränktglaubten, würden siemit großerZähigkeitdiesem
ihremRechtenachstreben.Es sei für alleTheile wünfchenswerth,
daß durch BefriedigungberechtigterWünscheeiner aufregenden
Agitationein Ende gemachtwerde.

Die Verhandlungschloßmit AblehnungdesAntragsWiggers-
Kieferund mit Annahme des Commissionsantrags durch
einegroße Mehrheit.

Der Bundesrathbeschloßauf eineneingehenden,das staats-
rechtlicheVerhältniß des FürstenthumsRatzeburgund die ein-
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schlagendenRechtsfragenausführlicherörterndenBericht des
Justizausschusses(Nr. 138 der Drucksachenvon 1872) in seiner
Sitzungvom11. März 1873:

„daß keinGrund vorhandensei, von deinBeschlüssevom
1. Mai 1870, §. 180 derProtokolle(sieheobenS. 165, 166)
abzugehen."



X. Friihjahrssesslondes DeutschenReichstagsvon 1873.

Antrag Büsingauf einenZnsatzzur Reichsvcrsassnng.

Der AntragBüsing(Güstrow)und Genossen:
„Hinter Art. 3 der Verfassungdes DeutschenReicheswird

als besondererArtikelfolgenderZusatzaufgenommen:
«In jedemBundesstaatemuß eineaus Wahlender Bevöl-

kerunghervorgehendeVertretungbestehen,derenZustimmung
bei jedemLandesgesetzeund bei der Feststellungdes Staats-
Haushalteserforderlichist»",

wurde, von sämmtlichenmecklenburgischenAbgeordnetenunter-
zeichnet,in der IV.Session1873 der erstenLegislaturperiodedes
Reichstagswiedereingebracht(Nr. 54 der Drucksachen)und kam
in der 32. Sitzung vom 14. Mai 1873 (S. 623 der Steno-
graphischenBerichte)zur Verhandlung.

Der AbgeordnetePogge (Strelitz),welcherzuerstdas Wort
ergriff, deuteteden Umstand,daß der Bundesrathauf den am
8. November1871 in dritterLesungangenommenenGesetzentwurf
desselbenInhalts nochkeineEntschließunggefaßthatte, uichtzu
Ungunstendes Antrags; man habe,so unterstelltederselbe,wol
das ErgebnißderVerhandlungenüber dieAenderungdermecklen-
burgischenVerfassungabwartenwollen,welchedermecklenburgische
Bevollmächtigtedamals in Aussichtgestellthabe und welchein
der Zwischenzeitwirklicheingeleitetwordenseien. Der Redner
wies sodanndie Einwendungenzurück,als bezweckeder Antrag
eineEinwirkungdes Reichesin das innereVerfassungslebender
Einzelstaaten,eineBeseitigungderErstenKammern,Herrenhäuser
undderVirilstimmen.Man habenur MecklenburgimAuge;der
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Antragkönnehöchstensnochauf Lippe-DetmoldAnwendungfin-
den; die anderndeutschenStaaten besäßenbereitsalles,was der
Antragverlange,und mehrals das.

Eben mit Rücksichtauf die nachVersicherungder mecklen-
burgischenBevollmächtigtengetroffenenEinleitungenund in Aus-
ficht gestelltenVerhandlungensei der Antrag seit 1871 nicht
wiederholtworden. AllerdingsseiendieserErklärungEröffnungen
an dieLandrätheMecklenburgsnachgefolgt,seienaus Antragder
Regierungvon seltender damals versammeltenStände Commif-
sare gewähltworden,seitensder RitterschaftfämmtlichGegner
der Verfassungsreform;dieseCommissareseienaber erstnachacht
bis zehnMonatennachSchwerineinberufenund von demVor-
sitzendendes Staatsministeriums,Grafenvon Bafsewitz,mit der
Erklärungeröffnetworden,daß es sichnur um eineModifikation
derbestehenden,nichtumVerständigungübereineneueVerfassung
handelnkönne; in Mecklenburgwürde, bei der eigenthümlichen
Gestaltungder Verhältnisse,eineneueVerfassungfast ein neues
Landbedeuten.

Die mecklenbnrg-schwerinischenVorlagenseienvon derRitter-
schaftfür zu weitern Verhandlungengeeignetanerkannt, die
Mecklenburg-strelitzischenVorlagenaber selbstvon der Ritterschaft
verworfen,und es sei der RegierungeineVereinbarungeines
gemeinschaftlichenEntwurfs mit Mecklenburg-SchwerinanHeim-
gegebenworden. Die Vertreter der Städte beiderGroßherzog-
thümerhättenvonAnfangan erklärt,daß siein denvorgelegten
GrnndzügeneineGrundlageeiner den Bedürfnissendes Landes
entsprechendenVerfassungsreformnicht zu erkennenvermöchten.
Man möge, bei aller Anerkennungdes gutenGlaubens und
WillensdesBevollmächtigten,nichtetwaigenneuenZusicherungen,
sondernuur vollendetenThatfachenVertrauenschenken.DieVer-
treter der Ritterschaft,die hervorragendstenFührer, hätten auf
den Landtagenvon 1868 und 1869unverhohlenausgesprochen,
daß mit demEintritt in die neuenBundesverhältnissees nur
Aufgabeund Ziel der Stände sein könne, die Wirkungendes
ReichesvonMecklenburgmöglichstfernzuhalten,undderdamalige
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Führer derRitterschaftsteheheutean derSpitzedes Mecklenburg-
schwerinischenStaatsministeriums.Rednererinnertean verschie-
denebei der Reichsregierungund demReichstageaus Mecklen-
bürg eingekommeneBeschwerdenwegenAusführungvonBundes-
undReichsgesetzen,desFreizügigkeits-,Gewerbe-undWahlgesetzes.
Nachdemz. B. die strelitzischeRegierungauf erhobeneBeschwerde
und Anordnungdes BuudesrathesihrenWiderstandgegen den
Eintritt eines jüdischenKaufmannsin den Vorstandder Stadt-
schulezu Alt-Strelitzhabeaufgebenmüssen,habesieder Stadt
die200Thlr. entzogen,welchesiezurUnterstützungdieserSchule
jährlichgegebenhabe.

Zur Erläuterung der VerfassungsverhältnisseMecklenburgs
erwähnteder Redner:

Währendin demim MittelaltergeführtenKampfezwischen
der ständischenMachtund der fürstlichenGewalt in den andern
deutschenStaaten die letzteregesiegtund die ständischeGewalt
gebrochenhabe, hätten in Mecklenburgseit lange die unter sich
geeinigtenStände die Oberhandgewonnenüber die durchfort-
währendeLandestheilungengeschwächtefürstlicheMacht. Der hes-
tigstezu Anfangdes 18. Jahrhunderts zwischender Ritterschaft
und demHerzogKarl LeopoldentbrannteStreit habe, obgleich
damalsdie Landbevölkerung,die Städte und die Geistlichkeitauf
Seite des Fürstengestanden,mit einerauf Anrufe»seitensdcr
RitterschafterfolgtenEinmischungdesDeutschenKaisersundHan-
novers,mit einerExemtiongegenMecklenburg,mit Vertreibuug
des Fürstenund Einsetzungder Ritterschaftin ihre alten Rechte
geendet. DerselbeKampfsei in den Jahren 1848 bis 1851 ge-
führt worden; der Landesherrsei treu zu den gegebenenVer¬
heißungengestanden,habedie mit den zuständigeilFaetorenver-
einbarteVerfassungvertheidigt,bis durchdenEinflußder Ritter-
schastdie Executionstruppenan die Landesgreuzegekommenund
er gezwungenwordensei, sicheinemSchiedsgerichteund dessen
Spruchezu unterwerfen.SeitherhabedieRitterschaftdenFürsten
an Erfüllungder beiVerkündungdes freienwalderSchiedsspruchs
gegebenenVerheißungeinerVerfassungsreformverhindert.
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Was seitherSegensreichesgeschehen,der Bau einerEisen-
bahn,dieAbschaffungderBinnenzölle,dieEinführungeinheitlicher
Grenzzölle,die Ueberführungdes schwerinischenDomanialbanern-
standesaus einemunklarenPachtverhältnißin das Erbpacht-
verhältniß, der offene, ehrlicheAnschlußan Preußen im Jahre
1866, das festeStehenzumNorddeutschenBundeund Deutschen
ReicheseiderInitiative des Großherzogs von Mecklenburg-
Schwerin zu verdanken.Aberuachdm gemachtenErfahrungen
könnediefürstlicheMachtnichtweitergehen,nichtwagen,Ritter-
schaft.undStände in ihrer gesichertenPositionanzugreifenund
daraus zu verdrängen. Die Ritterschaftwerde nicht freiwillig,
nicht ohne Nöthigungseitensdes Reichesaus dieserPosition
weichen,ihrenpolitischenEinfluß, ihre socialeStellungund die
damit verbundenenmateriellenVortheilepreisgebenoder ver-
ringern.

Letzterebeständenvornehmlichin den Einkünften aus
den Klöstern, welchesichauf vieleHunderttausendebezifferten
und fastungeschmälertin die Hände eines kleinen, in sichfest
geschlossenenTheilesder Ritterschaftübergingen.

In diesenKreisenhoffeman, wenndie Verhandlungenin
die Längegezogenwürden, auf einenWechselder maßgebenden
Personenund Grundsätze;hoffeman, wiemanchenandernSturm,
so auchdenZwischenfalldesNorddeutschenBundesundDeutschen
Reicheszu überwinden.

Der Rednerwiederholtnun die in frühernVerhandlungen
von andern AbgeordnetengegebeneDarstellungder bestehenden
Verfassungsverhältnisseund Landesvertretung.Derselbefügt eine
Schilderungder Verhandlungendes Landtagsbei, wonachkeine
Geschäftsordnung,keineeinzelneTagesordnungbestehe,selbstder
Vorsitzendenichtwisse,was in den Sitzungenvorkommenwerde,
mangels einerRedeordnungzuweilenmehrerezu gleicherZeit
sprächen.Zur Aufrechthaltungder Ordnung diene nicht eine
Glockedes Präsidenten,sondernein dieDiscussiouübertäubendes
Aufstoßender Stöckeder Landtagsmarschälleans den Boden.
In aufgeregtenSituationensei mit diesenStöckenschonderart
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auf dieTischegeschlagenworden,daß diegoldenenKnöpfedavon-
flogen. Sachedes Präsidentensei es dann, aus demWirrwarr
„die allgemeineBeliebung"herauszufinden,sie niederschreiben,
vorlesenundabstimmenzu lassen. Die Mehrheitsei in derHand
einergut geordnetenund disciplinirtenPartei, welcheihr Ueber-
gewichtrücksichtslosausübe. Es werdekeinMitgliedder Mino-
rität in dieCommissionengewählt,derenSitzungengeheimseien,
derenBerichtenichtgedrucktwürden. Die Mehrheithabezudem
die ausschließlicheOrientirnngin der Sache vor der Minderheit
voraus. Jede Geschäftsordnungwürde für letztereeinenSchutz
bieten,weshalbdie Mehrheiteinesolchenichtzulasse.

So sei z. B., als es sichinfolgedes Eintritts in den Nord-
deutschenBund um Abänderungdes gesammtenSteuersystems
gehandelt,nach geheimerBerathung der Kommissionund un¬
mittelbarnachdemSchlüssedes Berichtsdie Sacheim Plenum
des Landtagsverhandelt,der Berichtwährend2'/» Stundenver-
lesenund unmittelbarnachder Verlesungder Antrag auf Ab-
stimmungohneDiscussiougestelltund angenommenworden.

Vor einigenJahren sei ein Antragvon 82 Mitgliedernder
Ritterschaftauf Aenderungder Verfassungin der Richtungder
Herstellungeiner Repräsentativverfassungüberhauptnicht zur
Verhandlunggekommen.Der jetzigeMinisterpräsidentin Mecklen-
burg-Schwerin,damalsVorsitzenderdes EngernAusschusses,habe
erklärt:

„demEngernAusschußhabeseinGewissenverboten,solchen
Antragüberallzur Verhandlungzuzulassen."

DieMehrzahlhabesichgegendieZulassungerklärt,eineRemedur
sei an höchsterStellenichtzu erlangengewesen.

Zu Anfangder1860erJahre sei eineVorlagederRegierung
überEinführungeineseinheitlichenGrenzzollesvon demLandtage
zweimalabgelehntworden. Da eine dritte Vorlage eines und
desselbenGegenstandesan demselbenLandtageniemals vorge-
kommen,seiendieGegnerdesEntwurfsberuhigtabgereist,hätten
aber bei ihrer Ankunftzu Hausedie telegraphischeNachrichtvor-
gefunden,daß die Sache unmittelbaruach ihrer Abreisezum



193

dritten mal vorgelegtund in Anwesenheiteiner geringenAnzahl
von Vertreternangenommenwordensei.

Alle Angelegenheitenwürden nicht nach den Interessender
Gesammtheit,sondernder einzelnenStände berathen. Berufesich
jemanddarauf, daß er das allgemeineInteressevertrete,so halte
man ihm entgegen,daß er hierzunichtbefugtsei, und jeder nur
sichselbst und seine eigenenInteressenzu vertretenhabe. Ein
Verlangen nach AenderungsolcherVertretung gehe also sicher
nichtzu weit.

Bezüglichdes Finanzwesenstheilte der AbgeordnetePogge
weitermit, daß man die Höhe weder der Einnahmennochder
Ausgabendes Staates kenne. Der Landesherrbeziehedie Ge-
sammteinnahmenaus demDomanium, aus einzelnenRegalien,
insbesonderedem Elbzoll, nun die Ablösungssummefür diesen
Zoll, dieEinnahmenaus bestimmten,ein für allemalfeststehenden
Steuern, und einer feststehendenSnmme von feitendes Landes,
solangedie Matricnlarbeiträgein Mecklenbnrg-Schwerinzwischen
300000 und 600000Thlrn. jährlichbetrügen. Der Etat, welcher
denStänden vorgelegtwerde,habe eineuntergeordneteBedeutung,
umfassenur ein kleinesGebiet. Es handlesichdabeiumdiejenigen
Momente, welchefrüher nichtunter den Begriff des allgemeinen
Landesregimentsfielen, und über welche,als sie später hinzu-
kamen,besondereVereinbarungengeschlossenwordenseien,nämlich
dieKostenfür die höhernGerichte,für dieStraf- und Detentions-
anstalten,für Chausseenund Wasserbauten.Wenn die Ausgaben
die Einnahmenüberschritten,sei die DeckungSache des Landes-
Herrn, wie etwaigeErübrigungen ihm zugutekämen. Die In-
teressendes Landesund des Landesherrnmüßtenhier in Gegen-
stoßgerathen. Nun kämenvom ReicheauferlegteSteuern, zum
Theil für Gegenständehinzu, welcheschonin den Landessteuern
begriffenseien. Es entständenGerüchteüber angeblichegroße
Ersparnisse,welcheaußerhalb Landes angelegtwürden, woraus
Mistrauen und eineSchädigungder landesherrlichenInteressen
nnd des monarchischenPrincips hervorgehe.

Die meiklenburgischeVersalstmgssrag?. iz
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Der Abgeordneteerläuterte(S. 627) die Finanzzuständean
der Geschichtedes Baues, Ankaufs und Verkaufs der mecklen-
burgischenEisenbahnen,an demVerkaufedes„HeiligenDammes",
Badeortesbei Doberan.

Neulichsei erwähnt worden, daß Preußen nur % Thlr.,
Sachsen dagegen 4V- Thlr. auf den Kopf der Bevölkerung
Papiergeldausgegebenhabe, und sei letzteresVerhältnißals ein
abnormesangesehenworden. In Mecklenbnrg-Schwerinseienaber
auchfast 4 Thlr. auf den Kopf, und in Mecklenburg-Strelitz,
bei einer Bevölkerungvon 97000 Einwohnern, 800000 Thlr.
Papiergeld ausgegeben worden. Zur Sicherung der Papiere
seiendie Staatseinnahmenaus dem Domaniumverpfändet, die
erspartenZinsenaber kämender landesherrlichenKassezugute.

Zustände wie die in Mecklenburgbestehendenführten in
großenStaaten zur Revolution,in kleinenStaaten zur Berkum-
merung der politischenund wirtschaftlichenVerhältnisse. So
schmerzliches für die mecklenburgischenAbgeordnetensei, diese
Dinge außerhalbdes Landes öffentlichzur Sprache zu bringen
(siewürdendeshalb in ihremLande die entartetenSöhne des
Vaterlandesgenannt), so wenigkönntensie dies umgehen, weil
nur vom ReicheAbhülfezu erwartensei.

Der AbgeordneteFreiherr von Stanffenberg berichtete
sodann (S. 629) über eine Petition von etwa 30000 Mecklen-
burgern, welchesichdem AntrageBüsing anschlössen.Es wird
darin angeführt,daßdurchdie neuestenVerhandlungenüberAen-
dernng der Landesverfassungden vielen getäuschtenHoffnungen
der Mecklenburger,welchenschonvor 25 Jahren die unverzügliche
Einführung einer constitntionellenVerfassungverheißenworden,
eine neue hinzugefügtwordensei. Die Vorlage an den Landtag
laufe darauf hinaus, daß den beidenjetzigenStänden ein neuer,
aus denObrigkeitenim Domaniumhervorgegangener,hinzugefügt
werde. Die LandschafthabedieseVorlagenichteinmalals Grund-
läge weitererVerhandlungenfür geeigneterklärt, und selbstdie
Ritterschafthabe sichnur mit Vorbehaltenzu deren Annahme
verstanden.Der Berichterstattergab eineDarstellungdes Inhalts
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des Entwurfs und der darübergepflogenenVerhandlungen.Hier-
nachwaren die demLandtagevorgelegten

„Grundzügezu einerModificationder mecklenburgischenVer-
fassung"

in vier Kapiteleingetheilt,nichtartikelweisegefaßt,sonderneine
zusammenhängende,ziemlichweitläufigeAuseinandersetzung.Der
Landtagzu Sternberg hatte eine commissarisch-deputatischeVer-
Handlungüber die Vorlagebeschlossen,und drei Mitgliederaus
jedemStande und jedemKreisecommittirt.

In der Sitzungvom 28. October1872 hatte der Stand der
Landschaftsichdahin ausgesprochen:

„daß die Landschaftnach eingehenderPrüfung der Vorlage
finde, daß den auf die Vorlage gesetztenHoffnungennicht
entsprochensei, und daß man glaube,dieselbenin Ermangelung
geeigneterAnknüpfungspunktezu weiternVerhandlungenab-
lehnenzu müssen."

Auf ein Monitum des RegierungsvertreterswurdedieseEr-
klärungsofort näher präcifirtund hinzugefügt:

„Gleichwolsind die landschaftlichenDeputirten ihrer Ver-
pflichtungwohl bewußt, in die gemeinsameBerathung der
Vorlage einzutreten, wenn sie sich auch kaum davon ein
ersprießlichesResultatversprechen."

Eine am Schlüsseder Berathung abgegebeneausführliche
Darlegungder VertreterderLandschaftfaßte die in denDebatten
gefallenenErklärungenzusammen.

Die Ritterschafthatte im LaufederVerhandlungenerklärt:
„daß siedie von beidenhohenRegierungengemachtenVor-

lagenfür geeignetzu weiternVerhandlungenhalte, wodurchsie
jedochin Betreff der einzelnenPunkte der Vorlage ihre Ge-
nehmigungnichtausgesprochenhaben wolle."

Die commissarisch-depntatischenVerhandlungenhatten zu kei-
neinErgebnissegeführt,und die Vorlagewurdeau dieCommitte,
einen engernAusschußdesLandtages,verwiesen. In dieserCom-
mitte, in welcherdie Landschaftin der Minderheitwar, erklärte
sichein Theil der Mitglieder,der Mehrzahlnachritterschaftliche,

13*



196

mit denGrundprincipienderVorlageeinverstanden,welchegeeignet
sei, als Grundlagefür weitereVerhandlungenzu dienen,glaubte
aber erwartenzu dürfen, daß sichzunächstdie beiden Landes-
regierungen über eine sachlichvöllig couforme Vorlage
verständigen;während ein anderer Theil, obgleicher sicheiner
eingehendenBerathung der Vorlage nicht entziehenwollte, doch
empfahl, die landesherrlicheVorlage, welcheein untrennbares
Ganzesbilde, auchim Ganzenabzulehnen,sodaßkeineeinzelne
Bestimmung,auch wenn kein besondererWidersprucherhoben
worden,als angenommenzu betrachtensei.

In derLandtagssitzungerklärtedieLandschaftauf den ersten
Vorschlagder Abstimmungüber den Antrag der Mehrheit der
Committezu Art. I, vor weitermunter sichberathenzu wollen,
und trat dann demAntrageder neun landschaftlichenMitglieder
der Committeauf einfacheAblehnungbei, wogegendie Ritter-
fchaft,welchegleichfallsals Stand für sichberieth, demAntrage
der Mehrheit der Committezustimmte. Nachdembeide Stände
zweiTage lang widersprechendeBeschlüssegefaßt hatten, wurden
die Landmarschälleersucht, nunmehr den Committenberichtmit
den darauf gefaßtenBeschlüssenden Landescommissarenmitzu-
theileu und zu erklären, daß Stände hiernachdie Antwort ad
Caput III (Verfassungsvorlage)abzugebenbeabsichtigen.Beide
großherzoglicheRegierungenerklärtenaber im Januar 1873, sie
könntendie ihnen überreichtenständischenBeschlüssevom IL. und
17. December1872 nicht als geeignetbetrachten,um danachdie
Antwort auf die Landtagspropositionentgegenzunehmen.

Durch einenLandtagsbeschlußvom 6. Januar 1873 wurde
sodann die Committeerniächtigt, in weitereVerhandlungenmit
den Regierungscommissareneinzugehen,welche,von den übrigen
beantragtenAbänderungenderVerfassungganz absehend,sichauf
die Vorschlägeüber den Finanzpunktbeschränkten.

Was den sachlichenInhalt der Gruudzügeder Versassungs-
änderuugbetrifft,so sollteden zwei Ständen, Ritterschaftund
Landschaft,ein dritter, eineVertretung des Domaninms,
hinzugefügtwerden. Das Domaninmward in Aemtereingetheilt,
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an bereuSpitzeeinAmtsvorstand, bestehendaus einemAmts-
dirigenten und einigenAmtsbeisitzern, gestelltwurde. Der
Amtsdirigentwar vom Landesherrn,die Beisitzerwaren abwech-
selndvon dem Amtsvorstandeauf Vorschlagder Landesversamm-
Inng oder von der letztern auf Vorschlagdes Amtsvorstandes
zu ernennenund von demMinisteriumdesInnern zu bestätigen.

Der Amtsvorstandsolltesichnnter gewissenVoraussetzungen
durchHinzutritt der nichtschonin demselbensitzendenGemeinde-
Vorsteherzur Amtsversammlung erweitern. Das Recht zur
Theilnahmean dieserVersammlungsollteohneweiteresdenMit-
gliederndes Amtsvorstandesund denGemeindevorsteherndes be-
treffendenAmtsverbandeszustehenund mit WegfalldieserEigen-
schaftenerlöschen.Die Gemeindevorsteheraberwerdenin Schwerin
vom Großherzog, in Strelitz von den Domanialämternernannt.
Von jenemAmtsvorstandenun sollten die Vertreter des dritten
Standes, der Domanialbanern, im Landtage ernannt werden,
und zwar für jedes Amt einer.

Die Ritterschaft solltedie Virilvertretungbeibehalten,es
solltejedochbei Zählung der Stimmen für gemeinschaftlicheAb-
stimmuugenund Wahleneine Normalzahlvon 72 für die ganze
Ritterschafteingeführt,auf Antrag eines der andern Stände die
Stimmen der Ritterschaftzu besondernProtokollenabgegeben,
und wenn mehrals 72 gestimmt,die für und wider abgegebenen
Stimmen nachdem Verhältnißder Gesammtzahlzn 72 reducirt
werden. Von diesen 72 Stimmen waren 31 auf den mecklen-
burgischen,29 auf den wendischenund 12 auf den stargarder
Kreis gerechnet.

Die Annahmeder Zahl 72 beruhtauf der Erfahrung, daß
von den 700 stimmberechtigtenRittern bisher höchstens72 auf
den Landtagenerschienenwaren. Auf die Einwendung,daß sich
die vorgeschlageneReduetionohnehöheremathematischeKenntniß
gar nicht durchführenlasse, wurde von seitender Regierungbe-
merkt, daß durchEinführung von RednctionstabellenAbhülfe
geschaffenwerdenkönne.

Die Vertreterder Landschaftverhieltensichablehnendgegen
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diesenVorschlagund glaubten, wenn man nichtbeimalten blei-
ben wolle,müsseman die Vertreterder RitterschaftdurchWahl
bestimmenlassen. Der Regierungseommissar,GeheimeStaats-
rath von Wetzell,besorgte, man kommeauf diesemWege zu
allgemeinen Wahlen; nachdemder Reichstag aus solchen
Wahlenhervorgehe,müsseman um so mehrdarauf Bedachtneh¬
men, dieVertreterderEinzelländerim Anschlußan diebestehenden
Verhältnissezu organisiren.

Die Ziffer II der Vorlage regelt die nähern Beziehungen
des dritten Standes, der Amtsgemeinden,welcherals den zwei
alten Ständen, der Ritterschaftund Landschaft,gleichberechtigt
eintritt, dessenEinfügung aber die Ritterschaftihrerseits nicht
günstiggestimmtwar.

In ZifferIII verzichtendieLandesherrenauf ihr ausschließ-
lichesGesetzgebungsrechtim Domanium. Es sollkünftigin diesen
GebietennachdenselbenGrundsätzenwie in den übrigenLandes-
theilen unterschiedenwerden, ob eine AngelegenheitGegenstand
der allgemeinenGesetzgebungsei und der Verhandlungmit den
Ständen bedürfe,oder lediglichdurchRegierungsverordnungge-
regelt werden könne. Für diejenigenGegenständeder Gesetz-
gebung, für welcheden Ständen bisher nur ein rathsamesVe-
denkenzustand, sollte ihnen das Znstimmnngsrechtfür den Fall
eingeräumtwerden, daß sieüber die betreffendenVorlageneine
gemeinschaftlicheErklärungabgeben,jedochnur unter derVoraus-
setzuug,daß die Stände, unter Mitberücksichtigungder weiter
folgendenEoncessionenauf dem Finanzgebiete,es anerkennen
würden,daß bei Bewilligungenaus der Laudesreeepturkasse,für
Strelitz aus der Centralstenerkasse,zu allgemeinenLandeszwecken
eine itio in partes nichtstattfindenkönne.

Wenn die drei Stände sichüber eine Vorlagenicht einigten,
blieb das volleGesetzgebnngsrechtderLandesherrenin Kraft, und
war die Sache im Wegeder Regierungsverordnungzu regeln.

Die Aufhebungdes Rechtesauf itio in partes, welchenur
für Finanzfragenin Aussichtgenommenwar, stießschonin den
commissarisch-deputatischen,dauu in den Committeverhandlungen
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auf Widerstand,und es wurden eventuelldie an das Aufgeben

diesesRechtesgeknüpftenlandesherrlichenConceffionenabgelehnt.

Der BerichterstatterFreiherr von Stanffenberg gingnun

(S. 632) auf den vierten, wichtigstenPunkt der Grundzügeder
Verfassungsänderung,auf die Finanzfrageüber. Die schonseit

1849 durchgeführteTrennung des großherzoglichenHaushaltes

von der übrigen Domanialverwaltuugund der anderweitenRen-
tereirechnnngwollte von feiten des Landesherrnnunmehrdahin

anerkanntwerden, daß zwar das fürstlicheEigenthumsrechtan

deni ganzenDomaniuinuntangirt bleibe,daß aber statt der wei-

tern bis dahin aus der Renterei zum großherzoglichenHaushalt

gezahltenSummen eine Anzahlvon Höfenund Forsten aus der
Kammerverwaltungausgeschiedenund denHaushaltsgüternzuge-

legt werde. Ein VerzeichmßdieserGütersolltenachfolgen.„Wenn

Stände es anerkennen,daß auf dem so ausgeschiedenenHaus-

haltsgut außer denauf dasselbefallendengesetzlichenSteuern eine

Beitragspflichtzur Uebertragungder Kostendes Landesregiments

nicht weiter lastet, so wollenSerenissimusfür Sich und Ihre

Nachfolgerallerhöchstsichverpflichten,daß außer demobgedachten

UnterhaltdermajorennengroßherzoglichenKinderund derübrigen

Gliederdes großherzoglichenHauseskünftigwederfür den groß-

herzoglichenHaushalt, nochfür denUnterhalt andererMitglieder

des großherzoglichenHauses und derenHofstaatenAusgabenauf

die Rentereigelegtwerdensollen."
Ein weitererAbsatzbestimmtdieApanagenderPrinzen und

Prinzessinnenund trifft Fürsorgefür den Fall, daß das groß-

herzoglicheSchloß durch Braudunglückvernichtet würde; die

Grundzügebesagendann weiter:
„Bei völliger Ausrechthaliungder übrigen für die landes-

herrlichenund LandesfinanzengeltendenGesetzeund Verträge

wollenSerenissimusjedochden Ständen zusichern,daß das

zu Führung des LandesregimentsbestimmteDomanialvermögen

in seinemjetzigenBeständeerhalten bleibe, und sollendaher

alle Auskünfteaus Verkäufendesselbenoder an Erbstands-und

AuflösungsgeldernohneetwaigeGenehmigungder Stände nur
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zumDomanial-Kapitalfondszugeschlagenwerden;die zu diesem
Fonds gehörigenKapitaliensollenvollständigconservirtbleiben.
EigentlicheDomanialhöfe, auch die Jnkamerata und sonstige
größere Domanialgruudstückesollen überhaupt ohneConsens
der Stände nichtverkauftwerden."

In einer nachträglichenVorlagewurdeauf erhobeneZweifel
anerkannt, daß auch die Eisenbahnenzu diesemGute gehören.
Es wird sodannfortgefahren:

„Auch wollenSerenissimusSich das Rechtder freienVer-
schuldungdes Domanii nur zur UebertragungbesondererUn-
glückssälleoder sonstigeraugenblicklicherVerlegenheitencon-
serviren—"

und zwar bis zumMaximalbetragevon 600000Thlrn.; Zweifel
darüber, ob hiernachder Landesherrnicht in mehrern Posten
Schulden von je 600000 Thlrn. contrahiren könne, wurden
durch eine Erklärung beseitigt, wonachdie Gesammtsummeder
Schuldennicht über 600000 Thlr. betragendürfe.

Zu allen andern Verschuldungendes Domanii solltekünftig
der Consensder Stände erforderlichsein, derselbejedochnicht
versagtwerdenkönnen,wenndieAnleihelediglichzur nothwendig
gewordenenWiedereinziehungder jetzt ausgegebenenRenterei-
Kassenscheinegeschehensollte.

Jedem Landtagesollte eineZusammenstellungdes Resultats
der Rentereirechnungund des Domanial-Kapitalfondsaus dem
abgelaufenenRechnungsjahrevorgelegtwerden.

Der Großherzogvon Mecklenburg-Strelitz behielt sich
analogeVorschlügederAusscheidungdesHausgutesvomDomauio
und der Behandlungder beiderseitigenHaushalte bis nach den
Aeußerungender Stände über die schwerinischenGrundzügevor.

Nachdemauf eine Reihe von Einwendungen,welcheder
Landtag, beziehungsweisedessenDeputationenund Commitlen,
gegendieseVorschlägegemachthatten, von feitender mecklenburg-
schwerinischenRegierung noch weitere von dem Berichterstatter
des nähern (S. 632, 633 der StenographischenBerichte)auf-
geführteConcessionengemachtwordenwaren, fanddieRitterschaft:
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„daß die neuerlichenlandesherrlichenConcessionennichtuner-
heblichüber die in dem zum BeschlußerhobenenVoto der
ritterschaftlichenMajorität der Committein demBerichtevom
9.DecemberfestgestelltenGrundsätzehinausgingen,und deshalb
dieRitterschaft,indemsie dieweiternlandesherrlichin Aussicht
genommenenZugeständnissedem allgemeinenWohlenichtmehr
förderlicherachte,und ihremBeschlußvom 17. December1872
als der festzuhaltendenprincipiellenGrundlagefür die weitern
Vorlagenbisjetztinhärirt habe,— so könnedieMajorität des
ritterschaftlichenTheiles derCommitteallemalnicht auf dieden
Ansichtender ritterschaftlichenMinorität und der Landschaft
mehr sichnäherndenneuen commissarischenErklärungenihrer-
seits mit Rückäußerungvorangehen, und ihren bisher nicht
misbilligtenStandpunkt nicht aufgebenzu Gunstenvon com-
missarischenVorschlägen,welchesichauchnur erst als ein Ver-
mittelungsvorschlagdarstellten."

Die Committeverzweifeltenun an derMöglichkeit,dieSache
auf demdamaligenLandtage zu Ende bringen zu können, und
es wurde auf ihren von der VersammlungangenommenenVor-
schlagder Landtagzu Mitte Januar 1873 geschlossen.

Der Berichterstatterder Petitionscommissionbeschränktesich
auf vorstehendethatsächlicheDarstellung,ohnedaraus Folgerungen
zu ziehenund Anträge abzuleiten.

Der mecklenburgischeBevollmächtigtezumBundesrathe,Staats-
ministervon Bülow, verwies(S. 634)zunächstauf seinefrühern
Erklärungen, wonachdie beiden mecklenburgischenRegierungen
über Aufgabe und Ziel einer VerfassuugSäuderungeinig seien,
und wonaches sichum Fortbildungund EntWickelungder alten
Verfassung,nichtum einenNeubauhandle. Derselbewiederholte
die Nachweisung,daß das Reichgegenüberden Verfassungender
Einzelstaatennur die Befugnißhabe, Verfassungsstreitigkeitender
Erledigungzuzuführen,und die Pflicht, das bestehendeRechtzu
schützen.Von feiten des Buudesrathes sei anerkannt, daß die
mecklenburgischeVerfassung,mit welcherdieGroßherzogthümerin
denBuud und das Reicheingetretenseien,zu demzu schützenden
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bestehendenRechtegehöre. In diesemSinne habe sichin neuerer
Zeit die Doctrin in Mecklenburg,und zwar nicht unbedeutende
Schriftsteller,z.B. Dr. Piper in Rostock,ebensoderCommentator
der Bundesverfassung,vi-. Seydel, ausgesprochen.Indem der
Bevollmächtigtedem Berichterstatterder Petitionscommissionfür
die objectiveDarstellung der Verhältnisseund Verhandlungen
dankte,aus deuensichdieder Verfassungsreformentgegenstehenden
Schwierigkeitenergäben,bemerktederselbedemAbgeordnetenPogge
gegenüber,daß in den Commissionendes Landtagesmit großen:
Eifer und großer Treue eine Menge tüchtigerArbeiten geliefert
würden,und daß die Art derBehandlungallgemeinerAngelegen-
heitenauf demLandtagedurchausdemInteressedes Landes ent-
spreche.

Was die Erwähnung des schwerinischenMinisterpräsidenten
betreffe,sohabesichGraf vonBaffewitzum denAnschlußMecklen-
burgs an den Bund und das Reichsehr verdientgemacht.

Der Bevollmächtigtehob dem Berichterstattergegenüberher-
vor, daß nach den Grundzügen der Verfassungsänderungder
Stand der Ritterschaftden zwei andern Ständen gegenüberin
der Minderheitbleibenwürde. Es sei durch die neuere Gesetz-
gebung in Mecklenburgein mehr selbständigerBauernstandge-
schaffen,die vollzogeneUeberführungderDomanialbauernin das
Erbpachtverhältnißbewähre sich mehr und mehr. Die diesem
Stande zugedachteArt der Vertretung entsprecheden Verhält-
nissen.

Die mecklenburgischenStände verträtennichtnur ihreeigenen,
sondernauch die allgemeinenInteressen. Dem Mangel an Be¬
fugnissenwerdedurchdie Grundzügeabgeholfen,welchedie Mit-
Wirkungund Zustimmung der Stände zu jedem allgemeinen
Landesgesetzeerforderten.

Die Finanzenbetreffend,habeder LandesherralleHof- und
Staatsausgaben zu tragen gehabt; es sei hierzu ein Zuschußge¬
gebenworden, und der einzelneTheil habe über seineAbgaben
zu bestimmengehabt. Das gehenun nichtmehr an, die Absicht
der Regierungsei auf ein Budgetsystemgerichtet,nachdem,was
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faetischin Schwerinschonlange bestanden,nun rechtlichwerden
könne, nämlichdie Aussonderungdes Hauptgutesals Repräsen-
tautin der Civilliste vom Domanialeinkommen.Letztereswerde
für dieBedürfnisseundZweckedesStaates verwendetwerdenund
unter der Controleder Stände stehen. Man werde,nachdemdie
KostendesLandesregimentsgesichertseien,denStändenRechnung
ablegenund einenLandeshaushaltvorlegenkönnen. Dies sei der
Inhalt der letztenvorhin besprochenenMittheilungder Regierung
an den Landtag.

Was die frühereBehauptungdes Abgeordnetenfür Güstrow
betreffe, als besteheein solcherMangel an Controle, daß ein
etwaigerAntheil Mecklenburgsan der französischenKriegsentschä-
digungzur freiestenDispositiondes nncontrolirtenLandesherrn
stehenwürde,so habedieserdieZusicherungertheilt, auchbis die
Einigungüber das Finanzkapitelzu Stande komme,die betreffen-
den Verfügungenmit den Ständen zu vereinbaren. Die Eisen-
bahnen betreffend,verdankedas Land derenBau einer in schwie-
riger FinanzlagegefaßtenEntschließungdes Großherzogs;da die
Eisenbahnenaus verschiedenenGründensichals wenigereinträg-
licherwiesen,als man erwartethatte,seiensieebenzn rechterZeit
verkauftworden. Die den Ständen gemachtenMittheilungenbe-
wiesen,daß die Finanzwirthfchafteine gute und ordentlicheund
die Finanzlage eine befriedigendesei. Es habe seit lange eine
Unterscheidungzwischenden Ausgaben,welcheaus demHausgute

(Civilliste)gedecktwürden,und denStaatsausgabenbestanden;die
Eisenbahn,also auchderenErtrag oderErlös, werdezu demder
ständischenControlezu unterstellendenDomanialsondsgeschlagen,
welchemauchdieEinnahmenaus derVererbpachtungdes Doma-
ninms und aus dem Elbzollzufallenwürden, nachdemdie dafür
contrahirtenSchuldenbezahltoder gedecktsein würden.

Das Papiergeldsei zn DeckungderAusgabenfür dieEisen-
bahnengeschaffenworden; es sei auf denCreditderLandesherren
creirt und wenn das betreffendeReichsgesetzin Kraft trete, werde
Mecklenburg,wie in andern Dingen, ruhig seinePflichterfüllen.
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AufGerüchtekönnesichRednernichteinlassen;er bedauere,wenn
solcheumliefen.

Der Bevollmächtigteberiefsichsodannauf die über dieVer¬
fassungsänderungschwebendenVerhandlungen,welchenicht abge-
brochen,sondernnur im Interesse einer gründlichemErörterung
ausgesetztseien,und bat, keineBeschlüssezu fassen,welchevielleicht
gegenden Willendes Reichstagsdie im Gange befindlicheVer-
ständigungvereitelnkönnten. Er sei überzeugt,daß das Werkzu
Ende geführtund damit mancheKlagenverstummenwürden.

DieReichsgesetzewürden,wenn auchin einzelnenFällen mit
Ueberwinduugvon Schwierigkeiten,in Mecklenburgso vollständig
ausgeführtals irgendwo. Man mögeBeispielevom Gegentheil
anführen.

Der Bevollmächtigteerörtertesodannden von dem Abgeord-
neteuPoggeangezogenenFall desSenators Sönders in Neustrelitz.
In Mecklenburgseien die Schulen confessionellund zwar evan-
gelisch-Iutherisch.NachdemderMagistratzuStrelitzerstmalszum
Mitgliededes Schulpatronats einen übrigens durchaustüchtigen
Mann israelitischerConsessionerwählt habe, sei die Ertheilnng
der Bestätigungin Frage gekommen.DieBeantwortungsei von
der Erwägungabhängig gewesen,ob und inwieweitdie Schule
ungeachtetneuerer Aeuderungender Schulordnungjenen auf der
mecklenburgischenKirchen-und Schulverfassungberuhendenstreng
confessiouellenCharakterbeibehaltenhabe. Der Bundesrath, an
welchendie Sache im Wegeder Beschwerdegelangte,sei derAn-
fichtgewesen,daß diesesRechtder mecklenburgischenSchuleviel-
leichtin thesi fortbestehe,daß aber in demvorliegendenFalle,wo
die in StrelitzzahlreichenisraelitischenKindernachdem Wunsche
der Gemeindeund aus Rücksichtder Humanität, um auchihnen
die Wohlthateneiner gutenSchuleund derSchulordnungzutheil
werdenzu lassen,unter vollerWahrungder confeffionellenEigen-
schaftder Schuledieserzugewiesenwordenseien,jenen Charakter
verloren habe nnd nicht mehr als geistlichesInstitut behandelt
werdenkönne. Die mecklenbnrg-strelitzischeRegierunghabedarauf
den Senator Sonders in seinemAmte bestätigt. Es habe sich
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nun dieFrage aufgeworfen,obdas bestehendeAnsnahmsverhältniß
fernerhinaufrechterhaltenwerdenkönne, oder vielmehrfür die
israelitischenKindereine besondereSchulezu gründensei. Wenn
eine kleineUnterstützung,welchedie Regierung der Schule zn
Strelitz jährlichbezahlthabe, diesernun entzogenwordensei, so
sei dies wol im Hinblickauf die nöthigeDotirung der neuen
Specialschulegeschehen.

MecklenburgerfülleseinePflichtengegendas Reichund die
Reichsgesetzevollständig,dürfeandererseitsaucherwarten,daß der
Reichstagnichteinendemmecklenburgischenund deutschenFürsten-
und Laudesrechtenicht entsprechendenEinfluß auf das innere
Landesrechtausübe, welcherdie schwebendenVerhandlungener-
schwerenwürde, daß vielmehrvon einer solchenEntschließungim
Interesseeinerwirklichtüchtigen,nachhaltigenund dauerndenEnt-
WickelungundFeststellungdermecklenburgischenVerfassungAbstand
genommenwerde.

Der AbgeordneteMiquel (S. 638) griff zunächstdie Be-
hauptung an, daßMecklenburgoder dessenRegierungeinen An-
fpruchdarauf habe,daß die in anerkannterWirksamkeitbestehende
VerfassungvomReichegeachtet,und daß in dieselbenichtvon der
Reichsgesetzgebungeingegriffenwerde. Mit dieserTheoriekönne
man die ganzeReichsgesetzgebuuglahm legen, welcheallerdings
berufensei und die Wirkunghabe, das bestehendeRechtin den
Einzelstaatenzu ändern und aufzuheben. Hierzu sei das Reich
innerhalbder bestehendenoder von ihm selbst erweitertenCom-
peteuzberufen. Jene Andeutungerinnerean den frühern Deut-
scheuBund, derkeinGesetzgebungsrechtgehabtund habestillstehen
müssenvor demWidersprucheder in anerkannterWirksamkeitbe-
sindlichenRechtederEinzelstaaten.DennochaberhabedieBundes-
acte di e Bestimmungenthalten,daß jederBundesstaateine land-
ständischeVerfassunghaben müsse. Allerdingssei es bedenklich,
einen einzelnenSchaden in einem einzelnenBundesstaatedurch
ein allgemeinesGesetzheilenzu wollen;aber in denivorliegenden
Falle sei dieseEinwendungfalsch,weil der allgemeineSatz, um
den es sichhandle, den übrigenBundesstaatenunschädlichsei.
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In allen diesenStaaten beständen Verfassungen,wie sie der

vorgeschlageneArtikel verlange, und niemandhalte für möglich,

daß dies jemals wiederanders werdenkönne. Für Mecklenburg

aber sei der Satz ein Bedürsniß, indemder bisherigeGang der

Verhandlungenbeweise,daß Mecklenburgsichnicht selbsthelfen

und nur das ReichAbhülfe bringen könne. Redner habe aus

einemeingehendenStudium der betreffendenVerhandlungendie

Ueberzeugungnicht gewinnenkönnen, daß das bisherigeMis-

lingeneinerUmgestaltungderVerfassungeinzigdurchden Wider-

standderRitterschaftverursachtsei, welcherdurchden festenvom

ReicheunterstütztenWillenderRegierungleichtzu besiegenwäre,

und daß wenigstensdie Mecklenburg-schwerinischeRegierungden

wahrenWillenhabe,mitBeseitigungdes altenStändewesenseine

Volksvertretungund ein geordnetesVerhältnißzwischendemPri-

vatvermögendes Fürsten und demLandesvermögenherzustellen.

Ein Staat Mecklenburgmit einer Staatsverfassungbestehe

nicht; es bestündenvielmehrnebendemDomaniumzweiStände,

zwei ständischeRepublikenmit demGroßherzogean der Spitze.

Die ganzeLage des Reiches,die RechtederReichsbürger,hier an

der Reichsgesetzgebuugteilzunehmen,dieStellung desReichstags

zu der Finanzverwaltungdes Reiches müsseaber insoweit eine

Mitwirkungauf die einzelnenLandestheileausüben,daß nichtdie
allerschrofsstenund prineipiellstenGegensätzein den Verhältnissen

und in der rechtlichenLagederBevölkerungimEinzelstaategegen-

über der rechtlichenLage derselbenBevölkerungzum Reicheauf-

rechterhaltenwerdenkönnten. Der Reichstaghabe bei der Be-

rathuug derVerfassungdieAufnahmevonGruudrechtenabgelehnt,

weil solcheallgemeineSätzewenigwerthvollseienund es vielmehr

darauf ankomme,die einzelnenRechtedurchSpecialgesetzevoll-

ständigauszubildenund sicherzustellen.Hier handle es sichübri-

gens gar nichtum allgemeineGrundrechteder Reichsbürger,son-

dern um eine Anforderungan die VerfassungenderEinzelstaaten,

daß sie nichtin prineipiellemWiderspruchund Gegensatzzn der

ganzenAuffassungdes Staatsrechtesdes Reichesstehe;und nach

der beschränktestenAuffassungund Auslegungder Aufgabendes
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Reichesgeheman nichtzu weit, wenn man eineVolksvertretung
mit der Befugnißder Mitwirkungbei der Gesetzgebungund der
Controle über die Finanzverwaltungfür die Einzelstaatenver-
lange.

WährendanderedeutscheStaaten, welchezu Anfang dieses
Jahrhunderts nochaltständischeVerfassungengehabt, den Ueber-
gang zu landständischen,constitntionellenVerfassungenleichtge-
fnndenund bewerkstelligthätten, machedie mecklenburgischeRe-
gierungkeinensolchenVersuch,sondernbestrebesichvielmehr,die
altständischeVerfassungdadurchzu retten und beizubehalten,daß
man einen wesentlichenEinwandgegendieselbe,denMangel einer
VertretungdesDomaniums,beseitige. DieStände derRitterschaft
und Landschaft,das Widerspruchsrechtder einzelnenCurie gegen
die allgemeineGesetzgebung,die itio in partes seienbeibehalten,
und man suchenur nun, mitten im 19.Jahrhundert, einenneuen
altständischenStand niit demRechtederTheilnahmean derGesetz-
gebung und Finanzcontrole,mit der itio in partes, auchgegen
die andernStände, zu schaffen,welcherdritteStand aber lediglich
aus landesherrlichernanntenPersonenbestehe.

Auchbezüglichder Finanzverhältnissesei keineAuseinander-
setznngdes Vermögensdes Landesherrnund desLandesversucht,
wiesiein anderndeutschenStaaten stattgefunden.Der Großherzog
schlagevor, seinerseitseinenTheil des Domaniumsfür Hausgut
zu erklären;dieserTheil sei vorerstnichtbezeichnet.Die künftige
Eigenschaftdes Domaniumsals Staatsgut werdenirgendsaner-
kannt, diesesAnerkenntnißsei auf Anforderneines Theiles der
Ritterschaftsogar verweigertworden; es werde das Aversional-
system,dieBewilligungeinerbestimmtenSumme,sodaßderLandes-
Herrden Rest zu tragen habe, beibehalten. Nochin der letzten
Propositionwerde ein vollständigesBewilligungsrecht,die Auf-
stellungdes Etats, die Prüfung der Einnahmenund Ausgaben
des Domaniums,verweigert.

Die bisherigenVerhandlungenkönntendenReichstagum so
wenigervon neuerlicherKundgebungseinerAnsichtabhalten,als
heute jeder Zweifelgeschwundensei und die Ueberzengungfest¬
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stehe, daß nur das Reichallein durchseineIntervention die ge-
rügten Schädenbeseitigenkönne.

Wolleman einwenden,die besondereLage einesEinzelslaales
gehedas Reichnichtsan, das sichnur mit allgemeinenReichs-
angelegenheitenzu beschäftigenhabe, so möge man aus einem
Beispieleentnehmen,wie unerträglichder Widerspruchder Ver-
sassuugdes einzelnenStaates mit den Grundprincipiender Ver-
sassungdes Reichessei. Die VereinigtenStaaten von Amerika
hätten auf die Dauer nicht bestehenkönnen, solangeein Theil
der einzelnenStaaten die Sklaverei aufrecht erhalten habe, es
habe zum Bruch, zu Blutvergießen,zu langjährigemBürgerkriege
kommenmüssen.

So könnedas Reichgenöthigtsein, in seinemeigenenIn-
teresseauchin die rechtlicheLage der Bevölkerungder einzelnen
Staaten schützendeinzugreifen.

Rednerwiederholtenun die schonin srühernVerhandlungen
gegebeneSchilderungdes Gegensatzesder Stellung und Berech-
tigung des einzelnenmecklenburgischenStaatsbürgers im Deutschen
Reichezu derjenigenim engernVaterlandeund hob demBundes-
rathe gegenüberhervor, daß es sichhier nicht um einendemon-
strativenAntrag handle, den mau beiseitelegenund todtschlasen
lassenkönne,sondernum einenschwerenSchadendesReiches,um
eineWunde,welchegeschlossenwerdenmüsse. Es handle sichum
Unterstützungeinerbraven,höchstfähigen,opferfreudigenund doch
äußerst gemäßigtenBevölkerung,welcheuns in großenKämpfen
treu zur Seite gestanden. Je länger das Reichbestandenhabe,
je tiefer dessenGesetzgebungin dieZuständeder einzelnenBundes-'
staaten einschneide,um so stärkertrete die Unverträglichkeitder
Verfassungund GesetzgebungMecklenburgsmit derjenigendes
Reicheshervor. Die einzigeMöglichkeit,aus dieserLage heraus-
zukommen,bliebedie Annahmeder vorgeschlagenenVersassuugs-
bestimmung.Mit AnnahmeundVerkündungdiesesArtikelswerde
die mecklenburgischeVerfassungkeineswegsplötzlichumgestoßeu,
sondernnur der Regierungdie Verpflichtungauferlegt,nun eine
entsprechendeVerfassungherzustellen,und würdendieStände,welche
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die Reichsverfassungmit zur Ausführungzu bringen hätten, ge-
nöthigt, ihren Widerstandaufzugeben. Eine vernünftigeVerein-
barung über die Grundlagen der Verfassungsei nicht ausge-
schlössen.

Bisher habedie Landschaftdie Vorlagender Regierungund
dieAnträgederRitterschaftnichteinmalals entsprechendeGrund¬
lagen der Verhandlungenanerkannt; da die Landschaftitio in
partes verlangenund nicht überstimmtwerdenkönne, sei keine
Hoffnung, auf dem betretenenWege weiterzu kommen. Diese
Haltung der ausschließlichdurch von der Regierung ernannte
BürgermeistervertretenenLandschaftsei durchdieMachtderöffent-
lichenMeinungbedingt;diesegebesichauchin denWahlenzum
Reichstagekund,aus welchentrotzder Machtstellungder Ritter-
schastuur Gegner der mecklenburgischenVersassungszuständeher¬
vorgingen. Der Reichstagmögewiedergut machen,was dernach
demJahre 1849 von der RitterschaftangerufeneDeutscheBundes-
tag schlechtgemachthabe.

Nachdemder AbgeordneteHerz (Nürnberg)(S. 640) über
eine Petition aus Lippe-Detmoldberichtethatte, welche,die dor-
tigendamaligenVerfafsungswirrenschildernd,umAusführungdes
Reichstagsbeschlussesvom 2. November1871 (Annahmedes An-
trags Büsing) bat, schilderteder Abgeordnetevon Kardorff
(Breslau) die Unmöglichkeitdes Gelingens der in Mecklenburg
neuerdingsversuchtenVerquickungvon altständischenInstitutionen
mit irgendwelchemconstitutionelleuBeiwerkund erinnertean den
Bibelspruch:„Niemand flicketein altes Kleidmit einemLappen
von einemneuenKleide." Der Rednerwies sodannauf die Ab-
hängigkeitder dem BauernstandezugedachtenVertretung sowie
der Vertreter der Landschaftvon der Regierung hin, legte die
Gründe dar, aus welchensowolder hochconservative,reichsseind-
lich gesinnte, als der reichsfreundlichere,gemäßigteTheil der
Ritterschafttheils jeder, theils der zunächstversuchtenReformder
Verfassungwiderstrebe,und schildertedie sonderbarenAuffassungen,
welcheselbstdieVertreterderLandschaft,dieconservativenBürger-
meister, bei den Verhandlungender Verfassungsreformüber die

Die mecklenburgischeVersalsungsfrage. 1-i
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Unerprobtheitdes constitutionellenPrineips und dessenUnverträg-
lichkeitmit demPrincip derSelbstverwaltungkundgegebenhätten
(S. 642).

AuchdieseVertreterhättensichübrigensmit demdenStänden
in der RegierungsvorlageeingeräumtenMaße des BewilligungS-
rechtesund der Controlein Finanzsachennichtbegnügenwollen.

Die liberalePartei in Mecklenburgsei weit entfernt,auf die
dortigeVerfassungvom Jahre 1849 zurückgreifenzu wollen,fon-
dern stellesehrbescheideneForderungen,erstrebez. B. keinallge-
meinesdireetesWahlrecht,glaubevielmehr,daß den thatsächlichen
Verhältnissenin Mecklenburg,namentlichdemgroßenGrundbesitze
und den sonstberechtigtenFactorenRechnungzu tragen sei.

DieMachtderRitterschafthabe es dahingebracht,daßdieRe-
gierungenmit denvomAbgeordnetenvonStauffenberggeschilderten
Vorschlägenhervorgetretenseien,mit Vorschlägen,welchedieRe-
gierungen demVerdachtaussetzen,dieselbenseiennicht ernstlich
gemeint,obgleichdie wohlwollendenIntentionen des Großherzogs
von Mecklenburg-Schwerinund dessenopferwilligeHingabean die
deutsche,nationaleSache bekanntseien.

Der Büsing'scheAntrag bezweckekeinebedenklicheAendernng
der Reichsverfassung,sondernnur eine Bestätigungdes in allen
deutschenLändern,mit AusnahmeMecklenburgs,bestehendenZu-
standes. Als einEingriffin diemecklenburgischeVerfassungkönne
derAntrag schondeshalbnicht angesehenwerden,weil diedortigen
Staatseinrichtungeneine Verfassungim eigentlichenSinne nicht
darstellten. Des RednersFamilie sei seit lange in Mecklenburg
ansässig,er selbstein geborenerMecklenburger;die Rücksichthier¬
auf habe ihm bisherSchweigenauferlegt,das er nun breche,weil
er von der Fortdauer der jetzigenZuständeMecklenburgsGefahr
für das Reich, insbesondereeine Gefährdung des allgemeinen
Rechtsbewnßtseinsfürchte. Man mögesichauf conservativerSeite
einen Augenblickin die Lageeines mecklenburgischenReichstags-
abgeordnetenversetzen,der bei allen Finanzgesetzenim Dunkeln
tappe, nichtwisse,wie in seinemengernVaterlandedie hier be-
willigtenSteuern verwendetwürden,wie dieAusführungsbestim-
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mungenzu den hier angenommenenGesetzengemachtwürden, so
werdeman von dem frühern ablehnendenVotum abgehenund
auchauf couservativerSeite für den Antrag Büsing stimmen.

Der AbgeordneteFreiherr von Maltzahn (Gültz)rechtfer-
tigte für sichund seinePartei die Ablehnungdes Büsing'schen
AntragesunterBerufung auf die in der frühem Berathungvom
Abgeordnetenvon HelldvrffvorgetragenenGründe. Er würde
der beantragtenAusdehnungder Competenzdes Reichesnur zu-
stimmen,falls ihm derenNotwendigkeitimInteressedes Reiches
nachgewiesenwürde. Wolleman, wie von einer Seite hervor¬
gehobenworden, eine Übereinstimmungder Verfassungender
Einzelstaatenmit derReichsverfassungherstellen,somüsseman eben-
sowol beschließen,daß in jedemBundesstaateeine monarchische
Spitzebestehenmüsse. Das Rechtsbewußtsein,welchesvonanderer
Seite angerufensei, werdedurch ein fortwährendesRütteln an
Bestimmungender Reichsverfassung,durcheineAusdehnungder-
selbenaus Rücksichtenauf einzelneTheile des Reichesmehr ge¬
schädigtals durchdie Fortdauer des gegenwärtigenZustandesin
Mecklenburg.Es sei niemandim Hause, der nichtüberzeugtsei,
daß die dortigeVersassuugsichüberlebthabe; aber dieseAnsicht
werdeauch in Mecklenburgallgemeingetheilt. Der mecklenbur-
gischeBevollmächtigtehabe denn auchnamens seinerRegierung
eineReformverheißen,diesesei angebahntund dieVerhandlungen
seien im Gange. Man mögenicht durchAussprucheines Prin-
cips,das im Reichstagenochgar nichtdiscutirt sei, in dieseVer-
Handlungeneingreifen. In den meistendeutscheuStaaten sei die
Zusammensetzungder ZweitenKammernicht nachdem in dem
Büsing'schenAntrage ausgesprochenenGrundsatzegeregelt. Eine
Reform der mecklenburgischenVerfassungsei schonum deswillen
wünschenswerth,weil einerseitsdadurchein Agitationsmittelans
derWelt geschafftwürde,andererseitsnachErledigungdieserFrage
ein Theil der sänimtlichauf liberaler Seite stehendenmecklenbur-
gischenAbgeordnetenauf die rechteSeite übergehenwürde; aber
dochsei ein Eingreifen des Reichesin diesemAugenblickenicht
angezeigt.

14*
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Der AbgeordneteWiggers erwidertedemmecklenburgischen
Bevollmächtigten,er wissenicht,was Graf vonBassewitz,welcher
zurZeit derGründungdes NorddeutschenBundes nichtMinister-
Präsidentgewesen,für den Eintritt Mecklenburgsin den Bund
gethan. Derselbesei früher Führer der Partei gewesen,welche
in Wien, Berlin und Frankfurt für Aufhebungder Verfassung
von 1849 gewirkthabe,und trage die Verantwortung,daß man
in 25 Jahren zu keinerconstitutiouellenVerfassunggekommensei.

Die Domanialbanernhätten sichin einer 1872 eingereichten
Petition mit der Verwandlungihres Rechtsverhältnissesin Erb-
pacht,welchenun als wohlthätigdargestelltwerde,sehrunzufrieden
erklärt.

Ueber den MecklenburgzufallendenTheil der Kriegscontri-
bution könntenbeideGroßherzogefrei verfügen; der Großherzog
von Mecklenburg-Schwerinhabe am 15. Januar 1873 allerdings
eineVerständigung, nichtaberdieEinholungderZustimmung
der Stände, zugesagt. Zudemhätten die Stände beider etwaigen
Verständigungnur ihr eigenesInteresse,nichtdasjenigedesLandes
zu vertreten.EndlichhabederGroßherzogvonMecklenburg-Strelitz
keine Zusageauchnur der Verständigunggemacht.

Bei dem Bau, Ankauf und Verkauf der Eisenbahnenhabe
sich immerhin ein Verlust von 4 Mill. Thlrn. ergeben, ohne
daß irgendeineVerhandlungmit den Ständen stattgefundenoder
diesevon der SacheKenntnißerhaltenhätten.

Es sei möglich,daßdieFinanzwirthschaftin Mecklenburggut,
daß sogar großeErsparnisseerzieltseien, aber die Stände und
die Bevölkerungerführendavon nichts.

DieFrage derRechtsbeständigkeitderwiederhergestelltenalten
Verfassunggehörenichthierher,aber es werdedochspätereinmal
von Wichtigkeitsein, daß dieMecklenburgersichnochnichtgefügt,
vielmehrdie Rechtsbeständigkeitder gegenwärtigenlandständischen
Vertretung bestrittenhätten, und man werde dereinstnochauf
die Rechtsfragezurückgreifen.Aber nach der vom Bundescom-
missarvertretenenAnsichtwäre das Reichverpflichtet,den Fen-
dalismus in Mecklenburgfür jetzt und alle Zeiten zu schützen.
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Die feudalePartei Mecklenburgsverlassesichauch in der That
auf diesenSchutzund unsachtein dieserZuversichtden Willen
und die Wünscheder großenMehrheitder Bevölkerung.Ohne
dieseStütze wäre man in Mecklenburgmit der feudalenPartei
jetztebensogut fertig gewordenals in denJahren 1848und1849.
Die 29000 Unterschriftender Petition, eine im Verhältniß zur
BevölkerungsehrhoheZahl, hätten um so mehr Bedeutung,als
siesämmtlichvon selbständigenBürgern herrührten, und als in
osficiösenBlättern vor der Unterzeichnunggewarnt, den Schul-
lehrern, welchesichbei der Sachebetheiligten,mit Entlassungge-
droht wordensei.

Der Reichstagmögenichtin denFehlerdesBundestagesver-
fallen,der sichfür incompetenterklärt habe,so oft es sichum die
Leidendes deutschenVolkesgehandelthabe. Immerhin habe der
Art. 54 der WienerSchluß-Aeteden Bundestagausdrücklichver-
pflichtet,den Art. 13 der Bnndesactein allendeutschenBundes-
staatenzur Geltung zu bringen. Was der damaligeStaatenbund
gethan,sei um so mehr Pflichtdes heutigenBundesstaates.

Das Centrumfürchte von Annahmedes AntragesSchaden
für das föderalistischePrineip. Dieses werdewenigerdurchAn-
nähme als durchAblehnung des Antrages gefährdet. Benehme
man der mecklenburgischenBevölkerungdie Aussichtauf Hülfe
durchdas Reich,so werdesie zu demWunschederAnnexiondurch
Preußen gedrängt. Der Redner schloßmit einer warmenAn-
sprächeund Bitte um Unterstützungdes braven Volksstammes,
der genugMäßigung, Ausdauerund Geduldbewieseuhabe.

Staatsminister von Bulow berichtigte(S. 647), daß der
Großherzogvou Mecklenburg- Strelitz bezüglichder französischeu
KriegscontributiondieselbeErklärung abgegebenhabe wie der
Großherzogvon Mecklenburg-Schwerin,und daß beidenFürsten
der Dank des Landtagshierfür ausgesprochenwordensei.

Der Bevollmächtigtehatte das Wort nachSchluß der Dis-
cusfionergriffen. NacheinerVerhandlungüber dieFrage,ob die
nach §. 45 derGeschäftsordnunghiernachwiedereröffneteDebatte
aufAntrageinesMitgliedessofortwiedergeschlossenwerdenkönne.
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ohne daß auchnur ein Redner gesprochenhätte, welcheFrage
der Geschäftsordnungscommissionüberwiesenward, wurde der
Schluß von der Mehrheit angenommenund sofort zur zweiteu
Berathung geschritten.

Zunächstmachteder AbgeordneteHausmann (Lippe) gel-
tend, daß der gestellteAntrag nebenMecklenburgauch auf das
FürstenthumLippe-DetmoldAnwendungfindenwürde,dessenVer-
fassungszuständeund Streitigkeitenderselbeausführlichschilderte,
wogegender Bundesbevollmächtigtefür Lippe, Cabinetsminister
von Flottwell (S. 651), nachzuweisensuchte,daß der Antrag
Büsing im Falle seinerAnnahmedas FürstenthumLippe-Detmold
in keinerWeifeberührenwürde, da in demselbeneine dem An¬
trage entsprechendeVerfassungund Volksvertretungbestehe.

Nach einer Erwiderungdes AbgeordnetenHerz (Nürnberg)
wurde die Verhandlunggeschlossenund der Antrag Büsing in
namentlicherAbstimmungvon 174 bejahendengegen62 vernei-
nendeStimmen angenommen.

AuchbeiderdrittenBerathungdesAntragesin der42. Sitzung
des Reichstagesvom29. Mai 1873 (S. 912 der Stenographischen
Berichte) fand nocheine eingehendereVerhandlung statt. Der
AbgeordneteReichenfperger (Krefeld) schilderteauf Grund
eigenerAnschauungdieZuständeMecklenburgsweit vortheilhaster,
als sienachden BerichtenliberalerZeitungenund nachdenDar-
stellungenimReichstagezu sein schienen. Wennz.B. diemecklen-
burgischenAbgeordnetenzum Reichstagesämmtlichder fortschritt-
lichenPartei angehören,könneman schonimInnern desLandes
der Aristokratiefreiem Spielraum lassen. Ein gewissesHervor-
ragen derAristokratiehabe seinGutes; die Freiheit Englands sei
auf dessenaristokratischeVerfassungbegründet, welcheweiter in
das Mittelalter zurückgreifeals diejenigeMecklenburgs.Der-
selbebestritt, daß das BestehenconstitntionellerVerfassungenin
den Einzelstaateneine stillschweigendeVoraussetzungder Reichs-
Verfassungsei. Im Gegentheilhätten die Einzelstaatenein Recht
auf diejenigenVerfassungen,mit denensiein den Bund und in
das Reich eingetretenseien. Wenn die Undurchsichtigkeitder
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Finanzverhältnisse Mecklenburgsnicht die Folge habe, daß

die Bewohnerdes Landesschwererals diejenigenandererLänder

mit Steuern belastetseien(und das sei nicht behauptet),so liege

keinsonderlichespraktischesInteressevor, daß die Finanzverhält-

nissenachallenSeiten offengelegtwürden. Ueberhauptseiendie

Bedrückungen,unter welchendie mecklenburgischeBevölkerungan-

geblichleide, niemals im Einzelnennachgewiesenworden. Von

der Prügelstrafe verlautevon dort nichtsmehr, währenddie-

selbein einembenachbartenLandenochex officiodictirt worden

sei. Die Auswanderung fange au, in ganz Norddeutschlaud,

insbesonderein Pommernund den östlichenProvinzen, epidemisch

zu werden. Dieselbesei keinSymptom einesNothstandes,greife

z. B. in Niederbaierngerade in den vermöglichenVolksschichten

um sich. Wenn sichin Mecklenburgder Adel mit der Domäne

fast in den ganzenGrundbesitztheileund andererseitsseinehervor-

ragende,Stellung nicht zum allgemeinenBestenverwerthe,so sei

das keinerwünschterZustand. Die vis inertme,dasZusehenund

Geschehenlassen,nehmebeim deutschenAdel im allgemeinenzu.

Aber es sei ein mildernderUmstandzu beachten,nämlichdie in

der erstenFranzösischenRevolutiongemachteErfahrung, daß der

Adel,wenn er großmüthigauf seinePrivilegien verzichte,sichdem

Strom der öffentlichenMeinung hingebe, schlechtenLohn ernte.

Freilichsei zu wünschen,daß derAdel in Mecklenburgaus seiner

Passivitätheraustreteund zeitgemäßeConcessionenmache.

DieAntragstellererwartetenübrigenszuvielvonder etwaigen

AnnahmedesGesetzentwurfsvon feitendesReichstagsundBundes-

rathes. Die modernenConstitutionenhättenmancheEnttäuschungen

zur Folge. Ein geistreicherFranzosehabe gesagt, daß die con-

stitutionelleMaschinerie,von den Herrschendenrichtiggehandhabt,

mehr diesenzugutekommeals dem Volke, und daß namentlich

auf demGebieteder Finanzenein Volknicht gründlicherexploi-

tirt werden könne als mittels der constitntionellenMaschinerie.

In Preußen z. B. seien die Steuern seit Einführung der Ver-

fassungniemals herunter-, stets hinaufgesetztworden. In ver-

schiedenensogenanntenVerfassungsländerngescheheüberhaupt
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Schlimmeresals in Mecklenburg.Es werdetrotzliberaler Ver-
faffnngsartikelüber Preßfreiheitdie Presse gemaßregeltund zu
Tode gehetzt. Aehulichverhaltees sichmit der Vereins- und
Wahlfreiheit. Die Majoritäten sprängen rücksichtslosmit den
Minoritätenum, dictirtendenselbenalles, was int Interesseder
Majorität liege. Auchfür die Herrschersei der Constitutioualis-
mus bedenklich;nochkürzlichhabe sichein äußerstliberalerHerr-
scheraus einemmit der liberalstenVerfassungversehenenLande
entfernt, weil der Liberalismus gar zu hohe Wogen geschlagen
habe.

Freilichhabe in MecklenburgeinesolcheIntoleranz in Reli-
gionssachengewaltet, daß die nicht der herrschendenConsession
aiigehörigenHerrenvon Kettenburgund von Vogelsangsichzur
Auswanderunghätten entschließenmüssen. In einzelnenconstitu-
tionelleuLändern sei es übrigens mit dem Druckauf die Eon-
fessionder Minderheitnochviel schlimmerbestellt.

Wolleman sichüber den herrschendenEinfluß des Adels
beschweren,so entwickelesichin Staaten des moderneuConstitu-
tionalismus ein anderesBaronenthum, dasjenige der Pluto-
kratie. Rednerziehedie geborenen Barone vor, diehöchstens
den Fehler hätten, zu unbeweglichin ihrem Besitzthumzu ver-
harren, währenddie Börsenbarone zu beweglichseienund sich
zu gern in fremdesBesitzthumbegäben. StockjobbereiundGrün-
dnngssteberhabe in Mecklenburgnicht so überhandgenommen,
wie es notorischin Verfassungsländernder Fall sei.

Redner ermahnte schließlichdie Antragstellerzu einemall-
mählichenVorgehenauf dem Wegeinnerer Reform.

Der Abgeordnetevon Bennigsen entgegnetedemVorredner,
daß wenn er die Zuständein Mecklenburgbessergesuudenhabe,
als sie gemeiniglichgeschildertwürden, dies der unverwüstlichen
Kraft des Volksstammeszuzuschreibensei, welchesichauchin den
traurigen äußern Rechtsformennochgeltendmache;dann komme
es bei Reisen, wie sie der AbgeordneteReichenspergergemacht,
darauf an, mit welchenAugen man die Dinge ansehe. Redner
habe betont,daß er eine besondereVorliebefür alterthümlicheEin-
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richtungenhabe. Er werdesichan den in Mecklenburgvorgefun-
denen Resteil alterthümlicherRechtseinrichtungenerfreut haben.
Von den mecklenburgischenAbgeordnetengehörenur einer zur
Fortschritts-, die andern zur national-liberalenPartei. Es sei
dochein Belegfür die Unzufriedenheitder Bevölkerungmit den
Verhältnissenin Mecklenburg,daß der dortigegroßeGrundbesitz,
welcherdochachtungswertheund tüchtigeElementeenthalteund
großenEinfluß habe, im Reichstagegar nichtvertretensei. Die
Lasten der Bauern im Domanium, welcheden Charakter von
Steuern hätten, seienin der That groß. Die Geringschätzung,
mit welcherder Vorredner, der sich dochzur Verfassungspartei
rechne, von Verfassungenund verfassungsmäßigenRechtenge-
sprachenhabe, gebeeine geringeLiebezu solchenEinrichtungen
kund. Ueber die mecklenburgischeVersassuugssrageviel zu
discutiren, widerstehedem Rednerfast. Es sei so viel darüber
gesprochen,daß sichwederfür nochwiderNeues sagenlasse. Es
habe sichschonfrüher eine aus Mitgliedernaller Parteien, selbst
des Centruins,bestehendegroßeMehrheitfür den Antrag Büsing
ausgesprochen.Die Minderheit,derenStandpunktsichvon dem-
jenigen der Mehrheit nur dadurchunterschiedenhabe, daß sie
glaubte,die mecklenburgischenZuständewürdenohneZuthun des
Reichesvon innen heraus geheilt werden, könne angesichtsder
seitherigenErfahrungendiesenStandpunktnicht festhalten. Die
Vorlagender Regierungenbötendas geringsteMaß verfassungs-
mäßigerRechteund selbst dieseVorschlägeseienbei Ritterschaft
und Landschaftauf Widerstandgestoßen. Beide Stände hätten
sichunter sichnichteinigenkönnen, geschweigedenn mit beiden
Fürsten. Der Versuchsei gescheitertund auf diesemWegekomme
man nicht weiter. Der zwischender Reichsverfassungund der
innern VerfassungMecklenburgsbestehendeWiderspruchsei eiu
öffentlicherSchadenin den deutschenRechtszuständen.Eine An-
steckungundSchädigungderconstitutionellenEinrichtungenanderer
deutscherStaaten von-Mecklenburgaus sei allerdingsnicht zu
fürchten. Aber wenn jahraus jahrein dieselbenBeschwerden
erhobenwürden, wenn alle Parteien und die Regierungenselbst
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anerkennten,daß ungesundeZustände vorhandenseien und der
Heilungbedürften,und dieAngelegenheitdochnicht vonderStelle
rücke, so gebe das eine bedenklicheSchwächekundund beweise,
daß das Reichnicht die Kraft und die Mittel und den richtigen
Entschlußhabe,mit eineinderartigenUnfugdesöffentlichenRechtes
in einemkleinenLandeaufzuräumen.

Der AbgeordneteDr. Windthorst (Meppen) erwiderte,es
beweisekeineSchwäche,wenn das Reichin solchenAngelegenheiten
keineAbhülfeschaffe,dienichtzu seinerCompeteuzgehörten. Die
Reichsverfassunghalte ganz absichtlichdieVerfassungsstreitigkeiten,
welchedem alten DeutschenBunde so schädlichgewesenseienund
denselbendemRuin entgegengeführthätten, vom Reichefern.
Der Art. 76 der Reichsverfassunghabe, wie die Hinweisungauf
zur EntscheidungvonVerfassungsstreitigkeitenaufgestellteBehörden
beweise,geradeMecklenburgim Augegehabt. Deshalb sei auch
der anfänglicheVersuch,das ReichdirectzumEinschreitenzu ver¬
anlassen,aufgegebenund zur BeantragungeinerAusdehnungder
Zuständigkeitdes Reichesauf Verfassungsangelegenheitenaller
deutschenLänder übergegangenworden. Durch Annahme des
AntrageswürdedieLebensbedingungaller deutschenStaaten unter
dieCompetenzdes Reichesgestellt. Das sei unstatthaftin einem
Reiche,das nachseinerVerfassungnocheinen Bund darstelle.

Mit demAntragewerdeden ErstenKammernaller deutschen
Staaten der Todesstoß gegeben; man müssesernerunterstellen,
daß die Wahlen, aus welchennachdem Antragedie Vertretung
hervorzugehenhabe, directeseinmüßten. Die Bestimmung,daß
dieVolksvertretungbeiFeststellungdesStaatshaushaltesmitwirken
müsse,werdeje nachderverschiedenenGestaltungdesBudgetrechtes
in deneinzelnenStaaten verschiedenwirkenund ausgelegtwerden.
DieseBestimmungwerde den Hebel zu einer den Ansichtender
Mehrheitdes ReichstagesentsprechendengleichmäßigenGestaltung
des Budgetrechtesin allenStaaten bilden. Es seienhierdurchdie
Rechteder Volksvertretungenin den einzelnenStaaten gefährdet.
Redner würde lieber der Aufnahmeeiner Bestimmungin die
Reichsverfassungbeitreten,welchedie Competenzder Reichsgesetz¬
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gebungnur für Mecklenburgbegründe,als einemso allgemeinen
Satze.

Uebrigens seien die Verhältnissein Mecklenburgnicht so
schlimm,als siedargestelltwürden, und die Besserungmüsseauf
verfassungsmäßigemWege gesuchtwerden. Qctroyirte und von
auswärts kommendeVerfassungenhieltennicht stand. Die Be-
mühungenzuHerbeiführungeinerVerfassungsänderungseienweder
aufgegebennochaussichtslos;ein befriedigenderAbschlußliegeim
allseitigenInteresse.

Der AbgeordneteWestphal bemerktenoch gegen den Ab-

geordnetenNeichensperger,daß es sichbehufsderBegründungdes
gestelltenAntrageswenigerum denNachweiseinesbereitsbestehen-
den übermäßigenSteuerdruckes,als darum handle, daß es nach
den in MecklenburgbestehendenVerhältnissender Vertretungdes

Landes unmöglichsei, auf das Maß der gefordertenStenern

näher einzugehenund der Eventualität eines möglichenSteuer-

druckesauf constitutionellemWegevorzubeugen. Uebrigensseien

wirklichvorhandeneMisbräucheund Misständein den VerHand-

lnngen vielfachhervorgehobenworden.
Der Antrag Büsing wurde dann auchin dritter Lesung

mit großer Mehrheitangenommen (S. 919).
Die insbesonderein dem Vortrage des Abgeordnetenvon

StansfenbergangezogenenVerhandlungendes malchinerLandtages
von 1872/73 über die Propositionenbetreffenddie Modifikation

der mecklenburgischenVerfassung,insbesonderedie
Protokolleder commissarisch-deputatischeuVerhandlungen,vom

October1872,
der Berichtder Committevom 9. December1872,

dieAuszügeaus den ständischenVerhandlungenvon 1872—73

erschienenin Quartheftenin KarlBoldt'sBuchdruckereiin Rostock.

EineErklärung des Bundesrathesüberden gleichenBeschluß

des ReichstagesvomNovember1871war nochnichterfolgt. Der

Reichstaghatte in seinerSitzung vom 12. Juni 1872 (S. 934

der StenographischenBerichte) ein Ersuchenan den Bundesrath

gerichtet:
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„demReichstagedie von demBundesrathegefaßtenEntschlie-
ßnngenauf die von demReichstagebeschlossenenGesetzentwürfe
und Anträge spätestensbeimBeginn der nächstenSession in
schriftlicherForm mitzutheileu",

welchemAnsuchender Bundesrath laut Mittheilung des Reichs-
kanzlersvom 14. März 1873 (Anlage 14 zu der IV. Reichstags-
session1873 der erstenLegislaturperiode)entsprachund durch
Vorlage einerUeberfichtder vom BundesrathegefaßtenEntschlie-
ßnngenauf Beschlüssedes Reichstagesaus der Sessionvon 1872
erstmalsnachkam.

Auf die ResolutionendesReichstagesvon 1871 erstrecktesich
dieseVorlagenicht; im Jahre 1872 war außer der obenbehan-
deltenAnregungbezüglichder Regelung des Vereins- und Ver¬
sammlungsrechteskeindiemecklenburgischenVerhältnissebetreffender
Beschlußgefaßtworden. Dem neuerlich,am 29.Mai 1873, vom
ReichstageangenommenenGesetzentwurfebeschloßder Buudesrath
in seinerSitzung vom 27. Juni 1873 (§. 455, S. 336 derPro¬

tokolle)
die Zustimmungnicht zu ertheilen.

Der badischeBevollmächtigtestimmtemit folgenderErklärung
gegen den entsprechendenAntrag des Verfassungsausschusses.
Ein Referat in Dr. Georg Hirth's „Anualen des Deutschen
Reiches",Jahrgang 1874,S. 321, fügt bei, es sei in derDiscus-
sion verständlichangedeutetworden, daß, wenn Mecklenburgden
beständigerneuertenBeschwerdennichtabhelfe,man nichtumhin
könnenwerde, im Fall abermaligerErneuerung des Beschlusses
durchden nächstenReichstagdemselbenFolge zu geben.



XI. Wintersessiondes DeutschenReichstagsvon
1874—1875.

1. Antrag Baumgarten-Büsingauf einen Znsatzznr Reichs-
Verfassung.

In der zweitenLegislaturperiode,II. Session1874—75des
DeutschenReichstages,kehrte,von allenmecklenburgischenAbgeord-
neten unterzeichnet,der Antrag auf Einschaltungder die Ver-
fassuugeuder EinzelstaatenbetreffendenBestimmunghinterArt. 3

der Reichsverfassungin dem frühern Wortlaute wieder(Nr. 40,

S. 744 der Anlagen). Der Antrag trägt von nun ab denNamen
des erstenUnterzeichnersDr. Baumgarten.

In der Sitzung vom 3. December1874 (S. 449 der Steno-
graphischenBerichte),in welcherder Antragzur erstenund zweiten
Lesungkam, bezogsichder erste Redner, AbgeordnetePogge

(Schwerin),zunächstdarauf, daß das BedürfuißeinerReformder
mecklenburgische»Verfassungvon keinerSeite in Abredegezogen
wordensei. Die Minorität des Reichstageshabe nur eine Ein-
Mischungdes Reiches in dieseAngelegenheitabgelehnt. So schwer

aus verschiedenenGründen den mecklenburgischenAbgeordneten

die Wiedereiubriuguugdes Antrages gewordensei, so hätten sie

sichdoch bei dem hohen Grade von Hoffnungslosigkeit,der sie
beherrsche,durchSelbsthülfezu einer ReformihrerVerfassungzu
gelangen,hierzuentschließenmüssen. Derselbeschildertenochmals

in kurzenZügen dieVerfassungsverhältnissein Mecklenburg,wies

insbesonderenach,daß, um ein GesetzzuStande zubringen, fünf
gesetzgebendeFactoren(dieRegierungenvon Schwerinund Stre-
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litz, die Ritterschaft,Landschaftund die selbständigeSeestadt
Rostock)unter einen Hut gebrachtwerden müßten, daß kein
Budgetbestehe,daß zu der gesetzlichenRegelungder wichtigsten
AngelegenheitennichtdieZustimmung,nur das rathsameErachten
der Stände eingeholt werdenmüsse.Der Abgeordneteschilderte
sodann die in den Jahren 1872 und 1873 gemachtenVersuche
der AeuderungdieserVerfassung. Der auf durchaus ständischer
Grundlage bernhendeEntwurf einer abgeändertenVerfassung,
welcherauf demLandtage von 1872 nicht zur völligenDurch-
berathnngkam, sei demLandtagevon 1873unverändertvorgelegt
worden. NachergebnißlosenVerhandlungenseiin demLandtags-
abschiedeerklärtworden,es sei auf der gegenwärtigenGrundlage
nichtweiterzu kommen,es müssederpatrimoniale Charakter
der Verfassung beseitigt werden. Einem auf den 1. Fe-
bruar 1874 einberufenenaußerordentlichen Landtage, bei
dessenEröffnung in der Thronrede die Reform der Verfassung
angesichtsder Neugestaltungder Dinge in Deutschlandfür unab-
weislicherklärt worden, sei ein neuer Entwurf einer Verfassung
vorgelegt worden, welcher, obgleichim übrigen ungenügend,
wenigstensmit dem ständischenPrincip gebrochenund mit Be-
seitignngder Ritter- und Landschaftals Corporationeneine aus
WahlenhervorgehendeeinheitlicheVertretungherzustellenversucht
habe. Dieser oberste Grundsatz, welcher den hauptsächlichen
Gegenstandder Verhandlungengebildet, sei vornehmlichdurch
die Schuld der Ritterschaft,aber auch durch die Mitschuldder
Regierungen,nichtzur Annahmegelangt. Mit demgegenwärtigen
Miuisteriunlkönnedie Reform nicht durchgeführtwerden. Der
au der SpitzestehendeMinister, dessenFähigkeitenund Charakter
alle Anerkennunggezolltwerde, sei in seiner ganzen politischen
Thätigkeitstets ein Gegner der fortschreitendenpolitischenEnt-
Wickelungin Mecklenburg,z. B. des Anschlussesan den Zoll-
verein, der ErweiterungderVerkehrsstraßen,der Schaffungeines
kleinenGrundbesitzes,und bis zu seinemEintritt ins Ministerium
der anerkannteFührer des feudalenTheiles der Ritterschaftge-
Wesen. Er habe in den Jahren 1849 und 1850 auf Beseitigung
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des Staatsgrundgesetzesund Wiederherstellungder alten Ver-
fassunghingearbeitet. Wohl seienunter seinerNamensunterschrift
auf andernGrundsätzenberuhendeueuereGesetzeerschienen,aber
ein besondererEifer, diesenGrundsätzenGeltung zu verschaffen,
sei nicht wahrzunehmen.Während des letztenLandtages habe
wederFreund nochGegnerder Vorlagedie Empfindunggehabt,
daß es dem Ministeriummit der VerfassungsänderungErnst sei.
Man habe dieVorlagefür ein demMinisteriumuntergeschobenes
Kind gehalten, das jedenfallsals Stiefkind behandeltworden
sei. Gegen den Schluß der Verhandlungenhabe man es als
ausgemachteSache angesehen,daß das Ministeriumsichauf einen
jenes Princip preisgebendenVermittelungsvorschlagzurückziehen
werde. Das officiöfeRegierungsorganhabe wenigstensder frei-
sinnigernPartei der RitterschafteinenVorwurf daraus gemacht,
daß siesichnichtauf diesenVorschlageingelassenhabe. Schlimmer
uochstehees in Strelitz. Seit dem Tode des letztenMinisters
sei keinneuer berufen worden. Das Regierungscollegiumbleibe
denalten strelitzifchenTraditionen treu. Im Jahre 1849seienzu-
erstdiestrelitzifchenAbgeordnetenvomconstitnirendenLandtageab-
berufen, dadurchdas Zustandekommendes Staatsgrundgesetzes
beeinträchtigtworden. Man erinneresich,wie es 1866 mit dein
Ausmarscheder Truppen gegangensei. Auch bei der gegen-
wärtigen Einleitungzu einer Verfassungsreformhalte sichStre¬
litzimmereinigeSchrittehinterSchwerinzurück. Währendz. B.
die schwerinischeRegierungin demLandtagsabschiedeerklärthabe,
an der letztenVorlagefesthaltenzu wollen,sagediestrelitzischeRe-
gierungdie Vorlage diesesoder eines andern Entwurfeszu.

Hauptgegnerder Verfassungsreformsei die Ritterschaftge-
Wesen,welchedas von der Landschaftmit einer Mehrheit von
drei Viertheilender Stimmen angenommeneoberstePrincip der
Vorlagemit derselbenMehrheitverworfenhabe. In der Ritter-
fchaftkönneman drei Richtungenunterscheiden,von denen die
linke etwa der Partei der Freiconservativen,die mittlere der-
jenigen der Eonservativenim Reichstageentspreche,die rechte
aber nirgends ihresgleichenhabe. Nur die Linke sei der Be¬



224

seitigungder Ritter- und Landschaftals politischerCorporation
geneigt; die Mittelpartei und Rechteseienüber die Nothweudig-
feit der Erhaltung von Ritter- und Landschafteinig, unter-
schiedensich nur dadurch, daß die Rechte auch das Viril-
stimmrechtund das Rechtder itio'in partes nichtaufgebenwolle.
Aus derMittelparteisei z. B. ein Antraghervorgegangen,welcher
die Landesherrenum Garantie des Fortbestandesder Ritter- und
Landschaftals politischerCorporationenbitte,sodaßdieselbenauch
nach Annahmeeiner neuen Verfassungnur mit ihrer ausdrück-
lichenfreienZustimmungaufgehobenwerdenkönnten.

Die Mehrheit der Ritterschaftsei entschlossen,ihre Rechte
nicht freiwilligaufzugeben;werde sie dazu gezwungen,so habe
sie sich nichts vergebenund denke,in Erinnerung an die Vor-
gänge von 1848—50, bei Aeuderungder politischenLagedas
Verlorenewieder zurückerhaltenzu können. Sie glaube, das
DeutscheReichwerde hauptsächlichvon gewissenSchultern ge-
tragen, und wenn dieseeinmal wechselten,werde sie von aller
Bedrängnißbefreitwerden.

Es handlesichin demKampfehauptsächlichauchum Standes-
interessenund um die materiellenInteressendes mecklenburgischen
Adels. Schon seit langen Jahren bestehein Mecklenburgein
Streit zwischenden adelichenund bürgerlichenGutsbesitzern,den
Redner endlich, wenn auchmit Widerstreben,hier zur Sprache
bringen müsse,weil in ihm eigentlichder Kernpunktder ganzen
SchwierigkeitderVerfassungsrefornlliege. Rednersei keinAdels-
seind, wissedie guten Eigenschaftenzu schätzen,welchesichder
deutscheAdel bewahrt habe, und wünscheeinen wohlthuenden
Einfluß desselbenauf das öffentlicheund Privatleben. Er habe
freilichdabeikeinenAdel im Auge, welcherVorrechte anf Kosten
der übrigenStaatsbürger beanspruche,sonderneinenAdel,welcher
seinenStolz darein setze,Vorpflichten zu üben, wie dies im
preußischenAbgeordnetenhauseausgesprochenwordensei.

Die Gegner bildeten eine festgeschlosseneVereinigung,das
Corps des eingeborenen und recipirten Adels, bestehend
aus denangesehensten,vermögendstenFamiliendesLandes,deren
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Einfluß weit über die mecklenburgischeGrenzehinausgehe, ver-
bunden durch eine Acte, welchejedes Mitglied verpflichte,bei
adelichemWort und EhrendieGerechtsamedes Standes zuschützen,
und die Disciplin innerhalbdieserVereinigungsei eine erstaun-
liche. Es sei eine Seltenheit, daß einmal ein Mitgliedes wage,
gegendie allgemeine„Beliebung" aufzutreten. Aus den letzten
zwanzigJahren seiennur zweisolcherFälle bekannt;das eineMit-
glied, welchesdies gethan, habe Haus und Hof verkauftund sei
außer Landes gegangen. Einige Ehrenmänner, welchein den
Jahren 1849 und 1850 ihrer Partei erklärt hätten, sie hielten
sichan die damaligenVerzichteauf ihre Rechtegebunden,seien
in eine Art Achterklärt worden, keinerihrer Standesgenosfen
sei mehr mit ihnen umgegangen. Eine solcheDisciplin sei mit
blos moralischenMitteln nichtmehr aufrechtzu erhalten, es be-
dürfe eines materiellenBandes, und diesessei vorhandenin Ge-
stalt von Klosternutzungen, Nutzungen,welchevon Rechts
wegendemganzenLandegehörten,abervon jenenFamilienrechts-
widrig an sichgerissenworden seien. Diese Nutzungenfürchte
der Adel durch die Verfassungsreformzu verlieren. Die drei
Laudesklöster, um welchees sichhandle, Dobbertin, Malchow
und Ribnitz,hätten einenFlächeninhaltvon etwa acht Quadrat-
meilenmit Pachthöfen,werthvollenWaldungen,abgabepflichtigen
Bauernschaften,und besäßengroße, zinsbar angelegteKapitalien.
Ueberdie Höheder Einkünftewerdedas sorgfältigsteGeheimniß
bewahrt;man nehmeals sicheran, daß sie sichauf 4COOOOThlr.
jährlichbeliefen, also auf % Thlr. für den Kopf der Bevöl-
kerung.

Die meistenKlösterseien nach der Reformation von den
Landesherrensäcularisirtund zu denDomänengeschlagenworden.
Die drei genanntenKlösterseienverschont,reformirt und zu Er-
ziehungszweckenbestimmtworden. Die Stände hätten aber ge-
fürchtet, sie würden schließlichauch dem Schicksaleder andern
Klösterverfallen,und hätten stets gesucht,sie in ihreVerwaltung
zu bekommen.Durch einen Vertrag von 1572 seiendie Stände
mit deinLandesherrnübereingekommen,daß das Land400000Fl.

Die mecklenburgischeBerfassungsfrage.! 15
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aufzubringenhätte, wogegenihnen dieKlösterüberlassenwürden.

Laut eines noch vorhandenenEdicts seien alle, auch die ge-

riugsten Stände des Landes zur Zahlung jener Summe mit

herangezogenworden, und es seien demgemäßdie drei Klöster

„zur christlichen,ehrbarenAuferziehunginländischerJungfrauen,

so sichdarin zu begebenLust haben", überwiesenworden. Von

der BevorzugungirgendeinerKlasseder Bevölkerungsei keine

Rede gewesen. Die Verwaltungsei den Landständenübertragen

worden. Nun sei aber damals der Adel ausschließlichim Besitze

des Grund und Bodens gewesen,seien die Vertreterder Städte

wenig auf den Landtagenerschienenund sei bald das Bestreben

hervorgetreten,die Nutzungenauf Grund des Verwaltungsrechtes

den adelichenFamilienzuzuwenden.Als später fremdeElemente

sich in die Ritterschafteindrängten, sei ein Mehrheitsbeschluß

gefaßt worden, daß nur Familien des eingeborenen und

recipirteu Adels klosterberechtigtsein sollten. Als einge-

boren gelte der Adel, welcherim Ueberweisungsjahre1572 im

Lande ansässigwar, als recipirt der zu diesemRechteauf-

genommene.Als die Städte später häufiger auf demLandtage

erschienenseien, hätten sie auchAnspruchan dieKlöstergemacht,

sichaber bei ihrer geringenVertretung durchUeberlassungge-
wisserKlosterstellenabfindenlassen,ohnesichan derVerwaltung
derKlösterzu betheiligen. Der Landesherrhätte wol gegendie
reservatwidrigeBenutzungder Klöster einschreitenkönnen, sei

aber der Ritterschaftgegenübermachtlosgewesen,bis endlicham

Schlüssedes vorigen Jahrhunderts Herzog Friedrich Franz

zweigeharnischteRescriptegegendie Anmaßungdes Adels habe

ergehenlassen. Als Antwort habe der Adel jene Vereinigung
geschlossen,in deren von allen jenen Familien unterzeichneter
Acteam Schlüssegesagtsei:

versprechenmit Person und Gut mitzuwirken,was »ach
gemeinsamerBeliebungzur Aufrechterhaltungder Gerechtsame
des Standes die Zeitläufteerheischenwerden.... und die ge-
nauesteErfüllung bei adelichemWort und Ehr sichgegenseitig
zusichern."
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DieseActebestehenochheute und nochin letzterZeit habe
sie von Familien behufs ihrer Receptionunterzeichnetwerden
müssen. Die DifferenzzwischendemLandesherrnund der Ritter-
schastsei durchZahlung von 80000Thlrn. aus demKlosterfonds
an den Landesherrnbeigelegtworden.

Der nichtzum eingeborenen,recipirtenAdel gehörigeTheil
der Ritterschafthabe gegen dieseArt der Klosternutzungnichts
ausrichte»können, weil er in der Minderheit sei und schonaus
demformellenGrunde, weil es demselbenniemals gelungensei,
bei Beschlüssenüber Klosterangelegenheiteneinen Stimmzettelab-
zugeben. Auf dem mecklenburgischenLandtagekenneman keine
andereArt der Abstimmungals durchStimmzettel. In Kloster-
angelegenheitenaber werde trotzdemjeder Beschlußim Namen
der ganzen Ritterschaftund Landschaftgefaßt und es dürften
dieseAngelegenheitennur auf öffentlichenLandtagenverhandelt
werden. Hieraus ergebesich, daß das Recht der Verwaltung
nur ein öffentliches,kein Privatrechtsei, und nun besorgeman,
daß, wenn Ritterschaftund Landschaftals politischeCorporation
beseitigtwürden, auchdas Rechtder Verwaltungder Klösteran
die Nachfolger,an die neueVertretungin Gemeinschaftmit dein
Landesherrn,au denStaat übergehenund daß über dieNutzung
in anderer Weiseverfügt werden könnte. Die Minderheitder
Ritterschafthabe dieseFrage nie mit der Verfassungsfragever-
mischt,sondernstets erklärt, daß die Klosterangelegenheitso, wie
sie jetztliege, iutact bleibenund daß die Frage, ob hierwirklich
ein begründeterprivatrechtlicherAnspruchbestehe,der spätem
richterlichenEntscheidungunterworfenwerdenmöge. Die Gegner
aber kenntendie Zweifelhaftigkeitihrer Ansprücheund zögenvor,
an der politischenBerechtigungder Ritter- und Landschaftfest-
zuhalten.

In derselbenWeise,wievon demRedner, werdedieKloster-
augelegenheitin denMotiven zu demEntwürfeeinesVersassungs-
gesetzesvon 1848 dargestellt. Heute freilichsei die Regierung
anderer Ansicht;der §. 26 der dem letztenLandtagevorgelegten
Grundzüge besage ausdrücklich,daß die Klosterangelegenheiten

15*
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als privatebestehen,die Ritter- und Landschaftals Privatcorpo-
rationenin diesenRechtenerhaltenbleibensollen.

Der Rath, auf die Klösterzu verzichten,um zu einer Ver-
fassungsreformzu gelangen, sei nicht annehmbar, weil es sich
um ein werthvollesObject handle, und weil man nichtMittel
des Landesdazu verwendenwolle, den Einfluß einer Partei zu
stärkenund zu verewigen,welchersichbisher soschädlicherwiesen
habe. Die Minderheit der Ritterschaftsei allerdings nicht im
Stande, die Aufnahmeder fraglichenBestimmungin die neue
Verfassungzu hindern; aber dieLandschaftwerdeeine solchewol
schwerlichzulassen.

Aus alledemergebesich,daß dieBeseitigungderRitter-und
Landschaftals politischerCorporationersteBedingungeinerVer-
fassungsreformsei, daß aber solcherReform innerhalbMecklen-
bnrgs die größtenSchwierigkeitenentgegenständen.Aus dembe-
stehendenWirrwarr könneman nur durchAppellationan eine
höhere Gewalt, durch Anrufung der Reichsgesetzgebungheraus-
kommen.

Der Redner verwies den hohen Erwartungen gegenüber,
welcheman in Mecklenburgvon der Einwirkungder freudig
begrüßten Einigung und NeugestaltungDeutschlandsauch auf
die dortigenVerhältnissehegte, auf die Thatsache,daß nun nach
siebenJahren dort noch die alte Verfassungund Ritterschaftin
alter Zähigkeitbestehe.Kein Wuuder, daß die mecklenburgischen
AbgeordnetendieCompetenzdes Reicheszu erweiternsuchten,um
hier zu erlangen, was zuHausezu erreichenunmöglichsei. Im
Jahre 1871 schonhabe der AbgeordneteReichensperger(Olpe)
darauf hingewiesen,daß solchenpolitischenNothständenin ein-
zelnenLändern ein Ende gemachtwerden müsse, um dieselben
den Gefahrendes Unitarismus zu entreißen, für welchennie-
mand einemächtigerePropaganda machenkönneals die mecklen-
burgischeRitterschaft.

Wolleder BundesrathdeuGesetzentwurfnichtannehmen,so
möge er doch die Entschließungbis nach Beendigungder ohne
ZweifelergebnißlofenVerhandlungendes mecklenburgischenLand-



229

tags über die Verfassungsreformaussetzen,und das Damokles-
schwertbis dahin über den Häuptern der Ritter- und Landschaft
schwebenlassen.

Der AbgeordneteHaupt (Wismar)berichtetesodann(S.454)
über eine den Antrag Baumgarten unterstützende,gedrucktver-
theilte Petition aus Mecklenburg.

Derselbe gab eine Darstellung des Inhalts der jüngsten
Verfassungsvorlageund der darüber gepflogenenVerhandlungen.

Der auchkünftigbeideGroßherzogthümerumfassendeLand-
tag sollteaus Großgrundbesitzern,Stadt- und Landgemeindenbe-
stehen;zu den Großgrundbesitzernsollten alle Rittergutsbesitzer
ohne Rücksichtauf die Größe ihres Besitzesgehören, und es
solltejedes Hauptgut eineStimme haben. Zu den Stadtgemein-
dm solltenauch die bisher nicht landtagsfähigenStädte Neu-
strelitzund Wismar gehören. (Wismar, welchesdurchden Ver-
trag von Malmö im Jahre 1803 wiedermit Mecklenburgver-
einigt wurde, konnte trotz dreimaligerVerhandlungenin den
dreißiger,vierzigerund sechzigerJahren, trotz der wohlmeinen-
den Unterstützungder Regierungennnd der Landschaftbei dem
Widerstrebender Ritterschaftdie Wiederaufnahmein den Land-
schaftsverbandnicht erreichen.) Die Stadtgemeindensolltendas
Wahlrechtnichtselbstausüben, sonderndurchdieMagistratennd
bürgerschaftlichenCollegienvertreten werden. Zu den Land-
gemeindengehörten alle Ortschaftendes Landes, welcheeine
eigeneArmenversorgunghaben oder eine solchezu bildenbereit
wären; dieselbensollten in ihremWahlrechtedurchdie Ortsvor-
stehervertreten werden. In Mecklenburg-Schwerinsollten die
Großgrundbesitzer31, die Städte 26, die Landgemeinden25 Ab-
geordnetestellen.

Zn dieser für eine sechsjährigeLegislaturperiodegewählten
Vertretung solltennenn auf Lebensdauervon und aus den seit
hundertJahren im Landemit einemRitterguteansässigenGrund-
besitzen:gewählteMitglieder, fünf Deputirte der Magistrateder
fünf größern Städte für ihre Amtsdauer und sechsaus aller-
höchstemVertrauenlebenslänglichernannteMitgliederhinzukommen.
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Dieser Versammlungwar die uneingeschränkteMitwirkung
bei der Gesetzgebungzugedacht;für Verfassungsänderungenwar
die Zustimmungvon dreiViertheilender gesetzlichenAnzahlaller
Vertreterund ferner erforderlich,daß der Antrag in der nächsten
Legislaturperiodewiederholtwerde. Veränderungenim Steuer-
Wesenerfordertendie Zustiinmungvon zweiDrittheilender Ver-
tretung. Die Großgrundbesitzerbildetenaber mehr als einDritt-
theil derVertretung, sodaßsie alleinAenderungenderVerfassung
und des Steuerwesensverhindernkonnten.

Das Domanium sollte, wie bisher, zur Bestreitungdes
großherzoglichenHaushalts und ferner der Kostendes Landes-
regimentsdienen; es solltefür den erster»Zweckein bestimmter
Complexvon Gütern ausgeschiedenwerden;der übrige Theil für
Landesbedürfnisseund ferner für Apanagen, Witthünier und
Einrichtnngskostender Mitglieder der großherzoglichenFamilie,
im Maximalbetragevon 125000 Thlrn., verwendetwerden.

Die nach einemGesetzeausgeschriebenenSteuern solltenso
lange forterhobenwerden, als das Gesetznicht geändertwürde.
DemHaushaltsetatsolltenzweiSpecialetatsangeschlossenwerden,
von denender eine die Ausgabenfür das Landesregiment,für
die regelmäßigenStaatsbedürfnisseenthaltenund auf sechsJahre
in einer Pauschsummeso festgestelltwerdensollte,daß die Regie-
rnng an Festhaltungder einzelnenPositionen nicht gebunden
wäre und Ersparnissevon einemJahre ins andereübertragen
werdenkonnten. Der zweite,dieEinnahmenund Ausgabendes
Domauiibetreffende,Etat sollteauf 10 Jahre festgestelltund nur
in einemMinimalüberschusseiu denHauptetat eingetragenwerden,
sodaß dieserUeberschußim Hauptetat seiue Stelle fand. Diese
eisernen, auf sechsund zehn Jahre festgestelltenEtats blieben
fortbestehen,wenn nicht nach Ablauf dieserZeit beideFactoren
der Gesetzgebungsichüber deren Aenderungverständigten.

Diese Vorlage, erwähnt der Berichterstatterweiter, wurde
einer gemeinschaftlichenCommittevon neun ritterschaftlichenund
neun landschaftlichenMitgliedernzur Berathungüberwiesen.Von
den ritterschaftlichenerklärtensichsiebenfür Ablehnungderneuen
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und Zurückgehenauf die Vorlage der Jahre 1872 und 1873;

die zwei andern gegen die völlige Beseitigungder Ritter- und

Landschaft,welche sie theilweise neben andern aus Wahlen

hervorgegangenenElementenin der neuenLandesvertretunger-

halten wollten. Ein landschaftlichesMitglied wollte nur unter

der Voraussetzungin die Berathung der neuen Versassuugsvor-

läge eintreten, daß der Ritter- und Landschaftein Platz in der

neuen Vertretung zugesichertwürde. Die andern Vertreter der

Landschaftwaren mit dem Princip, nichtaber mit den einzelnen

Bestimmungender Vorlage einverstanden,und machtendie ver-

schiedenartigstenGegenvorschläge.
In Beziehungauf die Finanzvorlagelehnte die Committe

die Vorschlägeder Regierungengroßentheilsab, da durch die-

selbendas Budgetrechtzu sehr beeinträchtigtwürde. Nachdem

dieLandtagsversammlungbeschlossenhatte, über diesenTheil der

Vorlage besonders abzustimmen,erklärte sich die Ritterschaft

gegen das Votum der Mehrheitihrer Vertreter, und die Land-

schastgegen den Mehrheitsbeschlußder Ritterschaft. Dagegen

erklärtesichdieMehrheitder Ritterschaftfür das f. g. Prätorius'-

scheVotum(Erhaltung der Ritterschaftund Landschaftals poli-

tischerCorporationen,Theilnahmederselbenam Landtagedurch

gewählteAbgeordnete),welcheshinwiederumvon der Landschaft

abgelehntwurde. Die Regierung, welcherdieseBeschlüssemit-

getheiltwurden, erklärte,daß sie, so bereitwilligsieauf gemein-

schaftlicheBeschlüssebeider Stände eingehenwürde. Separat-

beschlüssenicht annehmenkönne, und daß sie auch demritter-

schaftlichenVotum gegenüberbei ihrer Vorlagebleibenmüsse.

Bei einer wiederholtenVerhandlungbeharrtenbeideStände

bei ihren frühern Beschlüssen,die Landschaftmit der Erklärung,

daß sie im Princip mit der Regierungsvorlageeinverstandensei,

aber auf eine Durchberathungder Einzelheitennicht eingehen

könne,solangedie Ritterschaftsichnichtprincipielleinverstanden

erkläre. Auf eine abermaligeVorlage dieserBeschlüsseerfolgte

ein neues dieselbenzurückweisendesRegierungsrescript;dasselbe

war nach einer nochmaligenAbstimmungder Stände der Fall,
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sodaßnachviermaligerAbstimmungdie Sache ganz so standwie
beimBeginnedes Landtags.

Die Petenten zogen aus diesemGange der Verhandlungen
den Schluß, daß bei solcherBeschaffenheitder Vorlage und bei
dem Widerstrebender RitterschaftkeineAussichtauf eineLösung
der Verfassungsfragevorhandensei.

Nachdemder AbgeordneteHaupt uoch kurz über eine die
dortigenVerfassuugszuständebetreffendePetition aus Lippe-Det-
mold berichtethatte, stellteer den Antrag, beidePetitionen für
durchden Beschlußdes Hauses auf den Antrag Baumgartener-
ledigt zu erklären.

Der Bevollmächtigtefür Mecklenburg-Schwerin,Legations-
rath von Bülow (nicht der Staatsmiuister gleichenNamens,
welcherinzwischenals Staatssecretäriu das AuswärtigeAmtdes
DeutschenReichesgetretenwar), machtezunächstauf die seit dem
Reichstagsbeschlussevom 14. Mai 1873 veränderteSachlageauf-
merksam. Beide Regierungenhätten mit Aufgebender stän-
difchenBasis des Patrimouialstaats, in der Erkenntniß der
aus der Reichszugehörigkeit für das Land sich ergeben-
den Konsequenzen, demmecklenburgischenLandtageeinejenem
Reichstagsbeschlusseund dem gegenwärtigenAntrageim weseut-
lichenentsprechendeVorlage gemacht,und damit sei dem Ein-
greifenderReichsgesetzgebungiu dieVerfassungsverhältnisseeines
Bundesstaatsjede Voraussetzunggenommen. Der Behauptung,
daß es denRegierungenmit dieserVorlagenichtErnstsei, wider-
sprächenalle Kundgebungenderselbenvon der Thronrede bis
zum Landtagsabschiede.Der in letztermvon der strelitzischen
Regierung gemachteVorbehalt beziehesich auf möglicheAende-
rungen der Vorlage in Nebenpunkten,nicht im Princip. Graf
Bafsewitz,welchemder Beitritt Mecklenburgszum Norddeutschen
Bunde hauptsächlichzu verdankensei, werde auch die uuter-
nommeneVerfassungsreformenergischdurchführen.

Allerdingssei die Vorlage in der erstenSessiondes Land-
tags auf Schwierigkeitengestoßenund der erste Versuchmis-
lungen. Aber solchetiefeingreifende,völlig umgestaltendeVer¬
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fassungsvorlagenseien auch schon in andern constitntionellen
Staaten erst bei wiederholterVorlage zur Annahmegekommen.
Materielleund politischeRechteund althergebrachtepolitischeAn-
sichtenund Überzeugungenwürden nicht so leichtaufgegeben.
Die mecklenburgischenStände hätten schonoft den Beweis ge-
liefert, daß ihnen das Wohl desVaterlandeshöher steheals ihr
eigenerVortheil. Die Klosterfragesei kein Hindernißdes Zu-
tritts der Ritterschaft;es sei das eine zwischender bürgerliche!:
und adelichenRitterschaftzum Austrage zu bringendePrivat-
angelegenheit,und dieserprivate Charaktersei in der Vorlage

(§. 26) berührt. Die Schwierigkeitenwürden nicht allein von
der Ritterschaft,auch von der Landschaftbereitet, welchezwar
mit der negativenSeite derVorlage, der Beseitigungder Stände
einverstandensei, in welcheraber bezüglichdes neuen Ausbaues
so vieleverschiedeneAnsichtenals Köpfesichgeltendmachten.

Die Verfassungsvorlagesei bei ihrem Erscheinenim vorigen

Winter von liberaler Seite sehr günstig ausgenommenworden,

und erst infolge des Widerstandesder Ritterschaftsei auf der
andern Seite versuchtworden, mehr zu erlangen. Es handle
sichum Schaffungnicht einernachirgendeinerStaatsrechtstheorie
mustergültigen,sonderneiner lebensfähigenconstitntionellenVer-
faffung für ein Land, dessengesaimnteVerhältnissesich uuter
einer alten ständischenVerfassungentwickeltund ausgebildet
hätten, um eine Verbindungder neuen Einrichtungenmit den
im LandebestehendenorganischenGestaltungen.Zu einemnähern
Eingehenauf einzelneangefochteneBestimmungenkönnesichRedner
um so wenigerentschließen,als eine Verhandlungim Reichstage

über eine bei den unmittelbarnachSchluß des Reichstagswieder
einzuberufendenmecklenburgischenStänden in Berathnng be-

griffeneVorlage weder constitntionellnochzweckmäßigerscheine.
Wäre der Antrag BaumgartenbereitsReichsgesetz,so würde sich
eine etwaigeBerathnngdes Reichstagsnicht auf alle der Mehr-
heit nicht zusagendenBestimmungeneiner Landesverfassungzu
erstrecken,sondernauf die Frage zu beschränkenhaben, ob die-
selbedenAnforderungendes neuenParagraphen entspreche.Daß
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dies bezüglichdes neuen mecklenburgischenEntwurfesderFall sei,
werdevon denVorrednernnichtbestritten. Die mecklenburgischen
RegierungenkönntendemReichstagsbeschlnssevom 14. Mai 1873
und dem gegenwärtigenAntrage trotzdemnicht zustimmen,weil
eineLandesverfassungim eigenenLande mit den dazu berufeneil
Organen besserzu Stande zn bringensei als im Reichstageund
unter demDruckederReichsgesetzgebung;dieRegierungenzwcifel-
ten nicht, daß eineVereinbarungschließlichgelingenwerde;durch
Schaffungeines Rechtesder Einmischungdes Reichesund der
Möglichkeiteines Druckesauf denGang derVerhandlungennach
der einen oder andern Seite würdennur dieSchwierigkeitenver-
mehrt werden.

Endlichfeien die mecklenburgischenmit den anderndeutschen
Regierungendarüber einverstanden,daß die Landesverfassungen
überhaupt der Controle des Reichesnicht zu unterstellenseien.
Eine solcheBestimmungsei mit gutem Bedachtin die Reichs-
Verfassungnicht aufgenommenworden, und diemecklenburgischen
Regierungenglaubtendurchihr entschiedenesVorgehenauf dem
jetzt betretenenWegedas Ihrige zu thun, um auch die äußere
Veranlassungfür eine solcheAbänderungder Reichsverfassungzn
beseitigen,und hofftenund glaubten, auf dembetretenenWege
ihr Ziel zu erreiche».

Der Abgeordnetevon Kardorff (S. 458) gab demBevoll-
mächtigtenzu, daß die Sachlagedurch den Ernst, mit welchem
die meckleuburg-fchwerinischeRegierungdie Verfassungsreformin
Angriffgenommenhabe, eine anderegeworden,und daß es nicht
geeignetsei, die betreffendeVorlage an die Stände nun im
ReichstageeinermateriellenPrüfung zuunterziehen,und bestätigte
ferner, daß der neuesteVerfassungsentwurfvon den gemäßigten
Männern Mecklenburgsals eine gute Grundlage für weitere
Verhandlungenangesehenwordensei. Aber dieRitterschafthabe
sichin einen principiellenGegensatzzu der Vorlagebegeben,und
wolleihre politischeStellung sammt demPatrimonialstaatefest¬
halten. Rednerverkennenichtdie demVersucheder schwerinischen
RegierungentgegenstehendenSchwierigkeiten,aber die Annahme
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des AntragesBaumgartenund dieAufnahmeeiner entsprechenden
Bestimmungin die NeichsverfassungwerdedieseSchwierigkeiten
keineswegsvermehren,sondernder Regierungals Stütze dienen.
Der Widerstand, welchendie Regierung dem Antrage Baum-
garten entgegensetze,sei vielmehrgeeignet,den Verdachtzu be-
stärken,daß es auchihr mit der VorlagenichtErnst sei.

Der Reichskanzlerhabe seinerzeitdie Hülfe des Reichesin
Anspruchgenommen,als die Stadt Berlin und das preußische
Ministeriumdes Innern versuchthätten, das Reichzu Gemeinde-
steuern herbeizuziehen;das Interesse des Reichesan der Be-

seitigungder gegenwärtigenVerfassungMecklenburgs,die eigent-
lich dieseBezeichnungnicht verdiene, sei sicherkein geringeres
als das damalsangerufene. Die RechtsverhältnisseMecklenburgs
seienein unentwirrbarerRattenkönig,der aus der Welt geschafft
werdenmüsse.

Die Klosterfragesei keinerein privatrechtliche,sondernbe-

rühre das Gebietdes öffentlichenRechtes,und es würdenseiner-

zeit wol auch öffentlicheKörperschaftendarüber zu entscheiden

haben.
Der Reichstag würde durch Annahme des Antrages der

mecklenburg-schwerinischenRegierungden bestenDienst leisten.
Der AbgeordneteWindthorst bemerktebezüglichdes Bud-

gerechtes,das manin der mecklenburgischenVerfaffungvermisse,
daß die Mecklenburger,wenn sieLust hätten, mehr zu bezahle»
als gegenwärtig,durchein Budgetsicherdahin gelangenwürden.
Der in Mecklenburgherrschendealte deutscheGrundsatz,wonach
der Landesherr aus seinen Domänen den größten Theil der
Verwaltung bezahleund die Stände nur, wenn er damit nicht
auskomme,namentlichad statum militiae Beiträge leisteten,sei
viel billigerals der moderneStaat mit seinemBudgetrechte.

Das „rathsame Gutachten" wirke, wie auch in andern
Ländern, entscheidend, zudemsei dasselbe,wie die Verfassung
für Elsaß-Lothringenbeweise,modernstenRechtes.

An dem Ernsteder von dem GroßherzogevonMecklenburg-
Schwerinausgehenden,von seinenMinisternunterstütztenAction
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sei nichtzu zweifeln. Wenn Graf Bassewitzder feudalenPartei
augehörthabe, so sei dasselbemit dem Fürsten-Reichskanzlerder
Fall gewesen,was denselbennicht hindere,heuteder Führer der
national-liberalenPartei zu sein. Warunr sollte nicht Graf
Bassewitzder BismarckMecklenburgssein? Daß Staatsmänner,
welcheeinWiderstrebengegengewisseStaatseinrichtungenhatten,
die geeignetstenseien, um dieselbennun durchzuführen,beweise
auch das BeispielEnglands, wo z. B. dieTones die vou ihnen
lange bekämpfteEmancipationins Lebengeführthätten.

Die Art und Weise, wie die mecklenburgischenVerhältnisse
im Reichstagebesprochenwürden, sei einem vergleichsmäßigen
Austrage der Verfaffungsfragekeineswegsgünstig. Die Ritter-
schastwerde einer Drohung mit Zwang nicht wohl nachgeben.
Die gegenwärtigeReichsverfassunggebe dem Reichstagekeinen
Schein vonRecht, sichüber die mecklenburgischeVerfassungsfrage
zu unterhalten. Es liege keineVerfassungsstreitigkeitim Sinne
des §. 76 der Reichsversassungvor, und wenn auch, so sei
der Satz:

„in deren Verfassungnicht eine Behörde zur Entscheidung
solcherStreitigkeitenbestimmtist",

geradeim Hinblickauf Meckleuburgin denArt. 76 aufgenommen.
Die Mecklenburgerhätten mit dm Veitritt zum Norddeutschen
Bunde gezaudert,seienum ihre Verfassungbesorgtgewesen,wo-
gegenman siemit derHinweisungauf denWortlaut des Art. 76
beruhigt habe. Deshalb sei auch von den Antragstellernder
frühere Weg, auf Grund des §. 76 vorzugehen,verlassenund

zu demAntrageauf Aendernngder Reichsverfassungübergegangen
worden. Redner wolle kein Damoklesschwertüber Mecklenburg
und Lippe-Detmoldhängen, sondernwünsche,daß die Angehö-
rigen dieser Staaten ihre Angelegenheitenim eigenen Hause
schlichten.Die Liberalenin Mecklenburgthäten am besten,die
Vorschlägeder Regierungengeradezuanzunehmen,wodurchsie
die Regierungauf ihrer Seite haben und die Ritterschaftzu der
Annahmeder Vorlage oder einem Entgegenkommenveranlassen
würden. Der Kampf in Mecklenburgsei höchstinteressant,es
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sei der Kampfder alten, in der deutschenGeschichteerwachsenen
ständischenVerfassunggegennochunbestimmte,nicht fixirtemo-
derne Ideen. Man wolle eben die auf die dortigen Besitzver-
Hältnissebasirte, geschichtlichgewordeneVerfassungnichtso leicht
ausgebenund vergegenwärtigesich, daß die Confequenznoth-
wendigzu dem System der allgemeinen,directenWahlenführe.
Auchfür Preußen, welchesdas ständischeSystem verlassenund
allerleikünstlicheBauten gemachthabe, um einigenEinflußdes
Adels, mehr des Bürgerthums zu sichern, würden diese will-
kürlichen,unhaltbarenSchrankenfallen, das daselbstbestehende
künstlicheWahlrechtnicht aufrechterhaltenwerdenund nur der
Uebergangzum allgemeinendirectenWahlrechteerübrigen.

Der gestellteAntrag lasseini Dunkeln, was unter einer aus
WahlenderBevölkerunghervorgehendenVertretungzn verstehen,
welcheArt von Wahlen gemeintsei, ob neben den Gewählten
auchandereBerechtigtein der VertretungPlatz findenkönnten;
ob z. B. das in der RegierungsvorlagevorgeschlageneWahl-
systemdem beantragtenArtikel entsprechenwürde. Man könne

z. B. auch daraus ableiten, daß keine persönlichBerechtigten,
keinevomLandesherrnErnannten in derVertretungPlatz finden
könnten;man könneauf Grund des vorgeschlagenenArtikelsden
Reichskanzlerersuchen,das preußischeHerrenhausaufzuheben.

Die Unterwerfungder Verfassungenaller deutschenStaaten
unter die Competenzdes Reichstagessei höchstbedenklichund
könnegeradezudieExistenzder Staaten aufs Spiel setzen.Ferner
sei nicht immerklar, was unter den der ZustimmungderVolks-
VertretungunterliegendenGesetzen zu verstehensei. Zur Fest-
stellung des Haushaltes wirktendiemecklenburgischenStände
schonjetzt mit; es sei dies nur eine besondereArt der Mit-
Wirkung.

- Der Bundesrath werdeden gestelltenAntrag keinenfallsan-
nehmen;das wisseman auchin Mecklenburg;man wolledurch
dieVerhandlungdesAntragesim Reichstagenur einenDrucküben.

Daß, wie der AbgeordneteWindthorstweiter behauptete,
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derAbgeordnetevr. Presch selbstsichin diesemSinne geäußert,
wurdevon diesemsofortentschiedenin Abredegestellt.

Der AbgeordneteDr. Braun machteauf die Vielseitigkeit
des Vorrednersaufmerksam,welcheihm gestatte,mit den vor-
geschrittenstenParteien für Preußen das allgemeinedireeteWahl-
rechtin Anspruchzu nehmen,sichaber für Mecklenburgmit den
reactionärstenElementenjedwedem,auchdembeschränktestenund
bescheidenstenStimmrechtezu widersetzen.DieseverschiedeneHal-
tung erkläresichaus der Stellung des Abgeordnetenzu beiden
Staaten und zumDeutschenReiche;das coutrastireudeVerhalten
beruhedarauf, daß dem genanntenAbgeordnetendie Institution
an sichgleichgültigsei und er nur frage, ob sieim gegebenen
Falle seinemZweckediene oder nicht. Das Budgetrechtdes
mecklenburgischenLandtagesbetreffendfragt der Redner,wodenn
die zu diesemRechtegehörigeRechnungsstellungbleibe? Der Ab-
geordneteWindthorstmachemisbilligendeBemerkungenüber den
modernenStaat. Wenn es sich um Greuzregulirungzwischen
Staat und Kirchehandle, wolle er den Staat so modern als
möglichmachen;wenn es sichum patrimonielleFragen.handle,
sei es etwas anderes. Der MinisterGraf von Bassewitzscheine
nichtderjenigeTory zu sein, welcherdieForderungenderWhigs
erfüllenwerde. Die Ritter hätten sichauchschonzwingenlassen,
wenn die Fürstenim Interessedes Landes und der Gesammtheit
gehandelt. Das ebensei derDienst, welchendiedeutschenFürsten
im 17.und 18.JahrhundertdemStaatsbewußtseingeleistethätten,
daß sie alle verschiedenenKlassender Bevölkerungdem gemeiu-
samen Staatsbegriff unterwarfen. Diese in Mecklenburgver-
säumte EntWickelungsei dort nachzuholeu.Zu diesemZwecke
müsseman diebeiEröffnungdesaußerordentlichenLandtagesvon
dem Großherzogevon Mecklenburg-SchwerinkundgegebenenAb-
sichtenunterstützen. Der beantragte Reichstagsbeschlußwerde
dieseAbsichtennichtdurchkreuzen,sondernfördern. DieseUnter-
stützungsei um so notwendiger, wenn dieDinge in Mecklenburg
so ständen,wie der Bevollmächtigtebehaupte. Der Abgeordnete
Windthorsthabe bei Verteidigung seines Antrages auf Ein¬
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führungdesallgemeinenStinnnrechtesimpreußischenAbgeordneten-
Hause behauptet: „Die Staaten niederer Ordnung (darunter

Preußen) müßtenden in den Staaten höhererOrdnung (dem

Reiche)gegebenenImpulsen folgen."
Die Klosterfragelassesichzur Zeit nicht, wie der Vorredner

glaube,als PrivatsacheimWegeRechtensaustragen,weildas Land
Mecklenburg,welchesder Berechtigteseinwürde, nichtconstituirt
sei. Die Sache werdesichanders gestalten,wenn Mecklenburg
einmal als Versassungs-und Rechtsstaateingerichtetsein werde
und als Klägergegendie Ritterschaftauftretenkönne.

Der Art. 76 derReichsverfassuugfindehierkeineAnwendung,
weil es sichum keineStreitigkeitüber eine bestehende,sondern
um EinführungeinerneuenVerfassunghandle. Der Abgeordnete
Windthorstignorire den §. 78 derReichsverfassung,welcherhier
in Frage komme. Die Hauptsachesei, daßMecklenburggeholfen
werde. Wisseder Bundesrathein besseresMittel hierzu, somöge
er eine entsprechendeVorlagemachen.

NachVerlesungdes AntragesHasselmann, Reimer (So-
cialdemokraten),demZusätzezur ReichsverfassungfolgendenIn-
halt zu geben:

„In jedemBundesstaatemuß eine aus allgemeinendirecten
Wahlen der BevölkerunghervorgehendeVertretung bestehen,
derenZustimmungbei jedemLandesgesetzeund bei der Fest-
stellungdes Staatshaushaltes erforderlichist, und welchedas
Rechtder Steuerverweigerung besitzt",

ergriff der AbgeordneteFlügge (Stettin), sich als geborener
Mecklenburgerlegitimirend,das Wort (S. 465), um zunächstaus-
zuführen,daß eineso allgemeineBesugnißderEinmischungin die
Autonomieder Einzelstaaten,wie sie in demAntrageenthalten
sei, sichnur dann rechtfertigenließe, wenn ein Einzelstaatdurch
Misregierungso in Auflösunggeriethe,daß seinepolitischeund
finanzielleInsolvenzin demGrade zu befürchtenstände,daßselbst
das Mittel der Exemtion, welchesArt. 19 der Reichsverfassung
dem Bundesrathean die Hand gebe, voraussichtlichwirkungslos
wäre. Für MecklenburgseieinesolcheBefürchtungnichtbegründet.
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Es beständendort geordneteVerhältnisseund geebneteWegezu
derenAbänderung. An maßgebenderStelle bestehedurchThaten
begründeteReichstreueund Reichsfreundlichkeit.Ritterschaftund
Landschafthätten ihre Söhne, auchdie nichtverpflichteten,willig
ins Feld geschickt,bei Ausführungvon Reichsgesetzenniemals
Widerwillengezeigt. Die Organe des Landes vollziehendiese
Gesetzeraschund willig. Mecklenburgsei in solcherAusführung,
z. B. derMünzreform,andernStaaten vorangegangen.Niemand
befürchte,daß MecklenburgetwaeinmalaußerStandesein könnte,
die Matricnlarbeiträgezu leisten. DieseBeiträgewürdenzudem
nächstensdurch Reichssteuernentbehrlichgemachtwerden. Aus
den Mittheilungendes AbgeordnetenPogge sei zu entnehmen,
wie sichinnerhalbMecklenburgsder Uebergangzum constitutio-
nellenSystemeallmählichvollziehe. Die letzteVorlage der Re-
gierungbeseitigedenPatrimonialstaat. Die Annahmedieserletzten
Vorlage seitensder Ritterschaftund die Erledigungder ganzen
Verfassungsfragehabe an einemseidenenFaden gehangen;die
Ritterschafthabe sichin einer Versammlungvom 24. Februar
1874mit84 gegen82,alsomiteinerMehrheitvonnur zweiStimmen
gegendie Vorlageerklärt. Unter diesen84 Stimmen seienauch
zwei Mitgliederdes Landtags und Reichstags gewesen,welche
den Antrag Baumgarten mit unterzeichnethätten. Demnach
nähertensichRegierungund Stände allmählich,und seidas Ge-
lingen der ReforminnerhalbMecklenburgsuichtsohoffnungslos.
Niemandfühle sichin Mecklenburgunglücklich,ein Mitgliedder
Fortschrittsparteihabe kürzlichden Wunschder Uebersiedelung
nachMecklenburgkundgegeben,weil dort allein nochdie Freiheit
wohne. Wenn die Antragstelleraus Mecklenburgdie Lage des
Landes in einemtrübern Lichtesähen, so liege das in persön-
lichenVerhältnissen.

Zudemwerdedurchden Antrag Baumgartennichts erreicht.
Nehmeder Bundesrathdenselbennichtan, so sei ein Schlag ins
Wassergethan. Stimnieder Bundesrathzu, und werdederAn-
trag in die Verfassungaufgenommen,was dann? Wolle man
den MecklenburgernStrafbaiern ins Land legen, bis sie eine
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entsprechendeVerfassunghätten, oder wolle man eine Reichs-
commissionfür Ausarbeitungvon Verfassungeneinsetzen? Und
nachwelchemMustersolledieVerfassunggearbeitetwerden? Wer
sei im entscheidendenFalle der authentischeAusleger? Wie denke
man sichdie Nöthignngzur Annahmeund Ausführungder Ver-
fassung?

Ein allmählicherUebergangaus demständischenWesenzum
constitutionellenSysteme, wie er sichin Preußen vollzog,sei
naturgemäßerals der von den Petenten in Aussichtgenommene
plötzlicheBruch.

Die AnrufungdesArt. 13 der alten Buudesactepassenicht;
abgesehendavon,daß dieserArt. 13 Verfassungenverheißenhabe,
wie eine solchein Mecklenburgbestehe,sei der alte Bund ein
Fürstenbundgewesen,bei welchemdie Bevölkerungennicht be-
theiligt waren; hier sei ein Bedürfnißvorhandengewesen,eine
Volksvertretungin den Einzelstaatenzu schaffen.Im Deutschen
Reichesei aber, im Reichstage,auchdas Volk vertreten.

Das DeutscheReichmüsseso eingerichtetsein, daß sichauch
der Einzelstaatbehaglichfühle. DiesesGefühlwerdebeeinträch-
tigt, wenn mandas Damoklesschwertder Einmischungdes Reiches
über die Einzelstaatenhänge.

Der AbgeordneteWiggers (S. 468) wandte sichzunächst
gegen den Antrag Hasselmann-Reimer,welcherunzeitig in die
EinzelheitendesInhaltes der künftigenVerfassungeingehe.Schon
bei der letztenBerathnnghabe ein SocialdemokratgegendenAn-
trag Baumgarten-Büfinggesprochen;die Folge der Annahme
des AntragesHasselmannwürde sein, daß nichtserreichtwürde.
Die Socialdemokratensuchtenindirect die feudaleVerfassungin
Mecklenburgaufrechtzu erhalten. Der Rednerdrücktewiederholt
seinVertrauenin die gutenAbsichtendes Großherzogsvon Meck-
lenburg-Schwerinaus, die aber von dessenRegierungnichtaus-
geführt würden. Die neuerdings vorgelegtenGruudzügeeiner
Verfassungbrächenkeineswegsmit demPatrimonialstaate,sondern
suchtendenselbennur zu modificiren. Die liberalePartei habe
sichnicht,wie der Bevollmächtigtebehaupte,mit der Vorlagezu-

Die mecklenburgische Versassungsfrage. 16
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friedenerklärt, sondernin einer im Juni 1874 stattgehabtenZu-
sammeukunftihrer Vertrauensmänner feierlich gegen dieselbe
protestirt.

Angesichtsder mit ähnlichenfrühernZusicherungengemachten
Erfahrungenkönneman der Hoffnungdes Bevollmächtigtenauf
baldigeErledigungder VerfassungsfrageinnerhalbMecklenburgs
nichtbeitreten. Die Reformder sehrschlimmenSteuer-und Zoll-
Verhältnissehabe 40 Jahre erfordert. Die Verfassungsfragebiete
nochmehrSchwierigkeiten.

Alle Mitgliederdes Ministeriumsseien,wie der Rednerim
einzelnendurchSchilderungihrer frühernThätigkeitnachzuweisen
sucht,Vertreterder'mecklenburgischenultrafeudalenPartei.

Aus den Berathungen der Stände, denen das Recht der
itio in partes zustehe,könne nichts Gedeihlicheshervorgehen.
DeshalbwerdedieHülfe des Reichesangerufen. Mit dieserHülfe
und mit Annahmedes AntragesBaumgartensei dieSachealler-
dings nochnichtzu Ende, und es seiendann nochgroßeSchwie-
rigkeitenim Lande zu überwinden,aber es sei dann dochein
Bodenfür die EntWickelunggewonnen.

Der AbgeordneteWiggers richtetesodann insbesonderean
die conservative Partei und an das Centrum die Bitte
um ZustimmungzumAntrage. Von der erstemPartei habesich
im Jahre 1873 nur eine Stimmefür denAntrag erklärt. Seit-
her habe sichdie Lage dadurchverändert, daß der Landesherr
selbstdie constitntionellenBestrebungentheile. VondemCentrum
hätten am 8. November1871 zehnMitgliederdemAntragezn-
gestimmt,und seienzweiRednerfür denselbenaufgetreten. Der
AbgeordneteWiggersverlas die betreffendenStellen der Reden
der AbgeordnetenReichensperger (Olpe) und Russell. Im
Jahre 1873 sei die Zahl der für den Antrag stimmendenMit-
gliederdes Centrumsauf fünf geschmolzen;keinRednersei für,
zweiseiengegendenAntragaufgetreten,dieAbgeordnetenWindt-
Horst und Reichensperger (Krefeld). Der letzterewolle die
mecklenburgischenZuständeerhalten, um nochin der Gegenwart
mittelalterlicheZustände studiren zu können; der Abgeordnete
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Windthorst verfolge die mecklenburgischeAngelegenheitseit
siebenJahren mit Bestreitungder Competenzdes Reichstages.

Auchder Bundesrath werdeallmählichzu der Ueberzeu-
gung kommen,daß die Versassungssragein Mecklenburgohne
Hülse des Reichesnicht zu lösensei. Die Besorgniß, daß der
Antrag in die Rechtssphäreund Selbständigkeitder Einzelstaaten
eingreifenwerde,seiunbegründet. Der alte Bund sei in Art. 13
der Bundesacteund Art. 54 der WienerSchluß-Acteviel weiter
gegangenals der vorliegendeAntrag. Klübererwähnein seinen
„DiplomatischenVerhandlungendes WienerKongresses"zu §. 13
der Bundesacte:

„Preußen, Hannover,Badenund die ganze Schar der ver-
einigtenFürsten und Freien Städte, sowiegrößtentheilsauch
Oesterreichhaben laut und mit klarenWorten ihre festeUeber-
zeugungdahinausgesprochen:in allenBundesstaatenmuß eine
landständischeVerfassungsein, das Minimumder Rechteder
landständischenKorporationenmuß bestehenin Mitwirkungbei
der Gesetzgebung,in der Notwendigkeitder Mitwirkungzur
FestsetzungöffentlicherAbgaben",-

und schließlichwerdeanerkannt, daß zum Wesender Verfassung
auchdie Verantwortlichkeitder Ministergehöre.

InsbesonderehabePreußendiePflicht,wiedergutzu machen,
was im Jahre 1850 unter demMinisteriumManteuffeldurchdie
Nöthigungdes Großherzogszur Unterwerfungunter den freien-
walder Schiedsspruchgesündigtwordensei.

Der Redner appellirte schließlichin Anknüpfungan eine
tags zuvor in SchwerinstattgehabteEnthüllungeines Denkmals
für die imKriegemit FrankreichgefallenenMecklenburgeran den
Patriotismus und die Sympathiender Versammlung.

Der AbgeordnetePogge wies nochden Vorwurf des Ab-
geordnetenFlüggezurück,als habendie zweiderRitterschaftan-
gehörendenReichstagsabgeordnetendieletzteVorlagederRegierung
mit zu Falle gebracht. Die Vorlage sei lange zuvormit großer
Mehrheitabgelehntgewesen;dieAbstimmungder beidenAbgeord-
neten habe den Vermittelungsvorschlagbetroffen,wonachRitter-

16 *
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und Landschaftals politischeKorporationenhättenerhaltenwerden
sollen,welchenVorschlagsie,die auf dem BodenderVorlagege-
standen,hätten verwerfenmüssen.

Bei derAbstimmungwurdederAntragHasselmann-Reimer
verworfen, der Antrag Baumgarten und Genossennebst
demjenigender Petitionscommissionvon der Mehrheit ange-
nommen.

Bei der dritten Berathungin der Sitzungvom 9. December
1874 (S. 561 der StenographischenBerichte)suchteder Abge-
ordneteDr. Baumgarten (Professorzu Rostock)darzulegen,daß
der gestellteAntrag das Erzengnißeines wirklichenNothstandes
sei. Man habe Hoffnunggemacht,daß die neuesteVerfafsungs-
vorlägedermecklenburgischenRegierungdurchgeheundGesetzwerde.
Das mecklenburgischeVolkwandere durchdie Wüste, sehnesich
nach einemStandorte, wo es sichden andern deutschenVolks-
stämmenebenbürtiggegenüberstellenkönne. Jene Hoffnung sei
einetäuschendeLuftspiegelung.In Staaten, wo Fürst und Volk
dasselbewollten, werdees zum Gesetz. In Mecklenburg,einem
unfertigenStaate, sei das nicht der Fall. Es wachsedort ein
Unkraut, welchesdie edelstenSäfte des Volkslebensvergifteund
seineverderblichenWirkungenweit hinaus verbreite,der kirch-

, licheAbsolutismusin dem Schafskleidedes lutherischenBekennt-
nisses,das, was man seit 13 Jahren das mecklenburgischePapst-

> thum nenne. Der Gründer und Träger diesesPapstthumssei
ÖberkirchenrathDr. K. in Schwerin. Derselbehabe von dem

. GroßherzogezweimaldenAuftragerhalten,unverzüglichdieLandes-
synodevorzubereiten,die Landeskirchezu organisiren,davonsei
in 25 Jahren nichts geschehen.OberkirchenrathK. habe seit
20 Jahren Grundsätzeaufgestellt,welchedas verdammen,wozu
er beauftragtsei. DerselbeüberbietedenAusspruchdesJesuiten-
generalsLainezauf demTridentinifchenConcil: „Die Gemeinde
ist eine Heerde, eine Heerdesinddie Schafe,Schafesindunver-
nünftige Thiere, unvernünftigeThiere haben keinenTheil am
Kirchenregiment."Dr. K. lehre, daßalles, was nichtzumKirchen-
regimentgehöre,„Rohstoff"sei, er behaupte,die Synodialverfas-
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sung sei eine kirchlicheLüge, und gebrauchesein Amt, um das
Gegeutheilvon demauszusprechen,wozuer denAuftragerhalten.
Der OberkirchenrathK. habe die zwei gewisseRechteund Frei-
Heltender'Kirchegarantirenden,zur Landesverfassunggehörigen
Grundgesetzeverletzt,auf denendie mecklenburgischeKirchengesetz-
gebungberuhe. Diese,sichüber Fürstenwortund Gesetzhinweg-
setzendeunheimlicheMachtsei im ganzenLandegefurchtet.

Man wage Angelegenheiten,welcheGeistlichebeträfen, im
Landegar nichtzu besprechen.Eine kürzlicherfolgteVernrtheilung
eines mecklenburgischenPastors zu vier Monaten Festungwegen
Beleidigungdes Kaisershabeman nur durchVermittlung aus-
WärtigerBlätter erfahren. In einer vor 13 Jahren erschienenen
Schrift sei dargelegt,in welcherWeisejunge Theologenin Meck-
lenbnrgbehandeltwürden. Solche,welchenichtdenStempeldes
Oberkirchenrathestrügen, seiengenöthigt,außerLandeszu gehen.
Der Oberkirchenrathübe strengereHerrschaftals der Papst, wel-
cher dochTheologenund Priester in seinemReichehabe dulden
müssen,welchedemVaticanischenConcilwidersprachen.In Meck-
lenbnrg dürfe kein Pastor einen Widerspruchgegenden Ober-
kirchenrathwagen. Der Redner suchtedies und die zersetzende
Wirkungjenes Regimentsan einemBeispieledarzuthnn. Diese
Macht wirkestaatsfeindlich.Papismus und Feudalismus seien
von jeher Hand in Hand gegangen. Man sage, die Ritterschaft
und der Feudalismushabe das coustitutionelleStaatsgrundgesetz
von 1849 gestürzt. DieseMächtehättenmitgewirkt,aberes gebe
eine stärkereMachtals diesebeidenFactoren. Bei Proklamation
des Staatsgrnndgesetzeshabe das mecklenburgischeKirchenblatt
geschrieben:„In diesemGrundgesetzeistderSamedes Antichrists",
und die unterirdischeMacht, welchesich in diesemAusspruche
kundgebe,habe vorzugsweisedas Staatsgrundgesetzgebrochen.
OberkirchenrathK. habe, wie die Synodialversassnngfür eine
kirchliche,so den Constitntionalismusfür eine politischeLügeer-
klärt, die Bewegungvom Feudalstaatezu einemconstitntionellen
Staate von vornhereinverdammt,und damit greifeer mit seiner
Lehreins Staatsleben ein.
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Jene geistlicheMacht habe sogar auf das Richteramtein-
gewirkt. VierSchriftenüberVerhandlungendermecklenburgischen
Gerichtein Bezug auf die Missethatendes kirchlichenRegiments
erinnertenan den AusspruchLuther's: „Unter dem>Papstthum
ist das Recht eine Wildniß geworden." Zwei dieserSchriften
rührten von demdemAbgeordnetenWindthorst nahestehenden
Reichstagsabgeordnetenvi-. Ewald her, welcherin einemVor-
Wortezu den Actenstückenein ungünstigesUrtheil über die be-
treffendenRichterfälle.

DiesesKirchenthumtrete feindselignichtnur gegenden meck-
lenburgischenStaat, auch gegendas DeutscheReichauf. Vor
einigenJahren sei aus den PastoralenKreisenMecklenburgseine
mit Haß undZorn gegendie EntWickelungdes DeutschenReiches
zeterndeSchrift erschienen,im Vergleichemit welcherdie gleich-
zeitigeSchriftdes BischofsvonKettelermaßvollgenannt werden
müsse. DieseSchrift behaupte,Bismarckhabesichmit der Re-
volution verbündetund aus dieserVerbindungmit dem Teufel
sei das Reichentstanden;die Lasker'scheGesetzgebunglösealles
in einen Brei auf u. s. w. Kein Pastor habe ein öffentliches
Wort gegendie Schrift gewagt,weil man wisse,daß derenAus-
sührnngenmit denAnsichtendesOberkirchenrathesübereinstimmen.
Der nächstangeseheneTheologeMecklenburgsbeschuldigein einem
vonihmherausgegebenenZeugnissedas Reichund den preußischen
Staat elfmal des Antichristenthnms.K. sage in einer neuer-
lichenBroschüre,jetztsei der Liberalismusauf seinerHöhe,nun
werde er sinken. Die fchwerinerofficiöfeZeitung bezeichnedie
Civileheim preußischenStaate als einenBruch mit der Kirche,
welcherdurch das ganze Reichklaffenwerde. Diese Richtung
erstreckesichauchin dieRitterschafthinein. Der stärksteOpponent
gegendie jüngsteRegierungsvorlage,FreiherrJulius vonMaltzahu
auf Klein-Lnckow,behandle die gegenwärtigemecklenburgische
Verfassungals ein StückderHeilsordnung,behaupte,dieselbesei
in der Bibel und in demKatechismusbegründet. Solchergeist-
licheWiderstandseinochstärkerals der auf der Vereinsactedes
Adels und auf dem Interessean den Klostergüternberuhende.
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Auch die Juristen und Theologen der Universität wagten nicht,

wie man glauben sollte, diesemTreiben entgegenzutreten,sondern
verhielten sichstill.

Auchdie neue Verfassungsvorlage,zum Gesetzeerhoben,würde
den Nothstand in Mecklenburg nicht heben. Man behaupte, der
VerfasserdieserGrundzüge sei das juristischeMitglied des Kirche«-
regiments und diese Modification der Verfassungwürde wol dein
oberkirchenräthlichenAbsolutismus keinen Eintrag thun. Es sei
ein Jrrthum, wenn man glaube, es handle sichhier nur um Mis-
stäude in einem einzelnenkleinen Lande. Der geistlicheEinfluß
erstreckesichnach Hannover, München, Dresden, Leipzig, Berlin.
Es beständen gewisseVerbindungen der protestantischenLandes-
kirche in Eisenach, Dresden, Hannover und Leipzig. Auf allen
diesen Punkten sei OberkirchenrathK. anwesend und thätig und
habe durch seine Persönlichkeitden größten Einfluß; so pflanzten

sichseine Gedanken fort und machten sichin den Hauptorten des
deutschen Protestantismus geltend. Es würden abergläubische
Schrecken vor den Wirkungen der Freiheit verbreitet. Redner
habe nur zeigen wollen, daß es sich nicht blos um eine Frage
der Zweckmäßigkeit,mit eine rein politischeErwägung, sondern
um Gewissensangelegenheitenhandle.

Redner suchtesodann der conservativenund klerikalenPartei
nachzuweisen,daß es in ihrem Interesse liege, durch Zustimmung
zu dem Antrage mittelbar auch zur Beseitigung solcherkirchlichen
Zustände beizutragen.

An den Bundesrath gewendet bemerkteder Redner:
„In dem weltgeschichtlichenKampfe, in welchemder Reichs-

kanzlergegendie Uebergriffeder RömischenCurie stehe, in welchem
er uicht nur für Deutschland, sondern für die Welt arbeite, sei
der stärksteStachel der, daß die Hülfe, die seit dreieinhalbJahr-
Hundertenverpflichtetund geordnet sei, das geistigeRüstzeug her-
zugeben zu dem Kampfe, ihm fehle, daß diese Hülse sogar viel-
fach den Spieß umkehre. Diejenigen, welche mit Ostentation
Luther's Namen nennen, erklärten mit denen, welchedas Aeußerste
wagen, der Reichspolitikden Krieg. An dem Tage, an welchem
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der Reichskanzlerdie intime Beziehung des Antrages zu dem ver-
derblichenmecklenburgischenKirchenthume einsehe, werde er sein
gewichtigesWort für den Antrag einsetzen."

NachdieserRede, welche,wol weil niemand auf einen Angriff
auf diesemGebiete gefaßt und augenblicklichhinreichendorientirt
war, ohne Erwiderung blieb, wurde der Antrag Baumgarten-
Büsing in dritter Lesung von der Mehrheit des Reichstags
angenommen.

Der Bundesrath beschloß zwar in seiner Sitzung vom
26. October 1875 wiederholt, dem Gesetzentwurfedie Zustimmung
nicht zu ertheilen, sprachaber die Erwartung aus, es werde den
großherzoglichmecklenburgischenRegierungen gelingen, eine Aen-
dernng der bestehendenmecklenburgischenVerfassungmit den«meck-
lenburgischenLandtage zu vereinbaren.

Der großherzoglichbadische Bevollmächtigte stimmte unter
Bezugnahme auf die im Jahre 1873 abgegebeneErklärung dem
vom.Reichstage angenommenenGesetzentwurfezu.

Der mecklenburgischeBevollmächtigte erklärte sich in einer
spätern Sitzung namens der mecklenburgischenRegierungenmit der
ausgesprochenenErwartung einverstanden;dieRegierungenwürden,
wenn auchaugenblicklichein Stillstand in den Verhandlungen ein-
getreten sei, ihre Bemühungen in der Hoffnung fortsetzen,schließ-
lich zu einem gedeihlichenZiele zu gelangen.

2. Antrag auf Erlassung eines Reichsgesetzes betreffend das
Alter der Volljährigkeit.

In jener Sitzung vom 9. December1874 (S. 582 der Steno-
graphischenBerichte)kamen die mecklenburgischenVerhältnissenoch-
mals bei Berathnng des von den AbgeordnetenDr. Prosch und
GenosseneingebrachtenGesetzentwurfs, betreffend das Alter der
Großjährigkeit (Nr. 59, S. 766 der Anlagen) zur Sprache.

Schon der Reichstag des NorddeutschenBundes hatte in
seiner Sitzung vom 11. März 1869 mit großer Mehrheit be-
schlössen:

„Den Herrn Reichslanzler zu ersuchen,für den Bereich des
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Bundesgebietes auf dem Wege der Bundesgesetzgebungeine
einheitliche Bestimmung über das Alter der Volljährigkeit
herbeizuführen."

Damals trat in den verschiedenendeutschenStaaten die Voll-

jährigkeit mit dem 21v 22., 23., 24., oder 25., in Hamburg für

das weiblicheGeschlechtschon mit dem 18. Jahre ein, und es
sollte den durchdieseVerschiedenheitder Gesetzgebungder einzelnen
Staaten im Verkehre sichergebendenMisständen durch ein Bundes-
gesetz ein Ende gemacht werden. Der Bundesrath gab jedoch
jenem BeschlüssekeineFolge, von der Ansichtausgehend, daß die
gewünschteFestsetzungdes Eintritts der Volljährigkeit mit dem
vollendeten 21. Jahre im Anschluß an die Gesetze der großen
Mehrheit der deutschenStaaten, in der Minderheit dieserStaaten
(in einem Theile von Preußen, in Würtemberg, beiden Mecklen-
bürg, Oldenburg, Lippe, Lippe-Schaumburg,Waldeck,Hamburg,

Bremen) leichtim Wege der Particulargesetzgebnngbewirkt werden
könne. In der That wurde auch schon durch Gesetzvom 9. De-
cember 1869 für das ganze KönigreichPreußen der Termin der
Volljährigkeit auf das 21. Lebensjahr festgesetzt,und in der
45. Sitzung des Reichstages von 1870 auf eine Interpellation
namens des Bundesrathes erklärt, man wolle, um nicht auf die
nach dem damaligen Inhalte des Art. 4, Nr. 13 der Reichsver-
fafsung noch zweifelhafte Frage der Competenz des Reiches zu
Erlassung des fraglichen Gesetzeseingehenzu müssen, vorerst ab-
warten, ob die Angelegenheit nicht auch in den übrigen oben
genannten Staaten im Wege der Landesgesetzgebungwerde ge-
regelt werden.

Diese Erwartung erfüllte sich denn auch in allen Staaten,
mit Ausnahme der beiden Mecklenburg und des Fürstenthums
Lippe, in welchenLändern noch zu Ende des Jahres 1874 die
Volljährigkeit erst mit dem 25. Lebensjahre erreicht wurde, und
in den seit dem Reichstagsbeschlussevon 1869 abgelaufeneu

4^ Jahren auch nicht der Versuch der Abänderung der betreffen-
den gesetzlichenBestimmungen gemacht worden war. Inzwischen
war durch das Reichsgesetzvom 20. December 1873 die Reichs¬
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gesetzgebungzu Erledigung der Sache unzweifelhaftzuständig uud
war durch die Wirkungen des gemeinsamenJndigenats und der
Freizügigkeit die Verschiedenheitder Gesetzgebungüber das.zu
Erreichung der Volljährigkeit erforderliche Alter noch störender
geworden.

Die Abgeordneten Dr. Prosch und Genossen beantragten
daher am 19. November 1874 (Nr. 59, S. 766 der Anlagen)
die Erlassung eines Reichsgesetzesdes Inhaltes:

§• 1.
„Das Alter der Großjährigkeit beginnt im ganzen Umfange

des DeutschenReiches mit dem vollendeten21. Lebensjahre."
§• 2.

„Dieses Gesetztritt mit dem 1. Januar 1876 in Kraft."
In der Verhandlung vom 9. December 1874 erläuterte der

Bevollmächtigte für Mecklenburg, Legationsrath von Bülow,
die Bedenken gegen Festsetzungdes Alters der Volljährigkeit auf
das vollendete21. Lebensjahr beruhten hauptsächlichdarauf, daß
die Bevölkerung Mecklenburgs vorwiegend eine Ackerbau, nicht
Handel treibende sei. Der Bevollmächtigtemachteferner geltend,
die Sache sei nicht so dringlich, daß deren Regelung nicht bis zu
ErlassungeinesgemeinsamendeutschenZivilrechtesausgesetztbleiben
könne, erklärte übrigens die eventuelleZustimmungMecklenburgs,
falls der Reichstag den Gesetzentwurfannehmen würde.

Der Abgeordnete Dr. Braun schilderte in humoristischer
Weise die Misstände, welche sich aus der Verschiedenheitdes
Termins des Eintritts in die Volljährigkeit in Mecklenburgund
dem angrenzendenPreußen ergäben, und machtenochauf folgende
Verhältnisseaufmerksam:

Nach dem Reichsgesetzevom 4. Mai 1868 dürfe die Befug-
uiß zur Eheschließungnicht beschränktwerden wegen Mangels
eines bestimmten die Großjährigkeit übersteigenden Alters. In
Mecklenburg,wo bisher die Großjährigkeit keiu Erforderuiß zum
Heirathen gewesen, sei nuu durch Verordnung vom 10. Januar
1869 verfügt worden, daß Mecklenburgererst nach zurückgelegten!
25. Lebensjahre, also nach Erlangung der Volljährigkeit heirathen
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könnten, und so habe jenes Reichsgesetzin Mecklenburgdie seiner
AbsichtentgegengesetzteWirkung erhalten, daß die dortigen Staats-
angehörigenerstvier Jahre später Heirathendürfen als im übrigen
Deutschland. Ferner würden einundzwanzigjährige Deutsche in
Mecklenburgzum Bürgerrecht zugelassen, nicht aber die einnnd-
zwanzigjährigenMecklenburgerim übrigen Deutschland.

Der Gesetzentwurfwurde in zweiter (S. 588) und, mit einem
die Großjährigkeit der Mitglieder der landesherrlichen Familien
betreffendenZusätze, 15. December 1874 (S. 722) in dritter
Lesung angenommenund mit Zustimmung des Bundesrathes als
Gesetzvom 17. Februar 1875 (Reichs-GesetzblattNr. 8, S. 71)
verkündet.



'

.



DritterAbschnitt.

WeitereVerhandlungenüberdieVerfajsnngsfrage
aufdemmecklenburgischenLandtagevon1875.





Dem allgemeinen Landtage, welchervom 10. Februar
bis 18. März 1875 zu Malchin abgehalten wurde, waren mit
großherzoglichenRescripten von Schwerin und Neustrelitzvom
10. Februar 1875 die

Grundzüge zu einer Modifikation der Landesver¬
fassung

wiedervorgelegtworden,derenInhalt in den Verhandlungendes
Reichstagesvom 3. December1874 mitgetheiltund besprochenist.
In den Rescriptenwaren die Stände zu nochmaligerBerathnng
und Beschlußfassungüber das EinzelnederVorlage, zunächstüber
die §§. 1—9, aufgefordert,welchevon der Zusammensetzungdes
Landtages und von der Wahl der Mitglieder desselbenhandeln.

Bei denWahlen derMitglieder derCommitte,welchezunächst
jene Verfassungsvorlagezu prüseu und demLandtagedarüber zu
berichtenhatte, unterlag in allen drei Kreisender Ritterschaftdie
der AnnahmederVorlage mehr geneigteMittelpartei. Gleichder
erstein der Landtagssitzungvom 16. Februar 1875 erstatteteBe-
richt stelltefest,daß schonbei Berathnng des §. 1 die Meinungen
der ritterschaftlichenund landschaftlichenMitgliederder Committe
so weit auseinandergingen,daß an irgendeineVerständigungüber
die folgendenParagraphen nicht zu denken war. Während die
landschaftlichenMitglieder sichmit demVorschlageder Regierungen
einverstandenerklärten, wonachdie Beseitigung der Ritter- und
Landschaftals politischerKorporationen in Aussicht genommen
war und der künftige gemeinsameLandtag aus Vertretern des
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großen Grundbesitzes,der Städte und derLandgemeindenbestehen
sollte, welchenur die Interessen des ganzenLandes, nicht einzel-
ner Committentenwahrnehmensollten, kamendie ritterschaftlichen
Mitgliederauf den in dem außerordentlichenLandtagevon 1874
gemachtenVorschlag des Hofraths Prätorius zurück, wonach
Ritterschaftund Landschaftals politischeCorporationenbeibehalten
und durch Deputirte in dem neuen Landtage vertreten werden
sollten. Die landschaftlichenMitglieder sahen hierin eine Ableh-
nnng der Regierungsvorlageim Princip und hielten eine weitere
Berathnng für zwecklos,bevor nicht über die Vorfrage der Bei-
beHaltungjener politischenCorporationen entschiedensei. Diese
Entscheidungsolltenach dem Antrage derCommittedurchPlenar-
beschlüfsegegebenwerden. Es wurdevorgeschlagen,daß diejenigen
Mitgliederdes Landtages, welchefür Beibehaltungder Ritterschaft
und Landschaftals politischerCorporationen stimmen wollten,
das Wort „Erhaltung", die Gegner das Wort „Beseitigung" auf
ihre Stimmzettelschreibensollten. NachdemaberRitterschaftund
Landschafterklärt hatten, zunächstje unter sichdeliberiren zu
wollen, gab die Landschaftaller drei Kreiseihr Votum für „Be¬
seitigung" zu Protokoll, während die Landmarschälleanzeigten,
daß die Ritterschaftmit 88 gegen19 Stimmen für „Erhaltung"
entschiedenhabe. Nach längerer Berathung über die Frage, was
nun weiter zu thun sei, nachdemsichweder die Committenoch
der Landtag selbstüber den oberstenGrundsatzder Versassungs-
reform einigen konnten,ward beschlossen:

„Man ersuchedie Herren Landmarschälleden Committen-
berichtund die darauf gefaßtenBeschlüssenunmehr den beider-
seitigen Herren Landtagscommissarienmitzutheilen und solle
Committezu mündlichenVerhandlungenmit denselbenpotesti-
virt sein."

In derselbenSitzung vom 16. Februar 1875 hatten die zwei
Bürgermeisterund Vertreter der Stadt Rostock ihre schonam
16. Februar 1874 auf dem außerordentlichenLandtage zu Pro-
tokoll gegebene ablehnende Erklärung erneuert. Dieselben
fanden, daß durchdie vorgelegtenGrundzügeder künftigenVer¬
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fassung der Stadt Rostockdas Recht der Landstandschaft,eines
Sitzes im Landtagsdirectoriound im Engern Ausschußentzogen
und dieselbeden allgemeinenBestimmungenüber Rathswahlen
und Wahlen in die Bürgerausschüssesowie über Erwerb und
Verlust des Bürgerrechts in den Städten unterworfen werden
wolle. Ferner sei vorgeschlagen,alle Landestheilebedingungslos
den Landesgesetzenzu unterwerfen, und seien alle rostockischen
Sonderrechte,wie z.B. das Rechtdes freien Stadtregiments, der
statutarischenGesetzgebung,der jurisdictio omnimoda, des juris
politiae, verschiedeneHoheitsrechteund Regalien,dienochbestehen-
den steuerlichenRechtein Frage gestelltund zur Verfügung der
Landesgesetzgebungübergeben. Diese Rechte beruhten aber auf
den mit der LandesherrschaftabgeschlossenenVerträgen, auf den
mit der Ritter- und LandschaftabgeschlossenenStipulationen und
gehörtenzumTheil zu denjenigenRechten,an welchennach§. 198
des L. G. G. E. V. ohne eigene ausdrücklicheBewilligung des
Berechtigtennichts geändert werden dürfe.

Die Committefand laut ihres am 24. Februar 1875 erstat¬
teten Berichtes,daß die in der Landtagssitzungvom 16. Februar
gefaßtenwidersprechendenBeschlüssedie gewünschteGrundlage zu
weitern gemeinschaftlichenBerathungen nicht gelieferthätten.

Die Mehrheit der ritterschaftlichenMitglieder der Committe
hatte einenGegenentwurfbeschlossen,wonachRitterschaftund Land-
schastals politischeCorporationenerhalten bleiben,ohne ihreZu-
stimmungweder Aenderungender Verfassungund Wahlordnung,
noch des Modus der bestehendendirectenund indirectenSteuern
vorgenommenwerdensollten. In den Landtag, dessenBeschlüsse
in Verfaffungs-und Steuerfragen hiernachnoch der Zustimmung
der beidenStände bedurften,solltendieRitterschaft49, dieLand-
fchaft22, die Stadtvertretungen 16 und die Landgemeinden30
gewählteAbgeordnetesenden. Eine itio in partes sollte innerhalb
des Landtags ferner nicht stattfinden.

Dieser Gegenentwurfist in den
„Verhandlungen: vom allgemeinen Landtag, abgehalten zu
Malchin vom 10. Februar bis 18. März 1875, herausgegeben
Die mecklenburgische Versasiungssrage. 17
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von ChristianDüberg" (Wismar, RostockundLudwigslust,Hin-
storff'scheBuchhandlung,1875)

abgedruckt. In dieser und der von demselbenHerausgeber und
in demselbenVerlage 1874 erschienenenSchrift:

„Der außerordentlicheLandtag, abgehaltenzu Schwerin vom
1. Februar bis 7. März 1874",

finden sichnoch ein Dutzendanderer Entwürfe von Grundzügen
einer neuen Verfassung, welchevon den Mitgliedern theils der
Ritterschaftund Landschaft, theils der Committeausgingen und
zwar in den Aktenstückenvon 1874, S. 24, 123, 160—179, und
von 1875, S. 11, 30, 38, 44.

Zu vorstehendemGegenentwnrfeder ritterschaftlichenerklärten
die landschaftlichenMitglieder der Committeunterm 25. Februar
1875: Sie sähen in demselbennur eineverschärfteAblehnungder
Regierungsvorlageund es liege dessenBerathnng nicht innerhalb
ihres Auftrages. Sie hieltenmit Bezugnahmeauf die Erklärung
der Landschaftvom 24. Februar 1874 (S. 135 der oben ange-
führten Verhandlungen)an der Ueberzeugungfest, daß eine Ver-
ständignng sicherzielenlasse,sobald dieRitterschaftauf dieGrund-
läge der Regierungsvorlageeinginge, müßten aber die eventuelle
Abgabe von Erklärungen über die Einzelheitender Regiernngs-
vorläge ablehnen.

Die Landtagssitzungvom 24. Februar 1875, in welcherdie
Committein einemzweitenBerichtediesenGang ihrerBerathun-
gen und diese widersprechendenVorschlägedargelegt und dem
Landtage, ohne Stellung eines bestimmtenAntrages, die weitern
Beschlüsseanheimgestellthatte, endetemit dem Beschlüsse,die bei-
den Committenberichtedruckenund vertheilenzu lassen.

In der Sitzung vom 26. Februar kam zunächstein neuer
Verfassungsentwurfdes Kammerherrn von Oertzen-Kotelowzur
Sprache; nach einigemHin- und Herredenerklärte die Landschaft
für sichberathenzu wollenund stimmte,unter Ablehnungder Be-
rathnng des von den ritterschastlichenMitgliedern gemachtenVor-
schlageseiner Modifikationder Verfassung,demVotum der land-
schaftlichenMitgliederderCommittebei. Die Ritterschaftbeschloß
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dagegenein Eingehenauf dieseBerathnngund itio in partes,
und nahm am Schlüsseihrer Sonderberathungden Verfassuugs-
entwurfder ritterschaftlichenCommittenmitgliedermit 110 gegen
82 Stimmenan. Der zweiteBerichtder Committemit seinen
Anlagenund den darauf gefaßtenBeschlüssenwurdenun durch
dieLandmarschälleden Landtagscommissarienmitgetheilt.

Ein Rescriptdes Großherzogsvon Mecklenburg-Schwerin
vom6. März 1875besorgteangesichtsjenerwidersprechendenBe-
schlösseder beidenStände, daß auch der gegenwärtigeLandtag
bezüglichder VerfassungsvorlageohneErgebnißbleibenwürde.
Da dies in hohemGrade beklagenswerthwäre und man nicht
glaubenkönne,daßdieStändedieVerantwortungeinesScheiterns
der fraglichenVerhandlungenauf sichnehmenwollten,so seien
die Stände unterKundgebungdieseshöchstenRescripts„aufzufor-
deru,durchEingehenaufdielandesherrlichenPropositionennochin
diesemernstenAugenblickedieHandzurVerständigungzu bieten".

In demselbenSinne sprachsichnamens des Großherzogs
der strelitzischeLandtagscommissarinsaus.

Ein hierauf erstatteterdritter Berichtder Committevom
10.März1875konntenur denFortbestandder durchwiederholte
Plenarbeschlüssejedesder beidenStände bekräftigtenGegensätze
in den Gruudanschauungender ritterschaftlichenund landschaft-
lichenMitgliederder Committe,das Beharreneinerseitsauf der
Erhaltungvon Ritterschaftund Landschaftals politischenCor-
porationen, andererseitsauf Verweigerungdes Eingehensauf
eventuelleBerathungder Einzelbestimmungender Regierungs-
vorlägeconstatiren.

Ein in der Plenarsitzungvom 10. März gestellterAntrag
des Freiherrn von Maltzahn-Kleinluckow,

„an dieLandesherrendieBittezurichten,durchcommissarisch-
deputatischeVerhandlungeneineEinigungbeiderStände unter
sichundmit Serenissimisin BetreffderVerfassuugsmodification
zu versuchen,eventuelldurchsolcheVerhandlungenveränderte
oderneueVorlagenzu einerModificationderLandesverfassung
vorbereitenzu lassen",

17»
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wurdevon liberalerSeite mitMistrauenaufgenommenund von
der Landschaftals Stand abgelehnt,von derRitterschaftmit 108
gegen25 Stimmenangenommen.

Der dritteCommittenberichtsammtjenemAntrageunddiesen
Beschlüssensolltenun wiederden Regierungscommifsarienmitge-
theiltwerden.

Damit war die Aussichtauf eineModificationder Landes¬
verfassungdurchfreieVerständigungder gegenwärtigenFactoren
der mecklenburgischenGesetzgebunggeschwunden.Es bliebnoch
die BesorgnißeinerEinmischungdes Reiches.

KammerherrFreiherr von der Kettenbnrg-Matgendors
gab dieserBesorgnißdurcheineErklärungzuProtokollAusdruck.
Der Reichstag habeeinenBeschlußgefaßt,welcher,nachdemder
zu erwartende Beitritt des Bundesrathes dazu erfolge,
einenzwingendenEinflußauf die Art der Gestaltungder Ver-
faffungübenwerde;selbstWortedes schwerinischenRescriptsvom
6. Februar schieneneine solcheBefürchtunganzudeuten.Der
Landtagwerdewol das demLandegebührende,durchdieReichs-
VerfassunggarantirteMaß der Selbständigkeiteinstimmigwahren
wollen. Die Frage der Zuständigkeitdes Reicheszu einerEin-
Mischungsei in einemam 3. December1869von der Landtags-
Versammlungden LandtagscommissarienüberreichtenDenkschrift
und in einemVortrage des Engern Ausschusseseingehendbe-
handelt,welcherinfolgeLandtagsbeschlussesvom2. März1870an
den Großherzogvon Mecklenburg-Schweringerichtetwordensei.
Die Stände, welcheseit Jahrhundertendie treuen Wächterder
Freiheitund Wohlfahrtdes Landesgewesen,würdenwol nicht
geneigtsein,jetztdasSchicksaldesselbenin dieHändeeiner An-
zahl von Personen zu legen, welchevon den wirklichen
Zuständen und Bedürfnissen Mecklenburgs nur eine,
wie es schiene, ziemlichunvollständige Kenntniß hätten
und deren bisherige gesetzgeberischeThätigkeit nicht
die unbedingteste Gewähr für die Zukunft biete.

Freiherrvon KettenburgbeantragtedemnacheineBitte an
dieLandesherren:
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„daß Allerhöchstsiedem etwaigenVersucheeiner durchdie
ReichsverfassungnichtgerechtfertigtenEinwirkungauf die zur
VerhandlungstehendeModificationder Verfassungmit Be-
stimmtheit entgegentreten wollen."

In der Sitzungvom 11. Februar war beschlossenworden,
diePlenarsitzungenbis auf weiteresvon1 bis 4 Uhrabzuhalten.
In der in Rede stehendenSitzung vom 10. März hatten sich
währendderAbstimmungderRitterschaftüberden vonMaltzahn'-
scheuAntrag die landschaftlichenVertreterkurz vor oder nach
4 Uhr in Erwartungdes alsbaldigenSchlussesder Sitzungent-
ferut. Einigederselbenwurdenwährendder unerwartetenVer-
lesnugdes von Kettenbnrg'schenDictamenswiederherbeigerufen.
Ein in der folgendenSitzungvom11. März zwischenlandschast-
lichenMitgliedernund dem dirigirendenLandrathevon Rieben-
GalenbecküberdiesenVorgangentstandenerStreit drehtesichum
die Frage,-ob die Stellungund Verhandlungdes Antragesvon
der Kettenburgkurzvor, oder,wie dieLandschaftin einerVer-
Wahrungzu Protokollerklärte, weit nach 4 Uhr stattgefunden
habe. Aus denVerhandlungendes Antragesvon Kettenburgist
hervorzuheben,daßder dirigireudeLandrathvonRieben-Galenbeck
sichfür denselbenerklärteund daß der BürgermeisterHermes-
Röbelan einenfrüher an den LandesherrngerichtetenBeschluß
des Landtageserinnerte,wonachdie von der Reichsgesetzgebung
ausgegangeneEinrichtungeines Oberhandelsgerichtsfür einen
Eingriffin dieJustizhoheitder Bundesstaatenerklärtwurde.

WährenddieRitterschaftdenAntragvonKettenburgsofortmit
90 gegen25 Stimmen annahm,gabdieLandschaftamfolgenden
Tage,am11.März,dievorbehalteneErklärungdahinzuProtokoll:

„Die Landschaft,welchesichin reichstreuerGesinnungmit
dem allerdurchlauchtigstenLandesherrnund mit der großen
MehrheitdermecklenburgischenBevölkerungin Uebereinstimmung
weiß, befindetsichnicht in der Lage,den Antrag des Herrn
Kammerherrnvon der Kettenburgauchnur in Erwägungzu
ziehen,sondernläßt denselbenauf sichberuhen. DieLandschaft
vertraut,daßdieallerdurchlauchtigstenLandesherrenaus eigenem
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AntriebedieInteressendesLandesnachallenSeitenhinwahren
und die geeignetenWegefindenund einschlagenwerden,auf
denendieVerfassungsreformauf der von allerhöchstihnenauf
demaußerordentlichenLandtagevon 1874 proponirtenBasis
durchgeführtwerdenwird."

Ein mecklenburg-schwerinischesRescriptvom 12. März 1875
ermächtigtedie Landtagscommissarienzur Entgegennahmeder
ständischenAntwortauf die betreffendeLandtagsproposition,er-
klärteabereinEingehenaufdenVorschlagerneuertercommissarisch-
deputatischerVerhandlungenfür uuthunlich,da derselbenur von
einem Stande ausgegangensei.

Am 18. März 1875 wurdeder Landtaggeschlossen.Die
beidenLandtagsabschiedevom gleichenTage besagenüber den
wichtigstenGegenstandderVerhandlungen,und zwarder mecklen-
burg-schweriuischeAbschied:

„Das Caput III anlangend,so warenSe. königl.Höh. zu
der Erwartungberechtigt,daß Ihre getreuenStände in einer
mit allerhöchstihnenübereinstimmendenWürdigungder ernsten
Lagedes Landesden Weg zu einer Verständigungüber die
Modificationder Verfassungfindenwürden,und könnennur
Ihr schmerzlichesBedauerndarüberaussprechen,daß die Ver-
Handlungenüber diesewichtigeAngelegenheitauch aus dem
gegenwärtigenLandtageerfolglosverlaufensind. Se. königl.
Höh. behaltensichbei dieserSachlageallerhöchstihreweitern
Entschließungenvor."

Der strelitzischeAbschied:
„Anlangenddrittensdie VerhandlungenwegenModification

der bestehendenLandesverfassung,so müssenSe. königl.Höh.,
nachdemdieseVerhandlungenauchaufdemgegenwärtigenLand-
tage zu einerVerständigungnichtgeführthaben,allerhöchstihre
weiternEntschließungenvorbehalten,wollenübrigensauchjetzt
nochder Hoffnungnicht entsagen,durch weiteregemeinsame
Berathungenden Wegzu den demHeiledes Vaterlandesför-
derlichenReformenzu finden."
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Die mecklenburgischeVerfassungssragestehtnochheutegenau
auf demPunkte, auf welchemwir sie am Schlüssedes dritten
Abschnittes,bei denLandtagsabschiedenvom12.März1875,ver¬
ließen. Auch eine flüchtigereDurchgehungder betreffendenUr-
kündenund Verhandlungen,als sichder Verfasserdieselbezur
Pflichtmachte,wird jedemdie Ansichtund Ueberzeugungauf-
zwingen,daß es keinePhrase ist, wenn das mecklenburgische
Staatswesenals auf durchausfeudalenundpatrimonialstaatlichen
Grundlagenruhend, einer den heutigenAnforderungenirgend
entsprechendenVerfassungund Volksvertretungentbehrenddar-
gestelltwird, und ferner,daß eineUeberleitungder beidenGroß-
HerzogtümerMecklenburgin repräsentativeMonarchienallein
durchdie innereGesetzgebungder beidenLänder,durchfreieVer-
einbarungder Fürsten und Regierungenmit den Ständen sich
als uuthuulicherwiesenhat. Und dochist dieseUmbildungdurch
das Interesseder beidengenanntendeutschenStaaten und des
DeutschenReichesgeboten.

Was die gegenwärtigeEinrichtungder zwei Großherzog-
thümer betrifft, so ist die bestehendeUnion, die Verbindung
beiderStaaten durcheine Verfassung,zwar eineUnregelmäßig-
keit, aber es ist derenBeseitigungund die Verwandlungder
beiden Mecklenburgin zwei voneinandervöllig unabhängige
Staaten keine unumgänglicheNotwendigkeit. Es mag eine
unter Umständensehr hinderlicheund empfindlicheBeschränkung
der freien Entschließungder Fürsten und gegenwärtigenund
künftigenVertretungjedes Großherzogthumsdarin liegen, daß
beideLänder„nacheinerleiGesetzen,Landesordnungenund Ver-
trägen" regiert werdenmüssen,daß also die Entschließungen,
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Verordnungen,Gesetze,welchefür das eineLandfür gut befun-
den werden, von der Zustimmungdes Fürsten, beziehungsweise
auchder Vertreterdes andernLandesabhängigsind; alleinan-
dererseitshat es wiederseineVortheile,daß zweiNachbarländer
von gleicherBeschaffenheitdesBodensund seinerBewohner,der
Lebensbedingungen,derVerkehrsverhältnisse,vongleichergeschicht-
licherEntWickelungund bisher gleicherVerfassung,auchferner
nachgleichenGrundsätzenund nach gleichemRechteregiertwer-
den, daß nichtdieBewohnerdes am westlichenEndeMecklen-
burgs gelegenenFürstenthumsRatzeburgauf ihremGangedurch
Schwerinnach ihrer am östlichenEndeMecklenburgsgelegenen
HauptstadtNeustrelitzaußer durch fremdesLand, auch durch
fremdesRechthindurchwandernmüssen;und es ist dieErhaltung
derEinheitder Verfassungund GesetzgebungbeiderStaaten auch
imHinblickauf die bestehendeErbverbrüderungwünschenswert!?.

Es mögenhiernachbei Berathuugder künftigenVerfassung
oder Verfassungendie Regierungenund Vertreterder beiden
Großherzogthümererwägen, ob sie zu dem durchdas Staats-
gruudgesetzvon 1849 verwirklichtenGedankender Trennungder
beidenStaaten durch zwei gesonderteVerfassungen— unter
Wahrungdes ZusammenhangesdurchStaatsverträge— zurück-
kehren,oderob siedenden Verfassungsentwürfendes laufenden
JahrzehnteszuGrundeliegendenGedankender Beibehaltungder
Uniondurchführenwollen. Ein Interessedes Reiches,die eine
oderandereRichtungzu fördernoder zu hindern,scheint,ganz
abgesehenvon der Frage der Zuständigkeitzu einerEinmischung,
nichtvorzuliegen.Der Grund des ZurückbleibensMecklenburgs
in seinerstaatlichenEntWickelungliegt nicht in der Union, son-
dem in der Zusammensetzungund den Befugnissender Landes-
Vertretung,und Mecklenburgwäre ganzin derselbenVerfassung,
wennman jeneVertretungnachdenGrenzender beidenGroß-
herzogthümerin zweigespaltethätte.

Mislicherund von hemmendererWirkungals die bestehende
Unionist die ungewöhnlicheBeschränkungder Hoheitsrechteder
Fürstendurchdie TheiluahmederStände an der Ausübungdes
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Aemterrechtes, an der Besetzungselbstvon Richterstellenund
durchdie fortwährendeBetheiligungderStände an der Verwal-
tuug der beidenGroßherzogthümer,und die hierdurchgebotene
Möglichkeit,auchin derBesetzungderAemterund in denGrund-
sätzenund einzelnenActender Verwaltungdas Interesseder
Stände zur Geltungzu bringen, welchesnichtüberallmit dem
Interessedes Staates und der Gesellschaftzusammentrifft.

Hauptsächlichaber und unleugbarbestehtin Mecklenburg
keine Volksvertretung. Abgesehendavon, daß die in dem
Landtagevertretenenzwei bevorrechtetenStände keineentschei-
dendeMitwirkungbei einemwichtigenTheile der Gesetzgebung
und beiFeststellungdesStaatshaushalteshaben,keineeingehende
ControlediesesHaushaltesübenkönnen,stelltdermecklenburgische
LandtagkeineVertretungdesVolkesdar. Das ganzeDomaninm,
nachFlächeninhaltund EinwohnerzahletwazweiFünftheilebeider
Großherzogthümer,stellt kein Mitgliedzum Landtage;ebenso
wenigsendendie schwerinischeStadt Wismarund das zuStrelitz
gehörigeFürstenthumRatzeburgeinenVertreter. Was dieübrige
größereHälfte, etwadrei FünftheilebeiderLänder, betrifft, so
haben an 700 Besitzervon Rittergüterndas Recht, auf den
Landtagenzu erscheinen;es machtaber nur etwa ein Zehntheil
dieserZahl von demRechteregelmäßigenGebrauch.Auchden
Bewohnerndiesesauf den Landtagenin der That vertretenen
ZehntheilssämmtlicherRittergüterwird man nichtzumuthen,die
Besitzerderselbenals Vertreterihrer, der Bewohner,und nicht
vielmehrder eigenen,ständischenInteressenzu betrachten.Nur
die Städte sind in Wirklichkeitvertreten,aber auchdiesenicht
durchvon derEinwohnerschaftgewählteDepntirte,sonderndurch
meistvon der RegierungernannteBürgermeister,von welchen
man wol voraussetzenkann, daß sie das wohlverstandeneIn-
teresseder Stadtgemeindenwahrnehmen,welcheaber, da dieses
Interessenicht immer und nicht in allen Punktenmit denIn-
teressender Einwohnerzusammenfällt,kaum als Volksvertreter
geltenkönnen. So findetman z. B. in den vorstehendenVer-
HandlungenförmlicheVerwahrungender Vertreterder Bürger¬
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schafteinigerStädte gegendie Haltung ihrer Bürgermeisterund
Räthe in der Verfassungsfrage.

Jeder FortschrittderGesetzgebung,jedeAnnäherungan mo-
derneStaatseinrichtungengefährdetden Fortbestandnicht nur
der alten Rechteund Privilegiender zwei auf den Landtagen
vertretenenStände, sondernauch dieserStände selbst. Es be-
greiftsich, daß der LandtagjederUmgestaltungder Verfassung,
jedemdie Grundlagendes alten Baues bedrohendenGesetzent-
Wurfewiderstrebt. Dies liegt nicht nur in der menschlichen
Natur, sondernes hält sichein großerund maßgebenderTheil
der ständischenVertretungzur Wahrungund Verteidigungdes
alten Rechtesund der ständischenInteressenförmlichfür ver-
pflichtet.

Der eingeboreneund reeipirteAdelhat einenReversunter-
zeichnet,welcherin diesemSinne ausgelegtwird; der Engere
Ausschußdes Landtageswies im Jahre 1859den Antrageines
Ständemitgliedesschonaus demeinfachenGrundezurück,weil er
auf eineReformder Verfassunggerichtetsei, der Ausschußaber
die Pflichthabe, die ständischenRechtezu wahren.

Die bestehendeVerfassunggibt dennauch den Ständenalle
Mittel in die Hand, ihre Rechtewirksamund auf die Dauer zu
behaupten.BeimMangel irgendeinerGeschäftsordnungkönnen
aus derMitte des LandtageshervorgehendeAnträgeauf verschie-
deueWeisetodt gemachtwerden,indemman sie gar nicht oder
unter Umständenauf die Tagesordnungsetzt,unter denenihr
Unterliegensicherist. Bringendie Regierungeneinedie Reform
anstrebendeVorlageein, und hätte dieselbeetwaAussichtauf die
ZustimmungderMehrheitderregelmäßigsicheinfindendenStände-
Mitglieder,so habenes die 700 stimmberechtigtenMitgliederder
Ritterschaftin derHand,indemsiezahlreicherals in dergewöhn-
lichenZahl von 70 erscheinen,eineMehrheitgegendieVorlage
zuStande zu bringen. WärentrotzdemdieRegierungen,dieder
VorlagegünstigenStimmen der Ritterschaftund Landschaftzu-
sammengerechnet,der Mehrheitsicher,so verlangtman besondere
Berathungund AbstimmungjedesStandes, und wennz. B. die
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ganzeLandschaftund fast dieHälfte der RitterschafteinerVor-
läge günstiggesinntist, so genügt eine StimmeMehrheitin
der gesondertabstimmendenRitterschaftzur Verwerfungder
Vorlage.

Dazu kommt,daß die Einbringungund Bestätigungeines
Gesetzentwurfesder Zustimmungbeider großherzoglichenRegie-
ruugenbedarf, und daß eine gemeinschaftlicheingebrachte,vom
Landtageetwamit einigenAbänderungenangenommeneVorlage
wieder z. B. an der Versagungder Bestätigungirgendeiner
beantragtenAenderungseitensder strelitzischenRegierungschei-
tern kann.

Die Folgen diesesZustandestreten in den vorstehenden
Verhandlungenwiederholtzu Tage. Gelegentlichder Berathung
des Gesetzentwurfesüber die Gleichberechtigungder Confefsionen
erfährtman, daß der GroßherzogvonMecklenburg-Schwerinden
Juden schonim Jahre 1813völligebürgerlicheFreiheitund po-
litischeGleichstellunggewährt hatte, dieseConcessionaber auf
Betreiben der Stände im Jahre 1817 wieder zurückziehen
mußte.

Bei Berathungder Klage des ProfessorsBaumgarteuin
Rostockkommtzur Sprache,daß der erhobenenBeschwerdehätte
abgeholfenwerdenkönnen,wennnichtein im Jahre 1856vor-
gelegterzeitgemäßerGesetzentwurfüber die Zuständigkeitdes
Consistoriumsbezüglichder Lehreder Theologiean der Landes-
Universitätvon den Ständenverworfenwordenwäre.

Als dieRegierungdurchAufhebungunverständigerBeschrän-
kungendes Rechtesder EheschließungdieUrsacheder erschrecken-
denZunahmederZahl wilderEhenund außerehelicherGeburten
beseitigenwill (s. obenS. 65), stößt sie im Landtageauf den
Widerstandder Ritterschaft,und siemuß der Fortdauerhöchst
beklagenswertherZuständeeinfachzusehen,bis die Bundesgesetz-
gebungHülfeschafft.

Von demAbgeordnetenWiggers(S. 242)hörenwir, daßdie
ReformderSteuer-undZollgesetzgebungerstnachvierzigjähriger
Berathnngdurchgeführtwerdenkonnte, von demAbgeordneten
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Prosch(S. 65), daß man seit mehr als vierzigJahren ohne
jedenErfolg über eine für nothwendigerkannteUmgestaltung
des Heimatwesensberieth. Ein anschaulichesBild des Ganges
solcherBerathungender mecklenburgischenStände geben die
vorstehenddargestelltenVerhandlungender Jahre 1872—75
über die GrundzügeeinerVerfassungsreform.Wir könnenauf
AnführungweitererBeispieleder Schwerfälligkeitund Wider-
Willigkeit,mit welcherdie ständischeEinrichtungin Mecklenburg
arbeitet,sobaldes sichumVerwirklichungeinesFortschrittesauf
irgendwelchemGebietehandelt, um so mehr verzichten,als die
großherzoglichenRegierungenim Jahre 1851 (s. obenS. 22)
selbstanerkannten,daß „dieMängelder altständischenVerfassung
imLaufederZeit dieFortschrittezumBessernmehroderweniger
gehemmthaben". Gelingtes aucheinmal,ein Rad in Bewegung
zu setzen,so stelltsichdas anderedurchitio in partes stillund
hindertden Gang der ganzenMaschine.

Bei dieserSachlageist es fasteinGewinn,daß in Mecklen-
bürg nur die die RechteundPrivilegienderStände berührenden
Gesetzeder ständischenZustimmungbedürfen,und daß solcheAn-
gelegenheiten,welchenur die allgemeinenInteressendes Landes
und Volkesbetreffen,und welchein andernStaaten den Haupt-
sächlichstenGegenstandder Mitwirkungder Stände bilden, in
MecklenburgimWegederRegierungsverordnunggeregeltwerden
können. Nur wird es wenigesolcherallgemeinenAngelegenheiten
geben,welchenichtmittelbaroderunmittelbarauchin dieRechte
der zweiStände eingreifen.

In Mecklenburgwar dennauchein derartigerStillstandin
der Gesetzgebungund innern EntWickelungeingetreten,daß, wie
vorstehendeVerhandlungenausweisen,Mecklenburgdas für die
Einführungder aus den Anschauungenund Bedürfnissender
Gegenwarthervorgegangenen,den heutigenAnforderungenund
VerkehrsverhältnissenentsprechendenBundes- und Reichsgesetz-
gebungwenigstvorbereitetedeutscheLandwar.

Die WirkungendiesesZustaudesmachtensichfür den Bund
und das Reichin zweiRichtungenfühlbar. Einerseitsstießen
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alle in der soeben gekennzeichnetenRichtung erlassenenBundes-
und Reichsgesetzeschonbei Berathnng der Entwürfe im Bundes-
rathe, sodann bei der Verhandlung im Reichstage, solange die
conservativePartei Mecklenburgsdort vertretenwar, oder endlich
bei der Frage der Annahmeder von demReichstageabgeänderten
Entwürfe im Bnndesrathe auf Widerstand seitens Mecklenburgs.
SolchemWidersprucheoder mindestensVersuchender Einschrän-
kung ihrer Bestimmungenbegegneteninsbesonderedie Gesetzevom
12. October 1867 über das Paßwesen, vom 1. November1867
über die Freizügigkeit, vom 14. November1867 über Vertrags-
mäßigeZinsen, vom 4. Mai 1868 über die Aufhebungder poli-
zeilichenBeschränkungder Eheschließung,vom 8. Juli 1868 über
den Betrieb der stehendenGewerbe, vom 12. Juni 1869 über
Errichtung eines oberstenGerichtshofesfür Handelssachen,die
Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869, die Gesetzevom 21. Juni
1869 über Gewährung der Rechtshülfe, vom 3. Juli 1869 be-
treffenddie Gleichberechtigungder Konfessionen,vom 27. März
1870 über Ausgabe von Banknoten, ferner das durch einen
mecklenburgischenAntrag veranlaßte Gesetzvom 6. Juni 1870
über den Unterstützungswohnsitz,die Gesetzevom 11. Juni 1870
betreffenddas Urheberrechtan Schriftwerken,Abbildungenn. s. w>,
vom 16. Juni 1870 über Ausgabe von Papiergeld, vom 20. De-
cember1873 betreffenddie Abänderung der Nr. 13 des Art. 4
der Reichsverfassung.

Andererseits suchten die unter dem Stillstande der Gesetz-
gebung in Mecklenburgund unter den dortigen Verhältnissen
leidendenInteressen Hülfe beim Bunde und Reiche, und es ver-
dankt eine Anzahl von Gesetzenund einzelnen gesetzlichenBe-
stimmungen ihre Entstehung ausschließlichoder vorwiegendden
Petitionen,Interpellationenund AnträgenmecklenburgischerStaats-
angehöriger und Abgeordneter, so der Art. 77 der Reichsver-
fassnug,das Gesetzvom 4. Mai 1868 über Aufhebungder poli-
zeilichenBeschränkungender Eheschließung,das Gesetzvom8. Juli
1868 über den Betrieb der stehendenGewerbe, die Gewerbeord-
nnng vom 21. Juni 1869, insbesonderederen §. 143, das Wahl¬
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gesetzfür den Reichstagvom 31. Mai 1869, insbesonderedessen

§. 17, das Gesetzvom 3. Juli 1869 betreffenddie Gleichberech-

tigung der Confessionen,das Gesetzüber die Pressevom 7. Mai

1874 und das Gesetzvom 17. Februar 1875 über das Alter der

Großjährigkeit. Ebenso haben Petitionen aus Mecklenburgden

Anstoß gegebenzu Regelungdes Vereins- und Versammluugs-

rechtesdurchdie Reichsgesetzgebung.Einen drastischenBeleg für

die Schwierigkeit, fast Unmöglichkeit,die innere Gesetzgebung

Mecklenburgsfür die Verwirklichungeines kleinen Fortschrittes

auf irgendeinemGebiete in Bewegung zu setzen,liefert die Ge-

schichtedes Reichsgesetzesüber das Alter der Volljährigkeit. Bei

Gründung des NorddeutschenBundes und DeutschenReicheswar

Deutschlandeine Musterkarte aller überhaupt möglichenArten

der Festsetzungder Altersgrenze; ein HamburgerMädchenhatte

mit 18 Jahren eine Verfügungsgewaltüber seine Person und

sein Vermögen, welchedie Freundin in dem benachbartenMeck-

lenburg erst siebenJahre später, mit dem 25. Jahre erlangte.

DieseVerschiedenheitenwaren bei dem allmählichenWegfallaller

Schrankenund bei der Zunahme der Raschheitdes Verkehrs so

mislich, daß Reichstag und Bundesrath baldigste gleichmäßige

Festsetzungder Altersgrenzeauf das 21. Lebensjahr wünschten.

Da man angesichtsdes ursprünglichenInhalts der Z. 13 des

Art. 4 der ReichsverfassungZweifel an der Zuständigkeitdes

Bundes und Reicheszu Ordnung dieserMaterie hatte, und zu-

dem ungern einzelnekleine Theile des bürgerlichenRechtesfür

das Reich herausgreifen und durch Specialgesetzeregeln wollte,

überließ man die Ordnung der Angelegenheitden einzelnen

Staaten, welcheauch,Preußen voran, hierauf eingingen. Schließ-

lich war aber dochwegen des ZurückbleibensMecklenburgsund

des Fürstenthums Lippe das Reich zu Erlassung eines Gesetzes

genöthigt, welchesauch die Angehörigendieser drei Staaten mit

zurückgelegtem21. Lebensjahrefür mündigerklärte. Der etwaigen

Einwendung der Stände, daß die Regierungen keinen ent-

sprechendenGesetzentwurfvorgelegthätten, wird man wol ent-

gegenhalten können, daß die Regierungen leichter durch die
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Reichsgesetzgebungals durch Verhandlung mit ihren Ständen
zu der gewünschtenAeuderuug, welcheimmerhin eine Neuerung
war, zu gelangendachten.

Es wird von allen Seiten bezeugtund ist vollkommenglaub-
lich, daß dieZuständein Mecklenburgbessersind, als man unter
solcherVerfassungnnd bei diesemStande der Gesetzgebungvoraus-
zusetzengeneigtist. Licht und Luft lassen sichnicht abschließen.
In neuesterZeit haben die vorstehendaufgezähltenReichsgesetze
in die alten Mauern Breschen gelegt, Reformen angebahnt
und bewirkt. Der Mecklenburgerund Deutschekann sich an
jedemOrte innerhalb Mecklenburgsniederlassen,Grundeigenthum
erwerben, Handel und Gewerbefrei ausüben; Mecklenburgist —
freilichum den Preis der Herabsetzungdes deutschenZolles auf
französischeWeine von 4 auf 2y2 Thlr. — von dem Handels¬
vertrage mit Frankreichlosgekauft,sein Eintritt in den Deutschen
Zollverband ermöglichtund verwirklicht; die Elbzölle sind ab-
gelöstund aufgehoben;seit dem 1. Januar 1873 sind die aus-
schließlichenGewerbeberechtigungen,dieZwangs- und Bannrechte,
die Vorbehaltevon ConcessionenzumBetriebevon Gewerbenge-
fallen, die Eheschließungist erleichtertund es wird sichdas bis-
her ganz außergewöhnlichungünstige Verhältniß der Zahl der
außerehelichzu der Zahl der ehelichgeborenenKinderzu Gunsten
der letzternZahl verändern; das volleStaatsbürgerrechtist ferner
nicht von einem bestimmtenGlaubensbekenntnisseabhängig, der
Mecklenburgerwird mit einundzwanzigJahren großjährig und
darf sichohne besondereRegierungserlaubnißaußerhalb Landes
umsehen. Es herrschtPreßfreiheit und es wird auch das Vereins-
und Versammlungsrechtin gleicherWeise geordnet werden wie
für das übrigeDeutschland. Eine ferneregründlicheUmgestaltung
der mecklenburgischenZustände wird die bevorstehendeEinführung
der DeutschenGerichtsverfassung,Bürgerlichenund Strasproceß-
ordnung bewirken. Der befreite Gerichtsstand des Adels, der
Gutsbesitzer,der höhernBeamten, der Literaten, die ganzePatri-
monialgerichtsbarkeit,dieunbedingteEntlaßbarkeitderPatrimonial-
richter bis zu vollendetemzehntem Dienstjahre, das Recht der

Die mecklenburgischeVerfassungsfrage. 18
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beliebigenZnrnhesetzuugvonRichtern,dieVereinigungvon Rechts-

pflegeund Verwaltung, des Richteramtesund der Ausübung der

Anwaltschaftin. einer Person wird wegfallenund nach Aus-

arbeitung und Erlassungeines deutschenbürgerlichenGesetzbuches

wird in Mecklenburgim wesentlichengleichesRecht gelten wie

im übrigen Deutschland.
Man könnte angesichtsdieser gegenwärtigenErgebnisseund

voraussichtlichenkünftigenEinwirkungen der Reichsgesetzgebung

die Frage aufwerfen, ob es sichdenn überhaupt nochder Mühe

lohne und ob insbesondereein erheblichesInteresse des Reiches

vorliege, daß die altständischeVerfassungMecklenburgsin eine

constitntionelleumgewandeltwerde?

Was das Bedürfniß für Mecklenburgselbstanbelangt, so

deutet die Thatsache, daß ungeachtet der Abnahme und Ver-

schliminerungder Aussichtenauf gutes Unterkommen,auf leichten

und ausreichendenErwerb, welche, im Vergleichemit frühern

Zeiten und mit den heutigen Verhältnissenin Deutschland,über-

seeischeLänder bisher den Unzufriedenendiesseitdes Oceans

bieten, und obgleich in: allgemeinen die Europamüdigkeitall-

mählich voll der Amerikamüdigkeitabgelöst zu werden scheint,

dennochdie Auswanderung ans Mecklenburgfortdauert und

daß ferner in Mecklenburgeine in Deutschlandganz ausnahms-

lveisestetigeAbnahmeder Zahl der Bewohnerstattfindet.

„L'est uns verite terrible que celle des nombres."

Nach einerZusammenstellungvon I. E. F. Neßmann(Ham¬

burg) in Hirth's „Annalen", Jahrgang 1873, S. 1460fg., befanden

sichunter den 554690 Deutschen,welchein den Jahren 1851—

72 über Hamburg auswanderten, 93912 Mecklenburger;die-

selben stellen ein Sechstheil der Gesammtauswanderungaus

Deutschland,ein Siebentheil der gesammtenBevölkerungMecklen-

bnrgs dar.
Die beidenGroßherzogthümerMecklenburgsindnebenWaldeck

die einzigendeutschenBundesstaaten, in welchenstatt einer Zu-

nähme ein stetigerRückgangder Einwohnerzahlstattsüldet. Nach

der neuestenZählung vom 1. December1875 hat Mecklenburg-
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Schwerin 553785, Mecklenburg-Strelitz95673 Einwohner gegen
557707 und 96982 im Jahre 1871. Diese Zahlen sind, soweit
sie von denZahlen auf S. 3 abweichen,nachden seitherbekannt
gewordenenendgültigenErgebnissender letztenVolkszählungbe-
richtigt. (Vgl. Hirth's „Aunalen", 1877, S. 476.)

NacheinerandernAngabe(Hirth's„Annalen", 1873,S. 1467)
wurden vom Jahre 1851—72 100871 mecklenburgischeAus-
Wandererüber Hamburg befördert, also 15^ Proc. der jetzigen
Bevölkerungder Großherzogthümer,und es rekrutirte sich nach
der mecklenburgischenStatistik der Abzugum mehr als dieHälfte
aus den ritterschaftlichenund Klostergütern. Auf das einzelne
Jahr kommty3 Proc.; im Jahre 1872 zogen8593 Personen, also
iy2 Proc. der Bevölkerung, über Hamburg ab. Es war bei
diesen Auswanderern das Verhältuiß der Angehörigenzn den
Selbständigen sehr hoch, ein Umstand, welcher auf die Absicht
eines dauernden Verlaffensder Heimat schließenläßt.

Für dieseErscheinungenlassen sich in dem von der Natur
gesegnetenLande keineandern Ursachenals solchefinden, welche
ihren letztenGrund in der Verfassung und Gesetzgebungdes
Landes haben.

Niemandbestreitet, daß die Persönlichkeitder Fürsten alle
möglichenBürgschaftenfür ein wohlwollendes,mildesund gerechtes
Regimentbietet; wennman aber ferner behauptet, daß dieStände
ihreInteressen den allgemeinenInteressendes Landes und Volkes
unterzuordnenverstehen,so findet man Belege hierfür dochnur
in den Jahren 1848 und 1849 und unter dem Druck der da-
maligen Ereignisseund Bewegung. Vor und nach dieserZeit
begegnetman nicht nur in thatsächlichenErgebnissen, sondern
auch in ausdrücklichenErklärungen und Verwahrungen der Auf-
fasfung, daß es eben die Aufgabe und Pflicht jedes Mitgliedes
eines Standes sei, dessenRechteund Interessen zu vertreten und
zu wahren. Auch wo eine solchePflicht nicht bestehtoder nicht
anerkannt wird, hat und vertritt man als Angehörger eines
Standes leicht die Ueberzeugung,daß die Erhaltung und Ver-

18*
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theidigung der Rechte und Privilegien des Standes mittelbar

auch das allgemeineWohl fördere.
Und unter der günstigstenVoraussetzung,wenn die Stände

mit den Regierungeneinträchtigund ausschließlichdas Wohl des

im Landtage nicht vertretenen Volkes beriethen und förderten,

bliebe dochdas erklärlicheund wirklichbestehendeMistrauen,

daß die Steuern nach Gattung, Höhe und Art der Vertheilnng

zum Vortheileder privilegirten und mitrathendenStände, zum

Nachtheiledes im Landtagenicht vertretenenTheiles der Bevöl-

kernng festgesetztwerden, daß überhaupt bei Entwerfungder mit

oder ohne Mitwirkung der Stände erlassenenGesetzeund Ver-

orduungen das Interesse und die Ansprüchedieses Theiles der

Bevölkerung nicht gehörig zur Sprache gebracht und beachtet

werden.
Man kannbeispielsweisegern glauben,daß die im Jahre 1868

vollzogeneVerwandlung des bis dahin nicht genau geregelten

Rechtesder Bauern des Domaninms an den in ihrem Besitze

befindlichenherrschaftlichenBanergehöstenin ein Erbpachtver-

hältniß in der bestenAbsichtunternommenwurde, und daß durch

diese Maßregel der Anfang znr Schaffung eines unabhängigen

Bauernstandesgemachtwurde. Man wird aber zugebenmüssen,

daß eine solchein dieVermögensrechteund die ganzewirthschast-

licheExistenzjenes BauernstandeseingreifendeVeränderung in

einem constitutionellenStaate nur im Wege des Vertrages mit

den Berechtigtenoder eines mit den Ständen vereinbartenGe-

setzes, keinensallsdurch einfacheVerordnungendes Fürsten und

seiner Domänenkammerhätte geordnetwerdenkönnen. Es wird

ferner den Bauern der Glaube schwerzu benehmenund es wird

nach den Erfahrungen, welcheman in constitutionellenStaaten

bei Vereinbarung solcherGesetzemacht, auch nicht zu bestreiten

sein, daß im Falle einer Regelung des Verhältnissesim Wege

des Gesetzesin einem und dem andern Punkte günstigere Be-

stimmungen für die Bauern erzielt, die Sache wol in einer

beide Theile vollkommenbefriedigendenWeise erledigt worden

wäre. Bei solcherBerathungwäre man beispielsweisezumvoraus
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auf die Punkteaufmerksamgeworden,welchenachträglicheEon-
cessionenund mildeAuslegungenbewirkten.

EineBegleichungderReichsverfassungmitdm Verfassungen
derEinzelstaatenund die täglicheErfahrunglehrt, daß derRege-
lung durchdie Regierungenund Volksvertretungender einzelnen
Bundesstaatennochein großesGebietoffensteht. Diesesin Ab-
redeziehen, hießedemEinheitsstaatedie Bahn frennachen.In
den letztenzehnJahren ist die Gesetzgebungder Einzelstaaten
geradedurchderenVerhältnißzumBunde und Reicheauchauf
den demBunde und ReichevorbehaltenenGebietenin größere
Thätigkeitversetztworden, und dies wird z. B. in dennächsten
Landtagssessionendurchdie Vorarbeitenzu Einführungder so¬
ebenverkündetengroßenReichs-Justizgesetzeund sodanndes künf-
tigen BürgerlichenGesetzbuchs,ferner bei etwaigerneuer Rege-
lung der Besteuerungder Einzelstaatenund ihrerBevölkerungen
für Zweckedes Reichesder Fall sein.

An Stoff also und auchan solchemStoffe, welcherdie
geistigenund materiellenInteressenallerSchichtenundKreiseder
Bevölkerungberührt, wird es den Landtagender Bundesstaaten
auchfernerhinnichtfehlen(wir verweisenbeispielsweisenochauf
die da und dort in AngriffgenommeneReformder Steuergesetz-
gebunginnerhalb dieserStaaten) undwo, wiein Mecklenburg,
veralteteVerfassungenund Landtagebestehen,in welcheneiner-
seitsdie Bevölkerungund derenheutigeInteressenund Bedürs-
nissenicht vertretensind, und welcheandererseitskeinemaß-
gebendeMitwirkungbei denwichtigstenFragender Gesetzgebung
und bei der OrdnungundControledesStaatshaushalteshaben,
wird solcherMangel fortan nicht wenigerpeinlichempfunden
werdenals bisher.

Bis zumJahre 1866,in denZeiten, in welchenman beim
DeutschenBundestageauchnicht viel weiter kam als in den
mecklenburgischenLandtagen,in denZeiten, in welchenman in
Frankfurtähnlichhin- und herredete,Berichteund Protokolle
schriebund dieitio in partes einemgemeinsamenSchrittenach
vorwärts vorzog,ganz wie in Sternbergund Malchin,konnte
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man noch eher im Gleise der alten ständischeilVerfassung
bleiben.

In denJahren 1848und 1849, als ein deutscherReichs-
tag mit einerCentralgewaltden Bundestagablöste,ward auch
in Mecklenburgdie altständischedurcheine constitntionelleVer-
fassnngverdrängt, bis der wiedererstandeneDeutscheBundestag
als nichtunwillkommeneersteNummerseinerGeschäftedieKlage
einesTheiles der mecklenburgischenRitterschaftauf Beseitigung
der constitntionellenund Wiederherstellungder altständischenVer-
fassnngantraf nud bis letztereVerfassungdurchVermitteluugdes
freienwalderSchiedsgerichteswiederhergestelltwurde.

Mit dem endgültigenErlöschendes Bundestagesund mit
Herstellungdes NorddeutschenBundesmußteauchdas Bedürfnis?
einer Reformder mecklenburgischenVerfassungum so dringender
und schärferwiederhervortreten,als die Rechte,welchedieVer-
sassuugdes NorddeutschenBundes, nun des DeutschenReiches,
seinenAngehörigenbezüglichder Mitwirkungbei der Ordnung
der gemeinsamenAngelegenheiteneinräumt, die Mängel jener
Verfassunggrell ins Lichtstellten. Währendder Mecklenburger
durchseinRechtzur Mitwirkungbei der Wahl einesAbgeord-
uetenim DeutschenReichstageso vollständigvertretenist, als er
dies überhauptbeanspruchenkann, siehter dieselbenmateriellen
und geistigenInteressen,bei derengesetzlicherOrdnungseinVer-
treter im Reichstagemitsprichtund stimmt,soweit siedurchdie
Landesgesetzgebunggeregeltwerden,entwederohnealleMitwirkung
einerVertretung,oder in einemLandtageordnen, zu welchem
nur kraft ihres Besitzesoder ihres AmtesberechtigteMitglieder
Zutritt haben, auf dessenZusammensetzungdieBevölkerungnicht
den geringstenEinfluß hat und in welchemganzeLandestheile
gar nichtvertretensind. Währenddie mecklenburgischenAbge-
ordnetenim ReichstagevolleMitwirkungauf allen Gebietender
Gesetzgebungsowiebei Regelungund Controleder Einnahmen
und Ausgabendes Reicheshaben, übt innerhalbMecklenburgs
der ständischeVertretersolcheBefugnissenur in sehrbeschränktem
Maße.
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Das Bedürfnißeiner Reformder mecklenburgischeilVer-
sassnugwird alsonichtnur fortbestehen,sondernsichunter der
Einwirkungdes soebenangedeuteten,in den Reichstagsverhand-
luugenvon den AbgeordnetenDi-,Prosch(s. obenS. 38, 92),
Wiggers(S. 56),Aegidi(S. 58), vonTreitschke(S. 125),Miqnel
(S. 206), von Kardorff(S. 210) treffendgeschildertenUnter-
schiedeszwischendemMaßeund Umfangederjenigenpolitischen
Rechte,welchedie Reichsverfassungund welchedie ständischen
Einrichtungender beidenGroßherzogthümerdem Mecklenburger
einräumen,immerpeinlicherfühlbarmachen.

Dieses in Petitionen, Interpellationenund Anträgen der
mecklenburgischenBevölkerungundihrerAbgeordnetenznmReichs-
tage fort und fort hervortretendeBedürfnißist denn auchvon
keinerSeite mehrin Abredegestelltoderin Zweifelgezogen.

Die Fürsten und Regierungen von Mecklenburghatten
nichtnur imDrangederJahre 1848und1849dieUmgestaltung
der altständischenVerfassungund den Eintritt Mecklenburgsin
die Reiheder constitutionellenStaaten, ganz abgesehenvon den
damaligenEreignissen,für unvermeidlichund für das dringendste
Bedürfnißerklärt,sondernauchnachWiederaufhebungdesStaats-
gruudgesetzesvon1849in denJahren 1850und 1851dieWieder-
ausnähmedes Werkesder Verfassungsrefornimit dem Anfügen
anerkannt,daß die geltendealtständischeVerfassungdie Fort-
schrittezumBessernmehroderwenigergehemmthabe; siehaben
dieserihrer UeberzeugungdurchwiederholteVorschlägeund Vor-
lagen an die Stände Folge gegebenund nach dem Scheitern
jedesVersuchesderUmgestaltungmitihremaufrichtigenBedauern
jeneUeberzeugungvon neuem,zuletztnochin den Jahren 1874
und 1875,mitderHinweisungausgesprochen,daßdieVerfassungs-
reform angesichtsder NeugestaltungDeutschlandsunabweis-
lichsei.

Auchdie mecklenburgischen Stände haben sichdurch
wiederholteKundgebungen,im Jahre 1848unter ausdrücklichem
Verzichtauf ihre Landstandschaftsrechte,dieserAuffassungan-
geschlossen,haben entsprechendeAnträgegestelltund Beschlüsse
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gefaßt;AeußernugenvonStändeinitgliedern,wonachdiemecklen-
burgischeVerfassungeine mustergültige,ein wahrer Segen für
das Land, wonachconstitntionelleVerfassungenAnfängeund
Belegeder Ansteckungdurchdie Revolutionwären, sindver-
einzelt,und mehr aus einerAnhänglichkeitan das Bestehende
als aus reifemNachdenkenüber dieBedürfnissedesStaates und
der Gesellschaftund über die zweckdienlichstenMittel zu deren
Erhaltunghervorgegangen.

Die theoretischeund platonischeAnerkennungder Roth-
wendigkeitder Verfassungsreformfehlt auchda nicht, wo die
Stände den einzelnenVersuchder Ausführungder Reforman
ihrer tatsächlichenHaltungscheiternlassen.

Der NorddeutscheundDeutscheReichstag hat sichmitstets
wachsenderMehrheitaufdieSeitedesAnerkenntnissesderWünsch-
barkeitund Notwendigkeitder Herstellungeiner constitntionellen
Verfassungfür Mecklenburggestellt.

Betrachtenwir die Haltung der verschiedenenParteien
des Reichstages zu der mecklenburgischenVerfassungsfrage,so
haben die national-liberaleund Fortschrittsparteialle auf Be-
seitigungdergegenwärtigenundEinführungeinerconstitntionellen
VerfassunggerichtetenBestrebungender mecklenburgischenBe-
völkernngundAbgeordnetenunterstützt,sowoldenVersuch,hierzu
auf dem Wege der Erhebung eines Verfassungsstreites,der
folgeweisenBeseitigungdes sreienwalderSchiedsspruchsund der
Wiederherstellungdes Staatsgrundgesetzesvon 1849, auf Grund
des Art. 76 derVerfassung,als auchden neuernVersuch,hierzu
vermittelsdes Antrags auf Einschaltungeiner Bestimmungin
die Reichsverfassungzu gelangen. BeideParteienstimmtenauch
für Ueberweisungandererdie ReformfördernderBitten, z. B.
der SchaffungeinerVerfassungfür das FürstenthumRatzeburg,
an den Bundesrath. Die national-liberalePartei widersetztesich
nur aus gutenGründender Hereinziehungder mecklenburgischen
Frage in die Berathnngund Feststellungder Verfassungdes
Norddeutschenund DeutschenBundesund Reiches. Warm und
mitguter, durchschlagenderBegründungsprachenfür denBüsing'-
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scheuAntrag außerdenMecklenburgernWiggers,Prosch,Pogge
undBüsingdieAbgeordnetenvonTreitschke,Völk, Miquel,von
Staufenbergund von Bennigsen.

Auchder Abgeordnetevon Kardorff(DeutscheReichspartei)
legte, die Verhältnissein Mecklenburgaus eigenerAnschauung
und Kenntnißschildernd,seinWort für letzternAntrag ein.

Die conservative Partei hielt den Versuchen,die Ein-
MischungdesReichesaufGrund desArt.76, Abs.2 derBundes-
und Reichsverfassung,herbeizuführen,die Einrededer Unzu¬
ständigkeitentgegenund widersetztesichdemBüsing'schenAntrage
auf EinschaltungeinerneuenBestimmungin dieReichsversassuug,
weil ihr die darin enthalteneAusdehnungder Befugnissedes
Reichesnichtentsprach,weilsienachderFassungdesbeantragten
ArtikelsdessenspätereVerwendunggegendie ErstenKammern
uud Herrenhäuserund gegenin den deutschenStaaten nochbe-
stehendesonstigeRechtedes Adels odergroßenGrundbesitzesauf
besondereVertretungin denLandtagenbefürchtete.Sie hoffte,
gestütztauf wiederholteZusicherungen,daß es den mecklen-
burgischenRegierungenundStänden gelingenwürde,dieReform
der Verfassung,derenabsoluteNotwendigkeitauchdie conserva¬
tivePartei zugab,innerhalbihresLandeszuStande zubringen;
siewolltekeinenDrucküben, und hielt es für überflüssig,im
Hinblickanf ein einzigesdeutschesLandund zuErledigungeiner
nur in diesemeinen LandenochschwebendenFrage einenall-
gemeinen,möglichemMisbrancheausgesetztenSatz in die Ver-
sassungauszuuehnien.DiesenGedankengabendie Abgeordneten
von Helldorff, von Maltzahn-Gültz, Flügge in schlichter
Rede und ohne UmschweifeAusdruck.Die Beanstandungder
Zuständigkeitdes Reicheswurdeam ausführlichstenvon Römer
vorgetragen,von Völk widerlegt.

Von der klerikalenPartei sprachnur ein Redner,Reichen-
sperger (Olpe),mit guterBegründungfür AnnahmedesAntrages
Büsing; die übrigenRednerbekämpftendie auf die Reformder
mecklenburgischenVerfassunggerichtetenAnträgezum Theil mit
denselbenGründen wie die conservativePartei, und es sprach
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namentlichWindthorst (Meppen)im Anschlußan Staats-
minister von Bülow und Grafen Bassewitz gut gegenden
Vorschlagder Vernichtungdes sreienwalderSchiedsspruchsund
der Wiedereinführungdes Staatsgrundgesetzesvon 1849 auf
dem von Art. 76, Abs.2 der Reichsverfassungvorgezeichneten
Wege.

Aber der AbgeordneteWindthorstwiederholteseineNach-
Weisungender Unanweudbarkeitdes Art.76, Abs.2, der Reichs-
Verfassung,als es sichlängstnichtmehrumAnrufungdesArt.76,
sondernum SchaffungeinerneuenVerfassungsbestimmungnach
Art. 78 der Reichsverfassunghandelte. Er bedientesichmit den
AbgeordnetenvonKettelerundGreildeskleinenMisverständnisses,
als würdennachAnnahmedesAntragesBüsingalleVerfassungen
der Willkürund den wechselndenAnschauungenderMehrheitdes
Reichstages unterworfensein, währenddochdieArt. 76und78
der Reichsverfassungeinesehr qualificirteZustimmungund Mit-
Wirkungdes Bundesrathes erfordern. WährenddieAbgeord-
netenGreil undReichensperger (Krefeld)imHintergrundedie
FranzösischeRevolutiondurchschimmernließen, verwendeteder
AbgeordneteWindthorst die eineNebenfragebetreffendePetition
der Domanialbanernund die sehrharmloseund natürlicheFrage
von Treitschke's, was denndemkleinenMannein Mecklenburg
die Freizügigkeitund Gewerbefreiheitnütze, wenn er bei der
dortigenGebundenheitdesGrundbesitzeskeinEigenthumerwerben
könne,zu der Verwandlungder mecklenburgischenVersassungs-
fragein eineAgrar-Frage undzuUnterschiebungdesGedankens,
daßder in TodterHand befindlicheGrundbesitzzerschlagenund an
Einwandereraus auderndeutschenStaaten überantwortetwerden
solle. Der AntragBüsingwürde,so befürchtetWindthorst,in
MecklenburgeineförmlicheRevolution verursachenundRevo-
lutiouen mitzumachenverbietedemAbgeordnetenseineLoyali-
tät. Der Abgeordnete(Bischof)von Ketteler leistetin solcher
Fechtartnochmehr: „Es hat einmalein hervorragenderVer-
treter der liberalenPartei (wer?wann? wo? aus welchemAn-
lasse?)gesagt: «Die christlicheKirche würdeam bestendurch
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einenGeueralstabregiert!« Vielleichtkommtdie Partei dahin,
denselbenVorschlagfür die Regierungder Staaten zu machen.
Was wird dann aus denFreiheiten des Volkes, wenndieser
Reichstag mit absoluterMehrheitüber alles entscheidenkann,
und wennalle bisherigenGarantien wegfallen?!"

Es schmerztdenZuhörerundLeserin derSeele,wenndiese
Schwärmerfür dieFreiheitendesVolkesstetsdurchdieMangel-
haftigkeitund Engherzigkeitder Reichsverfassungund anderer
menschlicherEinrichtungenan derVerwirklichungihrerIdeale der-
hindertwerden. So ist Windthorst mit demGrundsatzevoller
Gleichberechtigungder Consessioumganzeinverstanden,das Reich
ist aber leidernicht competentzu dessenDurchführung.Windt-
Horst„beugt sichdemGesetzeauchdann, wenn es gegenseine
innerstenGefühleankämpft". Die Rednerder andernParteien
des Reichstageshaben das der Zuständigkeitentgegenstehende
Hindernißin der Reichsverfassungnichtentdecktund die große
Mehrheitdes Reichstageshat zu gesetzlicherRegelungderGleich-
berechtigungder Consessionenmitgewirkt.Uebrigensschütztejene
Lückein derReichsverfassungdenAbgeordnetenWindthorst und
seinePartei davor, daß sie, ihren innerstenGefühlenAusdruck
gebend,einendurch§. 10 (Art.77—80)des Syllabns gerügten,
„mit demmodernenLiberalismuszusammenhängendenJrrthum"
unsererZeit, einenvon der Kirchenoch heute in Frankreich,
Spanien, Tirol und wo es sonstangeht,eifrigbekämpftenSatz
durch ein förmlichesReichsgesetzsanctionirenund ins Leben
führenhalfen.

Die Klerikalenbekennensichals Freundevon Kaiserund
Reichund als Anhängerdes eonstitutiouellenSystems; sie be-
haupten,nur gegendie Richtungzu kämpfen,welchedie Gesetz-
gebungdesReichesund der einzelnendeutschenStaaten auf dem
Gebieteder Regelungder staatlich-kirchlichenAngelegenheitenge-
nommenhat.

AllerdingsbewährtsichFreundschaftund Liebeauchdurch
ungescheutenAusspruchdemFreundeunangenehmerWahrheiten.
Der Lesermagurtheilen,ob es in dieKategoriesolcherBeweise
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von Freundschaftgehört, wennman einengeistreichenFranzosen
sagenläßt, das konstitutionelleSystemkommemehrden Regie-
rendenals demVolkezugute,wennmandenKatholikenzuflüstert,
in konstitutionellenStaaten besteheeine schlimmereBedrückung
der Religionder Minderheitals in einemStaate, in welchem
zum KatholicismusübergetreteneFamilien angeblichzur Aus-
Wanderunggenöthigtwordenseien;wennman bei jederGelegen-
heit darauf hinweist,daß seit EinführungkonstitutionellerVer¬
fassungendie Staatsausgabenuud die Steuern vermehrtund
erhöhtwordenseien,— ohnegleichzeitigzu erwähnen,daß im
LaufederZeit dieselbeErscheinungauchin absolutodermit einer
altständischenVerfassungregiertenStaaten, selbstin Republiken
zu Tage getretensei,unddaß fernerdermoderne,constitntionelle
Staat andererseitsauchmehrleiste,was sichwiederin erhöhtem
WohlbefindendeseinzelnenAngehörigenund erhöhterSteuerkraft
ausdrücke;— wennman den Constitntioualismusals eineMa-
schiueriezu gründlicherAusbeutungdes Volkesdarstellt,wenn
man den Adeldaran erinnert, wie schlechtihm im Laufe der
FranzösischenRevolutiongeleisteteVerzichteaufsogenanntefeudale
Rechtegelohntwordenseien,und wennman endlichdaraufhin-
deutet,daß kürzlicheinliberalerBeherrschereinesconstitutiouellen
Staates zurNiederlegungderKroneundzumVerlassendesLandes
veranlaßt wordensei, ohnemancherähnlicherund schlimmerer
Erfahrungenzugedenken,welchevon derGeistlichkeitundbigoten
Staatsmännerngeleiteteund bedienteBeherrschervon Staaten
verschiedensterVerfassung,selbstdieweltlicheHerrschaftdesKirchen-
staatesim Laufeder Zeit gemachthaben.

Jedenfallswird manzugeben,daß solcheHindeutungennicht
geradedarauf berechnetsind,die Neigungzu ErlassungundVer-
einbarnngconstitntionellerVerfassungenin Staaten, in welchen
solchenochnichtbestehen,die Achtungund Liebefür solcheVer-
fassnngenda, wosiebestehen,in den obernund unternRegionen
zu weckenund zu nähren.

Wendenwir uns schließlichzu den Socialdemokraten,
derenAuslassungenauchder gegendie Aufrichtigkeitder politi¬
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schenGlaubensbekenntnisseaus demCentrumvielleichtmistrauische
Hörer und LesermindestenskeinenMangel an Offenheitvor-
werfenwird. Die AbgeordnetenHasselmann und Reimer
griffenden Vorschlagdes Abgeordnetenvon Ketteler auf (der
Büsing'scheAntragging diesemAbgeordneteneventuellnichtweit
genug),wonachdie den EinzelstaatengarantirteVolksvertretung
aus allgemeinen,directenund geheimenWahlen hervorgehen
sollte,und übertrumpftendenselbennochdurchBeifügungdes
Rechtesder Steuerverweigerung.

Werth,vor demUntergangein der Massevon Reichstags-
Protokollenund -Anlagenbewahrtzu werden, sind die ausge-
knöpftenAuslassungendes AbgeordnetenBebel. Früher, als
dieSocialdemokratiein einemunddemandernMittel-undKlein-
staatefreierePirschzu haben glaubte,war sie particularistisch
gesinnt;jetzt,da siefindet,daß man gestütztauf denRückhaltan
Preußenund demReicheauchin diesenStaaten gegenGesetzes-
Verletzungenentschiedenereinschreite,mögendieMittel-undKlein-
staateneinfachzuGrundegehen. DieWiderstandskraft,derHaß,
der Zorn des Volkes, welchesichbisher gegen20 Regierungen
zersplitterten,werdensichdann gegenPreußenund dasReichcon-
centrirenund auchmit diesenStaatswesentabula rasa machen.
(Vgl. obenS. 143.) Was dann? Das wird sichfinden.

Der Conftitutionalismus,das parlamentarischeLebenund
Treiben ist eitel Humbugund Schwindel. Wenn die social-
demokratischePartei am Ruder ist, wenn ihre Grundsätzever-
wirklichtsind,wird, soversichertBebel,keinLaskerundGenossen
mehrimReichstagesitzen,es wird wedereine liberalenocheine
ritterschaftlicheund feudalePartei mehrexistiren. Die Grund-
sätze,nachwelchenheute deutscheStaaten regiertwerden,ver-
bietendie AnwendungBebel'scherMaximenselbstgegenderen
Urheberund Bekenner.Aberkönntensichdie Socialdemokraten,
indemsiesolcheGrundsätzebekennenund predigen,beschweren,
wennirgendeinconservativerMann in entscheidenderStunde auf
den Gedankenkäme,den Staat und die Gesellschaftdurchzuvor¬
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kommendeAnwendungdergleichenGrundsätzegegensiezuschützen?
Inzwischenwird man Ohr und Herzverschließendürfen, wenn
von denselbenMännern, welchedas Programmdes socialdemo-
kratischenRegimentsder Zukunft so unverblümtdarlegen,bei
jedemdurchdas Gesetznochso gerechtfertigtenVorgehengegen
AusschreitungenderParteiKlagenüberCäsarismus,Unterdrückung
und Vergewaltigunggeführtwerden.

Die mecklenburgischenRegierungenundStände und die libe-
raleu und conservativenParteiendes Reichstagessindalso einig
in Anerkennungdes Bedürfnissesund der Notwendigkeiteiner
Reformder mecklenburgischenVerfassung.Die mecklenburgischen
Regierungenhaben solcheReformwiederholtdurchentsprechende
Vorlagenan dieStände versucht,welchletzteresichaberüber die
Grundzügeeiner neuenVerfassungunter sichund mit den Re-
gierungennichtverständigenkonnten.

Wenn die conservativePartei des Reichstagessowieder
Bundesrathund seineVertreterden erstenund bisherigenAn-
trägen auf ein Einschreitendes Reichesdie Hoffnungund Er-
Wartungentgegenhaltenkonnten,daß die allseitigals nothwendig
und fernerhinunabweislichanerkannteUmgestaltungder meckleu-
burgischenVerfassungdurcheineVereinbarungder Regierungen
mit den:Landtagezu Stande kommenwerde,so ist dieseErwar-
tung, so wenig als in den Jahren 1850—66, in den seit
GründungdesNorddeutschenBundesverflossenenweitern10Jahren
in Erfüllunggegangen.

Es lohnt sichnichtder Müheder Untersuchungund es ist
schwer,festzustellen,ob der Widerstand,auf welchendie oben
(S. 222—251)geschildertenund erörtertenVerfassungsvorlagen
der Regierungenbei demLandtagestießen,auf ein Widerstreben
des einenoder andernStandes gegeneineReformder altstän-
dischenVerfassungüberhauptoder nur aus Verschiedenheitender
Anschauungenüber einzelneBestimmungender Entwürfezurück-
zusichrenist, ob bei Verwerfungder Vorlagenlediglichpolitische
Rücksichtenmaßgebendwarenoder,wiebehauptetwird,auchBe¬
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sorgnissevor möglichenmateriellenund pecnniärenEinbußenmit
im Spielewaren.

Es genügtder Nachweis,daß ein den bestehendenVerhält-
nissenthunlichstRechnungtragender,den Uebergangzumconsti-
tntionellenSystemein schonendsterForm und bescheidenstemMaße
vermittelnderEntwurfeinerVerfassungbei wiederholterVorlage
nicht zur Annahmegebrachtwerdenkonnte,daß nichtnur die
MehrheitbeiderStände, sonderndieMehrheiteinesStandes für
sichjedenihren Wünschenund Interessennichtvollkommenzu-
sagendenEntwurfzumFalle bringenkann,und daß es nichtge-
lungenist, denRegierungsentwürfenVorschlägegegenüberzustellen,
welchedenInteressenbeider Ständeentsprächenund irgendwelche
Aussichtauf AnnahmeseitensbeiderStände und Regierungen
hätten. NachDurchlesungder bisherigenLandlagsverhandlungen
wird sichschwerlichdie Hoffnungund Erwartungwiederaus-
sprechenlassen,daß den mecklenburgischenRegierungeneineVer-
einbarungmit den Ständen über die allseitigals nothwendig
anerkannteVerfassungsreformgelingenwerde.

Es habensichalle Befürchtungenund Vorhersagungender
Pessimistenvollständigerfüllt,und die Optimistenwerdenkeinen
Glaubenmehrfinden,um so weniger,als sichdie Unmöglichkeit
desGelingenseinerVereinbarungüberdieReformderVerfassung
aus der Zusammensetzungund denBefugnissender mecklenbnrgi-
schenStände mit fastmathematischerSicherheitnachweisenläßt.

Allerdingsgelangeinmal, in den Jahren 1848und 1849,
einesolcheReform. Wir kommendaraufunten zurück.

Nachdem Scheiternder innerhalbMecklenburgsgemachten
VersucheeinerReformwird wol — es ist dies seitdemSchlüsse
desReichstagesvon 1875und bei den jüngstenWahlenin Weck-
lenburgschonbeantragtund verlangtworden— dieVermittelnng
desReichstagesundBundesrathesund dieHülfederReichsgesetz-
gebungwiederin Anspruchgenommenwerden;es werdensich
die in vorstehendenVerhandlungenwiederholterörtertenFragen
und wird sichinsbesonderedie Frage wiederauswerfen,ob das
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Reichein Interesse und ein Recht hat, irgendwievermittelnd
und förderndeinzugreifen.

Ein bestehendesInteresse des Reichesist auchvon gegne-
rischerSeite kaumin Abredegestellt. Die Verfassungenanderer
Bundesstaaten,der VereinigtenStaaten von Amerikaund der
schweizerischenEidgenossenschaft,des vormaligenDeutschenBuu-
des, die Reichsverfassungvon 1849 bekundendurchausdrückliche
Vorschriftendas InteressedesBundesstaatesan derUebereinstim-
mung,wenigstensin den wesentlichstenGrundlagen,der Berfas-
snngender einzelnenBundesstaatenmit derjenigendes Bundes.
Der Mangelan Uebereinstimmungder mecklenburgischenmit der
Reichsverfassung,geradein den wichtigstenGrundsätzen,ist zur
Genüge,insbesondereobenS. 86, 124, 278, 279 dargelegt.

Die Verschiedenartigkeitder Verfassungendes Reichesund
der beidenGroßherzogthümer,insbesondereder zur Mitwirkung
bei derGesetzgebungberufenenVertretung,machtsichin zweifacher
Richtungfühlbar,indemeinerseitsdas ReichumErlassungmanches
den heutigenAnschauungenund VerhältnissenentsprechendenGe-
setzesangegangenwerdenmußte,zuwelchemman dieZustimmung
der mecklenburgischenStände zuerlangennichthoffenkonnte,und
indemandererseitsden Bedürfnissendes heutigenVerkehrsund
der Bevölkerunganderer deutscherStaaten Rechnungtragende
Reichsgesetze,nachdemsie,meistgegendieStimmenMecklenburgs,
angenommenwaren, bei ihrer Einführungin den hieraufnicht
vorbereitetenGroßherzogthümernauf besondereSchwierigkeiten
stießen.DieHaltungdermecklenburgischenRegierungenin solchen
Gesetzgebungsfragenist zum guten Theil auf die dortigenVer-
fassnngszuständeuud auf Rücksichtenfür die ständischeVertretung
zurückzuführen,mit welchersiesichebenvertragenmüssen.

FernerscheintdasInteressederErhaltungderAutoritätund
des AnsehensderReichsgewaltzu fordern,daß nichtnachfrucht-
losemAblaufevon nunmehrzehnJahren wiederund wiedereiner-
seitsdie dringendeNotwendigkeiteinerReformdermecklenburgi-
schenVerfassungvon allenSeiten anerkannt,andererseitsauf die
unmittelbarbevorstehendeVerwirklichungdieserReformim Wege
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der Vereinbarungder mecklenburgischenRegierungenmit ihren
Ständen verwiesenwerde, derenUnmöglichkeitin gegenwärtiger
Sachlagedochnachgeradeoffenkundigfeststeht,und daßdieReichs-
regierung diesemGange der Dinge fernerhin, die Bitten der
mecklenburgischenBevölkerungund die mit wachsenderMehrheit
gefaßtenBeschlüssedes Reichstagesablehnend,einfachzuschaue.

Die Mecklenburgerhaben, das erfahrenwir schonim ersten
constitnirendenReichstagevon 1867, sichdemneuen Bunde mit
vollerHingebungzugewandt,nichtnur weil dieserBund denGe-
dankenderEinigungDeutschlandsins Lebenzu führenversprach,
sondernauch,weilsievon demselbendieVerwirklichungderlängst
gewünschtenund zugesagtenVerwandlungder ihnen von dem
frühem DeutschenBunde wiederausgezwungenenaltständischenin
eine constitutionelleVerfassungerwartetenund weil siemittelbar
die staatsbürgerlichenRechte,welchederNorddeutscheBund seinen
Angehörigenverlieh,auchin ihrer Eigenschaftals mecklenburgische
Staatsangehörigezu erlangenhofften. Diesenichtunberechtigte
Erwartung ist in den verflossenen10 Jahren nichtin Erfüllung
gegangen.

Alle dieseHoffnungen,Verlangen und Interessen würden
keinRecht zu einemEingreifendes Reiches in die mecklenbur-
gischeVerfaffungsfragebegründen,und wenn feststeht,daß das
Reich ein Interesse an entsprechenderRegelungdieserFrage
habe, so bleibt weiter zu untersuchen,ob dem Reicheein Recht
zu dem wiederholtbeantragtenEinschreitenzustehe,eventuellob
und in welcherWeiseein solchesRechtgeschaffenwerdenkönne.

An Stelle des mit geringer Mehrheitvon dem Reichstage
selbstabgelehntenerstenAntrags, denBundeskanzlerzuEinleitung
geeigneterSchrittezu Herbeiführungeiner entsprechendenReform
der mecklenburgischenVerfassungzu veranlassen(s. oben S. 54),
welchersehrallgemeingehalteneAntrag allerdingsin derBundes-
VerfassungkeinenBodenhatte, trat im Jahre 1868 die Auffor-
derung an den Bundesrath, die Zuständigkeitdes freienwalder
Schiedsgerichtszur Fällung seinesUrtheils in der Mecklenburg-
schwerinischenVerfassungsfrageeinerPrüfung zu unterziehenund

Die mecklenburgischeVersassungsfrage. Ig
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sodannEinleitungenzu einerentsprechendenReformderVerfassung
zu treffen. (Vgl. oben S. 86, 89.)

DiesemAntrage,welcherauf denArt.76,Abs.2, derBundes-
'Verfassunggestütztwar, wurdeentgegengehalten,daß diePetenten
nicht als streitenderTheil im Sinne des Art. 76, Abs.2, der
Reichsverfassungangesehenwerdenkönntenund daß dieserArtikel
ferner aus dem Grunde keineAnwendungfinde, weil nach der
mecklenburgischenVerfassungeineBehördezu Entscheidungsolcher
Streitigkeitenbestelltsei.

DieTheorie, daß nur die geordneteständischeVertretungdes
betreffendenStaates zuErhebungeines Verfassungsstreitesbefugt
sei,führt ad absurdum,zu der Folge,daß geradein dem Falle,
für welchendie Bestimmungenüber friedlicheund rechtlicheEr-
lediguugsolcherStreitigkeitenhauptsächlichVorkehrtreffenwollen,
in dem Falle, da einebis dahin bestehendeVerfassungdurcheine
andere ersetztwurde, und es sichum die Frage der rechtlichen
Gültigkeitdieserneuen Verfassunghandelt, ein Streit hierüber
niemals erhobenwerdenkönnte. Denn die ständischeVertretung
der frühernVerfassungist in solchemFalle stets aufgelöst,oft in
aller Form Rechtens,und kann als solchesichnichtmehr versam-
meln, keineBeschlüssemehr fassenund keinenRechtsstreitdurch-
führen. Die nachderneuenoderwiederhergestelltenfrühernVer-
faffungberufeneVertretungaber wird in derRegelmit der vor-
gegangenenAenderung,auchwenn sie eineRechtsverletzungin sich
schließt,einverstandensein,bestätigtdurchihr Zusammentretenund
durchFassungjedes Beschlussesdie Rechtsbeständigkeitder neuen
oder wiederhergestelltenfrühern Verfassungund würde durch
Nichtanerkennungund Bekämpfungderselbenihrer eigenenExistenz
und Berechtigungden Bodenunter den Füßen hinwegziehen.

Andererseitskann man freilichauch nicht jedeni einzelnen
oderjeder beliebigenAnzahlvonStaatsangehöngendieBefuguiß
der Erhebungeiner Verfassungsstreitigkeiteinräumen. Aber in
demvorliegendenFalle,woes sichnm Beseitigungeineranerkannt
veraltetenVerfassunghandelt, welchemit allseitigerZustimmung
schoneinmal,imJahre 1848,aufgehobenwurde,wo das Ergebuiß
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wiederholterWahlen zum Reichstagebekundet,daß die große
Mehrzahlder Bevölkerungans Seite der an sichschonsehrzahl-
reichenPetentensteht,konntendieUnterzeichnerder beim Reichs-
tage eingekommenenPetitionenschonals streitender Theil be-
trachtetund behandeltwerden.

Die fernereBerufungauf diePatentverordnungvom28.No-
veinber1817 ist eine petitio principii. DieseVerordnung traf
Vorsorgefür den Fall von Streitigkeitenzwischendem Landes¬
herrn und den nachdemlandesgrundgesetzlichenErbvergleichebe¬
stehenden,nun wiederins LebengerufenenStänden. Die Patent-
Verordnungwar mit derBeseitigungder altständischenVerfassung
samnit ihren Ständen weggefallen,und ein Verfassungsstreit,
welcherum dieFrage geführtwird, ob das freienwalderSchieds-
gerichtzu Aufhebungdes Staatsgrnndgefetzesund zu Anord¬
nung der Wiedereinführungder altständischenVerfassungbefugt
gewesensei, kann nicht im Wege einesVerfahrens geschlichtet
werden, welchesfür Erledigungvon Streitigkeitenzwischendem
Landesherrnund den alten Ständen vorgeschriebenist. Nachdem
diealte Verfassungtatsächlichwiederin Kraft ist und die Stände
wieder in Thätigkeitund mit ihrer Existenzganz einverstanden
sind, würdensie den Streit wol gar nicht aufnehmenund be-
ginnen, würdensie eine compromissarischeEntscheidunggar nicht
anrufen, und würde die Sache in den Sand verlaufen. Die
Stände sindim vorliegendenFalle nichtder streitendeTheil, die
Verordnung vom 28. November1817 findet keineAnwendung
und es steht demVerfahrennach Art. 76, Abs.2, der Reichs-
VerfassungdieEinwendungnicht imWege,daß nachder mecklen-
burgischenVerfassungeine Behördefür Streitigkeitender Art der
vorliegendenbestimmtsei.

Berechtigterwar die weitereEinwendung,daß die wieder-
hergestellteständischeVerfassungseit demJahre 1850 wieder in
Wirksamkeitwar, ohne, insbesonderein den letztenJahren, bis
zum Jahre 1867 sonderlichenAnfechtungenausgesetztgewesenzu
sein, daß der auf Grund dieserVerfassungeinberufeneLandtag
mit unbestrittenerZuständigkeitbei demZutritt Mecklenburgszum

19*
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NorddeutschenBunde mitgewirkthatte, daß bei Gründungdieses

Bundes ein Verfassungsstreitlängst nichtmehr bestandund daß

ein solchernun nicht plötzlichdurchEinreichungvon Petitionen

beimLandesherrn,beimLandtageund ReichstagevomZaun ge-

brechenwerdenkonnte.
Aber auch bei Annahmedes Vorhandenseinsaller Voraus-

setzungendes Art. 76, Abs.2, der Reichsverfassungund der Be-

rechtignngzunächstdes Bundesrathes zu demgewünschtenEin-

schreiten,war das Ziel, welchesdie mecklenburgischenPetenten

und Abgeordnetenanstrebten,auf demWegeder Anfechtungdes
freienwalderSchiedsspruchsschwerzu erreichen. Im günstigsten

Falle wäre die Befugnißder ritterschaftlichenDeputationzuVer-

tretung der Interessender alten Stände und zu Anrufung einer
schiedsrichterlichenEntscheidung,die Berechtigungder Bundes-
Centralcommisfionzu einerEinmischungin die Angelegenheit,die

Anwendbarkeitder Patentverordnungvon 1817 und die darauf

gegründeteZuständigkeitdes freienwalderSchiedsgerichtszu Ver-

HandlungundEntscheidungdes Verfassungsstreitesbezweifeltund

verneintund das freienwalderUrtheilaußerKraft gesetztworden.

Damit wäre zwar das Staatsgrundgesetzvon 1849, wären aber

auch zugleichalle Verwahrungen, unerfüllten Vorbehalteund

alle Proteste gegendasselbewiederaufgelebt. Ferner hatte das
Staatsgrundgesetznur Geltungfür Mecklenbnrg-Schwerin,bestand

nur in diesemGroßherzogthumeein Verfassungsstreitund dem

Bundesrathesowieder ReichsgesetzgebungwürdejederAnlaß und

jede Berechtigungzu einemEinschreitenin Mecklenburg-Strelitz

gefehlthaben.
Hier ist der Ort, auf die wiederholteBehauptungdes Ab-

geordnetenWindthorst(Meppen,f. obenS. 236) zurückzukommen,

daß der Zwischensatzdes Art.76, Abs.2, der Reichsversassung:

„in derenVerfassungnichteineBehördezurEntscheidungsolcher

Streitigkeitenbestimmtist",
geradefür Mecklenburgberechnetsei. Die Mecklenburgersollen

mit demZutritt zum NorddeutschenBunde gezauderthaben,weil

sieum ihre Verfassungbesorgt gewesen,welcheBesorgnißman
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durchHinweisungauf jenen Zwischensatzbeseitigthabe. In den
Verhandlungenüber dieBundes-undReichsverfassungist einAn-
Haltspunktfür dieseBehauptungnichtzu finden. Wärenderartige
Erklärungenausgetauscht,oder auchnur Worte gewechseltworden,
sowürdesichwol in denwiederholtenzahlreichenspätemVerHand-
lnngen über die mecklenburgischeVerfassungsfrageein mecklen-
burgischerBevollmächtigteroder ein Vertreter des Bundesrates
hieraufberufenhaben. DieAngabedes AbgeordnetenWindthorst
stehtvereinzeltund beruht, wie er bei derenerstemVorbringen
erwähnte,auf einerbeiBerathuugderBundesverfassungimReichs-
tage gesprächsweisegefallenenAeußerung. SchonseitdemJahre
1848 waren Regierungen,Stände und Bevölkerungin Mecklen-
bürg darüber einig, daß die altständischeVerfassungsichüberlebt
habeund dringendeiner Aendernngbedürfe. Es ist nicht abzu-
sehen,wer um Erhaltung dieserVerfassungso besorgtgewesen
wäre,daß er eine besondereBestimmungzu derenSchutzeverlangt
habensollte, oder nur durchHinweisungauf eine solcheBestim-
mung beruhigtwerdenkonnte. NachallenKundgebungenderRe-
gierungen,Stände und BevölkerunghatteMecklenburgvon allen
deutschenStaaten das geringste Bedürsniß,besondereGarantien
für den FortbestandseinerVerfassungund gegenjede eventuelle
Intervention des Bundes und Reichesin einemVerfassungsstreite
zu verlangen. Wäre aber auch jene Behauptungin Wahrheit
begründet,so würdesie an vorstehenderAuslegungdes Art. 76,
Abs.2, der Reichsverfassungnichtsändern.

Der Zwischensatzwürdedie Patentverordnungvon 1817 ini
Augehaben,welchenur für StreitigkeitenzwischendenRegierungen
und Ständen maßgebendist, währendder gegenwärtigemecklen-
burgischeVerfassungsstreit,wenn man solchenals vorhandenzu-
gibt, zwischeneiner erheblichenZahl Staatsangehörigereinerseits
und den Regierungensammt den Ständen andererseitsschweben
würde.

DieseAndeutungengenügenum so mehr, als man auf den
in der Frühjahrssessiondes Reichstagsvon 1869 gestelltenAn¬
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trag und gefaßtenBeschlußseithernichtzurückkamund schwerlich
zurückkommenwird-

AuchdasvomBnndesratheabgelehnte(besuchumVermittelung
der ErlassungeinereigenenneuenVerfassungfür das Fürstenthum
Ratzeburg wirdwolnichtwiederkehren.Ratzeburgistin derThat
keinselbständigerdeutscherStaat, welchernachArt.XIII derBundes-
acte, wenn derselbenoch, odernachdemBüsing'fchenArtikelder
Reichsverfassung,wenn derselbeschon in Geltungwäre, einenge-
gründetenAnspruchauf eineeigeneVerfassungmachenkönnte. Ein
Landmit 17000Einwohnern,etwaeinDrittheileines zuderWahl
eines AbgeordnetenberechtigtenReichstagswahlbezirksdarstelleud,
enthält zndemschonanZahl und deu nöthigenEigenschaftennicht
das zu Ausfüllungeiner constitutionellenVerfassungerforderliche
Personal an Wählern und geeignetenVertretern verschiedener
Lebens-und Jnterefsenkreise.Wenn auch,so könntendochkaum
der Vertretungjenes kleinenTheilesder Großherzogthümermehr
RechtebezüglichderTheilnahmean derGesetzgebung,an derFest-
stellnngund Controleder Einnahmenund AusgabendesStaates
eingeräumtwerden, als welcheder für beideGroßherzogthümer
eingerichteteLandtag hat. Der Stillstand in Gesetzgebung,Ver-
waltnng, in den Verkehrs-und geselligenVerhältnissen,über den
man sichin Mecklenburgbeklagt,wird nichtgehoben,sondernbe-
günstigtund verlängert, wenn man nebenden mecklenburgischen
nocheinen die Interesseneiner kleinenGemeinde,vielleichtvon
engherzigstenGesichtspunktenaus und mit engstemGesichtskreise
vertretendenratzeburgerLandtagsetzt, und wenn man zu jedem
Schrittenachvorwärts außer der Übereinstimmungder beiden
mecklenburgischenRegierungen,der Ritterschaftund Landschaft,
sowiederSeestadtRostocknochdieGenehmigungeines ratzeburger
Landtagsfordert.

Das Verlangen einer besondernVerfassungfür Ratzeburg
konntegestelltwerden, um die mecklenburgischenVerhältnisseins
Lichtzn setzen,um die gauzeVerfassungsfragein Fluß zu bringen
und imGangezu erhalten; in Wirklichkeitsindaber dieBewohner
von Ratzeburgnicht schlechtergebettet als die Einwohnerder
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Stadt Wismar, des Domaniumsund allerMecklenburger,welche
nichtBesitzervon RittergüternoderMitgliederder 47 städtischen
Magistratesind.

Die Einführung einer constitutionellenVerfassungin Ratze-
bürg läßt sichauchnichtaus demGesichtspunkterechtfertigen,daß
das gute Beispieldas übrige mecklenburgerLand nachsichziehen
würde. Das FürstenthumRatzeburgbietetnichtden Bodenund
das Material für Einrichtungeiner mustergültigenVerfassungund
das Gemeinwesenist zu unbedeutendfür VerwirklichungdesSatzes
„exempla trahunt".

Die ratzeburgerFragewird demnachmit derVerfassungsfrage
für das ganzeMecklenburgzu vereinigenseinund es wird diese
leichter gelöstwerden, wenn Ratzeburgsichmit der verliehenen
Verfassungbegnügtoder gar keineVerfassungbesitzt,als wenn
die künftigeOrdnungderDinge außer derZustimmungder mehr-
geuanntenbestehendenFaetorender Gesetzgebungnochderjenigen
des Abgeordnetenhausesfür Ratzeburgbedürfte. Der Mangel der
Einräumung dieserBesugniß ist nicht die schlimmsteSeite der
octroyirtenVerfassungvom 6. November1869.

Es erübrigt die Besprechungdes Antrags auf einenZusatz
zurReichsverfassung,welcherfür jedendeutschenButtdesstaateine
constitutionelleVerfassungvorschreibenund gewährleistensoll.

Ein solcherAntrag wurde schonimMärz1867beiBerathung
derVerfassungdes NorddeutschenBundes von dem Abgeordneten
Wiggers(Berlin) gestellt(s. oben S. 41), kamin einer Sitzung
der Petitionscommissiondes Reichstagsvom Frühjahr 1869 zur
Sprache(S. 87) und wurde bei Berathungder Bundesverträge
mit den süddeutschenStaaten vomJahre 1870 und der durchdie-
selbenbedingtenAenderungenderBundesverfassungvon dem Ab-
geordnetenWiggers dahin formulirt, daß hinter Art.3 derVer-
fassungdie Bestimmungeingeschaltetwerdensollte:

„In jedemBundesstaatemuß eine aus Wahlen der Bevöl-
kerunghervorgehendeVertretung bestehen,derenZustimmung
bei jedemLandesgesetzeund bei derFeststellungdes StaatShaus-
Halts erforderlichist."
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In dieserFassungkehrtederAntrag, nachdemerstenUnter-
zeichnerBüsiug,sodannBaumgartengenannt,in den Reichstagen
derJahre 1871,1873,1874—75wiederund wurdemit wachsender
Mehrheit angenommen,vom Bundesratheaber mit allen gegen
die Stimme Badens bisher abgelehnt.

Die einleuchtendsteEinwendung,welchegegendiesenAntrag
schonim Reichstagevorgebrachtwurde, ist wol die, daß es sich
dochim Grunde nur um die Reform der mecklenburgische»Ver-
sassunghandle,und daß es ungeeignetsei, imHinblickauf diesen
einenFall, dessenRegelungzudemvon den mecklenburgischenRe-
gierungenund Ständen selbstin Angriffgenommensei, eine all-
gemeinlautendeund für das übrigeDeutschlandüberflüssigeBe-
stimmuugin die Reichsverfassungaufzunehmen.

In der That sind Klagen über widerrechtlicheAufhebung
einer neuernVerfassungund über denMangel einer demInhalt
des beantragtenArtikelsentsprechendenconstitutionellenVerfassung
in den seit Errichtung des NorddeutschenBundes verflosseneu
zehnJahren nur aus Mecklenburgund Lippe-Detmolderhoben
worden, werden sichdie Streitigkeitenin letztem Fürstenthum
durchdie seit dem letztenThronwechselgetroffenenEinleitungen
erledigenund ist es in dergegenwärtigenVerfassungDeutschlands
sehrunwahrscheinlich,daß etwain Zukunftein deutscherFürst auf
den Einfall kommensollte, eine bestehendeconstitutionelleVer-
faffung im Wege der Octroyirnng durch einealtständischeoder
irgendwiedenAnforderungendesAntragsBüfingnichtgenügende
Verfassungzu ersetzen.In solchemFalle würde zudemein fla-
granterVerfassungsstreitvorliegenodererhobenwerdenkönnenund
die Bestimmungdes Art.76, Abs.2, derReichsverfassungzurAb-
hülfe genügen. Es muß also zugegebenwerden,und dieAntrag-
stellerselbstanerkennen,daß der verlangteZusatzzur Reichsver-
sassungnur die Schaffungeiner constitutionellenVerfassungfür
Mecklenburgvermittelnsoll und daß,wennMecklenburginzwischen
auf andermWegezu einer solchenVerfassungkäme, der Antrag
Büsingfür alle Zeit von derTagesordnungverschwindenwürde.
Aber wie man ein Reichsgesetzüberdas AlterderGroßjährigkeit
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erlassenmußte,einzigweil MecklenburguudLippenichtdahinzu
bringenwaren, wie alle andern deutschenLänder das Alter der
Großjährigkeitim WegederLaudesgesetzgebungauf das 21.Jahr
festzusetzen,wird man demnochallseitigeranerkanntenund drin-
gendernBedürfmß der HerstellungconstitutionellerEinrichtungen
in Mecklenburgnichtanders als durchVermittelungder Reichs-
gesetzgebuuggenügenkönnen. Die innerhalb Mecklenburgsge-
machtenVersuchewaren fruchtlosund sind auchferner ansfichts-
los und ein anderes geeignetesMittel äußerer Einwirkungist
unerfindlich.

Gegendie Aufnahmeeiner demAntrageBiifingentsprechen¬
den Bestimmungin die Reichsverfassungdürfte um so weniger
einzuwendensein, als siekeinevonVerfassungenandererBundes-
staatenabweichendeVorschriftenthaltenwürde, als vielmehralle
andern Bundesverfassungenähnliche allgemeineBestimmungen
über die Grundlagender Verfassungender einzelnenzum Bunde
gehörigenStaaten enthalten.

Der Art.IV, Sect.4, derVerfassungderVereinigtenStaaten
von Amerikavom 17. September1787 besagt:

„Die VereinigtenStaaten sollenjedemStaate dieserUnion
einerepublikanischeRegierungsformgarantiren."

Die spätem Zusatzartikelzu der Verfassung,Art. XIII von
1865, Art. XIV, Sect. 1 und 2, von 1868, Art. XV von 1870
enthaltennochweiterein dieVerfassungender einzelnenStaaten
eingreifende,deren GesetzgebungbeschränkendeVorschriften.

Es soll in den VereinigtenStaaten wederSklaverei noch
unfreiwilligeDienstbarkeitbestehen,es sei denn als Strafe für
Verbrechen.Alle in den VereinigtenStaaten geborenenoder na-
turalisirten,unter ihrer HoheitstehendenPersonensollenBürger
der VereinigtenStaaten und des Staates sein, in welchemsie
ihren Wohnsitzhaben. KeinStaat soll ein Gesetzzum Abbruch
der Vorrechteder Bürger der VereinigtenStaaten machen,noch
soll irgendeinStaat einer Person Leben,Freiheit oderEigenthum
entziehenohneordnungsmäßigesVerfahrennach demGesetze,noch
aucheinerPerson in seinemGebieteden gleichmäßigenSchutzdes
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Gesetzesvorenthalten. Das StimmrechtderBürgerderVereinigten
Staaten soll wedervon denVereinigtenStaaten nochvon irgend-
einemStaate mitRücksichtaufNasse,Farbeoder frühern Sklaven-
standvorenthaltenoder beschränktwerden.

Nachden durchdie Verfassungvom29. Mai 1874 nicht ge-
ändertenBestimmungender Art.V und VI der schweizerische»
Bundesverfassung vom Jahre 1848 haben die Cantone die
Gewährleistungdes Buudes für ihre Verfassungennachzusuchen
und übernimmtderBund dieseGewährleistungnur insoferndiese
Verfassungen

a. „nichts den Vorschriftender BundesverfassungZuwider-
laufendesenthalten;

b. „dieAusübungderpolitischenRechtenachrepublikanischen
(repräsentativenoderdemokratischen)Formen sichern;

c. „sie vom Volkeangenommenworden sind und revidirt
werden können, wenn die absoluteMehrheit der Bürger es
verlangt."

Die Beschränkungder Ziffer a ist eine sehr weitgehende,da
durchdie Verfassungenvon 1848 und 1874 theils ganzeRechts-
gebietederGesetzgebungundVerwaltungdesBundes vorbehalten,
theils den schweizerBürgern gewisseRechtegewährleistet,gewisse
Pflichtenauferlegtsind.

Der Art. XIII der Deutschen Bnndesacte vom 8. Juui
1815 besagte:

„In allen Bundesstaatenwird eine landständischeVerfassung
stattfinden";

und nachArt. 54 der WienerSchluß-Actevom 15. Mai 1820
hatte die Bundesversammlungdarüberzu wachen,daß dieseBe-
stiinmungin keinemBundesstaateunerfülltbleibe.

Der AbschnittVI, Art. XII, der von demdamaligenReichs-
tagebeschlossenenund im sechstenStückdesReichsgesetzblattesver-
kündetenVerfassungdes DeutschenReichesvom 28. März 1849
enthieltfolgendeBestimmungen:
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§.186. „Jeder deutscheStaat soll eineVerfassungmitVolks-
Vertretunghaben.

Die Ministersind der Volksvertretungverantwortlich."
§. 187. „Die Volksvertretunghat eine entscheidendeStimme

l?eiderGesetzgebung,bei derBesteuerung,bei derOrdnungdes
Staatshaushaltes; auchhat sie— wozweiKammernvorhanden
stnd,jedeKammerfür sich— das Rechtdes Gesetzvorschlages,
der Beschwerde,der Adresse,sowieder Anklageder Minister.

Die Sitzungen der Landtagesindin der Regel öffentlich";
welcheBestimmungmit Ausnahmedes Satzes:

— „wo zweiKammernbestehen,jede Kammerfür sich"—
auchin den Entwurf der Verfassungdes DeutschenReichesauf
Grund des Bündnissesvom26. Mai 1849 überging.

Bei Entwerfung aller frühern Verfassungenfür Bundes-
staatenerkannteman demnachvon vornhereindas Interessedes
Bundes an demBesteheneiner gewissengrundsätzlichenUeberein-
stimmuugder Verfassungender Einzelstaatenmit derjenigendes
Bundes und nahm auf Herstellungund Erhaltung solcherUeber-
einstimmungabzielendeVorschriftenin dieBundesverfassungenauf.
DieseBestimmungenwaren mit,und dies gilt namentlichvondem
Art. XIII der DeutschenBuudesacteund von den angeführten
ParagraphenderReichsverfassungsentwürfevon1849,auchdarauf
berechnet,den Angehörigendes Bundes ein gewissesMaß politi-
scherRechteauch innerhalb der einzelnenStaaten zu verbürgen
und ihre guten Gesinnungenfür den Bund zu gewinnenund zu
erhalten.

Wenn man beiEntwerfungderVerfassungdesNorddeutschen
Bundes von derAufnahmeeiner ähnlichenBestimmungabsah,so
geschahdies wol, weil die großeMehrzahlder deutschenStaaten
und insbesonderePreußen und die Mittelstaatenim Besitzevon
VerfassungenundEinrichtungenwaren,welchedenAnforderungen
der Zeit, des Bundes undReichesgenügten,welcheden von dem
Bunde undReichebeabsichtigtenund seithervollzogenenReformen
bei derenDurchführungin den einzelnenStaaten voraussichtlich
keineSchwierigkeitenbereiteten,welcheBürgschaftboten für die
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HerstellungdererwünschtenHarmoniederGesetzeundEinrichtungen
des Reichesmit denjenigendesBundesstaates. Es galt zunächst,
die Einigung in entsprechendkurzerZeit herzustellen.Bestim-
mungeneiner BundesverfassungüberGestaltundInhalt derVer-
sassungender Einzelstaatenwerden immerallgemeingefaßt, ver-
schiedenerDeutungfähig sein. DieRegierung,dieVolksvertretung
deSeinen oder andern Landes konntegeradean der betreffenden
BestimmungAnstoß nehmen, von welchersie, wenn auch ohne
Grund, Anlaß zu Verfassungsstreitigkeiten,ein Dareinredenzu-
nächstdes Reichstagsin die innern Landesangelegenheitende-
sorgte. Es lohnte sichnicht der Mühe, um weniger kleinern
Staaten willen,in welchendie gewünschteHarmonieder Landes-
Verfassungund -Einrichtungenmit denjenigendes neuenBundes
und künftigenReichesnichtbestand,eineBestimmungin dieBuu-
desVerfassungaufzunehmen,welcheder sofortigenEinigungüber
die VerfassungeineSchwierigkeitmehr bereiten,der jungenBun-
desregierungauch in der That uuuöthigeund ungerechtfertigte
Verfassungsstreitigkeitenzuführenkonnte.

Man mochteandererseitserwarten, daß die wirklicheiner
Reformihrer VerfassungbedürfendenkleinerndeutschenStaaten
den in vorstehendenAusführungen geschildertenContrast und
Widerspruchzwischenihrer eigenenund derBundesverfassungund
-Gesetzgebungauf dieDauer nichtwürdenaushaltenkönnen,daß
die BundesgesetzgebungBreschelegen, die Landesgesetzgebungzu
weiternReformender innern Einrichtungenund schließlichauch
zu entsprechenderUmgestaltungder einerseitsdie alten Einrich-
tungen stützendenund andererseitsvon ihnen gestütztenund er-
haltenenVerfassungnöthigenwerde. DieserErwartunghat auch
der Bundeskanzler Graf Bismarck bei der ersten ausführ-
lichenBesprechungder mecklenburgischenVerfassungsfragein der
Sitzungdes Reichstagsvom 12.Mai 1869 (f. oben S. 96) Aus-
druckgegeben.

Dieselbeistaberin denverflossenenzehnJahren nur insoweit
in Erfüllunggegangen,als MecklenburgselbstverständlichdieEiu-
sührung der einmal beschlossenenReichsgesetzenicht verhindern
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konnte. Von Reformen im Geiste der Reichsgesetzgebung
ist nichtszn Tage getreten;die VersucheeinerVerfassungsreform
sind an den Ständen gescheitert.

Man könntenun demjenigen,welcherheutedieAnnahmedes
Büsing'schenodereinesähnlichenAntragesbefürwortet,einwenden,
daß dieselbenGründe, welchenach obigenVoraussetzungenur-
sprünglichderAufnahmeeinersolchenBestimmungin dieBundes-
Verfassungentgegenstanden,nochheutevorhandenseien. Dies ist
nichtderFall. In den nunmehrzehnJahren desBestehensdieser
Verfassungsindan den Bundesrath und ReichstagBeschwerden
überMangelan einer constitutiouellenVerfassungundBitten um
SchlichtungvonVerfassungsstreitigkeitennur aus Mecklenburgund
Lippe-Detmoldgelangt. DieStreitigkeitenim FürstenthumLippe
sind auf bestemWegeder ErledigunginnerhalbLandes.

Die übrigendeutschenStaaten haben dembeantragtenAr-
tikel entsprechendeund genügendeVerfassungen,erkanntendies
durchihre Haltung selbstan, und wo sieeineReformfür nöthig
hielten,hütetensichRegierungenundStände wohl,dieDazwischen-
kunftdes Bundesund Reichesanzurufen, und vereinbartendie-
selbenauf demvon derLandesgesetzgebungvorgezeichnetenWege.
Man wendenichtein,daß ebenbisher einezuAnrufungderVer-
Mittelungdes Bundes und ReichesberechtigendeBestimmung,der
ArtikelBüsing,gefehlthabe. Da, wo einBedürfnißvorlag, wie
in Mecklenburguud vielleichtin Lippe,war es leicht,einenVer-
fafsungsstreitzu construiren,oder wenigstensdessenVorhandensein
zu behauptenund die Hülsedes Bundes undReichesauf Grund
des Art. 76, Abs.2, der Reichsverfassunganzurufen.

Es liegt also schonthatsächlich,weil alle andern deutschen
Staaten constitutionelleVerfassungenhaben, keinGrund zu der
Besorgnißvor, daß im Falle der AufnahmedesAntragesBüsing
in die ReichsverfassungReichstagund Bundesrath von andern
als den genanntenStaaten aus mit unerquicklichenReklamationen,
oder daß die RegierungenundVolksvertretungenandererStaaten
von einerEinmischungdes Reichesbehelligtwürden.

Würdein Zukunfteineder bestehendenconstitutionellenVer¬
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fassungender deutschenStaaten in rechtswidrigerWeisedurcheine

dem AntrageBüsing nicht genügendeVerfassungersetzt— ein

sehr unwahrscheinlicherFall — so würde die Einmischungdes
Reichesschon, ganz abgesehenvon der Geltung des beantragten
Artikels,durcheinenVerfassungsstreitund zu Schlichtungsolchen
Streites auf Grund des Art. 76, Abs.2, der Reichsverfassuug
herbeigeführtwerdenkönnen.

Man besorgtnun ferner,daß derAntragBüsingnichtsowol
vermögeseinerTendenz, als vermögedurchseineFassung ver-
schuldeterfalscherAuslegungenAnlaß zu Angriffengegen bisher
unangefochteneVerfassungenundStaatseinrichtungen,insbesondere
gegen die in Preußen und den MittelstaatenbestehendenErsten
Kammern(Herrenhäuser)und gegendie in fast allen deutschen
Kammernan der Vertretung theilnehmendenVirilstimmengeben
könnte.

AuchdieseBesorgnißist unbegründet. Der Antrag Büsing

sagt:
„In jedemdeutschenBundesstaatemuß eine aus Wahlender

BevölkerunghervorgehendeVertretungbestehenu. f. w."
und nicht:

„muß eine ausschließlich aus Wahlender Bevölkerungher-
vorgehendeVertretungbestehenu. s. w."

A potiori fit nominatio. Eine solcheaus Wahlen hervor-
gegangeneVertretung,derenZustimmungbei jedemLandesgesetze

und bei derFeststellungdesHaushaltes erforderlichist,bestehtso-
wol in denjenigenStaaten, welchenebeneiner ausschließlichoder
vorwiegendaus gewähltenVolksvertreternbestehendenKammerder
Abgeordneteneine ErsteKammer(ein Herrenhaus,einenReichs-

rath) besitzen,als in denjenigenStaaten, in welchennebenaus

der BevölkerunggewähltenAbgeordnetenauch einzelneVertreter

von besondernInteressen, von Ständen und Klassender Bevöl-

kerung(des Grundbesitzes,des Adels, der Geistlichkeit)Sitz und
Stimmein einerund derselbenKammerhaben. Nur dürften letz-

tere Elementein dieserKammernicht in solcherZahl vorhanden
sein,daß siedie gewähltenVertreterdesVolkesüberstimmenund
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daß Gesetzeund die Regelungdes Staatshaushaltes betreffende
Beschlüsseohne ZustimmungderVolksvertreterzuStande kommen
könnten.

Würdeman dieRichtigkeitdiesergrammatischenAuslegungje
bezweifeln,so würdeman auf die Entstehungsgeschichteder Ver-
sassnngsbestimmungzurückgehenund finden,daßdieselbedenZweck
hatte, Abhülfein einemLandezu schaffen,in welchemgar keine
Volksvertretungbestand,daß es darum zu thuu war, gewählten
VertreterndesVolkesnichtdie ausschließliche, wohl aber eine
entscheidende Mitwirkungbei derGesetzgebungundFeststellung
desStaatshaushaltes zu verschaffen,und daß endlichalle Redner
der liberalenMehrheit,welcheauf diesenPunkt zu sprechenkamen,
dieVerwendbarkeitdes beantragtenArtikelsgegendieHerrenhäuser,
ErstenKammernund Virilstimmenausdrücklichin Abredezogen.

Alle bezüglichenAeußeruugeuder AbgeordnetenWiggers
(S. 105, 135), Büsing(S. 114, 183), von Treitschke(S. 128,
129), Völk(S. 132, 133), Pogge (S. 188), Miquel (S. 205)
und von Kardorff(S. 210) sind oben wiedergegeben.Sollte je
von irgendeinemdeutschenStaate aus auf Grund des neuen
Artikelsder Verfassungdie Mitwirkungdes Reicheszu Beseiti-
gung einesHerrenhauses,einer ErstenKammer,des Rechtesauf
eine Virilstimmein Anspruchgenommenwerdenwollen, so wird
schondie Mehrheitdes Reichstags so ehrlichsein, in richtiger
Auslegungdes neuen Artikelsund in Erinnerung an jene Ver-
sicherungenihrerSprechereinemsolchenUnternehmenkeinenVor-
schubzu leistenund würde eventuellder Bundesrath, gestützt
ans denWortlaut undSinn des neuenArtikelsund auf die oben
zusammengestelltenVersicherungen,nicht den geringstenAnstand
nehmen,auchein vomReichstagebefürwortetesEinschreitenabzn-
lehnen. Was insbesonderedieErstenKammernbetrifft,so wäre
nochdarauf hinzuweisen,daß selbstdie deutscheReichsverfassung
vom 28.März 1849 (§. 187) derenFortbestandvoraussetzteund
dagegennichts einzuwendenhatte,und daß keineVermuthuugda-
für spricht,daßdiegegenwärtigeReichsverfassungin diesemPunkte
wenigerconservativseinwollteals jeneihre Vorgängerin.
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Der von denGegnerndesBüsing'schenAntragesbefürchteten
misbräuchlichenAnwendungder beantragten Verfassungsbestim-
mung könnte, wenn man es für nöthig findet, durchfolgende
Modisicationendes Antrags mit womöglichnochgrößererSicher-
heit vorgebeugtwerden.

Nacheiner Mittheiluugin Hirth's „Annalen des Deutschen
Reiches"vomJahre 1874,S. 195,beabsichtigtedieDeutscheReichs-
Partei bei Verhandlungdes Büsing'schenAntrags im November
1871den VorschlagfolgenderFassung:

„In jedemdeutschenBundesstaatebedarfdieLandesgesetzgebung
und dieFeststellungdesStaatshaushaltes derZustimmungeiner
ganz oder theilweiseaus WahlenderBevölkerunghervorgehen-
den Landesvertretung",

konnteaber die ZustimmungandererParteien zu dieserFassung
nichtgewinnen. Mit derselbenwäre zwar jederVorwandzuAn-
griffengegenErsteKammernundVirilstimmenbeseitigt,aber man
hat vielleichtandererseitsgefunden,daßdemvorgeschlagenenArtikel
auchdurchein verhältnißmäßigkleinesContingentgewählterVer-
treter genügt wäre. Zweifelnauchnach dieserRichtungkönnte
durchfolgendeFassungbegegnetwerden:

„In jedemBundesstaatemuß eine Volksvertretungbestehen,
derenZustimmungbeijedemLandesgesetzeundbeiFeststellungdes
Staatshaushalteserforderlichist.

DieseVertretungmuß in ihrerMehrzahloder, wo eineThei-
lnng in zweiKammernstattfindet,in der Mehrzahlder Mit-
gliederder Abgeordnetenkammer,aus WahlenderBevölkerung
hervorgehen."

Aberauchdieseretwas casuistischeuFassungist wol der schon
wiederholtvom ReichstageangenommeneAntrag Büsingvorzn-
ziehen,von welchemeinemisbräuchlicheAnwendungaus den an-
geführtenGründenim Ernstenichtzu besorgenist.

Was die eventuelleUnterbringungder beantragtenBestim-
mung in derReichsverfassungbetrifft,sohat man bei der infolge
des Zutritts der süddeutschenStaaten nöthig gewordenengründ-
lichenRevisionundbeiseitherigenErgänzungenderBundesverfassung
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mit Recht eine Verschiebungder Zahlen der einzelnenArtikel
vermieden. Die Verfassungenthält nochheute 78 Artikelin der
ReihenfolgederVerfassungdesNorddeutscheuBundes. Der Art.79
über das Verhältnißzu den süddeutschenStaaten ist weggefallen.
Die^Verweisungenauf die einzelnenArtikelder Verfassungin
Bundes-und Landesgesetzen,in parlamentarischenVerhandlungen,
wissenschaftlichennnd Sammelwerkender Jahre 1867—71
passennoch heute und eine Verschiebungder Zahlen muß auch
ferner, als für deu praktischenGebrauchsehrmislich, vermieden
werden.

In der DeutschenBnndesactevon 1815 stehtdie Gewähr
von Verfassungenfür die Bundesstaatenan der Spitze, in der
Reichsverfasfungvon 1849 am Schlüsseder den deutschenStaats-
angehörigenzugesichertenRechte. Die Reichsverfassungvon 1871
enthält eine analoge Erwähnung solcher Rechte nur unter
Ziffer II, Reichsgesetzgebung, in Art. 3, und etwa nochin
Art. 4, welcherdie der Beaufsichtigungund Gesetzgebungdes
ReichesunterliegendenGegenständeaufzählt. NachdemAntrage
Büfing soll die neue Bestimmunghinter Art. 3 eingeschoben
werden. Dies könntewol nur durcheinenselbständigenArt. 3 a
geschehen,da dieGewährderVerfassungennichtwohlam Schlüsse
eines vom gemeinsamenJndigenat, von Aufrechthaltungwegen
UebernahmeAusgewiesener,VerpflegungKranker,BeerdigungVer-
storbenerabgeschlossenerStaatsverträge, vonErfüllungder Mili-
tärpflicht im Verhältniß zum HeimatlandehandelndenArtikels
angehängtwerdenkann.

WillmandieEinfchiebungeineseigenenArtikels3 a, später4,
und eine Verschiebungaller folgendenZahlen der Artikelver-
meiden, so erübrigtnur, den Antrag Büfing an der Spitzedes
Art. 3 als erstenAbsatzunterzubringen.

Der nächstverwandteArt. 76 der Verfassungstehtunter der
Überschrift „XIII. Schlichtungvon Streitigkeitenund Straf-
bestimmungen",wohin die Gewähr der Verfassungenweniger
als zu Art. 3 paßt.

Fragen wir nun weiter, ob die Reichsgesetzgebnngzu Auf-
Die mecklenburgischeBersassuugsfrage. 20
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nähme der beantragtenBestimmungin die Reichsversassungbe-
rechtigtsei, somußzunächstdarauf verwiesenwerden,daß es sich
niemalsumsofortigeAnwendungdes Art. 19 der Neichsverfasinng,
nm ExemtiongegenMecklenburgwegenNichterfüllungverfassnngs-
mäßigerBundespflichtenhandelteund daß seit Ablehnungeines
Einschreitensdes Bundesrathesin demStreite über die Gültig¬
keitdes sreienwalderSchiedsspruchesund der wiedereingeführten
altständischenVerfassungauf Grund des Art. 76, Abs. 2, der
Neichsverfasinngauch die AuwendungdiesesArtikelsnichtmehr
in Anregungkam,daßvielmehrzurZeit nur dieAufnahmeeiner
neuen Bestimmungin die Reichsverfassungin Frage steht. Es
wäre von vornhereinkaumglaublich,daß die Reichsverfassung,
wenn sie aucheinein allen andernBundesverfassungenenthaltene
allgemeineBestimmungüber die Beschaffenheitder Verfassungen
der einzelneuBundesstaatensogleichzu gebennicht für nöthig
oder gut fand, sichfür alle Zukunftdie Erlassungeiner solchen
Vorschriftunmöglichgemachthabensollte. In der That hat sich
denn auchdieReichsverfassungin Art. 78 jedeAbänderungihrer
Bestimmungen,sei es durchAufhebungoderModifieationder be-
stehendenoder durch Einfügung neuer Vorschriftenvorbehalten.
Nur könnenVerfassungsänderungennicht,wie jedesandereReichs-
gesetz,mit einfacherMehrheit der Stimmendes Reichstagsund
Bundesrathesbeschlossenwerden,sondernes geltensolchetrotzder
ZustimmungderMehrheitdes Reichstagsund des Bundesrathes
als abgelehnt,wenn sieim Bundesrathe14 Stimmen gegensich
haben.

Die Frage, ob der Antrag Büsing eineErweiterungderZu-
ständigkeitdes Reichesenthalte,kann dahingestelltbleiben,nach-
demdurchdie Art und Weise, in welcherbei der Aufnahmeder
süddeutschenStaaten in den Bund die Z. 16 des Art. 4 in die
Bundes- und Reichsverfassungaufgenommenwurde, in welcher
zuvor das Bundesgesetzvom 12. Juni 1869, betreffenddie Er¬
richtungdes Oberhandelsgerichts,in welcherspäter das Reichs-
gesetzvom 3. März 1873 über Erweiterungder Bestimmungder
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Z. 13 des Art. 4 der Reichsverfassungzu Stande kam, sowie
durch den jetzigenInhalt des Art. 78 der Reichsverfassungim
Vergleichemit der frühern Fassung und mit den über die Ab-
äuderung derselben mit Baiern geführten Verhandlungen die
frühere Streitfrage über die „Kompetenz-Kompetenz" erledigt
ist, und nachdemnach heutiger Theorie und Praxis feststeht,daß
auch solche Verfassungsänderungen, welche eine Erweiterung
der Zuständigkeit des Reiches enthalten, auf dem von Art. 78
der Reichsverfaffung vorgezeichnetenWege gültig zu Stande
kommen.

Vgl. von Rönne, „Staatsrecht des Deutschen Reiches",
2. Aufl., II, 20 fg. und die dort angeführte Literatur.

Es ist ferner unzweifelhaft, daß der vorgeschlageneZusatz zur
Reichsverfassungnicht in diejenigen Vorschriften der Verfassung
eingreift, durch welche bestimmteRechte einzelner Bundesstaaten
in deren Verhältniß zur Gesammtheit festgestelltsind und welche
sich in von Rönne, a. a. D., S. 46, 47, verzeichnetfinden,
daß also jener Zusatz vom Bundesrate auch gegen die Stimme
des davon zunächst und allein betroffenen Staates beschlossen
werden könnte.

Man hat sich gegen den Büfing'schenAntrag auch auf den
Eingang der Reichsverfassungberufen, welcher besagt, daß Se.
Majestät der König von Preußen im Namen des Norddeutschen
Bundes mit den Königen und Großherzogen der süddeutschen
Staaten einen ewigenBund zum Schutzedes Bundesgebietes und
des innerhalb desselben gültigen Rechtes sowie zur Pflege der
Wohlfahrt des deutschenVolkes schließen. Man könntedenjenigen,
welcher den Nachdruck auf das bestehendeRecht legt, vorweg
fragen, welcherZweckvorgehe, wenn das bestehendeRecht sichmit
der Wohlfahrt des Volkes nicht verträgt? Wenn man aus jenem
Eingangssatzeableiten will, daß kein Recht, welcheszur Zeit der
Gründung des Norddeutschen Bundes und Deutschen Reiches
innerhalb desselbenbestand, ohne Einwilligung aller Interessenten
abgeändert werden könne, beweistman zu viel. Nicht nur greift
die Reichsverfaffungselbst in diesesRecht ein, sondern sie enthält

20*
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in Art. 5 und 78 Vorschriften darüber, in welcher Weise die
Reichsgesetzgebungdieses Recht weiter abändern könne. Auch
ist es noch nicht vorgekommen, daß, wenn in einem einzelnen
Bundesstaate ein bestehendesRecht auf verfassungsmäßigemWege
abgeändert werden wollte, ein Beteiligter sich auf Grund des
Eingangs der Reichsverfassungfür befugt erachtet hätte, das Reich
zum Schutze seines Rechtes anzurufen. Die gegnerischeAus-
legung des Eingangs der Reichsverfassungwürde mit einem
Schlage die Reichs- und Landesgesetzgebungstillstellen.

Die Worte des Eingangs der Reichsverfassungsiud ennnciativ
und nicht dispositiv. Wenn man übrigens auch mit O. Bähr,
„Preußische Jahrbücher", Bd. XXVIII, Jahrg. 1871, S. 72 fg.,
der Auficht wäre, daß die Eingangsworte der Reichsverfassung
solcheVerfassungsänderungenverbieten, welchein die im Eingange
festgestelltenGrundlagen des Reiches, nämlich in die Existenzder
einzelnen Staaten als Glieder des Bundes, in das Bestehendes
Bundesverhältnissesselbstund in die angegebenenvertragsmäßigen
Zweckedes Bundes eingreifen, so würde der gerade auf För-
derung der Wohlfahrt eines Bundesstaates gerichtete Antrag
Büfing unter keine dieser Kategorien fallen.

Der Antrag Büsing enthält also zwar unbestreitbar eineVer-
fassungsänderuug, aber eine solche, welchevon der Mehrheit des
Reichstags und mindestens 45 Stimmen des Bnndesrathes gültig
beschlossenwerden kann.

Es kann ferner nach Art. 23 verglichenmit Art. 78, Abs. 1,
der Reichsverfassungund nach der Entstehungsgeschichteder letztern
Bestimmung nicht bezweifeltwerden, daß der Reichstag das Recht
der Initiative auch bezüglich eines solchenGesetzeshat, welches
eine Verfassungsänderung enthält. Der Reichstag hat schonmehr-
fach von diesemRechte Gebrauch gemacht, ohne auf Widerspruch
zu stoßen, und es sind auch im vorliegenden Falle Einwendungen
hiergegen nur aus dem Reichstage,nicht von feiten des Bundes-
rathes gemachtworden.

Vgl. über dieseFrage von Rönne, „Staatsrecht des Deutschen
Reiches", 2. Aufl., I, 562; II, 14.
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Wenn das Gesetzgebungsrechtdes Reiches auf ein neues Ge-
biet ausgedehntwerdensoll, auf welchemvoraussichtlichverschiedene
oder umfassendere Gesetzezu erlassen sind, so empfiehlt es sich
zunächst, einen Zusatz zu Art. 4 der Verfassung aufzunehmen,
welcherdem Reiche die Befngniß zu solcherGesetzgebungverleiht,
und sodann erst die beabsichtigtenGesetze zu entwerfen, deren
einzelne Bestimmungen, nachdem die Zuständigkeit feststeht, der
Zustimmung nur der einfachen Mehrheit des Reichstags und
Bundesrathes bedürfen. So wurden und werdeu die Materien
des Art. 4, Z. 13 und 16, behandelt. Aber das Gesetzgebung^
recht des Reiches ist nichtdurchaus auf die Gegenständedes Art. 4
beschränkt;die Art. 11, 18, 20, 69, 75, 76 der Reichsverfassung
weisen dieserGesetzgebungnoch weitereMaterien zu, und den be-
antragten Artikel sofort, ohne vorgängige Ergänzung des Art. 4,
an eine andere Stelle der Reichsverfassungzu setzenunterliegt um
so weniger einem Anstände, als derselbezunächstnur eine Vor-
schrist für die Gesetzgebungder einzelnen Bundesstaaten enthält
und die Gesetzgebungdes Reiches vielleichtniemals, oder etwa
nur auf dem bereits vorgezeichnetenWege des Art. 76, Abs. 2
der Reichsverfassungin Anspruch nehmen wird.

Vgl. über diese Frage von Rönne in „Hirth's Annale»
Jahrg. 1871, S. 77 fg., und im „Staatsrecht des DeutschenRei¬
ches", 2. Aufl., Bd. I, §. 35, S. 265; Bd. II, §. 64, S. 14.

Der beantragte Artikel ist auch für den Bundesrath und für
die mecklenburgischenRegierungen ganz annehmbar. Er lautet
aUgeineiuund enthält nichts Verletzendesfür das Land, auf welches
er allerdings berechnetist. Er wird trotzdieserallgemeinenFassung
kanni je in einem andern Staate angerufen und in Anweisung
gebrachtwerden können. Die neue Bestimmungnöthigt die Reichs-
regiernng nicht zu einem unmittelbaren, gar zu einem sofortigeil
executorischeu Einschreiten. Man wird selbstverständlich den
inecklenbnrgischenRegierungen zu Ordnuug der Verfaffuugsfrage
innerhalb des Laudes Raum lassen, zunächstetwa ein Ersuchenan
die großherzoglichenRegierungen ergehen lassen, wie solchesder
Justizausschuß des Bundesrathes im Jahre 1867 zu Ordnung
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der ratzeburger Verfassungsfrage mit Wirkung beantragt hatte

(vgl. obenS. 164), und erst nachAblauf einer entsprechendenFrist

und nach etwaigein Scheitern neuer Versucheder Ersetzung der

gegenwärtigen durch eine den Anforderungen des neuen Artikels

entsprechendeVerfassung mit demVollzugevorgehe». Dieser Voll-

zug liegt, man mag die eventuelle Anwendung des Art. 19 oder

des Art. 76 der Reichsverfassungins Auge fassen, in der Hand

des Bundesrates und Sr. Majestät des Kaisers. Die Diatribcn

der Abgeordnetenvon Ketteler und Greil, als begründe der An-

trag Büsing im Falle seiner Aufnahme in die Reichsverfassung

ein Recht des Reichstags, jede beliebige Verfassung vor sein

Forum zu ziehen, und durch Mehrheitsbeschlüssez. V. beliebige

Aenderungen an der bairischen Verfassung vorzunehmen, sind

für Hörer und Leser gesprochen,welcheden Behauptungen ihrer

Leiter und Vertrauensmänner auch auf staats- und rechtswissen-

schastlichemGebiete ohne Prüfung Glauben schenken,und bedürfen

keiner ernsten Widerlegung.
Die Achtung für Fürst und Volk von Mecklenburg, welche

in allen Kreisen besteht und von welcherauch die erregtestenVer-

Handlungen über die mecklenburgischeVerfassungsfrage durchweht

waren, die verwandtschaftlichenund freundschaftlichenBeziehungen

Sr. Majestät des Kaisers, des hohe» Vollstreckersder Beschlüsse

des Bundesrathes, zu dem erlauchten inecklenburgischeuFürsten-

Hanfe verbürgen doch, wenn es irgend solcher Bürgschaft bedarf,

das rücksichtsvollsteVorgehen.
Wir haben aus der Zusammensetzungund den Befugnissen

der mecklenburgischenStände und dem Gange und Ergebnisseder

bisherigen Verhandlungen mit diesen Ständen über die Ver-

fafsungsreformnachgewiesen,daß die ReforminnerhalbMecklen-
lmburgs nicht zu Stande kommen wird. Dabei war die Fort-

dauer der gegenwärtigen Sachlage unterstellt. Die Mecklenburgs

schenStände haben aber schoneinmal bewiesen,daß sie unter
Umständen ihre bisherigen Rechte aufgeben und sichzn einer Ver-

sassuugsresorm herbeilassenkönnen. Es geschahdies unter dem

Drucke der Ereignisse vom Februar 1848 bis Juli 1849. Biel¬
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leicht wird der in einem Artikel der Verfassung ausgesprochene

Wille vou Kaiser und Reich schonau sicheiueu moralischenDruck

ausüben, vielleichtwirkt wenigstens wie in jenenZeiten die ange-

sichtsdiesesVersassnngsartikelssichergebendeBetrachtung, daß eine

aus einer Verständigung zwischenRegierung und Landtag hervor-

gehendeVerfassung die Rechte der Widerstrebenden weniger be-

droht als eine in anderer Weise bewirkteUmgestaltung.

Käme eine Vereinbarung uicht zu Stande, auch nachdemder

beantragte oder ein ähnlicher Artikel in der Reichsversassnng

stände, so legt das Verfahren bei Verleihung der jüngsten Ver¬

fassung für Ratzeburg de» Gedanken an eine Octroyirnng nahe.

Schon bei dem Scheitern der letzten Verfassungsentwürfefanden

Gerüchte über eine bevorstehendeOctroyirnng Glauben. Die

grobherzoglichenRegierungen würdeil bei ihrer nähern Kennlmß

der Wünscheund Stimmung des Landes zu überlegen haben, ob

eine aus einer Berathung mit gemäßigt liberalen und gemäßigt

eonservativenVertrauensmännern (auch aus der Ritterschaft und

Landschaft) hervorgegangeneVerfassung Aussicht hat, ins Leben

übergeführt zu werden. Schlimmstenfallswürde eine Octroyirnng

zu einem Verfassungsstreiteund zu einemVorgehen nach Art. 70,

Abs. 2 der Reichsverfassungführen.

Sollte die nene Bestimmung weder die Vereinbarung noch

die Octroyirnng einer neuen Verfassung innerhalb Mecklenburgs

zur Folge haben, so würde es sich um die Art und Weise des

Einschreitens der Reichsgewalt handeln. Soweit die Frage der

eventuellen Vollstreckungim Reichstage znr Sprache kam, dachte

man an die Anwendung des Art. 76, Abs. 2, an gütlichenAus-

gleich durch Vermittelung des Buudesrathes uud eventuelleEr-

ledigung im Wegeder Reichsgesetzgebung.Es wird aber beabredet,

daß ein Verfassnngsstreit dann vorliege, wenn in einemStaate,

welcher gar keine oder eine ungenügende Verfassungbesitzt, von

der ständischen Vertretung oder einem Theile der Staatsange-

hörigen die Errichtung oder Abänderung einer Verfassung ver-

langt wird.
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Vgl. von Rönne, „Staatsrecht des Deutschen Reiches",
2. Aufl<,Bd. I, §. 23, S. 221.

Man mag auch bei gegenwärtigemStande der Gesetzgebung
bezweifeln, ob durch einfache Stellung eines solchen durch kein
Gesetz gerechtfertigtenVerlangens ein Verfassungsstreit herbeige-
führt sei. Allein wenn die Reichsverfassungdie Einführung einer
constitutiouellenVerfassung in jedem Bundesstaate vorgeschrieben
haben wird und nun die Angehörigen eines Staates die Hülfe
des Reiches mit der Behauptung anrufen, daß in diesem Staate
keine den Anforderungen jener Vorschrift entsprechendeVerfassung
besteheund daß Regierungen und Stände trotz wiederholterBitten
und Anträge eine solcheVerfassung nicht vereinbarten und er-
ließen, dürfte wol ein Verfassungsstreitvorliegen.

Das von Art. 76, Abs. 2 vorgeseheneeventuelleEinschreiten
der Reichsgesetzgebungläßt sich mit Aussicht auf entsprechende
Wirkung nur so conftrniren, daß das Reich entweder ein Wahl-
gesetzfür Mecklenburgerläßt, auf dessenGrund eine Verfassung-
gebendeVersammlung zu berufen wäre, oder daß das Reich sofort
oder nachdeni auch mit dieser Versammlung eine Vereinbarung
nicht zu Staude kam, selbst eine Verfassung für Mecklenburgbe-
räth und verkündet. Dies ist nicht so unmöglich oder schwierig,
als es bisher dargestellt wurde; es stehen in Mecklenburgselbst
entworfeneMuster zur Verfügung, sogar ein solches,welchesschon
Gesetzeskrafthatte, in Geltung und Anwendung war, uud welches
mit den nöthigen Abänderungen in beiden Mecklenburgohne Au-
stand eingeführt werden könnte. Es würden sichin Mecklenburg
schon erfahrene und der Aufgabe gewachseneMänner fiudeu,
welcheneben dem mecklenburgische,:BevollmächtigtendemBundes¬
rate bei der Arbeit an die Hand gingen, uud im Reichstagewürde
man auf den Rath der mecklenburgischenAbgeordneten hören.
Hielte man, indem man das Vorhandensein einer Verfaffungs-
streitigkeitin Abrede zöge, ein Einschreitennach Art. 76, Abs. 2
der Reichsverfassungnicht für statthaft, so käme der Art. 19 der
Reichsverfassungin Anwendung. Dieser Artikel läßt die Wahl
der Mittel vollkommenfrei; es könnteein demjenigendes Art. 76,
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Abs. 2 der Reichsverfassunganaloges Verfahreneingeleitet,es
könntenetwa mit den nöthigenVollmachteilzumVersucheeines
gütlichenAusgleiches,zur Berathungeiner neuen Verfassungmit
dm großherzoglichenRegierungenund Vertrauensmännernaus
den Ständen und aus demVolke, eventuellzu Berufung einer
constitnirendenVersammlungausgestatteteReichscommissareab-
geordnetwerden.

Der laudesgrnndgesetzlicheErbvergleichvon 1755 verdankt
seine Entstehungeinem im Jahre 1715 zwischendem Herzoge
Karl Leopoldund denStänden ausgebrochenenStreite und einer
von denStänden beim Reichshofratheund Kaisererwirktenmili-
täuschenExemtion gegenden Herzog; es wäre die Erfüllung
eines Verhängnisses,wenn die Beseitigungjenes Erbvergleiches
nicht anders als durchAnrufungund Anordnung einer Haupt-
sächlichgegendie Stände gerichtetenExecntionseitensdes neuen
DeutschenReicheszu bewirkenwäre. Dochdazu wird es nicht
kommen. Wenn die beantragteBestimmungeinmalin dieReichs-
Verfassungübergegangensein wird, ist alle Aussichtzu gütlicher
ErledigungdermecklenburgischenVerfassuugSfragevorhanden,uud
die vorstehendenletztenErörterungenhaben nur deu Zweck,auch
auf Fragen über mögliche,wenn auch unwahrscheinlicheletzte
EventualitätenAuskunstzu geben.

Wir fassendas Ergebniß vorstehenderErörterung der in
BetrachtkommendenFragen dahin zusammen:

Es ist von allen Seiten anerkannt, daß die gegenwärtige
altständische,auf feudalenund patrimonialstaatlichenGrundlagen
ruhendeVerfassungder beidenGroßherzogthümerMecklenburgder
Bevölkerungbeider Staaten die Vertretung in einemLandtage
und dieMitwirkungbeiErlassungvon Gesetzenuud beiRegelung
des Staatshaushalts nicht gewährt, auf welchedieselbennach
den Grundsätzender repräsentativenMonarchieAnspruchhabe».

Die dringendgebotenennd wiederholtzugesagteUmgestal-
tung dieseraltstäudischeuin eine constitutionelleVerfassunghat
sichals auf dem Wege der Vereinbarungder meckleuburgischeu
Regierungenmit ihren Ständen unausführbar erwiesen. Solche
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Umgestaltungkam einmal, unter der Einwirkungder Ereignisse
der Jahre 18-18und 1849, zu Stande. Anssichtauf ein aber-
maligesGelingenist nur vorhanden,wennwiedereinzwingender
Anlaß hergestelltwird.

Zn diesemZweckeist von der mecklenburgischenBevölkerung
und allen ihren Abgeordnetendie Hülse des Reichesangerufen.
Von denvorgeschlageilenMitteln empfiehltsichdieAufnahmeeiner
Bestimmungin die Reichsverfassung,welchejedeiuBundesstaate
eine eonstitutionelleVerfassunggewährleistet.Eine solcheBestiin-
mung entsprichtdem Bundesstaatsrechteund findet sichin allen
VerfassungenandererBundesstaaten,in der DeutschenBundesade
und den Entwürfen einer Reichsverfassungvom Jahre 184D.
Das Reichhat ein berechtigtesInteressean endlicherErledigung
der mecklenburgischenVerfassungsfrageund ist zu Aufnahmeder
beantragtenBestimmungin die Reichsverfassungvollkommenbe-
fugt. DieseBestimmungermöglichtund verbürgt eiuerseitsdie
gütlicheBeilegungder schwebendenFrage und bedrohtanderer-
seits keinenandern Staat mit einer Einmischungdes Reiches.

Schließlichmöchtenwir denjenigenAbgeordnetenund Staats-
männern, welchefernermit der mecklenburgischenVerfassungsfrage
befaßtwerden,folgendeErwägungenans Herzlegen:

Eine der mecklenburgischenähnliche altständischeVerfassung
besteht seit Jahrzehnten in keinemStaate mehr. Ist es auch
Uebertreibung,wenn man die Möglichkeiteiner Revolutionin
Mecklenburgin Aussichtstellt, so muß man dochzugestehen,daß
eine solcheVerfassungden heutigen Bedürfnissenund billigen
Anforderungender Staatsaugehörigenso wenig entspricht,das;
sie in keinemgrößern europäischenoder amerikanischenStaate
mehr bestehenwürde, daß sie vielmehr, wenn von den bevor-
rechtetenStänden über die erstenJahrzehntediesesJahrhunderts
hinaus mit Zähigkeitfestgehalten,nötigenfalls im Wege der
Oetroyirnngvon obenoder des gewaltsamenUmsturzesvou unten
längst beseitigtwäre. Daß Parteieu, welchemit deu seitherige»
LeistungencoustitutiouellerStaatswesen nnd insbesonderedes
DeutschenReichessehr unzufriedensind, dieZuständein Mecklen-
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bürg und die daraus entspringendeUnbehaglichkeitund Unzu¬
friedenheitmit derRegierungdeseigenenLaudesund des Reiches,
alsoElementezn erhaltensuchen,welchesichgelegentlichfür ihre
Zweckeverwendenlassen,ist begreiflich.Auchder Centralistund
Unitarierkannmit denbisherigenErgebnissendermecklenburgische«
Zuständezufriedensein. Wir habendie Anlässezu Reichsgesetzen,
welcheaus Mecklenburggegebenwurden, oben zusammengestellt.
Das kleineMecklenburghat die Reichsgesetzgebungmehr iu Be-
wegunggesetztals das gesammteübrigeDeutschland.Die Mehr-
zahl der betreffendenMaterien, gegenbereu einheitlicheRegelung
nichtseinzuwendenist, wäre über kurzoder lang, auchabgeseheu
von denaus MecklenburggegebenenAnregungen,von der Reichs-
gesetzgebungin Arbeit genominenworden; aber anch hier hat
Mecklenburgwenigstensbeschleunigendgewirktund einzelneReichs-
gesetzeoder Theile derselbenwären ohne Mecklenburggar nicht
entstanden. Die Unmöglichkeitdes Zustandebringensresorma-
torischerGesetzemit den mecklenburgischenStänden wird die Be-
völkerungund deren Abgeordneteauch fernerhin zu Angehung
der Hülfe der Reichsgesetzgebuugveranlassenund dieserGesetz-
gebungGegenständezuführen,welchein anderndeutschenStaateil
ganz wohl von der Landesgesetzgebungerledigtwerdenkönnen.
Vom conservalivenund föderativen, von dem Standpunkteder-
jeuigenaus, welcheeiner Ausdehnungder BefugnisseundGesetz-
gebungdes Reichesabgeneigtsind, empfiehltsichdie Annahme
der neuenBestimmungder Reichsversassungund die nachfolgende
Reform der mecklenburgischenVerfassung. Das föderativeIn-
tereffe wird gefördert, je mehr die Bevölkerungender Einzel-
staatenGrundzurZufriedenheitmit denEinrichtungendes eigenen
Staates und die Möglichkeitder Förderungihrer Interessenund
ihres Wohlbefindensinnerhalb diesesStaates haben.

Die neue Verfassungsbestimmungwird der Reichsregieruug
dieMöglichkeitder BeihülfezuAbstellungeinessichin steigendem
Maße fühlbar machendenMisstandes gewähren, eine Befugniß,
welcheschondie vormaligeBuudesactedeinBundestagewenigstens
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einräumte, wenn dieser auch nicht immer und durchwegden
richtigenGebrauchvon derselbenmachte.

Es bestehtdochnachgeradeeinemoralischeVerpflichtungfür
das gesanimteDeutschlandzur Mitarbeit an der Befreiungder
Mecklenburgeraus ihren feudalenund patrimonialstaatlichenZu-
ständen. Die Neapolitaner haben ein leichtfertigesSprichwort
über das am Fuße des Vesuvgelegeneund dessenAusbrüchen
besondersausgesetzteTorre del Greco:

Napoli fa i peccati e la Torre Ii paga.

So büßt Mecklenburgfür die Sünden Deutschlands. Der
alte Streit zwischenfürstlicherund ständischerGewalt wurde in
Mecklenburgmit Hülfe einer von Kaiserund Reichangeordneten
Exemtionzu Guusteilder Stände entschieden,welcheihren Sieg
in demlandesgrundgesetzlichenErbvergleicheverwerteten. Weder
derZutritt zumRheinbunde,welcherin anderndeutschenStaaten
wenigstensvon guterWirkungfür dieReformder innern Gesetz-
gebungwar, nochdieZusagedes Art. 13 der DeutschenBundes-
actebefreiteilMecklenburgaus den Fesseln der auf jenem Erb-
vergleicheberuhendenfeudalenVerfassung.Als endlichdieJahre
1848 und 1849 eine Abschüttelungderselbeuermöglichen,gibt
sichdas Land, den im frankfurterParlament herrschendendoc-
trinären Ideen folgend,eineVerfassung,welche,mit der geschicht-
lichenEntWickelungvollständigbrechend,eine zu getreueAbschrift
der „Grundrechtedes deutschenVolkes" enthält und ihm uach
Beseitigungder damaligenReichsverfassungProtesteund Angriffe
von allen Seiten zuzieht. Nachdemdie Frage der Gültigkeitder
neuen VerfassungeinigeZeit zwischenErfurt, Berlin, Olmütz
und Frankfurt hin- uud hergeworfenwar, hält sichdie Bundes-
Centralcommissionzu deren Erledigung für zuständigund stellt
unterAnwendilngeineralteilVerordnung,ivelchemitAushebungder
altenVerfassungfür erloschengalt, durchVerinittelungeinesnach
dieserVerordnungberufeueuSchiedsgerichtesdievor 100Jahreil
entstandeneVerfassunguiid ständischeVertretung ganz uud un¬
verändertwiederher. Bei und seit ihrer Wiederherstelluilgwird
dieseVerfassungvoil den Regieruilgenselbstfür veraltet, für
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durchaus ungenügendund den billigen Ansprüchender Bevöl-
keruug nicht entsprechend,für ein Hemmmßder innern Ent-
Wickelungdes Landes erklärt; nachdemein Reformversuchinner-
halb Mecklenburgsmislungen, erwartet das Land Abhülfevon
seinemEintritt in den NorddeutschenBund und von demwieder-
erstandenenDeutschenReiche;alle Parteien des Reichstagsund
die Vertreterdes Bundesrathessindden wiederholtenBitten und
Anträgender Mecklenburgergegenübereinigin Anerkennungder
Ungeuügenheitund UnHaltbarkeitderaltständischenVerfassung,—
und währenddas übrige Deutschlandsichaus den feudalenZn-
ständenlängstherausgearbeitet,auchdieUmwälzungenvon 1848
und 1849 und die Gegenwirkungendes folgendenJahrzehnts
verschmerzthat und sich eines zuvor nicht gekanntenWohl-
ergehen»erfreut, trägt allein nochMecklenburgdie Folgen der
alten deutschenSünden. Es versammelnsichnochgegenwärtig,
wievor 120Jahren, alljährlichin MalchinoderSternberg, ohne
HinzutrittirgendeinesVertreters derBevölkerung,die Mitglieder
der beidenbevorrechtetenStände, der Ritter- und Landschaft,um,
wie sie glauben, die Angelegenheitendes Landes, wie das
Land glaubt, die eigenen Interessenzu berathen. Die Regie-
ruugeu haben ein billigesEinsehen;nach demMislingen eines
die altständischeGrundlage beibehaltenden,den zwei Ständen
einen dritten hinzufügendenVerfassungsentwurfesversuchensie
wiederholteinenwirklichen,durchausnichtschroffen,sonderndie
bestehendenVerhältnissethunlichstberücksichtigendenUebergang
zumcoustitutionelleuSystem. Man begnügtsichnicht, dieseVor-
lagen zu Falle zu bringen, sonderndie Ritterschaftverbittetsich
mit SOgegen25 Stimmenjede Einmischungdes Reichesin die
Versassuugsangelegenheit.Der angenommeneBeschlußist mit
der Erwägungbegründet,daß

„die Stände, die seit Jahrhundertendie treuenWächterder
Freiheit und der Wohlfahrt des Landes waren, nicht geneigt
sein werden, jetztdas Schicksalderselbenzulegen in dieHände
einer Anzahlvon Personen, die von den wirklichenZuständen
und BedürfnissenMecklenburgsnur eine, wie es scheint,ziem¬
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lichunvollständigeKenntnißhaben und deren bisherigegesetz-

geberischeThätigkeitnichtdie unbedingteGewährfür die Zn-

fünft bietet."
Es ist nun nicht abzusehen,in welcherWeise, wenn das

ReichdieseAblehnungseinerHülfe beachtet,die mecklenburgische

Verfassungsfragevon der Stelle rückenund zur endlichenEr-

ledigunggebrachtwerdensoll. Die allseitigals nothwendigan-

erkannteReformderVerfassungistauf diemildesteund schonendste

Weisewiederholtim Wege der Vereinbarungmit den Ständen

versuchtworden. Die Rechtennd Interessen, an welchendiese

Versuchescheiterten,bestehenfort, solangedie gegenwärtigeVer-

fassungnicht geändert wird. Nach dieserVerfassungkann jeder

der privilegirtenStände, indem er von derBefugnißgesonderter

AbstimmungGebrauchmacht,jedein seineVorrechteeingreifende

Vorlage nach wie vor selbstdann zn Falle bringen, wenn sie

dieMehrheitdes gesammtenLandtagesfür sichhätte. Die niecklen-

bnrg-schwerinischeRegierungselbsthat in demLandtagsabschiede

vom 18. März 1875 nicht mehr wie früher der Hoffnungeiner

künftigenVereinbarungmit denStänden Ausdruckgegeben.Die

Frage, das ist unausbleiblichund bereits angekündigt,wird

wiederan den Reichstagund Vnndesrathherantreten,und zwar

unter erschwertenUmständen. Der Standpunkt der mecklen-

burgischenRegierungenwurdebisher von derenBevollmächtigten

mit Umsichtund Takt und so geschicktals möglichvertreten.

Aber es ist unerfindlich,was gegendie Annahme eines wieder¬

kehrendenBanmgarten-Büsing'schenoderähnlichenAntragesferner

eingewendetwerdenwill. Der Standpunkt einer grundsätzlichen

Verteidigung der bestehendenVerfassungist längst aufgegeben,

deren Reform wiederholtund bestimmtzugesagt;bisher konnte

man nochin gutem Glauben versichern,daß die Reform inner-

halb Mecklenburgsdurch Vereinbarungmit dem Landtage zn

Stande kommenwürde, und konnteman die Besorgnißgeltend

machen, daß eine Einmischungdes Reichesden günstigenVer-

lauf derVerhandlungenstörenkönnte. Inzwischensind, wie die

Vitt- und Antragstellervorhersagten,die gemachtenVersuchean
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Verhältnissengescheitert,welchemit der bestehendenalten Ver-
fassnngfortdauern, und es ist auchseit zweiJahren der Versuch
nichtmehr erneuertworden. Die Hoffnungauf eineinnere Re-
form ohne Beihülfedes Reicheswird, auch wenn sieirgendwo
gehegtund wieder ausgesprochenwürde, schwerAnklangfinden;
die Zuständigkeitdes Reicheszu Aufnahmeder beantragtenBe-
stimmungin seine Verfassungund zu deren dereinstigerDurch-
sührung in Mecklenburgkann serner uicht beabredetoder be-
zweifeltwerden;man wird vielmehrkaumwidersprechenkönnen,
daß den mecklenburgischenRegierungenselbsteine solcheBestiin-
mung als letztesMittel zu Durchdringungihrer Vorlagen beim
Landtage oder zu anderweiterRegelung der Verfassungsfrage
innerhalbLandes willkommenseinmüsse.

Hätten wir, als wir in Mußestundenund in unbestimmter
Absichtmit den Auszügenans den Reichstagsverhandluugendes
Jahres 1867 begannen,eineAhnungvon derMengedes folgen-
denStoffesgehabt,so wäre dienun beendigteAbhandlungschwer-
lich entstanden. Aber es gibt Dinge, welche,einmalbegonnen,
denMann festhalten,bis er in denselbengethanzu habenglaubt,
was er vermag, und wir hoffen,bis hierhergelangt, wenigstens
auf dieAnerkennung,daß wir durchZusammenstellungdesStoffes
und der maßgebendenGesichtspunktedie fernereBehandlungeiner
Frage erleichterthaben, welchebis zu ihrer endgültigen Er-
lediguugnichtvon der Tagesordnungverschwindenwird.

Es ist nns, währendder zufließendeStoff und unsereAb-
Handlungkein Ende nehmenwollte, die letzteZeile der dritten
EklogeBirgil's in den Sinn gekommen;wir werdenden Tag
preisen, an welchemman mit Verkündigungeiner neuenVer-
sassungfür Mecklenburguns und den andern, welcheüber die
schwebendeFrage gesprochenund geschriebenhaben und sprechen
und schreibenwerden, zurufenmag:

Clauclitc nunc rivos, pueri: sat prata biberunt.
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Vertag von F, A. Brockhalis i» Leipzig.

Das Ztaats-Necht des DeutschenReiches.
Von

Ludwig von Könne.
Zweite völlig umgearbeitete Auflage.

In zwei Bände».
Erster Band. Geh. 8 M. Geb. 9 M. 50 Pf.

Zweiler Band. Erste Abtheilung. 8. Geh. 7 M.
Der berühmte Verfasser gibt in diesem für Verwaltnngsbeamte, Juristen, Ab-

geordnete, Kreis- und Commnnalbehörden u. f. w. nicht zu entbehrende» Werke eine
systematisch-wissenschaftlicheDarstellung des gesammten Staats-Rechts des Deutschen
Reichs.

Das Staats Rechtder $tou|ifchmMonarchie.
Vou

Ludwig von Könne.
Tritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Zwei Bände von je zwei Abtheilungen.

8. Geh. 36 M. Geb. 40 M.
Die ganz unigearbeitete und mit den ne»este» Gesetz- und Verfassung«-

Änderungen vermehrte dritte Auflage dieses allseitig als vorzüglich anerkannten
Werks ist zu obigen Preisen geheftet und gebunden oder auch nach und nach in
13 Lieferungen zu je 2 M. zu beziehen.

Das coustitntionellePrincip,
seine geschichtlicheEntwickelung und seine Wechselwirkungen mit de» politischen

und socialen Verhältnissen der Staaten und Völker.

Herausgegeben von Icuguff Isreiljemi von KaÄhausen.
In zwei Theilen.

Erster Theil. Die Repräsentativ-Verfassungen mit Volkswahlen. Dargestellt und
geschichtlich entwickelt im Zusammenhang mit den politischen und socialen Zu-

. ständen der Völker von Karl Biederina»».
Zweiter Theil. Vier Abhandlungen über das constitutionellePrincip von Joseph Held,

Rudolf Gneist, Georg Waiy, Wilhelin Kosegarten.
8. Geh. Jeder Theil 4 M. 50 Pf.

Der Verfasser des erste» Theils, Professor Karl Biedermann, Redacteur
der Deutsche» Allgemeinen Zeitung, gibt darin eine vergleichende Geschichte und
Darstellung der niodernen Verfassungen und insbesondere der bestehenden Wahl-
systenle. Es werden die Ähnlichkeiten und die Verschiedenheiten der repräsentativen
Einrichtungen hervorgehoben, um zu zeigen, wie ihre maunichfachen und wechselnden
Formen ebenso wol die Wirkungen als die Ursachen der so verschiedenartigen
politischen und socialen Zustände der Völker sind.

Der zweite Theil entwickelt die Ansichten von vier andern namhafte» Staats-
rechtskundigen über specielle Theile desselben Gegenstandes, sodaß dem Leser eine
allseitige Beleuchtung der constitutionellen Staatsform in dem Werke geboten wird
und dasselbe nicht nur für Publicisteu und die mit den Staatswifscuschastcn sichBeschäftigenden, sondern für alle Politisch Gebildete von hohem Interesse ist.
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Verhältnissengescheitert,welchemit der besteh«
fassungfortdauern,und es ist auchseit zweiJa.
nichtmehr erueuertworden. Die Hoffnunganj
form ohne Beihülfedes Reicheswird, auch w
gehegtund wiederausgesprochenwürde, schwer
die Zuständigkeitdes Reicheszu Aufnahmeder
stimMnngin seine Verfassungund zu deren dl
sührung in Mecklenburgkann serner nicht be
zweifeltwerden;man wird vielmehrkaumwidei
daß den mecklenburgischenRegierungenselbstei
mung als letztesMittel zu Durchdringungihre
Landtage oder zu anderweiterRegelung der
innerhalbLandeswillkommenseinmüsse.

Hätten wir, als wir in Mußestundenund
Absichtmit den Auszügenaus den Reichstagsv
Jahres 18G7begannen,eineAhnungvon derA
denStoffesgehabt,so wäre dienun beendigteA
lich entstanden. Aber es gibt Dinge, welche,
denMann festhalten,bis er in denselbengethan
was er vermag, und wir hoffen,bis hierherge
auf dieAnerkennung,daßwir durchZusainmenst
und der maßgebendenGesichtspunktedie fernere
Frage erleichterthaben, welchebis zu ihrer
ledigungnichtvon der Tagesordnungverfchwin

Es ist uns, währendder zufließendeStoff
Handlungkein Ende nehmenwollte, die letzte
EklogeVirgil's in den Sinn gekommen;wir
preisen, an welchemman mit Verkündigungi
fassungfür Mecklenburguns und den andern,
schwebendeFrage gesprochenund geschriebenha
und schreibenwerden,zurufenmag:

Claudite nunc rivos, pueri: sat prata
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